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Satzung

Satzung des TTVN
Stand: vom 19.06.1994 in der Fassung vom 08.06.2024 (Beschlüsse vom 43. Ordentlichen Landesver-
bandstag)

Vorbemerkungen
Alle in dieser Satzung aufgeführten Funktionen / Ämter stehen - unabhängig von
ihrer sprachlichen Bezeichnung - in gleicher Weise Bewerbern aller Geschlechter
offen.
Wenn in dieser Satzung von Kreisverbänden die Rede ist, sind damit auch Stadt-
verbände gemeint.

§1 Begriff, Name, Sitz
1. Der Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V. - im folgenden TTVN genannt - ist

ein auf freiwilliger Grundlage beruhender gemeinnütziger Zusammenschluss von
den Tischtennissport und / oder artverwandte Sportarten betreibenden Vereinen
im Landessportbund Niedersachsen.

2. Der TTVN ist ein selbständiger Fachverband. Er hat seinen Sitz in Hannover
und ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Hannover unter der Nr. VR 3198
eingetragen.

§2 Zweck und Aufgaben
1. Zweck des TTVN ist die Pflege und Förderung des Tischtennissports und artver-

wandter Sportarten in Niedersachsen.
2. Der TTVN erfüllt seine Aufgaben auf demokratischer Grundlage, ist parteipolitisch

neutral und vertritt den Grundsatz religiöser, ethnischer und weltanschaulicher
Toleranz.

3. Der TTVN hat insbesondere folgende Aufgaben:
a) Vertretung des niedersächsischen Tischtennissports in der Öffentlichkeit und Wahr-

nehmung seiner Interessen bei inländischen Sportorganisationen und öffentlichen
Stellen, soweit dieses nicht in den Verantwortungsbereich des Landessportbun-
des Niedersachsen, des Deutschen Tischtennis-Bundes oder einer Gliederung des
TTVN fällt;

b) Organisation des Spielbetriebs auf der Ebene des TTVN einschl. Überwachung des
Spielbetriebs seiner Bezirks- und Kreis-, Stadt- bzw. Regionsverbände sowie diesen
angeschlossenen Vereine und Spieler mit Organisationen, Vereinen und Spielern
anderer Landesverbände sowie des Auslands im Einklang mit den Bestimmungen
des DTTB;

c) Erteilung der Spielberechtigung innerhalb des Verbandes im Einklang mit den
Bestimmungen des DTTB;

d) die Bekämpfung des Dopings und das Eintreten für Maßnahmen, die den Gebrauch
verbotener leistungssteigernder Mittel unterbinden;

e) Durchführung von Landesmeisterschaften, Ranglistenturnieren und anderen offizi-
ellen Wettbewerben;

f) Aufstellung von Ranglisten;
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g) Förderung der Gründung neuer und der Erweiterung bestehender Tischtennisvereine
und Tischtennisabteilungen;

h) Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern der angeschlossenen Vereine und Gliede-
rungen des TTVN;

i) Aus- und Fortbildung von Übungsleitern, Trainern und Schiedsrichtern, soweit
dieses nicht in den Zuständigkeitsbereich einer anderen Organisation fällt;

j) Förderung des Schul- und Breitensports;
k) Unterstützung der Talent- und Leistungsförderung;
l) Genehmigung von Turnieren;
m) Überwachung und Einhaltung der Wettspielordnung des DTTB;
n) Erlassen von Ausführungsbestimmungen zur Wettspielordnung des DTTB und

deren Überwachung;
o) Rechtsprechung und Wahrung der sportlichen Disziplin gemäß der Rechts- und

Disziplinarordnung, Weisungsbefugnis gegenüber den TTVN-Gliederungen, wenn
Verstöße gegen die Satzung, Ordnungen bzw. Bestimmungen des DTTB oder des
TTVN vorliegen;

p) Schlichtung von Streitigkeiten innerhalb des Verbandes, soweit nicht bereits durch
die Rechts- und Disziplinarordnung geregelt;

q) Förderung von Integration und Inklusion durch Sport;
r) Betreiben einer Homepage (www.ttvn.de)
4.1 Der TTVN bekennt sich zu den Grundsätzen eines umfassenden Kinder- und

Jugendschutzes u.a. auf der Grundlage des Bundeskinderschutzgesetzes und tritt
für die Integrität sowie die körperliche und seelische Unversehrtheit und Selbstbe-
stimmung der anvertrauten Kinder und Jugendlichen ein.

4.2 Der TTVN verurteilt jede Form von Belästigung und Gewalt, unabhängig davon,
ob sie körperlicher, seelischer oder sexueller Art ist. Näheres regelt der TTVN in
seinem Schutzkonzept zur Prävention von sexualisierter Belästigung und Gewalt
im TTVN.

5. Der TTVN unterstützt Strukturen und Maßnahmen zur Verhinderung von Wett-
betrug und jeder Form von Manipulation im Sport.

§3 Gemeinnützigkeit
1. Der TTVN verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne

des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
2. Der TTVN ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche

Zwecke. Mittel des TTVN dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet
werden.

3. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine
Person durch Zuwendungen, die dem Zwecke des TTVN fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

4. Abweichend von Absatz 3 können für die Ausübung von ehrenamtlichen Tätigkei-
ten für den geleisteten Arbeits- und Zeitaufwand Vergütungen im Rahmen der
Ehrenamtspauschale gemäß § 3 Nr. 26a EStG gezahlt werden. Der Umfang der
Vergütung darf nicht unangemessen hoch sein. Die Entscheidung über die Zahlun-
gen der Ehrenamtspauschale und etwaige Vertragsinhalte trifft das Präsidium im
Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten des TTVN.
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§4 Mitgliedschaft in anderen Organisationen
1. Der TTVN ist dem Landesportbund Niedersachsen unter völliger Wahrung rechtli-

cher und wirtschaftlicher Selbständigkeit als Fachverband angeschlossen.
2. Der TTVN ist Mitglied des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB); er kann die

Mitgliedschaft in anderen Verbänden und Institutionen erwerben.
3. Zur Durchführung seiner Ziele kann sich der TTVN an Gesellschaften beteiligen

oder solche gründen, sofern die Gemeinnützigkeit des Verbandes dadurch nicht
gefährdet wird.

4. Zur Unterstützung seiner Verwaltungstätigkeiten sowie zur Außendarstellung seiner
sportpraktischen Inhalte und Veranstaltungen nutzt der TTVN diverse Online-
Plattformen mit deren TT-spezifischen Angeboten und Möglichkeiten.

§5 Gliederung des TTVN
1. Der TTVN gliedert sich innerhalb des Landes Niedersachsen in Bezirks- und

Regions- bzw. Kreisverbände. Diese führen die offizielle Bezeichnung
- „Tischtennis-Bezirksverband“,
- „Tischtennis-Regionsverband“ oder
- „Tischtennis-Kreisverband“
und regeln ihre Angelegenheiten im Einklang mit der Satzung, den Bestimmungen
und Ordnungen des TTVN selbständig.

2. Die Bezirks-, Regions- und Kreisverbände sind nur dann eine Gliederung des TTVN,
wenn sie im Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichts eingetragen sind.

3. Der TTVN haftet nicht für die Verbindlichkeiten seiner Bezirks-, Regions- und
Kreisverbände.

4. Bezirksverbände
4.1 Im TTVN kann es die Bezirksverbände Braunschweig, Hannover, Lüneburg und

Weser-Ems geben. Diese umfassen grundsätzlich die Regions- und Kreisverbände in
den politischen Grenzen der ehemaligen Regierungsbezirke. Sie nehmen die ihnen
nach der Satzung, den Bestimmungen und Ordnungen sowie den Beschlüssen der
Organe des TTVN zugewiesenen Aufgaben wahr.

4.2 Oberstes Organ der Bezirksverbände sind die Bezirksverbandstage. Die Bezirksver-
bandstage setzen sich zusammen aus:

a) den von den Regions- und Kreisverbänden zu entsendenden Delegierten der stimm-
berechtigten Vereine. Die Anzahl der Delegierten bestimmt sich nach der Satzung
bzw. Geschäftsordnung des Bezirksverbandes;

b) den Vorsitzenden der Regions- und Kreisverbände;
c) den Vorstandsmitgliedern der Bezirksverbände;
d) den Ehrenvorsitzenden und Ehrenmitgliedern der Bezirksverbände.
4.3 Innerhalb der Bezirksverbände sind unselbständige Untergliederungen zulässig.
5. Regionsverbände
5.1 Ein Regionsverband besteht aus den Vereinen eines oder mehrerer benachbarter

Kreisverbände, deren Einzugsgebiet geografisch zusammenhängend ist. Zum Zeit-
punkt der Gründung müssen mindestens 30 Vereine am Spielbetrieb teilnehmen.
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5.2 Ein Kreisverband, bei dem am 23.06.2013 oder zu einem späteren Zeitpunkt
mindestens 30 Vereine als Mitglieder am Spielbetrieb teilgenommen haben, gilt
fortan als Regionsverband im Sinne dieser Satzung.

5.3 Die Regionsverbände umfassen grundsätzlich die in ihren Grenzen gelegenen
Mitglieder des TTVN. Sie nehmen die ihnen nach der Satzung, den Bestimmungen
und Ordnungen sowie den Beschlüssen der Organe des TTVN zugewiesenen
Aufgaben wahr.

5.4 Kreisverbände, die einen Regionsverband bilden oder die sich mit anderen Kreis-
verbänden zu einem Regionsverband zusammengeschlossen haben, verlieren ihre
Rechte und Pflichten gegenüber dem TTVN und dem jeweiligen Bezirksverband
und sind im Sinne dieser Satzung keine Gliederung des TTVN nach § 5.5.

5.5 Oberstes Organ der Regionsverbände sind die Regionsverbandstage. Die Regions-
verbandstage setzen sich zusammen aus:

a) den Vertretern der Vereine. Jeder Verein hat dabei eine Grundstimme. Die wei-
tere Anzahl der Stimmen wird durch die Satzung bzw. Geschäftsordnung des
Regionsverbandes festgelegt;

b) den Vorstandsmitgliedern der Regionsverbände;
c) den Ehrenvorsitzenden und Ehrenmitgliedern der Regionsverbände.
5.6 Innerhalb der Regionsverbände sind Untergliederungen zulässig.
6. Kreisverbände
6.1 Die Kreisverbände umfassen grundsätzlich die in ihren politischen Grenzen ge-

legenen Mitglieder des TTVN. Sie nehmen die ihnen nach der Satzung, den
Bestimmungen und Ordnungen sowie den Beschlüssen der Organe des TTVN
zugewiesenen Aufgaben wahr.

6.2 Oberstes Organ der Kreisverbände sind die Kreisverbandstage. Die Kreisverbands-
tage setzen sich zusammen aus:

a) den Vertretern der Vereine. Jeder Verein hat dabei eine Grundstimme. Die wei-
tere Anzahl der Stimmen wird durch die Satzung bzw. Geschäftsordnung des
Kreisverbandes festgelegt;

b) den Vorstandsmitgliedern der Kreisverbände;
c) den Ehrenvorsitzenden und Ehrenmitgliedern der Kreisverbände.
6.3 Innerhalb der Kreisverbände sind unselbständige Untergliederungen zulässig.
7. Rechte der Gliederungen

Die Gliederungen sind berechtigt,
a) Anträge an die TTVN-Organe zu stellen;
b) die vom TTVN geschaffenen oder diesem zur Verfügung gestellten Einrichtungen

nach Maßgabe der hierfür bestehenden Regelungen zu nutzen;
c) die Beratung und Betreuung durch den TTVN in Anspruch zu nehmen und an

allen Veranstaltungen nach Maßgabe der hierfür bestehenden Bestimmungen
teilzunehmen.

8. Pflichten der Gliederungen
Die Gliederungen sind verpflichtet,

a) die Satzungen, Bestimmungen und Ordnungen des DTTB und des TTVN sowie
die von den Landesverbandstagen gefassten Beschlüsse zu befolgen;
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b) die vom TTVN geforderten Auskünfte über Mitgliederbestand, Einrichtungen,
Punktspielbetrieb usw. gemäß zeitlichen Vorgaben zu erteilen sowie Änderungen
der Anschrift sofort zu melden;

c) bei der Besetzung ihrer Rechtsorgane die einschlägigen Bestimmungen der TTVN-
Rechts- und Disziplinarordnung gem. Tz. 2 (Rechtsorgane) zu befolgen;

d) Entscheidungen von den in der Rechts- und Disziplinarordnung festgelegten In-
stanzen nach Bestandskraft zu vollziehen;

e) Weisungen von TTVN-Organen zu befolgen und gemäß zeitlichen Vorgaben
umzusetzen.

§6 Mitgliedschaft
1. Ordentliche Mitglieder

Gemeinnützige Vereine, die den Tischtennissport und / oder artverwandte Sport-
arten betreiben und Mitglied des Landessportbundes Niedersachsen sind, können
ordentliche Mitglieder des TTVN werden. Ordentliche Mitglieder sind einerseits
Vereine, die sich aktiv am Tischtennis-Wettkampfbetrieb des TTVN oder sei-
ner Gliederungen beteiligten (aktive Vereine) und andererseits Vereine, die sich
nicht aktiv am Tischtennis-Wettkampfbetrieb des TTVN oder seiner Gliederun-
gen beteiligen (passive Mitglieder). Ein Wechsel zwischen aktiver und passiver
Mitgliedschaft ist jeweils mit Wirkung zum 01.07. eines Jahres möglich.
Für den Erwerb der ordentlichen Mitgliedschaft gilt folgendes Verfahren:
- Ein Verein beantragt per Brief, Fax oder E-Mail formlos die Aufnahme als
Mitglied in den TTVN bei der TTVN-Verbandsgeschäftsstelle (VGSt). Von der
VGSt werden dann alle Unterlagen für den Erwerb der Mitgliedschaft im TTVN an
den aufnahmesuchenden Verein übersandt. Dabei werden neben den Informationen
über Regelwerke, Rechte und Pflichten ordentlicher Mitglieder auch Beratung und
Unterstützung für das Erreichen der Beitrittsreife angeboten. Der Verein beantragt
formal die Aufnahme als ordentliches Mitglied des TTVN durch Einreichung
aller geforderten schriftlichen Unterlagen an die VGSt. Vor einer Entscheidung
über die Aufnahme ist eine Stellungnahme des zuständigen Kreis-, Stadt- bzw.
Regionsverbandes durch die VGSt einzuholen. Über die Aufnahme entscheidet das
TTVN-Präsidium nach freiem Ermessen.
- Wird der Antrag abgelehnt, steht dem aufnahmesuchenden Verein das Recht
auf ein Schiedsgerichtsverfahren zu. Zuständig ist in diesen Fällen das TTVN-
Verbandsgericht gem. § 18 Ziff. 1 und 4 der Satzung.

2. Ehrenpräsidenten und Ehrenmitglieder
Natürliche Personen, die sich um die Förderung des Tischtennissports und / oder
artverwandter Sportarten in Niedersachsen verdient gemacht haben, können vom
Landesverbandstag auf Vorschlag des Hauptausschusses gemäß der Ehrenordnung
zu Ehrenpräsidenten oder Ehrenmitgliedern ernannt werden.

3. Außerordentliche Mitglieder
Organisationen, Verbände und Gemeinschaften, die an der Förderung des Tisch-
tennissports und / oder artverwandter Sportarten interessiert sind, können außeror-
dentliche Mitglieder werden. Über die Aufnahme entscheidet der Hauptausschuss
auf Vorschlag des Präsidiums nach freiem Ermessen.
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§7 Erlöschen der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft erlischt:
a) durch Austritt aufgrund einer schriftlichen Erklärung gegenüber dem TTVN zum

30.06. eines Jahres;
b) durch Austritt oder Ausschluss aus dem Landesportbund;
c) durch Auflösung des Vereins;
d) durch Ausschluss aus dem TTVN entsprechend der Rechts- und Disziplinarordnung;
e) durch Verlust der Gemeinnützigkeit bei ordentlichen Mitgliedern,
f) durch Tod bei natürlichen Personen.
2. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle

Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtun-
gen und Verbindlichkeiten gegenüber dem TTVN, den Bezirks-, Regions- und
Kreisverbänden, bestehen weiterhin fort.

§8 Rechte der Mitglieder
1. Die Mitglieder des TTVN sind berechtigt:
a) durch ihre Delegierten nach Maßgabe der Bestimmungen über das Stimmrecht an

den Beratungen und Beschlüssen der Landes-, Bezirks-, Regions- und Kreisver-
bandstage (Mitgliederversammlungen) teilzunehmen und Anträge zu stellen;

b) die Wahrung ihrer Interessen durch den TTVN zu verlangen und die vom TTVN
geschaffenen oder diesem zur Verfügung gestellten Einrichtungen nach Maßgabe
der hierfür bestehenden Regelungen zu nutzen;

c) die Beratung und Betreuung durch den TTVN, die Bezirks-, Regions- und Kreis-
verbände in Anspruch zu nehmen und an allen Veranstaltungen nach Maßgabe
der hierfür bestehenden Bestimmungen teilzunehmen;

d) den Einsatz der Finanz- und Sachmittel des TTVN zum gleichmäßigen Wohle
aller zu verlangen.

2. Ordentliche Mitglieder sind mit Adresse, Bankverbindung und den Personaldaten
ihrer Vorstände (Name, Vorname, Anschrift, Funktion im Verein, Telefon/E-Mail)
im EDV-System des Verbandes gespeichert. Jedem ordentlichen Mitglied ist eine
Vereinsnummer zugeordnet. Ferner werden im Datensystem des Verbandes Na-
men, Vornamen und Altersklassen der einzelnen Vereins- und Abteilungsmitglieder
gespeichert und bearbeitet, die am Punktspielbetrieb und den Verbandsturnie-
ren teilnehmen. Alle Informationen und personenbezogenen Daten werden vom
Verband grundsätzlich nur intern verarbeitet, sofern sie zur Förderung der Ver-
einszwecke notwendig sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene
Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht.
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3. Als Mitglied des Landessportbundes Niedersachsen und des Deutschen Tischtennis
Bundes ist der Verband verpflichtet, seine ordentlichen Mitglieder an diese Organi-
sationen zu melden. Übermittelt werden dabei Vereinsname, Sitz des ordentlichen
Mitgliedes, Vereinsmitgliedsnummer und die Anzahl der Vereinsmitglieder. Der
TTVN informiert die Medien über Turnierergebnisse und besondere Ereignisse.
Diese Informationen werden überdies auf der Internetseite des TTVN veröffentlicht.
Dabei können Daten der ordentlichen Mitgliedsvereine sowie personenbezogene
Daten von Vereinsmitgliedern veröffentlicht werden. Verzeichnisse der Vereine
mit den Angaben zu ihren Vereinsangehörigen (Vereinslisten) sind, zur Erfüllung
satzungsgemäßer Rechte, im Einzelfall dem Präsidium des TTVN auszuhändigen.

4. Bestehen Kooperations- oder Sponsoringabkommen mit wirtschaftlichen Partnern,
kann der TTVN Daten seiner ordentlichen Mitglieder verwenden. Die ordentli-
chen Mitglieder können dieser Verwendung widersprechen. Beim Austritt eines
ordentlichen Mitgliedes werden alle vereinsrelevanten Daten gelöscht. Daten, die
die Haushalte betreffen, werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis
zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austrittes durch den TTVN
aufbewahrt.

§9 Pflichten der Mitglieder
1. Alle Mitglieder des TTVN sind unter anderem verpflichtet:
a) die Satzung, Bestimmungen und Ordnungen des TTVN sowie die auf den Landes-

verbandstagen und den zuständigen Bezirks-, Regions- und Kreisverbandstagen
gefassten Beschlüsse zu befolgen;

b) die Interessen des TTVN zu vertreten;
c) vom TTVN geforderte Auskünfte über Mitgliederbestand, Einrichtungen usw. zu

erteilen sowie Änderungen der Anschrift oder der Bankdaten sofort zu melden;
d) Entscheidungen der in der Rechts- und Disziplinarordnung festgelegten Instanzen

nach Bestandskraft zu vollziehen;
e) eine vereinsautorisierte E-Mailadresse an den TTVN zu melden.
2. Zusätzlich sind die aktiven Mitglieder unter anderem verpflichtet:
f) die durch die zuständigen Organe beschlossenen Abgaben termingerecht zu ent-

richten;
g) je ein Exemplar des offiziellen Organs des DTTB zu beziehen;
h) Pflichtabgaben an den TTVN (z.B. Mitgliedsbeiträge) abzuführen. Diese werden

nach Rechnungsstellung im SEPA-Verfahren eingezogen.
3. Mitglieder, die nicht am SEPA-Verfahren teilnehmen, haben die Kosten zu tragen,

die durch Verwaltungsmehraufwand entstehen. Deren Höhe ist in der Gebühren-
ordnung des TTVN festgelegt.

§10 Organe des TTVN
1. Organe des TTVN sind:
a) der Landesverbandstag,
b) der Hauptausschuss,
c) das Präsidium.
2. Rechtsorgane des TTVN sind:
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a) das Verbandsgericht,
b) das Sportgericht.
3. Die Tätigkeit der Organe richtet sich nach der Satzung, den Bestimmungen und

Ordnungen des TTVN. Die Mitglieder der Organe sind grundsätzlich ehrenamtlich
tätig. Bei Bedarf können Tätigkeiten der Organe im Rahmen der haushaltsrecht-
lichen Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder
alternativ gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG
ausgeübt werden.

4. Die Entscheidung über eine entgeltliche Tätigkeit nach Tz. 3 trifft das Präsidium
des TTVN. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. Das
Präsidium ist außerdem ermächtigt, Tätigkeiten für den TTVN gegen Zahlung
einer angemessenen Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen.
Maßgebend ist die Haushaltslage des TTVN.

5. Mitglieder und Mitarbeiter des TTVN haben einen Aufwendungsersatzanspruch
nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den
TTVN entstanden sind. Näheres regeln die hierzu ergangenen Abrechnungsrichtli-
nien des TTVN. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer
Frist von maximal zwei Jahren nach seiner Entstehung geltend gemacht werden.

6. Mitglieder des Präsidiums können nur von einem außerordentlichen Landesver-
bandstag abgewählt werden.

§11 Landesverbandstag
1. Zusammensetzung und Stimmrecht
1.1 Die Rechte der Mitglieder werden beim Landesverbandstag als dem obersten

Organ des TTVN durch Beschlussfassung der anwesenden stimmberechtigten
Delegierten wahrgenommen.

1.2 Der Landesverbandstag setzt sich zusammen aus:
a) von den Regionsverbänden zu entsendenden Delegierten der Mitglieder. Dabei

stehen jedem Regionsverband pro angefangene 30 Mitgliedsvereine zwei Stimmen
zu. Passive Mitgliedsvereine werden dabei nicht mitgezählt,

b) von den Kreisverbänden zu entsendenden Delegierten der Mitglieder. Dabei steht
jedem Kreisverband pro angefangene 15 Mitgliedsvereine eine Stimme zu. Passive
Mitgliedsvereine werden dabei nicht mitgezählt,

c) den Mitgliedern des Präsidiums;
d) den Ressortleitern;
e) je zwei Vertretern pro bestehendem Bezirksverband;
f) den Ehrenpräsidenten,
g) den Ehrenmitgliedern;
h) den Vertretern der außerordentlichen Mitglieder ohne Stimmrecht.
1.3 Innerhalb eines Regionsverbandes oder eines Kreisverbandes können bis zu drei

Stimmen auf einen Delegierten vereinigt werden. Stimmenübertragungen auf
andere Gliederungen sind ausgeschlossen.

1.4 Jeder Stimmberechtigte nach c) bis g) hat eine persönliche Stimme, die nicht
übertragbar ist. Er darf kein weiteres Stimmrecht wahrnehmen. Sofern mehrere
Funktionen im Sinne von c) bis g) von ein- und derselben Person wahrgenommen
werden, hat diese Person bei Abstimmungen jeweils nur eine Stimme.
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1.5 Präsidiumsmitglieder und Ressortleiter behalten während des Landesverbandstages
auch nach der Entlastung ihr persönliches Stimmrecht bis zur Wahl eines Nachfol-
gers im Amt. Wenn kein Nachfolger gewählt wird, behalten sie ihr persönliches
Stimmrecht bis zum Abschluss des Wahlvorgangs bei diesem Landesverbandstag.

2. Termine, Regularien
2.1 Ordentliche Landesverbandstage finden in den Jahren mit gerader Jahreszahl

jeweils nach Ablauf der Spielzeit (Mai oder Juni) statt. Der Termin - einschließlich
einer Aufforderung zum Einreichen von Anträgen - ist spätestens vier Monate vorher
per E-Mail und Veröffentlichung auf der Homepage des TTVN (www.ttvn.de)
bekanntzugeben.

2.2 Der Landesverbandstag wird vom Präsidenten mit einer Frist von fünf Wochen
unter Bekanntgabe der vorläufigen Tagesordnung per E-Mail und Veröffentlichung
auf der Homepage des TTVN einberufen.

2.3 Die Tagesordnung muss folgende Punkte enthalten:
- Feststellung der Anwesenden und der vertretenen Stimmen;
- Genehmigung der Niederschrift des vorangegangenen Landesverbandstages;
- Aussprache über die Berichte des Präsidiums und der Ressortleiter;
- Aussprache über die Jahresrechnung einschließlich des Kassenberichtes des
vorangegangenen Geschäftsjahres und den Abschlussbericht der Revisoren;
- Entlastung des Präsidiums und der Ressortleiter;
- Neuwahlen;
- Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan für das laufende sowie
den Rahmenplan für das folgende Jahr;
- Anträge;
- Verschiedenes.

2.4 Mit der Einladung sind die Tagesordnung, die Jahresberichte des Präsidiums
und der Ressortleiter, die Jahresrechnungen einschließlich des Kassenberichts, der
Bericht der Revisoren sowie die fristgerecht eingegangenen Anträge den Mitgliedern
bekanntzugeben.

2.5 Anträge müssen spätestens sechs Wochen vor dem Landesverbandstag bei der
Verbandsgeschäftsstelle in Textform eingereicht werden. Antragsberechtigt sind
die Mitglieder, die Bezirks-, Regions- und Kreisverbände, der Hauptausschuss, das
Präsidium, die ständigen Ausschüsse und die Ressorts. Alle Anträge sind eingehend
zu begründen.

2.6 Dringlichkeitsanträge bedürfen zu ihrer Behandlung einer Zweidrittelmehrheit beim
Landesverbandstag vertretenen Stimmen. Als Dringlichkeitsanträge können nur
solche Beschlussgegenstände behandelt werden, bei denen eine entsprechende Be-
gründung vom Antragsteller vorgetragen wird, aus der sich vor allem die Umstände
der Dringlichkeit und die Bedeutung des Antrages ergeben. Dringlichkeitsanträge
auf Satzungsänderungen sind ausgeschlossen.

3. Aufgaben des Landesverbandstages
3.1 Ausschließlich der Landesverbandstag ist zuständig für:
a) die Änderung der Satzung;
b) die Wahl der Mitglieder des Präsidiums;
c) die Wahl der Ressortleiter;
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d) die Wahl der Mitglieder des Verbandsgerichts und von vier Revisoren, die alle
nicht Mitglied des Hauptausschusses sein dürfen;

e) die Entlastung der Mitglieder des Präsidiums und der Ressortleiter;
f) die Verabschiedung der Jahresrechnung für die abgelaufenen Geschäftsjahre;
g) die Beschlussfassung über den Haushaltsplan für das abgelaufene sowie den

Rahmenplan für das folgende Geschäftsjahr;
h) die Festlegung der Mitgliedsbeiträge an den TTVN;
i) die Ernennung von Ehrenpräsidenten und Ehrenmitgliedern;
j) den Beschluss über die Auflösung des TTVN.
3.2 Der Landesverbandstag ist außerdem zuständig für:
k) die Beratung und Beschlüsse über grundsätzliche Fragen des Tischtennissports

und / oder artverwandter Sportarten in Niedersachsen;
l) die Entgegennahme der Berichte des Präsidiums, der Ressortleiter und der Reviso-

ren sowie deren Beratung.
3.3 Die Aufgaben des außerordentlichen Landesverbandstages ergeben sich aus dem

Grund seiner Einberufung und der entsprechenden Tagesordnung.
4. Außerordentliche Landesverbandstage
4.1 Außerordentliche Landesverbandstage sind vom Präsidenten mit einer Frist von

mindestens vier Wochen einzuberufen:
a) auf Beschluss des Landesverbandstages, des Hauptausschusses oder des Präsidiums;
b) auf Antrag von mindestens zwei Bezirksverbänden. Bei aufgelösten Bezirksverbän-

den tritt an deren Stelle die einfache Mehrheit der Anzahl der in diesem Gebiet
vorhandenen Regions- bzw. Kreisverbände;

c) auf Antrag von mehr als der Hälfte der Regions- bzw. Kreisverbände;
d) auf Antrag von mehr als einem Viertel der in § 6 genannten ordentlichen Mitglieder.
4.2 Der Antrag muss den Grund für die Einberufung und außerdem die Formulierung

etwaiger Anträge enthalten.
4.3 Im Übrigen gelten die allgemeinen Regelungen dieser Satzung.
5. Beschlussfähigkeit, Niederschrift
5.1 Alle ordnungsgemäß einberufenen Landesverbandstage sind ohne Rücksicht auf

die Zahl der erschienenen Stimmberechtigten beschlussfähig.
5.2 Über den Landesverbandstag ist eine Niederschrift anzufertigen, die von zwei

Mitgliedern des Präsidiums sowie vom Protokollführer zu unterzeichnen ist.

§12 Hauptausschuss
1. Der Hauptausschuss setzt sich zusammen aus:
a) dem Präsidium;
b) den Ressortleitern;
c) entweder einem Delegierten aus jedem Regionsverband oder einem Delegierten aus

jeder Kooperation von benachbarten Kreisverbänden, die keinem Regionsverband
angehören, zusammen mindestens 30 Mitgliedsvereine haben und gegenüber dem
TTVN ihre Kooperation für den Hauptausschuss schriftlich erklärt haben;

d) mindestens zwei Delegierten aus jedem bestehenden Bezirksverband. Sofern die
Summe der Zahl der Regionsverbände und der Kooperationen nach Buchst. c)
aus dem jeweiligen Bezirksverband kleiner als vier ist, erhöht sich diese Zahl um
jeweils eins. Maximal stehen jedem Bezirksverband sechs Delegierte zu;
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2. Der Hauptausschuss tritt mindestens einmal jährlich zusammen.
Er ist ferner einzuberufen:

a) auf Beschluss des Präsidiums,
b) auf Antrag von mindestens zwei Bezirksverbänden; bei aufgelösten Bezirksverbän-

den tritt an deren Stelle die einfache Mehrheit der Anzahl der in diesem Gebiet
vorhandenen Regions- bzw. Kreisverbände oder

c) auf Antrag von mehr als der Hälfte der Regionsverbände.
3. Der Hauptausschuss ist vom Präsidenten unter Angabe der Tagesordnung mit

einer Einladungsfrist von sechs Wochen schriftlich einzuberufen.
4. Bei ordnungsgemäßer Einberufung ist der Hauptausschuss ohne Rücksicht auf die

Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Jedes Mitglied hat eine Stimme.
5. Zuständigkeit des Hauptausschusses
5.1 Der Hauptausschuss ist zuständig für:
a) die Verabschiedung der Jahresrechnung für das abgelaufene Geschäftsjahr;
b) die Beschlussfassung über den Haushaltsplan für das laufende sowie den Rahmen-

plan für das folgende Geschäftsjahr;
c) die Beschlussfassung über die Verwendung im Haushaltplan nicht vorgesehene

Einnahmen;
d) die Beschlussfassung über unvorhergesehene Ausgaben und deren Deckung;
e) die Berufung der Mitglieder des Sportgerichts, der Ausschüsse und der Ressorts;
f) die Wahl kommissarischer Vertreter für ausgeschiedene Mitglieder des Präsidiums

und der Ressortleiter;
g) den Erlass und die Änderung von Ordnungen und Bestimmungen;
h) die Beschlussfassung über Abgaben und Gebühren;
i) die Beratung und Beschlussfassung über wichtige Angelegenheiten des TTVN.
5.2 Der Hauptausschuss hat außerdem das Recht, Beschlüsse der Ausschüsse und der

Ressorts aufzuheben oder inhaltlich zu verändern.

§13 Präsidium
1. Das Präsidium setzt sich zusammen aus:
a) dem Präsidenten,
b) dem Vizepräsidenten Finanzen,
c) dem Vizepräsidenten Wettkampfsport,
d) dem Vizepräsidenten Leistungssport,
e) dem Vizepräsidenten Bildung,
f) dem Vizepräsidenten Sportentwicklung,
g) den Ehrenpräsidenten, diese jedoch nur mit beratender Stimme.

Der Geschäftsführer nimmt an den Sitzungen des Präsidiums mit beratender
Stimme teil.

2. Das Präsidium muss aus mindestens drei gewählten Personen bestehen. Es ist
mit drei stimmberechtigten Anwesenden beschlussfähig. Dem Vizepräsidenten
Finanzen darf ein weiteres Amt im Präsidium nicht übertragen werden.
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3. Das Präsidium führt die Geschäfte des TTVN nach der Satzung, den Ordnungen
und Bestimmungen des TTVN sowie nach Maßgabe der vom Landesverbandstag
und Hauptausschuss gefassten Beschlüsse undüberwacht die Geschäftsführung
aller Verbandsorgane. Das Präsidium erstattet dem Landesverbandstag den Jah-
resbericht und legt die Jahresrechnung und den Haushaltsplan vor. Das Präsidium
ist für alle Angelegenheiten des Verbandes zuständig, soweit sie nicht durch die
Satzung oder eine Ordnung einem anderen Verbandsorgan zugewiesen sind.

4. Zur Bearbeitung besonderer Aufgaben kann das Präsidium kommissarische Mit-
arbeiter und nichtständige Ausschüsse berufen und deren Aufgaben und Rechte
festlegen.

5. Das Präsidium kann zu seiner Unterstützung hauptamtliche Mitarbeiter einstellen
und muss deren Rechte und Pflichten festlegen.

6. Die Präsidiumsmitglieder leiten innerhalb der gegebenen Geschäftsordnungen und
Beschlüsse ihre Aufgabenbereiche selbständig.

7. Die Mitglieder des Präsidiums sind berechtigt, an allen Sitzungen der Bezirks-,
Regions- und Kreisverbände und ihrer Organe teilzunehmen.

8. Die Mitglieder des Präsidiums werden vom Landesverbandstag für die Dauer von
zwei Jahren mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt. Wiederwahl ist unbegrenzt
zulässig.

9. Das Präsidium ist vom Präsidenten mindestens sechsmal jährlich einzuberufen,
wobei eine Zusammenlegung mit der Tagung des Hauptausschusses zulässig
ist. Das Präsidium muss einberufen werden, wenn mindestens ein Drittel seiner
Mitglieder es unter Angabe von Gründen verlangt. Das Präsidium fasst seine
Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen der
Mitglieder. Stimmenthaltungen werden nicht berücksichtigt. Das Präsidium fasst
seine Beschlüsse im Allgemeinen in Präsidiumssitzungen. Das Präsidium kann
Beschlüsse im Umlaufverfahren per E-Mail oderper Telefon- oder Videokonferenz
fassen, wenn mindestens die Hälfte der im Amt befindlichen Präsidiumsmitglieder
teilnehmen.

10. Die Amtszeit der Mitglieder des Präsidiums endet mit der Wahl eines Nachfolgers
beim nächsten ordentlichen Landesverbandstag oder mit der Abwahl auf einem
Landesverbandstag.

11. Das Präsidium ist der Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Vertretungsberechtigt ist
der Präsident in Verbindung mit einem Vizepräsidenten. Im Fall der Verhinderung
tritt an die Stelle des Präsidenten einweiterer Vizepräsident. Die Verhinderung
braucht im Einzelfall nicht nachgewiesen zu werden.

12. Erfolgt keine Wahl der Mitglieder des Vorstands im Sinne des § 26 BGB (vgl. Tz.
11), so bleiben die bisherigen Mitglieder kommissarisch bis zur Wahl im Amt.

13. Der Präsident
a) repräsentiert den TTVN. Er führt den Vorsitz auf dem Landesverbandstag, im

Hauptausschuss und im Präsidium. Er beruft die Organe ein und stellt ihre
Tagesordnung auf;
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b) bestimmt die Richtlinien der Verbandsarbeit und entscheidet die laufenden An-
gelegenheiten, die nicht in den Zuständigkeitsbereich eines Präsidiumsmitgliedes
oder Ausschusses fallen. Er koordiniert und beaufsichtigt die Arbeit der übrigen
Präsidiumsmitglieder, die ihrerseits das gleiche für ihren Zuständigkeitsbereich
tun.

c) wird im Verhinderungsfall durch einen der Vizepräsidenten vertreten
14. Die laufenden Geschäfte, die nicht in den Zuständigkeitsbereich eines Präsidiums-

mitgliedes fallen, können vom Präsidenten zur selbständigen Bearbeitung delegiert
werden.

§14 Ressortleiter
Der Landesverbandstag wählt Ressortleiter für folgende Ressorts:

a) Erwachsenensport,
b) Jugendsport,
c) Seniorensport,
d) Schiedsrichter,
e) Wettspielordnung / Ausführungsbestimmungen,
f) Breitensport,
g) Jugendarbeit,
h) Schulsport,
i) Lehre,
j) Sportrecht,
k) Öffentlichkeitsarbeit.

§15 Ausschüsse
1. Es bestehen folgende ständige Ausschüsse:
a) der Ausschuss für Wettkampfsport,
b) der Ausschuss für Sportentwicklung.
2. Die Ausschüsse nach § 15.1 setzen sich wie folgt zusammen:

- Ausschuss für Wettkampfsport:
Vizepräsident Wettkampfsport, Vizepräsident Leistungssport, Ressortleiter Ju-
gendsport, Erwachsenensport, Seniorensport, Schiedsrichter, Wettspielordnung /
Ausführungsbestimmungen, hauptamtlicher Beisitzer;
- Ausschuss für Sportentwicklung:
Vizepräsident Sportentwicklung, Ressortleiter Breitensport, Jugendarbeit, Schul-
sport, hauptamtlicher Beisitzer, Geschäftsführer.
Den Vorsitz in den ständigen Ausschüssen führen die zuständigen Vizepräsidenten.
Die Aufgaben der ständigen Ausschüsse ergeben sich aus den betreffenden Ge-
schäftsordnungen. Ausschüsse können zur Erledigung ihrer Aufgaben eigenständig
Beschlüsse fassen.

3. Es können nichtständige Ausschüsse gebildet werden. Sie werden unter Festle-
gung ihres Aufgabengebietes vom Landesverbandstag oder vom Hauptausschuss
eingesetzt.

4. Weitere hauptamtliche Mitarbeiter des TTVN können zur Mitarbeit in Ausschüssen
herangezogen werden. Die Präsidiumsmitglieder haben das Recht, an Ausschuss-
sitzungen teilzunehmen.
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§16 Ressorts
1. Es bestehen folgende ständige Ressorts, die sich wie folgt zusammensetzen:
a) Ressort Erwachsenensport

Ressortleiter Erwachsenensport, Landestrainer, zwei Beisitzer und je ein Beisitzer
für die Gliederungsbereiche Braunschweig, Hannover, Lüneburg und Weser-Ems,

b) Ressort Jugendsport
Ressortleiter Jugendsport, Landestrainer, zwei Beisitzer und je ein Beisitzer für
die Gliederungsbereiche Braunschweig, Hannover, Lüneburg und Weser-Ems,

c) Ressort Seniorensport
Ressortleiter Seniorensport, zwei Beisitzer und je ein Beisitzer für die Gliederungs-
bereiche Braunschweig, Hannover, Lüneburg und Weser-Ems,

d) Ressort Schiedsrichter
Ressortleiter Schiedsrichter, Beisitzer Punktspiele, Beisitzer Turniere und je ein
Beisitzer für die Gliederungsbereiche Braunschweig, Hannover, Lüneburg und
Weser-Ems,

e) Ressort Wettspielordnung/Ausführungsbestimmungen
Ressortleiter Wettspielordnung / Ausführungsbestimmungen, Vizepräsident Wett-
kampfsport, Ressortleiter Erwachsenensport, Ressortleiter Jugendsport, Ressortlei-
ter Seniorensport, vier Beisitzer und ein hauptamtlicher Beisitzer,

f) Ressort Breitensport
Ressortleiter Breitensport, Beisitzer Breitensport und hauptamtlicher Beisitzer,

g) Ressort Jugendarbeit
Ressortleiter Jugendarbeit, Beisitzer Jugendarbeit und hauptamtlicher Beisitzer,

h) Ressort Schulsport
Ressortleiter Schulsport, Beisitzer Schulsport und hauptamtlicher Beisitzer,

i) Ressort Lehre
Ressortleiter Lehre, Beisitzer Lehre und hauptamtlicher Beisitzer,

j) Ressort Sportrecht
Ressortleiter Sportrecht, zwei Beisitzer und hauptamtlicher Beisitzer

k) Ressort Öffentlichkeitsarbeit
Ressortleiter Öffentlichkeitsarbeit, hauptamtlicher Beisitzer und je ein Beisitzer
für die Gliederungsbereiche Braunschweig, Hannover, Lüneburg und Weser-Ems.
Den Vorsitz in den ständigen Ressorts führen die gewählten Ressortleiter.
Die Aufgaben der ständigen Ressorts ergeben sich aus den betreffenden Geschäfts-
ordnungen. Die Ressorts können zur Erledigung ihrer Aufgaben eigenständig
Beschlüsse fassen.

2. Es können nichtständige Ressorts gebildet werden. Sie werden unter Festlegung
ihres Aufgabengebietes vom Landesverbandstag oder vom Hauptausschuss einge-
setzt.

3. Weitere hauptamtliche Mitarbeiter des TTVN können zur Mitarbeit in Ressorts her-
angezogen werden. Die Präsidiumsmitglieder haben das Recht, an Ressortsitzungen
teilzunehmen.

§17 Datenschutz
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1. Der TTVN erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mit-
gliedsvereine, der Verbandsangehörigen, von Funktionsträgern, Schiedsrichtern und
Trainern nur für die Erfüllung seiner satzungsmäßigen Zwecke oder im Einzelfall
mit ausdrücklicher Zustimmung des Mitgliedsvereins oder der betroffenen Person.

2. Die Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt im Rahmen
der Bestimmungender EU-Datenschutzgrundverordnung und des Bundesdaten-
schutzgesetzes.

3. Soweit für die Teilnahme des Mitgliedsvereins und/oder einzelner Personen der
Mitgliedsvereine an satzungsgemäßen Veranstaltungen des TTVN zwingend eine
Weitergabe personenbezogener Daten erforderlich ist, gilt die Genehmigung der
Beteiligten allgemein als erteilt.

4. Zur weiteren Ausgestaltung sowie zu den Einzelheiten der Datenerhebung und –
Verwendung beschließt das Präsidium die „Datenschutzrichtlinie des TTVN“.

§18 Sportgerichtsbarkeit und Disziplinarrecht
1. Das Schiedsgerichtsverfahren beim Erwerb der ordentlichen Mitgliedschaft, die

Sportgerichtsbarkeit, das Disziplinarrecht sowie notwendige Ermittlungen werden
innerhalb des TTVN in eigener Zuständigkeit durch die Rechtsorgane gem. § 10.2
ausgeübt, die von den übrigen Organen unabhängig sind.

2. Die Rechtsorgane des TTVN und seiner Gliederungen werden aufgrund der Rechts-
und Disziplinarordnung (RuDO) des TTVN tätig.

3. Der RuDO des TTVN unterliegen alle TTVN-Mitglieder (nach § 6 dieser Satzung)
und deren Mitglieder (= Angehörige), die Mitglieder der Präsidien, der Vorstände,
der Ausschüsse und der Ressorts sowie der Rechtsorgane des TTVN und seiner
Gliederungen. Sie alle sind somit der Sportgerichtsbarkeit und dem Disziplinarrecht
des TTVN unterworfen.

4. Die Rechtsorgane sind für die Regelung von Rechtsstreitigkeiten in spielbetriebsbe-
zogenen und sportfachlichen Angelegenheiten sowie von Disziplinarangelegenheiten
im Verbandsgebiet zuständig. Darüber hinaus ist das TTVN-Verbandsgericht auch
zuständig für Schiedsgerichtsverfahren beim Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft.

5. Ein Verstoß gegen die sportliche Disziplin liegt insbesondere bei schuldhaften
Verstößen gegen das Anti-Doping-Regelwerk „NADA-Code“ der Nationalen Anti-
Doping Agentur (NADA) in der Fassung vom 01.07.2010 einschließlich des „Me-
dizinischen Codes des Internationalen Olympischen Komitees“ in der Fassung
vom 01.01.2003 vor. Zuständig ist in diesen speziellen Fällen ausschließlich das
TTVN-Sportgericht bzw. im Berufungsverfahren das TTVN-Verbandsgericht.

6. Das Sportgericht setzt sich zusammen aus: einem Vorsitzenden, drei stellvertre-
tenden Vorsitzenden sowie mindestens sechs Beisitzern. Die Zusammensetzung
der übrigen Rechtsorgane regelt die RuDO des TTVN. Entscheidungen werden
durch drei Mitglieder des jeweiligen Rechtsorgans getroffen, unter denen entweder
der Vorsitzende oder ein stellvertretender Vorsitzender sein muss.

7. Die Mitglieder der Rechtsorgane werden nach folgenden Regelungen bestellt:
a) der Landesverbandstag wählt die Mitglieder des Verbandsgerichts;
b) der Hauptausschuss des TTVN beruft die Mitglieder des Sportgerichts des TTVN,
c) die Gliederungen regeln die Bestellung ihrer Rechtsorgane in eigener Zuständigkeit.
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8. Scheidet ein Mitglied aus den Rechtsorganen des TTVN aus, so beruft das Präsi-
dium einen Nachfolger. Die Gliederungen regeln die Bestellung von Nachfolgern
für ihre Rechtsorgane in eigener Zuständigkeit.

9. Bei groben Verstößen gegen die Satzung, Ordnungen und Bestimmungen sowie
gegen Beschlüsse von Organen des TTVN und/oder seiner Gliederungen sind die
Rechtsorgane befugt, Disziplinarmaßnahmen zu verhängen, die von Verweis bis
Ausschluss aus dem TTVN reichen.

10. Bei spielbetriebsbezogenen Angelegenheiten bzw. bei sportfachlichen Belangen oder
in Disziplinarangelegenheiten ist der ordentliche Rechtsweg erst nach Durchlaufen
aller Sportgerichtsinstanzen des TTVN und Vorliegen einer bestandskräftigen
Entscheidung zugelassen.

11. Beschlüsse von Organen des TTVN und/oder seiner Gliederungen können
durch die Anrufung ordentlicher Gerichte erst nach vorgeschaltetem LSB-
Schiedsgerichtsverfahren angefochten werden.

12. Bei nicht spielbetriebbezogenen Angelegenheiten bzw. bei nicht sportfachlichen Be-
langen ist der ordentliche Rechtsweg mit vorgeschaltetem Schiedsgerichtsverfahren
des LSB Niedersachsen e.V. gemäß seiner Rechts- und Verfahrensordnung (RVO)
möglich, soweit nicht Verstöße gegen die Satzung, Ordnungen und Bestimmungen
des TTVN und / oder seiner Gliederungen vorliegen.

13. Näheres ist in der RuDO des TTVN geregelt.
14. Das TTVN-Sportgericht ist auch zuständig für Schiedsgerichtsverfahren beim

Erwerb der Mitgliedschaft.

§19 Bekanntgabe von Beschlüssen
Werden Beschlüsse von Organen und Verfügungen von Amtsträgern des TTVN
per E-Mail an die Mitglieder und auf der Homepage des TTVN veröffentlicht, so
gelten sie damit als allen Mitgliedern bekanntgegeben.

§20 Allgemeine Bestimmungen zu Beschlussfassungen und
Beurkundungen

1. Soweit in dieser Satzung nicht anders geregelt, werden Beschlüsse der Organe des
TTVN mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Stimm-
enthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. Stimmengleichheit
bedeutet Ablehnung.

2. Satzungsänderungen können nur mit einer Zweidrittelmehrheit der beim Landes-
verbandstag vertretenen Stimmen beschlossen werden, jedoch nur dann, wenn
mindestens die Hälfte aller möglichen Stimmenvertreten ist.

3. Über alle Sitzungen, Tagungen und Beschlüsse ist ein Protokoll zu fertigen, das
vom Sitzungs- bzw. Tagungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist.
Protokolle sollen innerhalb von zwei Wochen an die Mitglieder des jeweiligen
Organs versandt werden.

4. Weitere Regelungen enthält die Versammlungsordnung des TTVN.

§21 Geschäftsjahr, Revision
1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
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2. Von den Revisoren sind der Jahresabschluss und mindestens einmal das Rech-
nungswesen und die Kasse in jedem Geschäftsjahr zu prüfen. Das Ergebnis der
Revisoren ist schriftlich niederzulegen und dem Präsidenten zuzuleiten, der dann
unverzüglich den Hauptausschuss informiert.

3. Finden zwei Revisionen in einem Geschäftsjahr statt, so muss zwischen ihnen ein
Zeitraum von mindestens drei Monaten liegen.

§22 Geschäftsstelle
1. Zur Erledigung der laufenden Geschäfte wird eine Geschäftsstelle unterhalten,

für die vom Präsidium ein hauptamtlicher Geschäftsführer bestellt wird, der dem
Präsidium verantwortlich ist.

2. Der Geschäftsführer des TTVN hat nach § 30 BGB eine besondere Zuständigkeit,
die sich auf alle üblichen Geschäfte des laufenden Geschäftsbetriebes bezieht. Dazu
gehören insbesondere Verträge sowie Beantragungen von finanziellen Mitteln für
den Verband.

3. Weitere Mitarbeiter dürfen nur mit Zustimmung des Präsidiums eingestellt werden.
4. Der Geschäftsführer nimmt mit beratender Stimme am Landesverbandstag, an den

Sitzungen des Hauptausschusses und des Präsidiums teil. Er ist berechtigt, mit
beratender Stimme an den Sitzungen der Ausschüsse und Ressorts teilzunehmen.

5. Der Geschäftsführer darf weder im Präsidium noch im Hauptausschuss ein Amt
übernehmen.

§23 Ordnungen, Bestimmungen
Das Rechts- und Disziplinarwesen und der Wettspielbetrieb werden durch besondere
Ordnungen bzw. Bestimmungen geregelt. Für andere Bereiche können ebenfalls
Ordnungen oder Richtlinien erlassen werden.

§24 Auflösung des TTVN
1. Die Selbstauflösung des TTVN (gem. § 41 BGB) kann nur auf einem eigens dafür

einberufenen Landesverbandstag beschlossen werden.
2. Die Auflösung erfolgt weiterhin bei Vorliegen folgender Gründe:

- Konkurs (gem. § 43 BGB),
- Wegfall sämtlicher Mitglieder (gem. § 43 BGB)
- Liquidation (gem. §§ 48, 50 BGB) sowie Löschung im Vereinsregister (gem. §
74 BGB).

3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den Landessportbund Niedersachsen
e.V., der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden
hat.

§25 Schlussbestimmungen
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1. Das Präsidium wird vom Landesverbandstag ermächtigt, redaktionelle Änderungen
in dieser Satzung im Zeitraum zwischen zwei Verbandstagen vorzunehmen, sofern
das Registergericht, die Finanzämter, der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB),
der Landesportbund Niedersachsen (LSB) oder der Deutsche Tischtennis-Bund
(DTTB) sofort wirksame bzw. wiederkehrende Aktualisierungen verlangen.

2. Der Sinngehalt der Satzung darf dadurch nicht verändert werden.
3. Die Satzung des TTVN vom 19.06.1994 wurde zuletzt geändert am 25. Juni 2022

durch die Mitgliederversammlung des 42. Ordentlichen Landesverbandstages des
TTVN.
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Rechts- und Disziplinarordnung (RuDO) des TTVN
Stand: 25. August 2015 gemäß Beschlusslage vom 21. Juni 2008

Gliederung
0 Präambel
1 Allgemeines
2 Rechtsorgane
3 Einspruchsverfahren
4 Protestverfahren
5 Berufungsverfahren gegen Protestentscheidungen
6 Eilentscheidungen im Protestverfahren und im Berufungsverfahren gegen

Protestentscheidungen
7 Disziplinarverfahren
8 Berufungsverfahren gegen Disziplinarentscheidungen
9 Sperren/Untersagung der weiteren Teilnahme an Veranstaltungen
10 Schlussbestimmungen/Inkrafttreten

0 Präambel
Die Rechts- und Disziplinarordnung (RuDO) des Tischtennis-Verbandes Nieder-
sachsen e.V. (TTVN) regelt Rechtsstreitigkeiten in spielbetriebsbezogenen und
sportfachlichen Angelegenheiten im Verbandsgebiet. Außerdem werden Diszipli-
narangelegenheiten im TTVN geregelt. Die RuDO und Änderungen dazu werden
gemäß §12.4.g) der Satzung vom Verbandsbeirat beschlossen. Die RuDO basiert
auf §§ 18 und 23 der Satzung des TTVN.

1 Allgemeines
1.1 Gemäß § 18 Absatz 3 der Satzung unterliegen alle TTVN-Mitglieder (Definition

siehe § 6 der Satzung) und deren Mitglieder (= Def. Angehörige) sowie die
Mitglieder der Vorstände, der Ausschüsse und der Rechtsorgane des TTVN und
seiner Gliederungen (= Def. Mitarbeiter) der Rechts- und Disziplinarordnung des
TTVN.
Sie alle sind somit der Sportgerichtsbarkeit des TTVN unterworfen

1.2 Alle Rechtsstreitigkeiten und Disziplinarangelegenheiten des TTVN und seiner
Gliederungen werden nur von den Rechtsorganen in eigener Zuständigkeit ent-
schieden. Bei spielbetriebsbezogenen Angelegenheiten bzw. bei sportfachlichen
Belangen gemäß der Wettspielordnung des DTTB (WO) / den Ausführungsbe-
stimmungen des TTVN (AB) Abschnitt J und Ziffer 4.1 dieser Ordnung oder in
Disziplinarangelegenheiten ist der ordentliche Rechtsweg erst nach Durchlaufen
aller Sportgerichtsinstanzen des TTVN zugelassen.
Beschlüsse von Organen des TTVN und/oder seiner Gliederungen können
durch die Anrufung ordentlicher Gerichte erst nach vorgeschaltetem LSB-
Schiedsgerichtsverfahren angefochten werden.
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Bei nicht spielbetriebsbezogenen Angelegenheiten bzw. bei nicht sportfachlichen
Belangen ist der ordentliche Rechtsweg mit vorgeschaltetem Schiedsgerichtsverfah-
ren des Landessportbundes Niedersachsen e.V. (LSB) gemäß seiner Rechts- und
Verfahrensordnung (RVO) möglich, soweit nicht Verstöße gegen die Satzungen,
Ordnungen und Bestimmungen des TTVN und/oder seiner Gliederungen vorliegen.

1.3 Rechtsgrundlage sind alle vom DTTB, NTTV und TTVN erlassenen Satzungen,
Ordnungen und Bestimmungen, die internationalen Tischtennisregeln A und B
sowie die DSB-Rahmenrichtlinien zur Bekämpfung des Dopings einschließlich des
medizinischen Codes des IOC in der jeweils gültigen Fassung.
Haben diese keine speziellen Bestimmungen oder Regelungen, so gelten ersatz-
weise die Gesetze und Ordnungen der allgemeinen Gerichtsbarkeit, wie z.B. das
Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) oder die Zivilprozessordnung (ZPO). Bei allen
Rechtsquellen gilt die jeweils gültige Fassung.

1.4 Die Organe des TTVN, seine Mitglieder und Gliederungen sind verpflichtet, den je-
weiligen Rechtsorganen auf Anforderung Daten, Beweismaterial o. ä. zur Verfügung
zu stellen.
Bei Verstößen hiergegen ist der Vorsitzende des jeweiligen Rechtsorgans berechtigt,
Zwangsgelder in Höhe bis zu 100,- ezu erheben. Erfolgt keine Abhilfe, kann der
Vorsitzende des jeweiligen Rechtsorgans ein erneutes Zwangsgeld bis zu einer Höhe
von 200,- eerheben oder gegen das TTVN-Mitglied, die Mannschaft bzw. den
Angehörigen des TTVNMitgliedes vorläufige Disziplinarmaßnahmen gemäß Ziffer
7.5.1 unbefristet verhängen

1.5 Im Protest- und Disziplinarverfahren als auch im Berufungsverfahren gegen Protest-
bzw. Disziplinarentscheidungen ist die Beteiligung eines rechtlichen Beistandes
möglich. Die entstehenden Kosten gehen zu Lasten dessen, der den rechtlichen
Beistand beauftragt.

2 Rechtsorgane
2.1 Rechtsorgane im Sinne dieser Ordnung sind:
2.1.1 die Gerichte:
2.1.1.1 - das Sportgericht der Kreis-/Stadtverbände,
2.1.1.2 - das Sportgericht der Bezirksverbände,
2.1.1.3 - das Sportgericht des TTVN,
2.1.1.4 - das Verbandsgericht des TTVN.
2.1.2 Ist das Sportgericht einer Kreis- oder Bezirksgliederung nicht gemäß Ziffer 2.2

besetzt worden oder vorübergehend nicht entscheidungsfähig, so ist im Sinne einer
Vakanzregelung automatisch das Sportgericht des TTVN zuständig.

2.1.3 Scheidet ein Mitglied aus den Rechtsorganen des TTVN aus, so beruft das Präsi-
dium einen Nachfolger. Die Gliederungen regeln die Bestellung von Nachfolgern
für ihre Sportgerichte in eigener Zuständigkeit. Diese Bestellung muss in den
Organen/Zeitschriften des TTVN und seiner Gliederungen veröffentlicht werden.
Erst nach dieser Veröffentlichung dürfen die neu bestellten Rechtsorganmitglieder
an Verfahren teilnehmen und entscheiden.

2.2 Zusammensetzung der Rechtsorgane
2.2.1 Das Sportgericht des TTVN setzt sich zusammen aus einem Vorsitzenden, drei

stellvertretenden Vorsitzenden und mindestens sechs Beisitzern.
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2.2.2 Alle anderen Rechtsorgane setzen sich zusammen aus einem Vorsitzenden, zwei
stellvertretenden Vorsitzenden und mindestens vier Beisitzern.

2.2.3 Die Mitglieder der Rechtsorgane des Verbandes dürfen nicht dem Verbandsbeirat
angehören. Dieser Grundsatz gilt für die Sportgerichte der Gliederungen entspre-
chend (zumindest für den Vorstand).

2.3 Entscheidungen werden durch drei Mitglieder des jeweiligen Gerichts getroffen,
und zwar durch den Verfahrensvorsitzenden und zwei Beisitzer. Als Verfahrens-
vorsitzender fungiert entweder der Vorsitzende oder einer der stellvertretenden
Vorsitzenden. Weder der Vorsitzende noch einer der stellvertretenden Vorsitzenden
darf in einem Verfahren als Beisitzer fungieren.
Die Mitglieder der Gerichte, die an einem Verfahren beteiligt sind, unterliegen
einer Befangenheitsprüfung.

2.4 Die Kreis-, Stadt-, Regions- und Bezirksverbände bestellen die Mitglieder ihrer
Sportgerichte.

2.5 Der Landesverbandstag wählt die Mitglieder des Verbandsgerichtes des TTVN.
2.6 Der Verbandsbeirat des TTVN beruft die Mitglieder des Sportgerichtes des TTVN.
2.7 Die Gerichte sind sowohl für Protest- und Disziplinarverfahren als auch für Beru-

fungsverfahren gegen Protest- bzw. Disziplinarentscheidungen zuständig.
2.8 Die Mitglieder der Rechtsorgane sollten juristische Kenntnisse oder Verwaltungser-

fahrung besitzen.
2.9 Die Amtszeit der Mitglieder der Rechtsorgane beträgt zwei Jahre. Die Amtszeit en-

det mit der Neuwahl bzw. Neubestellung. Eine Wiederwahl bzw. Wiederbestellung
ist unbegrenzt zulässig.

2.10 Die Rechtsorgane sind den Verbands-, Bezirks- oder Kreistagen berichtspflichtig
und ansonsten weisungsungebunden.

2.11 Mitglieder der Rechtsorgane haben gegenüber dem Präsidium des TTVN sowie
den Vorständen des TTVN und seiner Gliederungen keine Weisungsbefugnis.

2.12 Mitglieder der Rechtsorgane des TTVN oder seiner Gliederungen können an
Tagungen der jeweiligen Ebene auf Einladung teilnehmen.

2.13 Wird während eines Verfahrens innerhalb von 7 Tagen ein Antrag auf Befangen-
heit gegen Mitglieder eines Sportgerichts gestellt, so entscheidet die zuständige
Berufungsinstanz über diesen Antrag und weist die Erstinstanz an, das Verfahren
personell entsprechend weiterzuführen.
Bei Befangenheitsanträgen gegen Mitglieder des Verbandsgerichts entscheidet
das Verbandsgericht in eigener Zuständigkeit, wie das Verfahren personell wei-
terzuführen ist. Sollte sich eine Befangenheit erst nach Ablauf der 7-Tagesfrist
herausstellen, so entscheidet das jeweilige Gericht in eigener Zuständigkeit, wie
das Verfahren personell weiterzuführen ist.

2.14 Die zuständigen Erstinstanzen sind verpflichtet, bei groben Formfehlern der aus-
sprechenden Stelle Beschlüsse zum formellen Verfahren zu erlassen (z.B. Rückgabe
des Verfahrens an die aussprechende Stelle mit der Maßgabe, einen korrekten,
rechtsbehelfsfähigen Bescheid zu erlassen).

2.15 Die zuständigen Berufungsinstanzen sind verpflichtet, bei groben Formfehlern der
Erstinstanz Beschlüsse zum formellen Verfahren zu erlassen (z.B. Rückgabe des
Verfahrens an die Erstinstanz mit der Maßgabe, das Verfahren gemäß der RuDO
durchzuführen).
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3 Einspruchsverfahren
3.1 Das Einspruchsverfahren ist in Abschnitt A, Ziffer 16 a (Einsprüche) der Aus-

führungsbestimmungen des TTVN (AB) zur Wettspielordnung des DTTB (WO)
geregelt. Dieses kostenneutrale und vorinstanzliche Verfahren dient zur Verwal-
tungsvereinfachung und zur Selbstprüfung von Entscheidungen der aussprechenden
Stelle.
Gegen Wertungsbescheide ist auch der sofortige Protestweg möglich.

3.2 Einsprüche haben keine aufschiebende Wirkung.
3.3 Während des Einspruchsverfahrens ergibt sich keine sachliche Zuständigkeit der

Sportgerichte.

4 Protestverfahren
Prinzipiell gelten nachfolgende Bestimmungen analog auch für das Berufungs-
verfahren gegen Protestentscheidungen, sofern unter Ziffer 5 nicht gesonderte
Bestimmungen aufgeführt sind.

4.1 Allgemeine Zuständigkeit
4.1.1 Die Sportgerichte sind zuständig für Proteste bei Mannschaftsmeisterschaften und

Mannschafts-Pokalspielen,
4.1.1.1 - die sich gegen die allgemeinen Spielbedingungen oder die Spielmaterialien richten,
4.1.1.2 - die sich unmittelbar auf das Spielgeschehen beziehen oder sich aus dem Spielbe-

trieb ergeben,
4.1.1.3 - die sich gegen eine Wertung oder gegen einen Wertungsbescheid richten, oder
4.1.1.4 - die sich gegen einen abgewiesenen Einspruch gemäß WO/AB A 16 a.b oder A

16 a.c richten.
4.1.2 Ausschließlich das Sportgericht des TTVN ist zuständig für Proteste gegen abge-

wiesene Einsprüche in Spielberechtigungsangelegenheiten gemäß WO/AB A 16
a.d.

4.1.3 Nicht zuständig sind die Rechtsorgane für Proteste
4.1.3.1 bei Turnieren nach Ziffer 3.3 der internationalen Tischtennisregeln B,
4.1.3.2 - gegen Beschlüsse von Organen des TTVN oder seiner Gliederungen,
4.1.3.3 - gegen Staffeleinteilungen,
4.1.3.4 - gegen Nominierungen für Meisterschaften, Turniere, Auswahlspiele, Aus-, Fort-

bildungsund Leistungsförderungsmaßnahmen, o. ä.
4.1.4 Eine spielleitende bzw. aussprechende Stelle kann nicht über einen Protest ent-

scheiden.
4.1.5 Proteste haben keine aufschiebende Wirkung.
4.2 Zulässigkeitsvoraussetzungen
4.2.1 Einreichen eines Protestes

Ein Protest muss innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen des Protestgrundes
oder nach erfolgter Zustellung eines rechtsbehelfsfähigen Bescheides oder einer
Staffelinformation bzw. eines Staffelrundschreibens an den jeweiligen Beteiligten
mit Begründung über die spielleitende bzw. aussprechende Stelle eingereicht
werden.
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Diese hat ihn binnen einer Woche nach Zugang mit einer Stellungnahme und sämt-
lichen Unterlagen an den Vorsitzenden des zuständigen Sportgerichts weiterzuleiten
(siehe dazu auch die Vakanzregelung gemäß Ziffer 2.1.3).
Der Verfahrensvorsitzende bestätigt dem Protestführer und der spielleitenden bzw.
aussprechenden Stelle den Eingang des Protestes.
Hierbei informiert der Verfahrensvorsitzende die Beteiligten über die personelle Zu-
sammensetzung seines Sportgerichts mit dem Hinweis, dass Befangenheitsanträge
gegen dessen Mitglieder innerhalb von sieben Tagen gestellt werden müssen.

4.2.2 Fehlt auf dem rechtsbehelfsfähigen Bescheid der aussprechenden Stelle der Hinweis
auf die Zweiwochenfrist oder enthält der Bescheid andere grobe Fehler, so muss
der Protest innerhalb von einem Monat nach Zustellung eingereicht werden.

4.2.3 Als Protestführer können nur Personen fungieren, die vom TTVN-Mitglied als
offizielle Vertreter benannt worden sind.

4.2.3.1 Legt ein Angehöriger eines TTVN-Mitgliedes Protest ein, so muss er dazu ent-
sprechend bevollmächtigt sein.

4.2.3.2 Ansonsten ist – aus Gründen der Gesamtschuldnerhaftung des TTVN-Mitgliedes –
ein Protest nicht zulässig.

4.2.4 Für jede Instanz hat der Protestführer eine Gebührenpauschale gemäß der Gebüh-
renordnung des TTVN zu leisten.

4.2.4.1 Die Gebührenpauschalen für Proteste sind fristgerecht gemäß Ziffer 4.2.1 bzw. 4.2.2
auf das Konto der zuständigen Gliederung bzw. bei Eintritt der Vakanzregelung
gemäß Ziffer 2.1.3 auf das Konto des TTVN einzuzahlen.

4.2.4.2 Werden die entsprechenden Gebührenpauschalen nicht fristgerecht auf das ent-
sprechende Konto eingezahlt, so ist der Protest nicht zulässig und wird nicht
verhandelt.

4.2.5 Proteste können nur von den TTVN-Mitgliedern erhoben werden, die an der zu-
grundeliegenden Entscheidung der aussprechenden Stelle beteiligt waren. Mittelbar
betroffene TTVN-Mitglieder, also nichtbeteiligte TTVN-Mitglieder, erfüllen nicht
die Zulässigkeitsvoraussetzungen für das Einlegen von Protesten.

4.3 Verfahrensvorschriften
4.3.1 Die Sportgerichte treffen ihre Entscheidungen, nachdem sie den Beteiligten Gele-

genheit zur Stellungnahme (Recht auf Anhörung) gegeben haben.
4.3.2 Protestentscheidungen werden durch die Sportgerichte grundsätzlich im schriftli-

chen Verfahren getroffen. Der Verfahrensvorsitzende des jeweiligen Sportgerichts
kann jedoch auch mündliche Verhandlungstage anberaumen und beschließen, dass
die Entscheidung im mündlichen Verfahren getroffen wird.

4.3.3 Jede Protestentscheidung muss enthalten:
- die Zusammensetzung des Sportgerichts (mit Wohnort, Spielberechtigung und
Vereinsmitgliedschaft),
- den Gegenstand der Verhandlung,
- die Namen der Beteiligten,
- die ergangene Entscheidung (einstimmig/mehrheitlich),
- die Entscheidung zur Kostenregelung,
- die Begründung der Entscheidung,
-die angewandten Bestimmungen,
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- die Rechtsbehelfsbelehrung mit Angabe der Berufungsberechtigten sowie Adresse,
Frist, Höhe der Kosten und Zahlungsempfänger mit Bankverbindung,
- das Datum des Beginns der Sperre des Kostenschuldners bei Nichtzahlung (siehe
Ziffer 4.4.9) und
- Hinweise zur Bestandskraft der Entscheidung

4.3.4 Die Protestentscheidung des Sportgerichts ist zu übersenden an:
- die Berufungsberechtigten (siehe Ziffer 5.6) per Übergabe-Einschreiben,
- das/die übrige/n beteiligte/n TTVN-Mitglied/er,
- die Geschäftsstelle des TTVN,
- die zuständige Gliederung des TTVN und
- die zuständige spielleitende bzw. aussprechende Stelle.

4.3.5 Die Protestentscheidung eines Sportgerichts kann in den Organen/ Zeitschriften
des TTVN und seiner Gliederungen veröffentlicht werden, sofern sie bestandskräftig
geworden ist. Gegen eine Veröffentlichung kann kein Rechtsbehelf eingelegt werden.

4.4 Kostenregelung des Verfahrens
4.4.1 Die Kosten eines Verfahrens bestehen aus

- den Gebühren,
- den Auslagen.

4.4.2 Gebühren
Zur Deckung der Gebühren (Verwaltungskosten, Porto, Telefon) werden Pauschal-
beträge erhoben. Die Höhe der Gebührenpauschale, die als Vorschuss zu zahlen
ist, geht aus der Gebührenordnung des TTVN hervor.

4.4.3 Auslagen Auf Vorschüsse zur Deckung von Auslagen wird verzichtet. Auslagen im
Sinne dieser Rechts- und Disziplinarordnung sind:
- die Auslagen der Rechtsinstanzen (Reisekosten für Instanzmitglieder und ggf.
Protokollführer),
- die Auslagen geladener Zeugen und Sachverständiger.
Die Höhe der Auslagen richtet sich ausschließlich nach der Reisekostenordnung
des TTVN.

4.4.4 Die den Beteiligten selbst entstehenden Kosten gehören nicht zu den Kosten eines
Verfahrens.

4.4.5 Der Unterlegene eines Protestverfahrens hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.
4.4.5.1 Unterliegt er nur teilweise, so ist ihm lediglich ein entsprechender Prozentsatz der

Kosten des Verfahrens in Rechnung zu stellen.
4.4.5.2 Als unterlegen gilt auch, wer einen Protest zurücknimmt.
4.4.6 Kosten, die von den Beteiligten eines Verfahrens nicht zu tragen sind, fallen der

jeweils zuständigen Gliederung des TTVN zur Last.
4.4.7 Das jeweilige Sportgericht setzt durch Beschluss die Kosten des Verfahrens fest,

die vom Unterlegenen an die zuständige Gliederung des TTVN zu zahlen sind.
4.4.8 Der Festsetzungsbeschluss einer Protestentscheidung über die Höhe der Kosten des

Verfahrens kann nur zugleich mit der Entscheidung in der Hauptsache angefochten
werden.

4.4.9 Zahlt der Kostenschuldner nicht innerhalb von 20 Kalendertagen nach Absendung
der Entscheidung an die zuständige Gliederung des TTVN, so ist der Kostenschuld-
ner bis zum Eingang der Zahlung gesperrt. Das Datum des Beginns der Sperre ist
in der Rechtsbehelfsbelehrung (vgl. auch Ziffer 4.3.3) anzugeben.
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Die Einlegung einer Berufung gegen eine Protestentscheidung entbindet den
Berufungsführer nicht davon, die Kosten des Protestverfahrens zu entrichten.

4.4.10 Obsiegt der Protestführer, wird ihm die Gebührenpauschale zurückgezahlt.

5 Berufungsverfahren gegen Protestentscheidungen
Für das Berufungsverfahren gegen Protestentscheidungen gelten die Zulässigkeits-
voraussetzungen, die Verfahrensvorschriften und die Kostenregelungen des unter
Ziffer 4 benannten Protestverfahrens analog, sofern sie nachfolgend nicht anders
geregelt sind.

5.1 Gegen die Protestentscheidung eines Sportgerichts ist nur ein Rechtsbehelf, nämlich
die Berufung gegen die Protestentscheidung zulässig.

5.2 Gegen Protestentscheidungen der Kreis-/Stadtsportgerichte sind die zuständigen
Bezirkssportgerichte, gegen Protestentscheidungen der Bezirkssportgerichte ist
das Sportgericht des TTVN, gegen Protestentscheidungen des Sportgerichtes des
TTVN ist das Verbandsgericht des TTVN als Berufungsinstanz zuständig.

5.3 Eine Berufung gegen eine Protestentscheidung muss innerhalb von zwei Wo-
chen nach erfolgter Zustellung einer Protestentscheidung an den Protestführer
mit Begründung über den Verfahrensvorsitzenden der Protestinstanz eingereicht
werden.

5.4 Sie ist von diesem binnen einer Woche nach Zugang mit sämtlichen Unterlagen an
den Vorsitzenden der Berufungsinstanz weiterzuleiten. Der Verfahrensvorsitzende
der Berufungsinstanz bestätigt dem Berufungsführer und dem Verfahrensvorsit-
zenden der Protestinstanz den Eingang der Berufung. Weiterhin informiert der
Verfahrensvorsitzende der Berufungsinstanz die Berufungsberechtigten und die
Beteiligten über die personelle Zusammensetzung seines Gerichts mit dem Hinweis,
dass Befangenheitsanträge gegen dessen Mitglieder innerhalb von sieben Tagen
gestellt werden müssen.

5.5 Das Einlegen einer Berufung gegen eine Protestentscheidung hat keine aufschie-
bende Wirkung.

5.6 Der Rechtsbehelf der Berufung gegen eine Protestentscheidung steht nur den
TTVNMitgliedern zu, die an der dem Protestverfahren zugrundeliegenden Entschei-
dung der spielleitenden bzw. aussprechenden Stelle unmittelbar beteiligt waren
und durch die Entscheidung der ersten Instanz beschwert sind. Weiterhin kann
das Berufungsrecht der Vorstand der beteiligten Gliederung wahrnehmen.
Mittelbar betroffene TTVN-Mitglieder, also nichtbeteiligte TTVN-Mitglieder,
erfüllen die Zulässigkeitsvoraussetzungen nicht.

5.7 Jede Berufungsentscheidung gegen eine Protestentscheidung muss enthalten:
- die Zusammensetzung des Gerichts (mit Wohnort, Spielberechtigung und Ver-
einsmitgliedschaft),
- den Gegenstand der Verhandlung,
- die Namen der Beteiligten,
- die ergangene Entscheidung (einstimmig/mehrheitlich),
- die Entscheidungen zur Kostenregelung des Protest- und des Berufungsverfahrens.
- die Begründung der Entscheidung,
- die angewandten Bestimmungen,
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- die Rechtsbehelfsbelehrung mit Hinweis darauf, dass gegen diese Berufungsent-
scheidung kein Rechtsbehelf eingelegt werden kann,
- das Datum des Beginns der Sperre des Kostenschuldners bei Nichtzahlung (siehe
Ziffer 4.4.9) und
- Hinweise zur Bestandskraft der Berufungsentscheidung.

5.8 Die Entscheidung der Berufungsinstanz ist zu übersenden an:
- den Berufungsführer per Übergabe-Einschreiben,
- das/die beteiligte/n TTVN-Mitglied/er,
- die Geschäftsstelle des TTVN,
- die zuständige Gliederung des TTVN,
- die zuständige spielleitende bzw. aussprechende Stelle und
- den Verfahrensvorsitzenden der ersten Instanz.

5.9 Die Berufungsentscheidung eines Gerichts kann in den Organen/ Zeitschriften des
TTVN und seiner Gliederungen veröffentlicht werden, sofern diese bestandskräftig
geworden ist. Gegen eine Veröffentlichung kann kein Rechtsbehelf eingelegt werden.

5.10 Obsiegt der Berufungsführer, so sind die Gebührenpauschale für das Protestverfah-
ren und die Verfahrenskosten der ersten Instanz von der zuständigen Gliederung des
TTVN zurückzuzahlen oder zu übernehmen. Außerdem ist die Gebührenpauschale
für das Berufungsverfahren zurückzuzahlen.

6 Eilentscheidungen im Protestverfahren und im Berufungsverfahren
gegen Protestentscheidungen

6.1 Sollte im Protestverfahren oder im Berufungsverfahren gegen Protestentschei-
dungen Eile geboten sein, weil die Entscheidung des Gerichts von sportlicher
Bedeutung ist oder direkten Einfluss auf eine Meisterschaft bzw. Einfluss über
den Auf- und Abstieg haben könnte, so müssen nicht alle Verfahrensvorschriften
(z.B. Vorschriften über: schriftliche Zustellung, Einhaltung von Fristen, die Art der
Anhörung) eingehalten werden. Die Eilentscheidung muss ausführlich begründet
werden.

6.2.1 Liegt bei einer Einlegung eines Protestes oder einer Berufung gegen eine Protest-
entscheidung Eilbedürftigkeit vor, so ist der Vorsitzende des jeweiligen Gerichts
oder sein Vertreter im Amt befugt, vorab zu entscheiden, dass ein Spiel aus
sportlichen oder aus Zweckmäßigkeitsgründen neu angesetzt oder wiederholt wird;
ggfs. kann er auch den Ort und den Termin festlegen.

6.2.2 Inwieweit das Ergebnis dieses Spieles zur Wertung herangezogen wird, hängt von
der später erfolgenden bestandskräftigen Entscheidung ab.

6.2.3 Die beiden beteiligten Mannschaften der TTVN-Mitglieder sind verpflichtet, das
Spiel durchzuführen.

6.2.4 Keine beteiligte Mannschaft kann in diesem Fall Zusatzkosten geltend machen.
6.2.5 Tritt eine Mannschaft oder treten beide Mannschaften zu diesem Spiel nicht an,

so können nach Ermessen der spielleitenden Stelle entsprechende Ordnungsgelder
verhängt werden.

6.2.6 Gegen eine Neuansetzung nach Ziffer 6.2.1 ist kein Rechtsbehelf möglich.

7 Disziplinarverfahren
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Prinzipiell gelten nachfolgende Bestimmungen analog auch für das Berufungsver-
fahren gegen Disziplinarentscheidungen, sofern unter Ziffer 8 nicht gesonderte
Bestimmungen aufgeführt sind.
Die Disziplinargewalt von Sportgerichten im TTVN beschränkt sich auf Mitglieder
des TTVN und deren Angehörige sowie auf die Mitarbeiter der Vorstände, der
Ausschüsse und der Rechtsorgane des TTVN und seiner Gliederungen (siehe Ziffer
1.1). Ein Disziplinarverfahren kann sich immer nur gegen einen Beschuldigten
richten. Jeder kann einen Antrag auf Einleitung eines Disziplinarverfahrens beim
zuständigen Sportgericht stellen.

7.1 Sachliche Zuständigkeit Die Disziplinargewalt des für die jeweilige Ebene zuständi-
gen Sportgerichts bzw. des Sportgerichts des TTVN bei Eintritt der Vakanzregelung
gemäß Ziffer 2.1.3 erstreckt sich auf

7.1.1 sportliche Veranstaltungen, Sitzungen und Tagungen
7.1.2 Verstöße gegen Satzungen, Ordnungen und Bestimmungen des TTVN und seiner

Gliederungen
7.1.3 finanzielle Verpflichtungen der Mitglieder gegenüber dem TTVN und seinen

Gliederungen
7.1.4 allgemeine Verstöße von TTVN-Mitgliedern bzw. deren Angehörigen gegen die

sportliche Disziplin; dies sind u. a.:
- Beleidigung, Bedrohung, Nötigung oder Gefährdung der Gesundheit von Spielern,
Trainern, Betreuern, Offiziellen, Schiedsrichtern oder Zuschauern oder Tätlichkeiten
gegen diesen Personenkreis,
- Nichtbefolgung von Anordnungen der Schiedsrichter,
- Schuldhaftes Herbeiführen eines Spielabbruches.

7.1.5 Tätlichkeiten, Beleidigungen, Bedrohungen oder Nötigung gegenüber Amtsträgern,
gegenüber Mitgliedern von Rechtsorganen, gegenüber Mitgliedern von Ältesten-
und Ehrenräten, gegenüber Beteiligten, Zeugen, Gutachtern in Protest-, Berufungs-
oder Disziplinarverfahren im Zuständigkeitsbereich des TTVN.

7.1.6 Bei Verstößen gegen die DOSB-Rahmenrichtlinien zur Bekämpfung des Dopings
einschließlich des medizinischen Codes des IOC ist ausschließlich das Sportgericht
(bzw. im Berufungsverfahren das Verbandsgericht) des TTVN zuständig.

7.2 Örtliche Zuständigkeit
7.2.1 Örtlich zuständig ist das Sportgericht des Kreis-/Stadtverbandes, dem der Verein

des Beschuldigten angehört, bzw. bei Eintritt der Vakanzregelung gemäß Ziffer
2.1.2 das Sportgericht des TTVN.

7.2.2 Bei offiziellen Veranstaltungen des TTVN oder der Gliederungen (das sind Einzel-
und Mannschaftsmeisterschaften incl. Entscheidungs- und Relegationsspielen, Po-
kalspiele, Ranglistenturniere, Turniere, Auswahlspiele und Spezialveranstaltungen
wie der Tag des Talentes, o.ä. sowie Sitzungen und Tagungen innerhalb des Zu-
ständigkeitsbereiches des TTVN) ist das Sportgericht der entsprechenden Ebene
örtlich zuständig.

7.3 (gestrichen)
7.4 Vorläufige Disziplinarmaßnahmen
7.4.1 Mit einem Einleitungsbeschluss zu einem Disziplinarverfahren kann das zuständige

Sportgericht vorläufige Disziplinarmaßnahmen verhängen, und zwar
7.4.1.1 gegenüber TTVN-Mitgliedern
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eine vorläufige Sperre der Teilnahme an offiziellen Veranstaltungen
7.4.1.2 gegenüber Angehörigen von TTVN-Mitgliedern

eine vorläufige Sperre der Teilnahme an offiziellen Veranstaltungen (siehe Ziffer
7.2.2) und/oder ein vorläufiges Verbot der Ausübung eines sportlichen Amtes im
TTVN, seinen Gliederungen oder beim TTVN-Mitglied.

7.4.1.3 gegenüber Mitarbeitern des TTVN und seiner Gliederungen
eine vorläufige Sperre der Teilnahme an Sitzungen und Tagungen innerhalb des
Zuständigkeitsbereichs des TTVN und/oder ein vorläufiges Verbot der Ausübung
eines sportlichen Amtes im TTVN und/oder seinen Gliederungen.

7.4.2 Wird von dem zuständigen Sportgericht binnen zwei Monaten nach Verhängen
einer vorläufigen Disziplinarmaßnahme keine Disziplinarentscheidung nach Ziffer
7.7 ausgesprochen, so fällt die vorläufige Disziplinarmaßnahme automatisch weg.

7.4.3 Die Entscheidung über das Verhängen einer vorläufigen Disziplinarmaßnahme gegen
einen Angehörigen eines TTVN-Mitgliedes muss zusätzlich an das TTVN-Mitglied
übermittelt werden, für das die Spielberechtigung besteht.
Weiterhin muss der Inhalt der Entscheidung die Auswirkungen für
- den Beschuldigten,
- das betroffene TTVN-Mitglied und
- die zuständige spiel- bzw. turnierleitende Stelle
enthalten.
Beispiel:
Das vorläufige Verbot, das Amt eines Mannschaftsführers bei einem TTVN-
Mitglied auszuüben, bedingt: Information des TTVN-Mitgliedes, Benennung eines
neuen Mannschaftsführers, Information an den Staffelleiter mit der Maßgabe, die
Veränderung den betreffenden weiteren TTVN-Mitgliedern mitzuteilen.
Der Staffelleiter darf den Grund für die Änderung des Mannschaftsführers in seinem
Rundschreiben nicht mitteilen.

7.4.4 Die Entscheidung über das Verhängen einer vorläufigen Disziplinarmaßnahme
gegen einen Mitarbeiter des TTVN bzw. seiner Gliederungen muss zusätzlich an
den TTVN bzw. an die betroffene Gliederung übermittelt werden.
Weiterhin muss der Inhalt der Entscheidung die Auswirkungen für
- den Beschuldigten
- den TTVN bzw. die betroffene Gliederung
enthalten.

7.4.5 Gegen das Verhängen einer vorläufigen Disziplinarmaßnahme ist die Einlegung
eines Rechtsbehelfs nicht möglich.

7.5 Einleiten von Disziplinarverfahren
7.5.1 Das zuständige Sportgericht beschließt unter Berücksichtigung der Ermittlungser-

gebnisse und -unterlagen, ob ein Disziplinarverfahren eingeleitet wird. Ein Recht
auf Anhörung zur Einleitungsentscheidung besteht nicht.

7.5.2 Mit der Entscheidung über die Einleitung eines Disziplinarverfahrens beginnt das
Disziplinarverfahren gegen den Beschuldigten.

7.5.3 Für diesen begründet sich das Recht auf Anhörung.
7.5.4 Mit der Einleitung eines Disziplinarverfahrens können vorläufige Disziplinarmaß-

nahmen (analog Ziffer 7.5 4) verhängt werden.
7.5.5 Die Entscheidung über eine Einleitung eines Disziplinarverfahrens muss enthalten:
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- die Zusammensetzung des Sportgerichts für das Disziplinarverfahren (mit Wohn-
ort, Spielberechtigung und Vereinsmitgliedschaft)
- den Hinweis, dass Befangenheitsanträge gegen die Mitglieder innerhalb von 7
Tagen gestellt werden müssen,
- den Namen des Beschuldigten,
- die ergangene Entscheidung (einstimmig/mehrheitlich),
- den zur Last gelegten Verdacht oder die Beschuldigung,
- die Begründung sowie
- Hinweise zur Anhörung im Disziplinarverfahren gemäß Ziffer 7.6.1.

7.5.6 Die getroffenen Entscheidungen über die Einleitung eines Disziplinarverfahrens
sind zu übersenden an:
- den Beschuldigten per Übergabe-Einschreiben,
- die Geschäftsstelle des TTVN,
- die zuständige Gliederung des TTVN und
- die zuständige spiel- bzw. turnierleitende Stelle

7.5.7 Gegen die Einleitung wie auch gegen die Nicht-Einleitung eines Disziplinarverfah-
rens ist die Einlegung eines Rechtsbehelfs nicht möglich.

7.6 Allgemeine Verfahrensvorschriften bei Disziplinarentscheidungen
7.6.1 Die Sportgerichte treffen ihre Disziplinarentscheidungen, nachdem sie dem Be-

schuldigten das Recht auf Anhörung gewährt haben.
Im Disziplinarverfahren kann der Beschuldigte auf Wunsch sein Recht auf Anhö-
rung auch mündlich wahrnehmen. Eine Entscheidung hierzu trifft das jeweilige
Sportgericht.
Gegen die Versagung eines Antrages auf mündliche Anhörung ist die Einlegung
eines Rechtsbehelfs nicht möglich

7.6.2 Das jeweilige Sportgericht ist berechtigt, Zeugen auch persönlich anzuhören und
dazu mündliche Verhandlungstage anzuberaumen.
Jeder Angehörige eines TTVN-Mitgliedes und jeder Mitarbeiter des TTVN und
seiner Gliederungen ist zur Zeugenaussage verpflichtet, außer wenn er sich oder
Familienangehörige belasten könnte.
Bei Verweigerung der Zeugenaussage kann der Verfahrensvorsitzende Reuegelder
in Höhe von 100,- everhängen.
Zeugen müssen vom Sportgericht per Übergabe-Einschreiben geladen werden.

7.6.3 Die Disziplinarentscheidungen durch die Sportgerichte werden grundsätzlich im
schriftlichen Verfahren getroffen. Der Verfahrensvorsitzende kann jedoch beschlie-
ßen, dass eine Disziplinarentscheidung im mündlichen Verfahren getroffen wird.

7.6.4 Jede Disziplinarentscheidung muss enthalten:
- die Zusammensetzung des Sportgerichts (mit Wohnort, Spielberechtigung und
Vereinsmitgliedschaft),
- den Gegenstand der Verhandlung,
- den Namen des Beschuldigten,
- die ergangene Entscheidung (einstimmig/mehrheitlich),
- Hinweise auf Beginn und Ende oder auf Unterbrechung der Frist einer eventuellen
Sperre,
-die Höhe der Kostenpauschale mit Angabe des Zahlungsempfängers mit Bankver-
bindung und der Zahlungsfrist,
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- die Begründung der Entscheidung,
- die angewandten Bestimmungen,
- die Rechtsbehelfsbelehrung mit Angabe der Adresse und Frist,
- das Datum des Beginns der Sperre des Kostenschuldners bei Nichtzahlung (siehe
Ziffer 7.8.4) und
- Hinweise zur Bestandskraft der Entscheidung.

7.6.5 Die Disziplinarentscheidung eines Sportgerichts ist dem Beschuldigten per Über-
gabeeinschreiben mitzuteilen. Sofern sich das Verfahren gegen einen Angehörigen
eines TTVN-Mitgliedes oder eine Mannschaft richtet, ergeht die Mitteilung auch
an das TTVN-Mitglied. Bei Verfahren gegen Mitarbeiter des TTVN bzw. sei-
ner Gliederungen ergeht die Mitteilung auch an den TTVN bzw. die betroffene
Gliederung. Außerdem sind die Disziplinarentscheidungen der Sportgerichte zu
übermitteln an:
- die Geschäftsstelle des TTVN,
- die zuständige Gliederung des TTVN sowie
- die zuständige spiel- bzw. turnierleitende Stelle.

7.6.6 Jede Disziplinarentscheidung eines Sportgerichts kann in den Organen/Zeitschriften
des TTVN und seiner Gliederungen veröffentlicht werden, sofern sie bestandskräftig
geworden ist. Gegen eine Veröffentlichung kann kein Rechtsbehelf eingelegt werden.

7.7 Maßnahmenkatalog für Disziplinarverfahren
7.7.1 Die Sportgerichte der Kreis-/Stadt- und Bezirksverbände und bei Eintritt der

Vakanzregelung gemäß Ziffer 2.1.3 auch das Sportgericht des TTVN können
folgende Disziplinarmaßnahmen treffen:

7.7.1.1 gegenüber TTVN-Mitgliedern
(1) Verweis.
(2) Geldbuße bis zu 1.000,- e.
(3) Sperre auf Dauer oder Ausschluss, wenn der Kreis-/Stadt- bzw. Bezirksverband
eingetragener Verein (e.V.) ist.

7.7.1.2 gegenüber Angehörigen von TTVN-Mitgliedern
(1) Verweis.
(2) Geldbuße bis zu 250,- e.
(3) Sperre der Teilnahme an offiziellen Veranstaltungen gemäß Ziffer 7.2.2 bis zur
Dauer von zwei Jahren.
(4) Verbot der Ausübung eines sportlichen Amtes im TTVN, bei seinen Gliederun-
gen oder einem seiner Mitglieder bis zur Dauer von fünf Jahren.

7.7.1.3 gegenüber Mitarbeitern des TTVN bzw. seiner Gliederungen
(1) Verweis.
(2) Geldbuße bis zu 250,- e.
(3) Sperre der Teilnahme an Sitzungen und Tagungen innerhalb des Zuständig-
keitsbereichs des TTVN bis zur Dauer von zwei Jahren.
(4) Verbot der Ausübung eines sportlichen Amtes im TTVN oder seinen Gliede-
rungen bis zur Dauer von fünf Jahren.

7.7.2 Das Sportgericht des TTVN kann folgende Disziplinarmaßnahmen treffen:
7.7.2.1 gegenüber TTVN-Mitgliedern

(1) Verweis.
(2) Geldbuße bis zu 1.500,- e.
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(3) Zeitliche Sperre der Teilnahme an offiziellen Veranstaltungen gemäß Ziffer
7.2.2.
(4) Ausschluss aus dem TTVN.

7.7.2.2 gegenüber Angehörigen von TTVN-Mitgliedern
(1) Verweis.
(2) Geldbuße bis zu 400,- e.
(3) Zeitliche oder dauernde Sperre der Teilnahme an offiziellen Veranstaltungen
gemäß Ziffer 7.2.2.
(4) Verbot der Ausübung eines sportlichen Amtes im TTVN, bei seinen Gliederun-
gen oder einem seiner Mitglieder auf Zeit oder dauernd.

7.7.2.3 gegenüber Mitarbeitern des TTVN bzw. seiner Gliederungen
(1) Verweis.
(2) Geldbuße bis zu 400,- e.
(3) Zeitliche oder dauernde Sperre der Teilnahme an Sitzungen und Tagungen
innerhalb des Zuständigkeitsbereichs des TTVN.
(4) Verbot der Ausübung eines sportlichen Amtes im TTVN oder seinen Gliede-
rungen auf Zeit oder dauernd.

7.7.3 Hält ein Kreis- oder Bezirkssportgericht seine Disziplinargewalt für nicht ausrei-
chend, so kann es die Angelegenheit dem Sportgericht des TTVN zur Entscheidung
vorlegen. Dieses befindet darüber, ob es das Verfahren ggfs. in eigener Zustän-
digkeit fortführt, auch wenn die Einleitung eines Disziplinarverfahrens von einer
anderen Rechtsinstanz erfolgte.

7.7.4 Disziplinarmaßnahmen – außer dem Verweis – können von dem jeweiligen Sport-
gericht kombiniert werden.

7.8 Kostenpflicht
7.8.1 Der disziplinar Gemaßregelte hat eine Kostenpauschale gemäß der Gebührenord-

nung des TTVN zu zahlen.
7.8.2 Für die Kostenpauschale eines Angehörigen eines TTVN-Mitgliedes haftet dessen

TTVNMitglied, für die eines Mitarbeiters des TTVN bzw. seiner Gliederungen der
TTVN bzw. die betroffene Gliederung als Gesamtschuldner

7.8.3 Darüber hinausgehende Kosten fallen der jeweils zuständigen Gliederung des TTVN
zur Last.

7.8.4 Zahlt der Kostenschuldner nicht innerhalb von 20 Kalendertagen nach Absendung
der Entscheidung an die zuständige Gliederung des TTVN ein, so ist der Kosten-
schuldner bis zum Eingang der Zahlung gesperrt. Der vorstehende Satz gilt nicht,
wenn die Kostenschuld aufgrund eines Vergehens als Mitarbeiter des TTVN bzw.
seiner Gliederungen entstanden ist. Das Datum des Beginns der Sperre ist in der
Rechtsbehelfsbelehrung (vgl. Ziffer 7.6.4) anzugeben.

7.9 Einstellung eines Disziplinarverfahrens
7.9.1 Entscheidet das zuständige Sportgericht, dass ein Disziplinarverfahren eingestellt

wird, fallen die Kosten des Verfahrens der zuständigen Gliederung zur Last.
7.9.2 Die Verfahrensvorschriften gemäß Ziffer 7.6 sind analog anzuwenden.
7.10 Unterbrechung von Fristen
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Werden befristete Disziplinarmaßnahmen aus bestandskräftigen Entscheidungen
durch Maßnahmen Dritter unterbrochen (z. B.: einstweilige Anordnung/Verfügung
ordentlicher Gerichte), so stellt der zuständige Vorsitzende des Rechtsorgans die
Dauer der Unterbrechung nach deren Ende fest und verlängert analog das Fristende
um den Zeitraum der Unterbrechung. Diese Entscheidung ist den Beteiligten
gemäß Ziffer 7.6.5 mitzuteilen. Ein Rechtsbehelf gegen diese Feststellung der
Unterbrechung sowie die Fristverlängerung ist nicht möglich.

7.11 Pflichten bei vorläufigen oder befristeten Disziplinarmaßnahmen
7.11.1 Werden vorläufige oder befristete Disziplinarmaßnahmen nach den Ziffern 7.5.1.2,

7.7.1.2.4 oder 7.7.2.2.4 gegenüber Angehörigen von TTVN-Mitgliedern bestands-
kräftig, so ist das betreffende TTVN-Mitglied verpflichtet, dem jeweiligen Gericht
nach Aufforderung innerhalb von 14 Tagen zu bescheinigen, dass sein Angehöriger
kein tischtennisbezogenes Amt beim TTVN-Mitglied ausübt.

7.11.2 Werden vorläufige oder befristete Disziplinarmaßnahmen nach den Ziffern 7.5.1.3,
7.7.1.3.4 oder 7.7.2.3.4 gegenüber Mitarbeitern des TTVN bzw. seiner Gliederun-
gen bestandskräftig, so ist der TTVN bzw. die betroffene Gliederung verpflichtet,
dem jeweiligen Gericht nach Aufforderung innerhalb von 14 Tagen zu bescheinigen,
dass sein Mitarbeiter kein Amt beim TTVN bzw. der betroffenen Gliederung
ausübt.

8 Berufungsverfahren gegen Disziplinarentscheidungen
Für das Berufungsverfahren gegen Disziplinarentscheidungen gelten die Zuständig-
keitsregelungen, die Verfahrensvorschriften und die Kostenregelungen des unter
Ziffer 7 benannten Disziplinarverfahrens analog, sofern sie nachfolgend nicht anders
geregelt sind.

8.1 Gegen Disziplinarentscheidungen eines Sportgerichts ist nur ein Rechtsbehelf,
nämlich die Berufung gegen die Disziplinarentscheidung zulässig.

8.2 Gegen Disziplinarentscheidungen der Kreis-/Stadtsportgerichte sind die zuständi-
gen Bezirkssportgerichte, gegen Disziplinarentscheidungen der Bezirkssportgerichte
ist das Sportgericht des TTVN, gegen Disziplinarentscheidungen des Sportgerichtes
des TTVN ist das Verbandsgericht des TTVN als Berufungsinstanz zuständig.

8.3 Eine Berufung gegen eine Disziplinarentscheidung muss innerhalb von zwei Wochen
nach erfolgter Zustellung der Disziplinarentscheidung mit Begründung an den
Verfahrensvorsitzenden der ersten Instanz eingereicht werden.

8.4 Sie ist von diesem binnen einer Woche nach Zugang mit sämtlichen Unterlagen an
den Vorsitzenden der Berufungsinstanz weiterzuleiten. Der Verfahrensvorsitzende
der Berufungsinstanz bestätigt dem Berufungsführer und dem Verfahrensvor-
sitzenden der Erstinstanz den Eingang der Berufung. Weiterhin informiert der
Verfahrensvorsitzende der Berufungsinstanz den Berufungsführer über die personel-
le Zusammensetzung seines Gerichts mit dem Hinweis, dass Befangenheitsanträge
gegen dessen Mitglieder innerhalb von sieben Tagen gestellt werden müssen.

8.5 Eine Berufung gegen eine Disziplinarentscheidung hat aufschiebende Wirkung.
8.6 Im Disziplinarverfahren steht der Rechtsbehelf der Berufung nur demjenigen, gegen

den eine Disziplinarentscheidung ergangen ist und dem Vorstand der zuständigen
Gliederung des TTVN zu.

8.7 Eine Berufungsentscheidung gegen eine Disziplinarentscheidung muss enthalten:
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- die Zusammensetzung des Gerichts (mit Wohnort, Spielberechtigung und Ver-
einsmitgliedschaft),
- den Gegenstand der Verhandlung,
- den Namen des Beschuldigten,
- die ergangene Entscheidung (einstimmig/mehrheitlich),
Hinweise auf Beginn und Ende oder auf Unterbrechung der Frist einer eventuellen
Sperre,
- die Entscheidungen zur Kostenregelung des Disziplinar- und des Berufungsver-
fahrens,
- die Begründung der Entscheidung,
- die angewandten Bestimmungen,
- die Rechtsbehelfsbelehrung mit Hinweis darauf, dass gegen diese Berufungsent-
scheidung kein Rechtsbehelf eingelegt werden kann,
- das Datum des Beginns der Sperre des Kostenschuldners bei Nichtzahlung (siehe
Ziffer 7.8.4) und
- Hinweise zur Bestandskraft der Berufungsentscheidung

8.8 Die Entscheidung der Berufungsinstanz ist zu übersenden an:
- den Berufungsführer per Übergabe-Einschreiben,
- das/die beteiligte/n TTVN-Mitglied/er,
- die Geschäftsstelle des TTVN,
- die zuständige Gliederung des TTVN,
- die zuständige spiel- bzw. turnierleitende Stelle und
- den Vorsitzenden der ersten Instanz.

8.9 Werden durch die Berufungsinstanz alle Disziplinarmaßnahmen gegen einen zuvor
Gemaßregelten aufgehoben, so ist die Kostenpauschale aus dem erstinstanzlichen
Verfahren zurückzuzahlen.

9 Sperren / Untersagung der weiteren Teilnahme an Veranstaltungen
9.1 Sperre von TTVN-Mitgliedern

Dem TTVN und seinen Gliederungen steht das Recht zu, gegen seine Mitglieder
eine Sperre der Teilnahme an offiziellen Veranstaltungen auszusprechen, wenn sie
ihren Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht fristgerecht nachgekommen sind.
Die Sperre gilt bis zum Eingang der Zahlung bei der aussprechenden Stelle des
TTVN oder seiner Gliederung.

9.2 Sperre nach Nicht-Zahlung von Ordnungsgeldern
Eine aussprechende Stelle des TTVN oder seiner Gliederungen ist berechtigt
festzustellen, dass ein Angehöriger eines TTVN-Mitgliedes, ein TTVN-Mitglied
oder eine Mannschaft eines TTVN-Mitgliedes automatisch gesperrt ist, wenn
verhängte Ordnungsgelder nicht fristgerecht eingezahlt wurden. Näheres ist in
Abschnitt A Ziffer 17 WO/AB geregelt.
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9.3 Sperre von Angehörigen von TTVN-Mitgliedern
9.3.1 Den Präsidenten/Vorsitzenden und ihren Vertretern, den Sportwarten, gegenüber

Jugendlichen auch den Jugendwarten, steht auf ihrer jeweiligen Ebene das Recht
zu, bei Verstößen gegen die sportliche Disziplin gegenüber Angehörigen von TTVN-
Mitgliedern an Ort und Stelle eine vorläufige Sperre der Teilnahme an offiziellen
Veranstaltungen auszusprechen. Wenn notwendig, kann der Betroffene vorher
angehört werden.

9.3.2 Der Aussprechende hat umgehend den Vorsitzenden des zuständigen Sportgerichts
über die Sperre zu informieren.

9.3.3 Das weitere Verfahren obliegt dem zuständigen Sportgericht. Dieses hat entweder
nach Ziffer 7.3 von amtswegen ein Ermittlungsverfahren einzuleiten oder die
vorläufige Sperre aufzuheben.

9.3.4 Wird die vorläufige Sperre aufgehoben, so gelten die Verfahrensvorschriften gemäß
Ziff. 7.6 und 7.9 analog.

9.3.5 Wird vom zuständigen Sportgericht binnen eines Monats nach Aussprechen der
vorläufigen Sperre keine Entscheidung getroffen, so fällt die vorläufige Sperre
automatisch weg.

9.4 Untersagung der weiteren Teilnahme an Tagungen und Sitzungen
Die Leiter bei offiziellen Tagungen und Sitzungen des TTVN und seiner Glie-
derungen haben das Recht, Teilnehmer von der Sitzung auszuschließen, wenn
diese gegen die Versammlungsordnung des TTVN oder der jeweiligen Gliederung
verstoßen. Hat eine Gliederung des TTVN keine Versammlungsordnung erlassen,
so gilt die Versammlungsordnung des TTVN für Verbandstage analog.

9.5 Die Sperren nach Ziffer 9.1 und 9.3.1 sind zur Information umgehend dem ge-
sperrten TTVNMitglied bzw. dem gesperrten Angehörigen eines TTVN-Mitgliedes
und dem betreffenden TTVN-Mitglied per Übergabe-Einschreiben mitzuteilen.

9.6 Gegen Maßnahmen nach Ziffer 9.1 bis 9.4 ist die Einlegung eines Rechtsbehelfs
nicht möglich.

10 Schlussbestimmungen / Inkrafttreten
Diese Version der RuDO ist durch den Verbandsbeirat am 21.06.2008 beschlossen
worden und tritt am 1. August 2008 bzw. spätestens zum Zeitpunkt der ersten
Veröffentlichung im amtlichen Organ bzw. im Jahrbuch des TTVN in Kraft.
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Versammlungsordnung des TTVN
Stand: 1. September 2025 gemäß Beschlusslage vom 10. November 2001

1 Geltungsbereich / Generelle Formvorschriften
1.1 Diese Versammlungsordnung gilt für Landesverbandstage. Sie kann für andere

offizielle Tagungen des TTVN und seiner Gliederungen analog angewendet werden.
1.2 Alle Tagungen sind grundsätzlich nicht öffentlich. Die Öffentlichkeit kann beschlos-

sen werden.
1.3 Die jeweilige Tagung muss in der durch die Satzung des TTVN bzw. seiner

Gliederung vorgeschriebenen Form einberufen werden.
1.4 Zu Beginn der Tagung sind die satzungsgemäße Einberufung und die Anzahl der

Stimmberechtigten festzustellen. Danach ist über Änderungen bzw. Ergänzungen
der Tagesordnung zu beschließen.

1.5 Falls in besonderen Fällen eine satzungsgemäße Einberufung unmöglich ist, müssen
spezielle Vorkehrungen getroffen werden, um die Beschlussfähigkeit sicherzustellen,
z.B. einstimmiger Beschluss auf Verzicht der nicht eingehaltenen Formalien.

1.6 Tagungen des TTVN werden normalerweise vom Präsidenten geleitet. Zu seiner
Entlastung kann er jedoch einen anderen als Versammlungsleiter wählen lassen.

1.7 Der Versammlungsleiter kann für einzelne Tagesordnungspunkte Berichterstatter
berufen. Diese erhalten vor den Delegierten das Wort zur Berichterstattung.

2 Anträge und Debatten
2.1 Bei Anträgen erhält zunächst der Antragsteller das Wort zur Begründung seines

Antrages.
2.2 Jeder Teilnehmer kann sich an den Aussprachen beteiligen. Das Wort erteilt der

Versammlungsleiter in der Reihenfolge der Wortmeldungen.
2.3 Spricht ein Redner nicht zur Sache, kann ihm nach zweimaliger Aufforderung das

Wort entzogen werden.
2.4 Das Verlesen von Schriftstücken bedarf der vorherigen Zustimmung des Versamm-

lungsleiters.
2.5 Bei Wortmeldungen zur Geschäftsordnung wird das Wort außerhalb der Reihenfolge

der übrigen Redner durch den Versammlungsleiter erteilt. Die Redezeit ist hierbei
auf maximal 3 Minuten beschränkt.

2.6 Anträge zur Geschäftsordnung und auf Schluss der Debatte kommen außerhalb
der Reihenfolge der übrigen Redner zur sofortigen Abstimmung, nachdem der
Antragsteller dafür gesprochen hat und einem anderen Redner ermöglicht wurde,
dagegen zu sprechen. Die maximale Redezeit beträgt jeweils 3 Minuten.

2.7 Redner, die zur Sache gesprochen haben, dürfen keinen Antrag auf Schluss der
Debatte stellen.

2.8 Ein Antrag zur Geschäftsordnung mit dem Ziel, über einen vorzulegenden Antrag
wieder zur Tagesordnung überzugehen, ist vom Antragsteller zu begründen, bevor
darüber abgestimmt wird. In diesem Fall ist einem Redner gegen den Geschäfts-
ordnungsantrag das Wort zu geben.

2.9 Vor Abstimmung über Schluss der Debatte sind die Namen der noch in der
Rednerliste eingetragenen Redner zu verlesen.
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2.10 Anträge auf Schluss der Rednerliste sind zulässig.
2.11 Die Reihenfolge der zur Abstimmung kommenden Anträge ist deutlich zu bezeich-

nen. Jeder Antrag ist vor der Abstimmung grundsätzlich zu verlesen.
2.12 Liegen über einen Gegenstand mehrere Anträge vor, so ist zuerst über den weitest

gehenden Antrag abzustimmen. Im Zweifel entscheidet der Versammlungsleiter,
bei welchem Antrag es sich um den weitest gehenden handelt.

3 Teilnahme- und Stimmberechtigung / Abstimmungen
3.1 Für die jeweilige Tagung ist die Teilnahme- bzw. Stimmberechtigung in der Satzung

des TTVN bzw. seiner Gliederung geregelt (z.B. TTVN Satzung in § 11 Abs. 1
für Landesverbandstage bzw. in § 17 Abs. 1 für Landesjugendtage).

3.2 Abstimmungen erfolgen grundsätzlich offen durch Handzeichen, es sei denn, dass
die Versammlung mehrheitlich schriftliche Abstimmung beschließt.

3.3 Bei allen Abstimmungen entscheidet, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist
(z.B. für Satzungsänderungen), die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen. Enthaltungen sind bei der Berechnung der Mehrheit nicht mitzuzählen.
Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.

4 Wahlen
4.1 Wahlen sind geheim, es sei denn, dass nur ein Wahlvorschlag vorliegt. Auch wenn

nur ein Wahlvorschlag vorliegt, erfolgt die Abstimmung geheim, sobald auch nur
ein Stimmberechtigter dies verlangt.

4.2 Erhält bei Wahlen unter mehreren Bewerbern keiner die absolute Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen, so findet eine Stichwahl unter den beiden Be-
werbern mit der höchsten Stimmenzahl statt. Bei der Stichwahl entscheidet die
einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Enthaltungen sind bei der
Berechnung der Mehrheit nicht mitzuzählen.

4.3 Wählbar ist auch, wer nicht anwesend ist, sofern er seine Zustimmung schriftlich
erklärt hat.

5 Protokollierung und Veröffentlichung
(Für Gliederungen des TTVN muss entsprechend deren Satzung verfahren werden.)

5.1 Über jede Tagung ist ein Protokoll anzufertigen, das alle Beschlüsse enthalten
muss.

5.2 Das Protokoll ist vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeich-
nen.

5.3 Niederschriften der Landesverbandstage sind vom Versammlungsleiter und vom
Protokollführer und, sofern nicht identisch, zusätzlich von zwei Mitgliedern des
Präsidiums (Vorstand nach §26 BGB) zu unterzeichnen.

5.4 Einwände gegen ein Protokoll sind innerhalb von zwei Wochen nach Zugang
schriftlich an die Verbandsgeschäftsstelle zu richten. Ausnahme siehe 5.6.

5.5 Das Protokoll einer jeden Tagung wird mindestens allen stimmberechtigten Teil-
nehmern zugestellt. Ausnahme siehe 5.6.

5.6 Die Niederschrift eines Landesverbandstages ist gemäss § 11 Abs. 2 der Satzung
des TTVN dem nächst folgenden Landesverbandstag zur Genehmigung vorzulegen.
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5.7 Wichtige Beschlüsse von offiziellen Tagungen sind im amtlichen Organ des TTVN
(ttm) zu veröffentlichen und gelten damit allen Mitgliedern als bekannt gegeben.
Zusätzlich kann eine Veröffentlichung auf den Internet-Seiten des TTVN erfolgen.

6 Schlussbestimmungen / Inkrafttreten
Diese Versammlungsordnung ist gemäß § 12 Abs. 4 g) der Satzung des TTVN
durch den TTVN-Beirat am 10.11.2001 beschlossen worden und tritt am selben Tag
in Kraft. Sie ersetzt die bisherige „Versammlungsordnung für Landesverbandstage
des TTVN“.
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Ehrenordung des TTVN
Stand: 1. September 2025 gemäß Beschlusslage des Hauptausschusses vom 26. September 2015

Präambel
Der Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V. ehrt maßgebliche Persönlichkeiten,
die sich um den TTVN verdient gemacht haben, Freunde und Förderer sowie
ordentliche TTVN-Mitglieder nach folgenden Bedingungen:

1 Ehrungen für Persönlichkeiten
Eine Ehrung kann erfolgen durch

1.1 Aussprechen einer Belobigung,
1.2 Überreichen eines Geschenkes,
1.3 Verleihen der silbernen Ehrennadel mit Urkunde,
1.4 Verleihen der goldenen Ehrennadel mit Urkunde,
1.5 Verleihen der Ehrenplakette,
1.6 Verleihen des Ehrentellers,
1.7 Ernennen zum Ehrenmitglied mit Ehrenbrief,
1.8 Ernennen zum Ehrenpräsidenten mit Ehrenbrief.

2 Kreis der zu Ehrenden
2.1 Die Mitglieder des Vorstandes und der ständigen Ausschüsse des TTVN sowie die

Bezirksvorsitzenden.
2.2 Die Mitglieder des Vorstandes und der ständigen Ausschüsse der Bezirksverbände,

die Kreisvorsitzenden, die Staffelleiter der vom TTVN eingerichteten Ligen sowie
die Staffelleiter der Bezirksoberliga-, Bezirksliga- und Bezirksklassenstaffeln sowie
die TTVN Verbandsschiedsrichter.

2.3 Die Mitglieder des Vorstandes und der ständigen Ausschüsse der Kreis-, Stadt-
und Regionsverbände sowie die Staffelleiter der Kreisliga- und Kreisklassenstaffeln.

2.4 1. Vorsitzende oder Präsidenten von Tischtennis-Vereinen und Tischtennis-
Abteilungsleiter.

2.5 Eine Ehrung ist davon abhängig, dass der zu Ehrende zum Zeitpunkt der Ehrung
noch ein Amt nach 2.1 bis 2.4 ausübt bzw. bis kurze Zeit davor ausgeübt hat.

2.6 Eine nachträgliche Ehrung Verstorbener wird nicht vorgenommen.

3 Sachliche Voraussetzung für eine Ehrung
3.1 Die Ehrung ist davon abhängig, dass die zu Ehrenden eine bestimmte Zeit ein

Amt ausgeübt haben.
Diese Zeit beträgt:

3.1.1 In Gruppe 2.1
für die Verleihung der silbernen Ehrennadel 10 Jahre
für die Verleihung der goldenen Ehrennadel 15 Jahre

3.1.2 In Gruppe 2.2
für die Verleihung der silbernen Ehrennadel 15 Jahre
für die Verleihung der goldenen Ehrennadel 20 Jahre
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3.1.3 In der Gruppe 2.3
für die Verleihung der silbernen Ehrennadel 20 Jahre
für die Verleihung der goldenen Ehrennadel 25 Jahre

3.1.4 In Gruppe 2.4
für ein Geschenk 10 Jahre
für die Verleihung der Ehrenplakette 25 Jahre
für die Verleihung des Ehrentellers 40 Jahre

4 Persönliche Voraussetzungen für eine Ehrung
4.1 Alle Ehrungen setzen Tätigkeiten von besonderer Bedeutung voraus.
4.1.1 Eine Ehrung nach 1.1 und 1.2 kann erfolgen, wenn die Voraussetzungen für die

Verleihung einer silbernen Ehrennadel zeitlich noch nicht erfüllt sind, bzw. beim
Ausscheiden eines bewährten Mitarbeiters der Gruppen 2.1 und 2.4 sowie von
Kreisvorsitzenden.

4.1.2 In Ausnahmefällen kann eine Ehrung nach 1.3 und 1.4 auch dann vorgenommen
werden, wenn der zu Ehrende längere Zeit erfolgreich tätig war und aus seinem
Amt scheidet.

4.1.3 Mitglieder der Verbandsausschüsse, Vorstände der Bezirks-, Kreis-/ Stadt-/ Re-
gionsverbände sowie 1. Vorsitzende oder Präsidenten von Tischtennis-Vereinen
bzw. Tischtennis-Abteilungsleiter, die langjährig erfolgreich waren, können mit
der Ehrenplakette ausgezeichnet werden.

4.1.4 Mitglieder des TTVN Präsidiums, Ressortleiter, Vorsitzende der Verbandsausschüs-
se und Bezirksvorsitzende sowie 1. Vorsitzende oder Präsidenten von Tischtennis-
Vereinen bzw. Tischtennis-Abteilungsleiter, die langjährig erfolgreich tätig waren,
können mit dem Ehrenteller ausgezeichnet werden.

4.1.5 Persönlichkeiten, die sich um den Tischtennissport in Niedersachsen verdient
gemacht haben, und maßgebliche Mitarbeiter mit einer über 25 Jahre hinausge-
henden besonders erfolgreichen Tätigkeit auf Verbandssportebene können zum
Ehrenmitglied ernannt werden.

4.1.6 Eine Ernennung zum Ehrenpräsidenten kann erfolgen, wenn ein Präsident die
Voraussetzungen gem. 3.1.1 - zweiter Teil - erfüllt hat.

5 Verfahrensweise
5.1 Vorschläge für Ehrungen nach 1.1 bis 1.6 können unterbreitet werden von
5.1.1 von den Kreis-, Stadt- und Regionsverbänden,
5.1.2 von den Bezirksverbänden,
5.1.3 vom TTVN Präsidium, Hauptausschuss, Ehrenausschuss und von den Ressortlei-

tern.
5.1.4 Anträge für Ehrungen der Gruppe 2.4 nach 1.2, 1.5 und 1.6 können darüber hinaus

von den betreffenden Tischtennis-Vereinen / -Abteilungen gestellt werden.
5.2 Vorschläge für Ehrungen sollen 8 Wochen vor dem Ehrungstermin per Antragsfor-

mular bei der Verbandsgeschäftsstelle eingereicht werden.
5.3 Über Ehrungen entscheidet der TTVN Ehrenausschuss. Er besteht aus einem

Vorsitzenden und zwei Beisitzern, die vom Hauptausschuss bestellt werden.
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5.4 Die Ehrung wird vom TTVN Präsidium oder den Ressortleitern vorgenommen.
Die Ehrung kann, sofern es sich um eine solche nach 1.1 bis 1.3 sowie 1.5 und 1.6
handelt, an den zuständigen Bezirks- oder Kreis-/Stadt-/Regionsverband delegiert
werden.

5.5 Die Ernennung zum Ehrenmitglied bzw. Ehrenpräsidenten bleibt dem Landesver-
bandstag auf Vorschlag des Hauptausschusses vorbehalten

6 Ehrungen für Freunde und Förderer des Verbandes
6.1 Abweichend von Ziffer 2 können ausnahmsweise auch andere Persönlichkeiten

geehrt werden. Dazu gehören u. a. Sportler, die über einen langen Zeitraum her-
vorragende Leistungen gezeigt haben, sowie Freunde und Förderer des Verbandes.

6.2 Die Ehrung ist davon abhängig, dass der zu Ehrende sich namhafte Verdienste
um den Verband erworben hat.

6.3 Über eine solche Ehrung und den Zeitpunkt entscheidet das TTVN Präsidium.

7 Ehrungen für ordentliche TTVN-Mitglieder
Bei Jubiläen von Tischtennisabteilungen und -Vereinen (25, 50, 75, 100 Jahre
usw.) wird dem Verein eine Ehrenurkunde überreicht. Sie ist vom Bezirks-/Kreis-
/Stadt-/Regionsverband acht Wochen vorher bei der Verbandsgeschäftsstelle
anzufordern.
Zusätzlich wird ein Sachgeschenk (z.B. TT-Netz) überreicht.

8 Inkrafttreten / Änderungen
Die vorliegende Ehrenordnung wurde vom Hauptausschuss am 26. September
2015 beschlossen und tritt am selben Tag in Kraft. Sie ersetzt die Fassung vom
18. Januar 2014.
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Wettspielordnung mit Ausführungsbestimmungen: Präambel

Präambel
Wettspielordnung (WO) des Deutschen Tischtennis-Bundes
mit Ausführungsbestimmungen (AB) des TTVN

Stand der WO: 1. September 2025 gemäß Beschlusslage des DTTB-Bundestages im
Dezember 2024 und des DTTB-Bundesrates im März 2025.
Stand der AB: 1. September 2025 gemäß Beschlusslage des TTVN Hauptausschusses
und Ressorts WO/AB im Juni 2025

Auf den folgenden Seiten befinden sich zwei Regelwerke, die aus Gründen des besseren
Verständnisses nicht hintereinander abgedruckt, sondern inhaltlich passend ineinandergefügt
worden sind: die Wettspielordnung (WO) des DTTB
und die Ausführungsbestimmungen (AB) des TTVN.
Dabei gibt die Wettspielordnung den Rahmen vor, der grundsätzlich in allen Spielklassen
und allen Landesverbänden in Deutschland gilt. Änderungen der Wettspielordnung können
daher nur vom Bundestag des DTTB beschlossen werden.
Die Ausführungsbestimmungen des TTVN beschreiben dagegen Sonderregelungen für
Niedersachsen, die ausschließlich in den Spielklassen des TTVN und seiner Gliederungen,
also in den Verbandsligen und allen tieferen Spielklassen, gelten.
Änderungen der Ausführungsbestimmungen des TTVN können daher bereits von den dafür
zuständigen Gremien des TTVN beschlossen werden.

Zur besseren Unterscheidbarkeit zwischen WO-Text und AB-Text sind die einzelnen
Textteile mit unterschiedlichem Hintergrund versehen worden:
Der Text der Wettspielordnung (WO) des DTTB ist mit weißem Hintergrund eingefügt
worden.
Der Text der Ausführungsbestimmungen (AB) des TTVN ist an den entsprechenden
Stellen grau hinterlegt worden.

An allen Stellen, an denen von Kreisverbänden gesprochen wird, sind damit auch Stadt-
und Regionsverbände gemeint.

Gliederung
Abschnitt A Allgemeines
Abschnitt B Spielberechtigung
Abschnitt C Altersgruppe Nachwuchs
Abschnitt D Bestimmungen für Veranstaltungen in Turnierform
Abschnitt E Grundlagen für Mannschaftskämpfe
Abschnitt F Grundlagen und Aufbau des Punktspielbetriebes
Abschnitt G Organisation des Punktspielbetriebes
Abschnitt H Mannschaftsmeldung im Punktspielbetrieb
Abschnitt I Mannschaftskämpfe im Punktspielbetrieb
Abschnitt J Mannschaftsmeisterschaften
Abschnitt K Pokalmeisterschaften
Abschnitt L Werbebestimmungen
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Abschnitt M Abweichungen bei Vorgaben staatlichen Rechts in Krisenzeiten
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A Allgemeines

1 Zweck und Geltungsbereich der WO
1.1 Allgemeines

Zweck der WO des DTTB ist es, einheitliche Richtlinien für den Spielbetrieb zu
schaffen. Diese WO ist der Satzung des DTTB als Anhang zugeordnet und kann
durch Beschluss des Bundestages in einzelnen Punkten oder im Ganzen geändert
werden (siehe § 24.1 der Satzung des DTTB).

a. Zweck der Ausführungsbestimmungen des TTVN zur Wettspielordnung des DTTB
ist es, unter Beachtung der Wettspielordnung einheitliche Richtlinien für den
Spielbetrieb des TTVN und seiner Gliederungen zu schaffen.
Die Ausführungsbestimmungen und Änderungen dazu werden vom Ressort WO/AB
beschlossen. §12 5.2 der Satzung ist zu berücksichtigen.
In der WO und allen anderen Bestimmungen zum Spielbetrieb schließt „Spie-
ler“ mit seinen Ableitungen Personen mit beliebigem und ohne Geschlecht ein.
Die WO gilt für den gesamten Spielbetrieb des DTTB, d. h. für Bundesveranstal-
tungen und die Bundesspielklassen (BSK).
Die WO gilt auch für den gesamten Spielbetrieb der Mitglieds- und Regionalver-
bände (Verbände) bzw. deren Gliederungen und Vereine. Die Verbände dürfen
- bei alternativen Regelungen eine der festgelegten Alternativen wählen,
- für ihren Zuständigkeitsbereich Abweichungen von den Regelungen für solche
Passagen festlegen, bei denen die WO dies ausdrücklich zulässt,
- für ihren Zuständigkeitsbereich eigene Regelungen für alle nicht behandelten
Fragen festlegen.

1.2 Abweichungen
Abweichungen und eigene Regelungen dürfen den gesamten Zuständigkeitsbereich,
nur die „unteren Spielklassen“ oder nur die „unterste Gliederung“ betreffen. Der
Wortlaut der WO darf verbandsseitig nicht geändert oder gekürzt werden. Zulässige
eigene Regelungen sind im Text direkt hinter der entsprechenden WO-Bestimmung
separat auszuweisen und als solche zu kennzeichnen.
Eine verbandseinheitliche Regelung für den gesamten Zuständigkeitsbereich eines
Verbandes darf durch die WO vorgeschrieben werden. Anderenfalls bedeutet die
Formulierung „. . . die Verbände und ggf. deren Gliederungen . . . “ , dass die
Verbände beschließen dürfen, ihren Gliederungen eine jeweils einheitliche eigene
Regelung zu erlauben.
Steht eine Regelung eines Verbandes oder der Bundesspielordnung (BSO) zu den
Bestimmungen der WO im Widerspruch, so wird sie durch die Bestimmungen der
WO aufgehoben.
Unabhängig davon kann ein Widerspruch von Verbandsregelungen zur WO gemäß
der Beitrags- und Gebührenordnung des DTTB sanktioniert werden. Voraussetzung
für diese Sanktionen ist, dass nach Feststellung des Verstoßes und Aufforderung des
Ausschusses für Leistungssport des DTTB, diesen mit Wirksamkeit bis spätestens
zum Beginn der nächsten Spielzeit zu korrigieren, seitens des Verbandes nicht
nachgekommen worden ist.
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b. Sofern der TTVN für seinen Zuständigkeitsbereich für bestimmte zulässige Pas-
sagen der WO abweichende Regelungen beschlossen hat, gehen diese aus den
entsprechenden AB hervor.

1.3 Gutachten
Dem Ressort Wettspielordnung des DTTB obliegt es in alleiniger Zuständigkeit,
sich auf Antrag der Verbände zur Auslegung der WO gutachterlich zu äußern. Die
vom Ressort Wettspielordnung erstellten Gutachten sind bindend und werden auf
der Homepage des DTTB veröffentlicht. Über den zu klärenden Sachverhalt hat
der Bundestag bei nächstmöglicher Gelegenheit zu entscheiden.

c. Dem Ressort WO/AB des TTVN obliegt es in alleiniger Zuständigkeit, eine
einheitliche Auslegung der Ausführungsbestimmungen sicherzustellen.

1.4 Ausnahmen auf Grund Vorgaben staatlichen Rechts
Sollten einzelne Vorgaben der WO aufgrund von Vorgaben staatlichen Rechts
durch Bund, Länder, Landkreise, kreisfreie Städte, Kommunen oder Behörden (im
Folgenden und im Abschnitt M subsumiert unter dem Begriff „Vorgaben staatlichen
Rechts“) in Krisenzeiten nicht umsetzbar sein, darf ein Entscheidungsgremium die
in Abschnitt M der WO aufgeführten Abweichungen für die in seiner Zuständigkeit
liegenden offiziellen Veranstaltungen gemäß WO A 11 beschließen.
Dabei müssen die Abweichungen nicht verbandseinheitlich angewendet werden; sie
können auf einzelne Untergliederungen, Spielklassen, Altersgruppen, Altersklassen
oder Veranstaltungen beschränkt sein.
Das Entscheidungsgremium darf darüber hinaus Abweichungen von korrespondie-
renden oder zusätzlichen Bestimmungen, wie z. B. Durchführungsbestimmungen
Teil A und Teil B, aufgrund von Vorgaben staatlichen Rechts in Krisenzeiten
beschließen.
Das Entscheidungsgremium darf alle Vorschriften des Abschnitts M auch dann
anwenden, wenn die Vorgaben staatlichen Rechts dies im Einzelfall nicht ausdrück-
lich erfordern, sondern wenn es - ggf. auch nur einzelne - Vorgaben staatlichen
Rechts gibt, die einen Tischtennis-Wettkampfbetrieb ohne jegliche Einschränkun-
gen unmöglich machen.
Jeder Mitgliedsverband muss für die Wirksamkeit von Abweichungen gemäß Ab-
schnitt M der WO jeweils ein einziges Entscheidungsgremium festlegen, legitimieren
und in seinen Ausführungsbestimmungen zu WO A 1.4 veröffentlichen.
Das Entscheidungsgremium für offizielle Veranstaltungen des DTTB ist das Präsi-
dium des DTTB.
Für Abweichungen von WO H 1.3.1 im Fall von Vorgaben staatlichen Rechts in
Krisenzeiten ist auf Antrag eines Entscheidungsgremiums gemäß WO A 1.4 das
Ressort Wettspielordnung des DTTB zuständig.

d. Das Entscheidungsgremium für offizielle Veranstaltungen des TTVN ist das Präsi-
dium des TTVN.

1.5 Fristen
Auf nach dem Kalender bestimmte Fristen findet § 193 BGB keine Anwendung.

2 Spielregeln
2.1 Internationale Tischtennisregeln (ITTR)
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Für alle Veranstaltungen gelten die ITTR (Teile A und B), wie sie vom DTTB
bekanntgemacht wurden, entsprechend, sofern in Ausnahmefällen nichts Anderes
geregelt ist.
Abweichend von den ITTR gilt im gesamten Bereich des DTTB:
- Hinsichtlich der Regelungen zum Time-Out (ITTR B 4.4.2) gilt der jeweilige
Berater als Mannschaftskapitän.
- Hinsichtlich der Regelungen für Pausen (ITTR B 4.4.3) gilt für jeden Spieler eine
maximal fünfminütige Pause zwischen zwei aufeinanderfolgenden Spielen sowohl
im Mannschafts- als auch im Individualspielbetrieb.
- Hinsichtlich der Unterscheidbarkeit der Farben der Spielkleidung gilt ITTR B
2.2.8 in Individualwettbewerben von offiziellen Veranstaltungen nicht für Spieler
des gleichen Verbandes bzw. Vereines.
- Hinsichtlich der Regelung zur Werbung auf der Spielkleidung gilt ITTR B 2.5.9
im gesamten Spielbetrieb nicht. Diese werden in WO L geregelt.
- Hinsichtlich der Regelung zu Disqualifikationen gilt ITTR 5.2.8 für Mann-
schaftskämpfe mit der Maßgabe, dass eine Disqualifikation bis zum Ende des
jeweiligen Mannschaftskampfes gilt. Bei Mannschaftskämpfen in Turnierform kann
der Oberschiedsrichter in gravierenden Fällen eine Disqualifikation bis zum Ende
des Wettbewerbs aussprechen.
- Hinsichtlich der Regelung zu Fehlverhalten bei Doppelspielen in Mannschafts-
kämpfen gilt ITTR 5.2.6 mit der Maßgabe, dass zu Beginn eines Doppels immer
mindestens die Verwarnung oder Strafe zugrunde gelegt wird, welche zuvor im
selben Mannschaftskampf gegen dasselbe Doppel verhängt wurde.
Zudem dürfen die Verbände für ihren Zuständigkeitsbereich beschließen:
- bei Veranstaltungen gemäß WO A 11.3 und A 11.4 Abweichungen von ITTR B
2.2.7 hinsichtlich der einheitlichen Spielkleidung für Mannschaftswettbewerbe,
- bei Veranstaltungen gemäß WO A 11.2 Abweichungen von ITTR B 2.2.8 und B
2.2.9 hinsichtlich der Unterscheidbarkeit der Farben der Spielkleidung gegnerischer
Mannschaften,
- bei Veranstaltungen gemäß WO A 11.4 Abweichungen von den Vorgaben der
ITTR.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN sind Abweichungen in allen drei Punkten
zugelassen.

2.2 Gewinnsätze
Zum Gewinn eines Spiels sind erforderlich im
Mannschaftsspielbetrieb
- 3 Gewinnsätze
Individualspielbetrieb
- 3 Gewinnsätze in der Altersgruppe Senioren
- in allen anderen Altersgruppen wahlweise 3 oder 4 Gewinnsätze.

2.3 Schlägertests
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Bei allen Veranstaltungen dürfen Schlägertests gemäß der Richtlinie zu Schläger-
tests durchgeführt werden. Die Tests dürfen nur von lizenzierten Schiedsrichtern
vorgenommen werden. Sie dürfen vor einem Spiel vorgenommen werden. Schläger,
die bei diesen Tests nicht den ITTF-Regeln entsprechen, dürfen nicht im jeweiligen
Spiel eingesetzt werden. Der Spieler darf dann den Schläger einmal austauschen
und das Spiel mit diesem Ersatzschläger bestreiten, der nach dem Spiel getestet
wird, falls ein Test vor dem Spiel zeitlich nicht mehr möglich gewesen ist.
Ein einzelnes absolviertes Spiel wird als verloren gewertet, wenn beim Schlägertest
nach dem Spiel festgestellt wird, dass einer der im Spiel eingesetzten Schläger
eines Spielers nicht den ITTF-Regeln entsprochen hat.
Ein einzelnes Spiel wird auch dann als verloren gewertet, wenn vor dem Spiel
festgestellt wird, dass der Schläger eines Spielers nicht den ITTF-Regeln entspricht
und der Spieler sich weigert, unverzüglich Abhilfe zu schaffen.

a. Der Einsatz eines nicht den ITTF-Regeln entsprechenden Schlägers zieht ein
Ordnungsgeld gemäß Gebührenordnung nach sich.

2.4 Sportliche Umgebung
Allen Veranstaltern wird dringend empfohlen, den Konsum von Alkohol innerhalb
des umschlossenen Raums, in dem der Wettkampf stattfindet, zu untersagen
und zu unterbinden. Dies gilt insbesondere bei Veranstaltungen der Altersgruppe
Nachwuchs.
Rauchen innerhalb der Austragungsstätte ist verboten.

3 Bekämpfung des Dopings
Bestandteil dieser WO ist die Anti-Doping-Ordnung (ADO) des DTTB einschließ-
lich aller Anhänge.
Neben den in der Rechts- und Strafordnung des DTTB festgelegten Sanktionsmög-
lichkeiten gelten für Vergehen hinsichtlich Dopings ausschließlich die Regelungen
gemäß ADO.
Für die Durchführung der Dopingkontrollen gelten die Bestimmungen gemäß
Anhang der ADO.

4 Vereins- bzw. verbandsfremde Einflussnahme
Eine Einflussnahme vereins- oder verbandsfremder Personen, Firmen oder Insti-
tutionen auf den Spielbetrieb ist nicht zulässig, falls dadurch gegen die Satzung
oder Ordnungen des DTTB bzw. des jeweiligen Verbandes oder dessen Gliederung
verstoßen wird.

5 Definitionen
Die Sortierung der nachfolgenden Begriffe erfolgt nach Maßgabe des jeweiligen
Verbandes entweder alphabetisch oder thematisch gegliedert.

5.1 Allgemeines
Altersgruppe ist eine Zusammenfassung von Altersklassen.
Altersklasse ist eine Unterteilung des Spielbetriebes nach Alter. Die Unterteilungen
zwischen dem offenen und dem weiblichen Spiebetrieb heißen
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in allen Altersklassen der Altersgruppe Nachwuchs „Jugend“ bzw. „Mädchen“
(jeweils mit Alterszusatz)
in der Altersklasse Erwachsene der Altersgruppe Erwachsene: „Erwachsene“ und
„Damen“
und allen Altersklassen der Altersgruppe Senioren „Senioren“ und „Seniorinnen“
(jeweils mit Alterszusatz).
Austragungsstätte ist die Räumlichkeit, in der die Veranstaltungen gemäß WO
A 11 und A 12 stattfinden, einschließlich sämtlicher Funktions- und Nebenräume
sowie Tribünen.
Auswahlmannschaften sind Mannschaften, die gemäß gesonderter Vorgaben aus
Spielern verschiedener Vereine, Verbände, Altersklassen und Geschlechter bestehen
können.
click-TT ist eine Online-Plattform zur Verwaltung und Durchführung des Spielbe-
triebes.
Gemischte Spielklassen sind Spielklassen im offenen Spielbetrieb mit zusätzlichen
weiblichen Mannschaften.
Konkurrenz ist die Kombination einer Turnierklasse und eines Wettbewerbs gemäß
WO A 10.
Leistungsklasse ist die Unterteilung einer Altersklasse nach Gesichtspunkten der
Spielstärke.
Mannschaftskampf ist das Aufeinandertreffen von Mannschaften in einem Mann-
schaftswettbewerb.
Region ist eine Organisationseinheit direkt unterhalb der Veranstaltungen auf
nationaler Ebene bzw. der Bundesspielklassen. Eine Region besteht aus einem
oder mehreren Mitgliedsverbänden. In den Regionen finden weiterführende Veran-
staltungen gemäß WO A 11.1 und A 11.2 als Qualifikation zur Ebene des DTTB
statt.
Spiel ist das Aufeinandertreffen von Spielern bzw. Paaren in einem Individualwett-
bewerb bzw. in einem Mannschaftskampf.
Spielklasse ist die Kombination einer Altersklasse eines Spielbetriebs mit einer
Hierarchieebene bei Punkt- und Pokalspielen.
Spielpunkt ist die Einheit für die Wertung einzelner Spiele in einem Mannschafts-
kampf.
Tabellenpunkt ist die Einheit für die Wertung von Mannschaftskämpfen in einer
Tabelle.
Turnierklasse ist die Kombination einer Altersklasse eines Spielbetriebs mit einer
Leistungsklasse bei Veranstaltungen in Turnierform.
Turnierlizenz ist die Voraussetzung zur Teilnahme an Veranstaltungen gemäß
WO A 11.1, A 11.3, A 11.4.1 und A 11.4.2 für die Dauer einer Halbserie. Sie ist
stets auf eine Altersgruppe bezogen.
Turnierserie bezeichnet eine beliebige Anzahl von gleichnamigen Turnieren in-
nerhalb eines Kalenderjahres oder innerhalb einer Spielzeit. Jedes Turnier einer
Serie ist durch die Durchführungsbestimmungen des veranstaltenden Verbandes
soweit standardisiert, dass der ausrichtende Verein im Turnierantrag nur über
Ort, Zeit und die Anzahl der Teilnehmer (jeweils in einem vorgegebenen Rahmen)
entscheiden kann.
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Turnierstufe ist der Teil einer Konkurrenz, für den ein einziges Austragungssystem
verwendet wird und in dem die Spieler sich für die nächste Turnierstufe dieser
Konkurrenz oder eine nachfolgende Konkurrenz qualifizieren können (z. B. Vor-,
Zwischen- und Endrunde einer Konkurrenz).
Spielgemeinschaften sind Mannschaften, bei denen der eine Teil der Spieler
für einen Verein und der andere Teil der Spieler für genau einen anderen Verein
spielberechtigt ist.
Veranstaltungslizenz (Einmal-Veranstaltungslizenz) ist die Voraussetzung zur
Teilnahme an genau einer namentlich genannten Veranstaltung der Altersgruppen
Erwachsene und Senioren gemäß WO A 11.1, A 11.3, A 11.4.1 und A 11.4.2. Sie
gilt nur bis zum Abschluss dieser Veranstaltung.
Verbände ist der Sammelbegriff für Mitgliedsverbände und Regionalverbände.
Vereinsmannschaften sind Mannschaften aus Spielern eines Vereins.
Vereinsübergreifende Mannschaften sind Mannschaften aus Spielern mehrerer
Vereine.

5.2 Organisation des Spielbetriebes
Anwartschaftsspiele sind Mannschaftskämpfe nach Abschluss der Hauptrunden-
spiele zur Ermittlung von Anwartschaften auf eine bestimmte Spielklasse. Hierfür
werden Mannschaften aus verschiedenen Gruppen und ggf. aus verschiedenen
Spielklassen des Punktspielbetriebes nach Maßgabe der Auf- und Abstiegsregelung
zusammengeführt. Anwartschaftsspiele sind vorsorglich, d. h., es gibt für die Sieger
keine Gewähr auf die Zuordnung zur Spielklasse, für die eine Anwartschaft ermittelt
wird.
Bundesspielklassen (BSK) sind die vom DTTB verwalteten Spielklassen der
Damen/Erwachsenen: 1. Bundesliga Damen, 2. Bundesligen, 3. Bundesligen,
Regionalligen und Oberligen.
Entscheidungsspiele ist der Sammelbegriff für Relegationsspiele, Play-off-Spiele
und Anwartschaftsspiele. Sie gehören zur selben Halbserie wie die vorangegangenen
Hauptrundenspiele.
Hauptrundenspiele sind Mannschaftskämpfe innerhalb einer Gruppe, bei denen
jede Mannschaft im Normalfall zweimal (Hin- und Rückspiel), mindestens jedoch
einmal gegen jede andere antritt.
Play-off-Spiele führen nach Abschluss der Hauptrundenspiele eine festgelegte
Anzahl von Mannschaften einer oder mehrerer gleichrangiger Gruppen zusammen,
um die abschließende Reihenfolge zu ermitteln. Play-off-Spiele können auch die
Funktion von Relegationsspielen haben.
Punktspiele sind Mannschaftskämpfe von Vereinsmannschaften zur Ermittlung
einer sportlichen Reihenfolge. Sie werden in einer Hauptrunde und ggf. ergänzend
in Entscheidungsspielen ausgetragen.
Relegationsspiele sind Mannschaftskämpfe nach Abschluss der Hauptrundenspiele
zur Ermittlung einer Mannschaft, die das Recht auf den Relegationsaufstieg
erwirbt. Hierfür werden Mannschaften aus verschiedenen Gruppen und ggf. aus
verschiedenen Spielklassen des Punktspielbetriebes nach Maßgabe der Auf- und
Abstiegsregelung zusammengeführt.
Untere Spielklassen gemäß WO A 1.2 sind alle Spielklassen der Erwachsenen
und der Damen unterhalb der Bundesspielklassen.
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Unterste Gliederung gemäß WO A 1.2 ist die unterste Verwaltungsebene eines
Mitgliedsverbandes (Kreisverbände o.ä.). Bei Mitgliedsverbänden ohne Gliederung
sind die höchste Verbandsspielklasse und die Veranstaltungen mit direkter Qualifi-
kation für Bundesveranstaltungen definitionsgemäß nicht Bestandteil der untersten
Gliederung.

a. Gliederungen sind im Zuständigkeitsbereich des TTVN Bezirks-, Regions- und
Kreisverbände.

b. Zuständige Stelle ist im Zuständigkeitsbereich des TTVN das verantwortliche
Vorstandsmitglied / der Ressortleiter der jeweiligen Gliederung bzw. sind - gemäß
der Satzung oder nach Beschluss der Gliederung - vorhandene Ausschüsse/Ressorts
oder beauftragte Spielleiter.

5.3 Mannschaften und Spieler
Ergänzungsspieler ist ein Spieler einer Mannschaft, der nicht zur Sollstärke
dieser Mannschaft beiträgt. Weibliche Ergänzungsspieler werden in der Mann-
schaftsmeldung mit WES, Nachwuchs-Ergänzungsspieler mit NES und Senioren-
Ergänzungsspieler mit SES gekennzeichnet.
Ersatzspieler sind alle Spieler, die einer unteren Mannschaft als Mannschaftsspieler
angehören und im Bedarfsfall in oberen Mannschaften eingesetzt werden.
Mannschaftsaufstellung ist die Meldung von Spielern, die in einem einzelnen
Mannschaftskampf zum Einsatz kommen sollen.
Mannschaftsmeldung ist die Meldung aller Spieler einer Altersklasse im jeweiligen
Spielbetrieb, die in den betreffenden Mannschaften des Vereins einsatzberechtigt
sind.
Mannschaftsspieler sind alle Spieler, die nach der jeweiligen Mannschaftsmeldung
diese Mannschaft bilden.
Reservespieler ist ein Spieler einer Mannschaft, der nicht zur Sollstärke dieser
Mannschaft beiträgt. Er wird in der Mannschaftsmeldung mit RES gekennzeichnet.
Reservespieler gibt es nur in Mannschaftsmeldungen der Altersklasse Erwachsene.
Stammspieler ist ein Spieler einer Mannschaft, der zur Sollstärke dieser Mann-
schaft beiträgt.
Vereinsmeldung ist die Meldung aller Mannschaften eines Vereins zur Teilnahme
am Spielbetrieb einer Spielzeit.

5.4 Rangliste
Q-TTR-Wert (Quartals-Tischtennis-Rating-Wert) ist die zu einem definierten
Termin berechnete, unveränderbare und öffentlich einsehbare Maßzahl für die
Spielstärke eines Spielers.
TTR-bezogen werden Spielklassen und Konkurrenzen genannt, bei denen die
vergleichbaren Q-TTR-Werte als Referenzwerte für sportliche Einteilungen wie
Mannschaftsmeldungen, Turnierklassengrenzen oder Setzlisten verwendet werden.
TTR-relevant werden Spielklassen und Konkurrenzen genannt, deren Einzel-
Ergebnisse in die Berechnung der TTR-Werte einfließen.
TTR-Wert (Tischtennis-Rating-Wert) ist die Maßzahl für die Spielstärke eines
Spielers.
Vergleichbar wird ein Q-TTR-Wert genannt, wenn mehr als neun Einzel zu seiner
Berechnung herangezogen worden sind.

5.5 Turnierlizenz
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6 Spielkleidung
Es muss in sportgerechter Kleidung (kurzärmeliges oder ärmelloses Hemd und
Shorts bzw. Röckchen oder einteiliger Sportdress (sog. Body), Socken und Hallen-
schuhe) gespielt werden.
Zu Mannschaftskämpfen ist in einheitlicher Spielkleidung (kurzärmeliges oder
ärmelloses Hemd und Shorts bzw. Röckchen oder einteiliger Sportdress (sog.
Body)) anzutreten.
Das Tragen von Trainingsbekleidung während eines Spiels ist grundsätzlich nicht
erlaubt. In begründeten Fällen darf der Oberschiedsrichter (OSR) Ausnahmen
zulassen.
Die Zulässigkeit von Werbung, Herstellerzeichen, Wappen und Namen sowie
Rückennummern ist in WO L geregelt.

a. Ein Verstoß gegen diese Bestimmungen zieht ein Ordnungsgeld gemäß Gebühren-
ordnung nach sich.

7 Materialien
7.1 Materialien sind:

- Tische
- Netzgarnituren
- Bälle
- Schlägerhölzer
- Schlägerbeläge
- Kleber
- Schlägertestgeräte
- Komplettschläger
- Umrandungen
- Böden
- Schiedsrichtertische
- Schiedsrichterstühle
- Zählgeräte
- Namensschilder
- Spielergebnisanzeigen
- Tischnummern
- Handtuchbehälter
- Ballboxen
- Getränkeboxen
- Mikrofone
- Videoanlagen
- Sitzgelegenheiten für Spieler, Trainer und Betreuer
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7.2 Sofern für einzelne Materialien eine ITTF-Zulassung besteht, dürfen bei allen offizi-
ellen Veranstaltungen nur diese Materialien eingesetzt werden. Abweichend davon
dürfen die Verbände für offizielle Veranstaltungen in ihrem Zuständigkeitsbereich
auch Tische und Netzgarnituren zulassen, die der DIN-Norm EN 14468-1 bzw.
EN 14468-2, jeweils ausschließlich mit der Klassifizierung A (Hochleistungssport)
oder B (Schul- und Vereinssport), entsprechen.
Bei allen Mannschaftskämpfen gemäß WO A 11.2 müssen die Tische, Netzgarni-
turen und Bälle von jeweils gleicher Farbe, Marke (Fabrikat) und Beschaffenheit
sein. Eine Änderung während eines Mannschaftskampfes ist nicht zulässig.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN sind alle Materialien zugelassen, die der DIN-
Norm EN 14468-1 bzw. EN 14468-2 mit der Klassifizierung A oder B entsprechen.

7.3 Materialien dürfen nicht so glänzend-reflektierend sein, dass sie die Spieler stören
oder die Beobachtung der Spiele einschränken könnten. Die weiteren Bestimmun-
gen zur Farbgebung (Grundfarben, Werbefarben usw.) und zur Zulässigkeit von
Werbung siehe WO L.

8 Altersgruppen und Altersklassen
8.1 Stichtag ist jeweils der 1. Januar der laufenden Spielzeit.
8.2 Es gibt folgende Altersgruppen:
8.2.1 Nachwuchs: Spieler, die am Stichtag 19 Jahre alt werden oder jünger sind
8.2.2 Erwachsene: Spieler, die vor dem Stichtag 19 Jahre alt waren, aber noch nicht 39
8.2.3 Senioren: Spieler, die vor dem Stichtag 39 Jahre oder älter waren
8.3 Es gibt folgende Altersklassen:
8.3.1 Jugend 8: Spieler, die am Stichtag 8 Jahre alt werden oder jünger sind
8.3.2 Jugend 9: Spieler, die am Stichtag 9 Jahre alt werden oder jünger sind
8.3.3 Jugend 10: Spieler, die am Stichtag 10 Jahre alt werden oder jünger sind
8.3.4 Jugend 11: Spieler, die am Stichtag 11 Jahre alt werden oder jünger sind
8.3.5 Jugend 12: Spieler, die am Stichtag 12 Jahre alt werden oder jünger sind
8.3.6 Jugend 13: Spieler, die am Stichtag 13 Jahre alt werden oder jünger sind
8.3.7 Jugend 14: Spieler, die am Stichtag 14 Jahre alt werden oder jünger sind
8.3.8 Jugend 15: Spieler, die am Stichtag 15 Jahre alt werden oder jünger sind
8.3.9 Jugend 16: Spieler, die am Stichtag 16 Jahre alt werden oder jünger sind
8.3.10 Jugend 17: Spieler, die am Stichtag 17 Jahre alt werden oder jünger sind
8.3.11 Jugend 18: Spieler, die am Stichtag 18 Jahre alt werden oder jünger sind
8.3.12 Jugend 19: Spieler, die am Stichtag 19 Jahre alt werden oder jünger sind
8.3.13 Junioren 22: Spieler, die vor dem Stichtag 19 Jahre alt waren, aber noch nicht 22
8.3.14 Unter 22: Spieler, die vor dem Stichtag 15 Jahre alt waren, aber noch nicht 22
8.3.15 Erwachsene: Spieler, die vor dem Stichtag 19 Jahre alt waren
8.3.16 Senioren 40: Spieler, die vor dem Stichtag 39 Jahre oder älter waren
8.3.17 Senioren 45: Spieler, die vor dem Stichtag 44 Jahre oder älter waren
8.3.18 Senioren 50: Spieler, die vor dem Stichtag 49 Jahre oder älter waren
8.3.19 Senioren 55: Spieler, die vor dem Stichtag 54 Jahre oder älter waren
8.3.20 Senioren 60: Spieler, die vor dem Stichtag 59 Jahre oder älter waren
8.3.21 Senioren 65: Spieler, die vor dem Stichtag 64 Jahre oder älter waren
8.3.22 Senioren 70: Spieler, die vor dem Stichtag 69 Jahre oder älter waren
8.3.23 Senioren 75: Spieler, die vor dem Stichtag 74 Jahre oder älter waren
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8.3.24 Senioren 80: Spieler, die vor dem Stichtag 79 Jahre oder älter waren
8.3.25 Senioren 85: Spieler, die vor dem Stichtag 84 Jahre oder älter waren
8.3.26 Senioren 90: Spieler, die vor dem Stichtag 89 Jahre oder älter waren

9 Spielzeit
Eine Spielzeit beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni des Folgejahres. Die
erste Hälfte einer Spielzeit wird Vorrunde, die zweite Hälfte Rückrunde genannt.
Vorrunde und Rückrunde sind jeweils eine Halbserie der Spielzeit.
Weiterführende Veranstaltungen einer neuen Spielzeit gemäß WO A 11.1 dürfen
auch vor dem 1. Juli ausgetragen werden.

10 Wettbewerbe
10.1 Individualwettbewerbe

- Einzel
- Doppel
- Gemischtes Doppel (Mixed)

10.2 Mannschaftswettbewerbe
- für Vereinsmannschaften
- für vereinsübergreifende Mannschaften
- für Auswahlmannschaften

11 Offizielle Veranstaltungen
Der DTTB und die Verbände führen in jeder Spielzeit offizielle Veranstaltungen
durch. Sie können für diese neben der WO zusätzlich Durchführungsbestimmungen
und Spielordnungen erlassen.
Die in den Durchführungsbestimmungen des DTTB definierten Veranstaltungen
des DTTB sind Bundesveranstaltungen.
Weiterführende Veranstaltungen gemäß WO A 11.1 bis A 11.3 dürfen nur vom
DTTB, den Verbänden und deren Gliederungen veranstaltet werden. Nicht weiter-
führende Veranstaltungen gemäß WO A 11.4 dürfen zusätzlich auch von Vereinen
der Mitgliedsverbände veranstaltet werden. Der jeweilige Veranstalter legt Aus-
richter und Durchführer fest.
Offizielle Veranstaltungen in der Altersgruppe Nachwuchs müssen spätestens um
22.00 Uhr beendet sein. Die Mitgliedsverbände dürfen für ihren Bereich frühere
Schlusszeiten festlegen.
Ein Verstoß gegen diese Bestimmungen zieht ein Ordnungsgeld gemäß Gebühren-
ordnung nach sich.
Sofern offene Turniere aufgrund der angebotenen Wettbewerbe in mehr als eine
der folgenden Unterteilungen gehören, sind sie formal als mehrere Veranstaltungen
zu behandeln.

11.1 Weiterführende Veranstaltungen mit Individualwettbewerben
- Individual-/Einzelmeisterschaften
- Ranglistenturniere
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a. Im TTVN müssen es die Kreis-/Regionsverbände allen Spielern ermöglichen,
sich durch die Teilnahme an Kreis/Regions-Individualmeisterschaften bzw. Kreis-
/Regions-Ranglistenturnieren für die weiterführende Veranstaltung sportlich zu
qualifizieren, sofern diese nicht offen ausgeschrieben ist. Dazu können sie ent-
sprechende Durchführungsbestimmungen erlassen, die jedoch den Zugang auf der
untersten Ebene nicht einschränken dürfen.
Ein Verstoß gegen diese Bestimmung zieht ein Ordnungsgeld gemäß Gebührenord-
nung nach sich.

b. Im TTVN müssen es die Bezirksverbände bzw. der TTVN allen über die Kreis-
/Bezirksebene qualifizierten bzw. allen vom Bezirksverband oder dem TTVN davon
freigestellten Spielern ermöglichen, sich durch die Teilnahme an den jeweiligen
Individualmeisterschaften bzw. Ranglistenturnieren für die weiterführende Veran-
staltung auf der nächsthöheren Ebene sportlich zu qualifizieren, sofern diese nicht
offen ausgeschrieben ist. Dazu können sie entsprechende Durchführungsbestim-
mungen erlassen, die jedoch in jeder Altersklasse jedem Kreis- bzw. Bezirksverband
die Teilnahme zumindest eines Spielers ermöglichen muss.
Ein Verstoß gegen diese Bestimmung zieht ein Ordnungsgeld gemäß Gebührenord-
nung nach sich.

11.2 Weiterführende Veranstaltungen für Vereinsmannschaften
- Punktspiele
- Mannschaftsmeisterschaften
- Pokalmeisterschaften

11.3 Weiterführende Veranstaltungen für vereinsübergreifende Mannschaften
- Offene Pokalmeisterschaften für vereinsübergreifende Mannsschaften

11.4 nicht weiterführende Veranstaltungen
11.4.1 Genehmigungspflichtige Veranstaltungen mit TTR-relevanten Konkurrenzen

- Offene Turniere mit Individualwettbewerben
- Offene Turniere mit Wettbewerben für vereinsübergreifende Mannschaften
- Offene Turniere im Rahmen einer Turnierserie

11.4.2 Nach Maßgabe des zuständigen DTTB oder Verbandes genehmigungspflichtige
Veranstaltungen ohne TTR-relevanten Konkurrenzen
- Offene Turniere mit Individualwettbewerben
- Offene Turniere mit Wettbewerben für vereinsübergreifende Mannschaften
- Einladungsturniere

11.4.3 Sonstige nicht weiterführende Veranstaltungen für Vereinsmannschaften
- Offene Turniere mit Wettbewerben für Vereinsmannschaften (wenn mit TTR-
relevanten Konkurrenzen, dann genehmigungspflichtig)
- Offene Turniere mit Wettbewerben für Vereinsmannschaften (wenn ohne TTR-
relevanten Konkurrenzen, dann genehmigungspflichtig nach Maßgabe des zustän-
digen DTTB oder Verbandes)

11.4.4 Nicht genehmigungspflichtige Veranstaltungen
- Turniere für Auswahlmannschaften
- Offene Pokalmeisterschaften für Vereinsmannschaften
- Freundschaftsspiele

12 Nicht offizielle Veranstaltungen
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Alle anderen nicht unter WO A 11 aufgeführten Veranstaltungen sind nicht offizielle
Veranstaltungen, z. B.:
- mini-Meisterschaften
- Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“
- Schaukämpfe
- Werbeveranstaltungen

13 Spielbetrieb
13.1 Grundsatz

Bei allen offiziellen Veranstaltungen gibt es einen offenen Spielbetrieb und einen
weiblichen Spielbetrieb.
Am offenen Spielbetrieb dürfen Personen unabhängig ihres Geschlechtseintrages
im Personenstandregister teilnehmen.
Am weiblichen Spielbetrieb dürfen nur Personen teilnehmen, deren Geschlechts-
eintrag im Personenstandregister weiblich ist.

13.1.1 Regelungen für den weiblichen Mannschaftsspielbetrieb
Für den weiblichen Mannschaftsspielbetrieb gilt der Geschlechtseintrag im Perso-
nenstandregister vom 31. Mai für die Vorrunde und der vom 30. November für
die Rückrunde.

13.1.2 Regelungen für den Individualspielbetrieb
Für den weiblichen Individualspielbetrieb gilt der Geschlechtseintrag im Personen-
standregister zum Zeitpunkt des Meldeschlusses für die Turnierklasse.
Das gemischte Doppel wird von je einer Person aus dem offenen und dem weiblichen
Spielbetrieb gebildet.
Die Meldung eines weiblichen Spielers im Doppel und Mixed ist pro Veranstaltung
nur in ein und demselben der beiden Spielbetriebe gemäß WO A 13.1 zulässig.
Bei Individualmeisterschaften gilt das zusätzlich auch für das Einzel.

13.2 Sonderregelungen für weibliche Spieler
Für weiterführende Veranstaltungen gemäß WO A 11.2 gilt:
Weibliche Spieler dürfen entweder in Mannschaften des offenen oder des weiblichen
Spielbetriebs als Stamm- oder Reservespieler gemeldet und eingesetzt werden.
In den Mannschaften des jeweils anderen Spielbestriebs derselben Altersklasse
sind zusätzlich eine Meldung und ein Einsatz als weiblicher Ergänzungsspieler
(Erwachsene: WES; Nachwuchs: NES; Senioren: SES) zulässig.
Zusätzlich gilt:

1. Die Anzahl solcher weiblicher Spieler ist pro Verein und pro Mannschaft nicht
begrenzt.

2. Meldung und Einsatzberechtigung eines weiblichen Spielers als WES sind sowohl
im offenen als auch im weiblichen Spielbetrieb auf die unteren Spielklassen gemäß
WO A 1.2 beschränkt.

13.3 Gemischte Spielklassen
Beim Start einer im weiblichen Spielbetrieb gemeldeten Mannschaft in einer
Spielklasse des offenen Spielbetriebs handelt es sich um eine gemischte Spielklasse
und nicht um einen gemischten Spielbetrieb.
Die Mitgliedsverbände dürfen in den unteren Spielklassen gemäß WO A 1.2
verbandseinheitlich für jede Altersklasse gemischte Spielklassen zulassen.
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a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN sind gemischte Spielklassen in den unteren
Spielklassen zugelassen.

14 Spielgemeinschaften
Spielgemeinschaften sind grundsätzlich nicht gestattet. Ein Mitgliedsverband darf
Spielgemeinschaften nach folgenden verbandseinheitlichen Regelungen zulassen:
- Spielgemeinschaften sind Mannschaften, die aus spielberechtigten Spielern eines
führenden Vereins und genau eines aufgenommenen Vereins desselben Mitglieds-
verbandes gebildet werden. Es ist nicht zulässig, dass ein Verein mit mehr als
einem einzigen anderen Verein Spielgemeinschaften bildet. Bilden zwei Vereine
mehrere Spielgemeinschaften, so ist immer derselbe Verein der führende Verein.
- Der aufgenommene Verein darf in dem Spielbetrieb und der Altersklasse, in dem er
mit dem führenden Verein Spielgemeinschaften bildet, keine eigenen Mannschaften
melden.
- Alle Mannschaften des jeweiligen Spielbetriebs und der jeweiligen Altersklasse
des führenden Vereins in den für Spielgemeinschaften zugelassenen Spielklassen
sind dann Spielgemeinschaften.
- Die einzelnen Mannschaften werden bei Spielgemeinschaften mit „führender
Verein/ aufgenommener Verein (SG)“ oder mit „frei wählbarer Name (SG)“
gekennzeichnet.
- Spielgemeinschaften sind in den Altersklassen der Altersgruppe Senioren nicht
gestattet.
- Spielgemeinschaften sind nur in der untersten Gliederung gemäß WO A 1.2 bzw.
in den unteren Spielklassen gemäß WO A 1.2 (verbandseinheitlich nach Maßgabe
des jeweiligen Verbandes) gestattet.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN sind in der Altersgruppe Erwachsene Spiel-
gemeinschaften in den unteren Spielklassen und in der Altersgruppe Nachwuchs
unterhalb der Veranstaltungen mit direkter Qualifikation für Bundesveranstaltun-
gen zugelassen.
Der Verband darf für die Zulassung von Spielgemeinschaften weitere verbandsein-
heitliche Beschränkungen (z. B. Gültigkeit für bestimmte Altersklassen, Anzahl
von Spielberechtigten, Befristung) festlegen.

b. Der Antrag auf Bildung einer Spielgemeinschaft erfolgt im Rahmen der Vereins-
meldung durch den führenden Verein. Die Spielgemeinschaft und der führende
Verein bleiben automatisch für die nachfolgende Spielzeit bestehen, sofern der
führende Verein diese nicht im Rahmen der Vereinsmeldung abmeldet.

c. Die beiden an einer Spielgemeinschaft beteiligten Vereine bzw. Abteilungen müssen
demselben Regions-/Kreisverband angehören.

d. Die an einer Spielgemeinschaft beteiligten Vereine bleiben bestehen, und die Spieler
behalten die Spielberechtigung für ihren Verein.

e. Die TTVN-Geschäftsstelle prüft die Einhaltung der für Spielgemeinschaften gel-
tenden Vorschriften.

f. Die Beantragung von Spielgemeinschaften ist gebührenpflichtig gemäß Gebühren-
ordnung.
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g. In einer Altersklasse, für die eine Spielgemeinschaft zweier Vereine bzw. Abtei-
lungen gebildet worden ist, ist die Mannschaftsmeldung vom führenden Verein
durchzuführen. Dabei sind die Spieler beider Vereine der Spielgemeinschaft so zu
behandeln, als würden sie alle zum führenden Verein gehören.

h. Der für eine Altersklasse führende Verein ist für die Einhaltung der Bestimmungen
der Satzungen und Ordnungen sowie für die Einhaltung von Verpflichtungen
gegenüber dem TTVN und seinen Gliederungen verantwortlich.

i. Spieler einer Spielgemeinschaft dürfen nur in dem Verein als Ergänzungsspieler
gemeldet werden, für den sie spielberechtigt sind, nicht aber in dem anderen an
der Spielgemeinschaft beteiligten Verein.

j. In einer Spielgemeinschaft dürfen als Ersatzspieler alle in der Mannschaftsmel-
dung aufgeführten Spieler tieferer Mannschaften eingesetzt werden, die keinen
Sperrvermerk haben.

k. Sofern die Spielgemeinschaft in der Folgesaison nicht fortgesetzt wird, gehen die
Rechte auf Spielklassenzugehörigkeit auf den führenden Verein über. Er kann diese
Rechte ganz oder teilweise auf den anderen Verein übertragen

l. Sofern eine Spielgemeinschaft am Saisonende einen zum Direktaufstieg oder zum
Relegationsaufstieg in eine der Spielklassen, in denen keine Spielgemeinschaften
zugelassen sind, berechtigenden Tabellenplatz erreicht hat, übernimmt der führende
Verein der Spielgemeinschaft den Platz der Spielgemeinschaft. Er kann dieses
Recht jedoch auch auf den anderen Verein übertragen.
Spielgemeinschaften, die nach früheren Bestimmungen der Mitgliedsverbände vor
dem 1. Januar 2017 gebildet und an den DTTB gemeldet worden sind, müssen
nicht alle o. g. Vorgaben erfüllen (Bestandsschutz). So gelten bei den Spielge-
meinschaften mit Bestandsschutz entgegen den Vorgaben folgende Ausnahmen:
- Es ist zulässig, dass ein Verein in verschiedenen Spielbetrieben und Altersklassen
mit jeweils unterschiedlichen Vereinen Spielgemeinschaften bildet. Führender und
aufgenommener Verein dürfen in jeder einzelnen Spielgemeinschaft neu bestimmt
werden.
- Spielgemeinschaften dürfen pro Spielbetrieb und Altersklasse aus spielberechtigten
Spielern von maximal drei Vereinen gebildet werden.
Spielgemeinschaften (auch solche mit Bestandsschutz) dürfen an Bundesveran-
staltungen und an Veranstaltungen mit direkter Qualifikation zu Bundesveranstal-
tungen grundsätzlich nicht teilnehmen. Der DTTB kann in den Durchführungsbe-
stimmungen Teil A Spielgemeinschaften zulassen.

15 Ausländerstatus, Spiel-, Start- und Einsatzberechtigung, Teilnahme
an Veranstaltungen
Es ist nicht zulässig, durch verbandsindividuelle Regelungen zum Verlust der Start-
und/oder Einsatzberechtigung eine gemäß WO B erteilte Spielberechtigung über
den in dieser WO geregelten Rahmen hinaus einzuschränken.

15.1 Ausländerstatus
15.1.1 Erteilung

Ein ausländischer Spieler erhält den Status gA (gleichgestellter Ausländer), wenn
er zum Zeitpunkt der Erteilung der Spielberechtigung in Deutschland zuvor noch
für keinen ausländischen Verein/Verband eine Spielberechtigung besessen hat,
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Alle anderen ausländischen Spieler erhalten den Status
- eA (europäischer Ausländer), wenn sie die Staatsangehörigkeit eines Vollmitglieds
der EU oder eines assoziierten Staates der EU oder eines Staates besitzen, dessen
Tischtennis-Verband Mitglied der ETTU ist.
- A (Ausländer), wenn keine der Voraussetzungen zutrifft, die für die Erteilung
des Status eA erforderlich ist.
Ein erteilter Ausländerstatus (gA, eA, A) bleibt grundsätzlich bestehen. Er wird
unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften geändert, wenn sich die Staats-
angehörigkeit des Spielers ändert und dies dem zuständigen Mitgliedsverband
angezeigt wird. Ein erteilter Ausländerstatus (gA, eA, A) wird gelöscht, wenn
der Spieler die deutsche Staatsbürgerschaft erhält und dies dem zuständigen
Mitgliedsverband angezeigt wird.
Nach dem Verlust des Status gA gemäß WO A 15.1.2 ist keine erneute Erteilung
mehr zulässig.

15.1.2 Verlust des Status gA
Der Status gA wird gelöscht (und durch den Status eA bzw. A nach Maßgabe
von WO A 15.1.1 ersetzt), wenn
- bei seiner Erteilung die Voraussetzungen gemäß WO A 15.1.1 nicht oder nicht
korrekt berücksichtigt worden sind, oder
- der Spieler von einem anderen Nationalverband für ein internationales Turnier
gemeldet wird und dort antritt, oder
- der Spieler an einer Individualmeisterschaft, einem Ranglistenturnier o. ä. teil-
nimmt, das von einem anderen Nationalverband oder einer seiner Untergliederungen
veranstaltet wird.

15.2 Startberechtigung
An weiterführenden Veranstaltungen mit Individualwettbewerben gemäß WO A
11.1 dürfen in click-TT erfasste
- Spieler deutscher Nationalität und
- gleichgestellte Ausländer (gA)
mit einer Spielberechtigung in Deutschland und einer Turnierlizenz für die entspre-
chende Altersgruppe teilnehmen.
Nicht startberechtigt bei allen weiterführenden Veranstaltungen mit Individual-
wettbewerben gemäß WO A 11.1 sind
- Ausländer (Status eA oder A), sowie
- Spieler unabhängig von der Nationalität, die von einem ausländischen Verband
innerhalb der laufenden Spielzeit sowie der letzten drei abgelaufenen Spielzeiten
für Veranstaltungen internationaler TT-Verbände/Organisationen (z. B. ETTU,
ITTF, WTT) gemeldet worden sind und daran teilgenommen haben.
Weitere Voraussetzungen für die Startberechtigung bei weiterführenden Veranstal-
tungen mit Individualwettbewerben gemäß WO A 11.1 sind
- die Startberechtigung für die jeweilige Altersklasse bzw. Turnierklasse
- ggf. die Qualifikation auf einer vorangegangenen Veranstaltung bzw. Freistellung
oder Nominierung durch das dafür zuständige Gremium des DTTB oder seines
Mitgliedsverbandes bzw. dessen zuständiger Gliederung
- ggf. die Zahlung eines Startgeldes
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Weitere Vorschriften zur Startberechtigung, Qualifikation und Nominierung erge-
ben sich aus dieser WO, der für die Veranstaltung geltenden Durchführungsbe-
stimmungen, ihrer Ausschreibung sowie den Regelungen des Veranstalters und des
entsendenden Mitgliedsverbandes bzw. dessen zuständiger Gliederung.

15.3 Einsatzberechtigung
An weiterführenden Veranstaltungen für Vereinsmannschaften gemäß WO A 11.2
dürfen in click-TT erfasste Spieler mit Spielberechtigung für einen deutschen Verein
für die entsprechende Altersklasse teilnehmen (vorbehaltlich der Einhaltung der
einschlägigen Vorschriften der WO, der für die Spielklasse geltenden Spielordnung
bzw. Durchführungsbestimmungen und – bei Veranstaltungen in Turnierform –
der Ausschreibung der Veranstaltung sowie ggf. der Zahlung eines Startgeldes).
Die Einsatzberechtigung in den Bundesspielklassen (einschließlich TTBL) ist
außerdem nur dann gegeben, wenn die Spielberechtigung (SBEM) bereits am
1. Juli der betreffenden Spielzeit (gilt für Einsätze in der Vorrunde) bzw. am 1.
Januar der betreffenden Spielzeit (gilt für Einsätze in der Rückrunde) bestand.
Für jeden Spieler besteht - unabhängig von seiner Zuordnung zu einer Spielklasse
im Rahmen der gültigen Mannschaftsmeldung - eine Einsatzberechtigung in einer
Halbserie in den Bundesligen nur dann, wenn der Spieler
in der jeweiligen Halbserie nicht für einen ausländischen Verein in Wettbewerben
der ETTU eingesetzt wird und
jeweils pro Halbserie in den Fällen
a) der TTBL vom ersten Spieltag bzw. der ersten Hauptrunde der Deutschen
Pokalmeisterschaften (je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt) bis einschließlich
dem Play-Off-Finale der jeweiligen Spielzeit,
b) der 1. Bundesliga der Damen vom ersten Spieltag bis einschließlich des letzten
Spiels ihrer Mannschaft in der jeweiligen Spielzeit,
c) der 2. und 3. Bundesligen vom ersten Spieltag bzw. der ersten Vorrunde der
Deutschen Pokalmeisterschaften (je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt) bis
zum letzten Spieltag der jeweiligen Spielzeit,
keine Spielberechtigung für den Mannschaftsspielbetrieb im Ausland besitzt und
aktiv ausübt. Dies gilt auch für die Teilnahme an einem anderen unter dem Dach
des jeweiligen ausländischen Nationalverbands organisierten oder veranstalteten
regelmäßigen Mannschaftsspielbetrieb.
Sollte ein Stamm- oder Reservespieler der Bundesligen (einschließlich TTBL)
in in einer Halbserie in den Bundesligen (einschließlich TTBL) eingesetzt wor-
den sein und in derselben Halbserie innerhalb der oben festgelegten Zeiträume
eine Spielberechtigung für einen Mannschaftsspielbetrieb im Ausland aktiv aus-
üben/ausgeübt haben oder in derselben Halbserie für einen ausländischen Verein
in Wettbewerben der ETTU eingesetzt werden/eingesetzt worden sein, so wird
die Einsatzberechtigung mit sofortiger Wirkung widerrufen. Eine demgemäß wi-
derrufene Einsatzberechtigung kann für die Bundesligen frühestens zum Beginn
der übernächsten Halbserie erneut erteilt werden. Für Spieler der TTBL sind
für den Zeitraum des letzten Spieltags der Hauptrunde bis einschließlich dem
Play-Off-Finale der jeweiligen Spielzeit Ausnahmen gemäß Spielordnung der TTBL
zulässig.
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Bei allen weiterführenden Veranstaltungen für Vereinsmannschaften ist die Ein-
satzberechtigung auf einen Ausländer (Status = A) pro Mannschaft beschränkt.
Die Mitgliedsverbände dürfen in den unteren Spielklassen gemäß WO A 1.2 den
gleichzeitigen Einsatz von mehr als nur einem Ausländer (Status = A) zulassen.
Für jeden anderen Status gibt es keine Einschränkung.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN ist in den unteren Spieklassen die Anzahl der
Einsatzberechtigten Ausländer pro Mannschaft nicht begrenzt.

15.4 Teilnahme an nicht weiterführenden Veranstaltungen
An Veranstaltungen gemäß WO A 11.4.1 und A 11.4.2 dürfen nur in click-TT
erfasste Spieler mit Turnierlizenz für die entsprechende Altersgruppe teilnehmen.
Für die Teilnahme an Veranstaltungen gemäß WO A 11.4.3 und A 11.4.4 ist eine
Spielberechtigung erforderlich.
Weitere Voraussetzungen für die Startberechtigung bei nicht weiterführenden
Veranstaltungen gemäß WO A 11.4 sind
- die Startberechtigung für die jeweilige Altersklasse bzw. Turnierklasse,
- die Nominierung durch das dafür zuständige Gremium des DTTB, seines Ver-
bandes bzw. dessen zuständiger Gliederung (nur bei Auswahlmannschaften),
- ggf. die Zahlung eines Startgeldes
Bei einem Spieler mit Spielberechtigungen für zwei Vereine ist für seine Startbe-
rechtigung in Auswahlmannschaften grundsätzlich der Stammverein maßgeblich.
Spieler der Altersgruppe Nachwuchs können in Auswahlmannschaften der Alters-
gruppe Erwachsene auch ohne Erteilung einer SBEM berufen werden.
Die Vorschriften zur Startberechtigung und Nominierung ergeben sich aus die-
ser WO, der für die Veranstaltung geltenden Durchführungsbestimmungen, ihrer
Ausschreibung sowie den Regelungen des entsendenden Verbands bzw. dessen
zuständiger Gliederung, bei Freundschaftsspielen zusätzlich durch vorherige Ver-
einbarung.

15.5 Teilnahme von Mannschaften an weiterführenden Veranstaltungen
An weiterführenden Veranstaltungen gemäß WO A 11.2 (Punktspiele, Mann-
schaftsmeisterschaften und Pokalmeisterschaften) dürfen ausschließlich Vereins-
mannschaften und ggf. Spielgemeinschaften teilnehmen.
An weiterführenden Veranstaltungen gemäß WO A 11.3 (offene Pokalmeisterschaf-
ten) dürfen ausschließlich vereinsübergreifende Mannschaften, Vereinsmannschaf-
ten und Spielgemeinschaften teilnehmen.

15.6 Teilnahme von Mannschaften an nicht weiterführenden Veranstaltungen
An nicht weiterführenden Veranstaltungen gemäß WO A 11.4 dürfen neben
Vereinsmannschaften und ggf. Spielgemeinschaften auch vereinsübergreifende
Mannschaften und Auswahlmannschaften teilnehmen.

15.7 Startgenehmigung
Genehmigungspflichtig sind
- im Inland der Start von Bundesangehörigen (§ 16 der Satzung des DTTB) und
Lizenzspielern bei nicht offiziellen Veranstaltungen, die nicht vom DTTB, von
einem Verband bzw. einem seiner Vereine veranstaltet werden; bei Werbeveran-
staltungen gilt die Genehmigungspflicht nur, wenn diese in Form von Turnieren
oder Mannschaftskämpfen durchgeführt werden.
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- im Ausland der Start von Bundesangehörigen und Lizenzspielern bei internatio-
nalen Meisterschaften, sofern eine Nominierung durch den zuständigen National-
verband nicht vorgenommen worden ist.
Der Antrag auf Genehmigung ist von dem Bundesangehörigen/Lizenzspieler un-
ter Beachtung von WO B 1.3 über den zuständigen Mitgliedsverband an das
Generalsekretariat des DTTB zu richten.
Hierfür gilt die Beitrags- und Gebührenordnung des DTTB.

16 Datenverwaltung
Von den Mitgliedsverbänden und dem DTTB werden die aktuellen Stammdaten
- Vereinsname, Vereinsnummer (aller Mitgliedsvereine des Mitgliedsverbandes)
- Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität, Ausländerstatus (gA,
eA, A; nur bei Ausländern), Vereinsname, im Mitgliedsverband eindeutige Spieler-
nummer (aller Spielberechtigten des Mitgliedsverbandes)
in click-TT verwaltet.
Die beiden Personenstammdaten Geburtsdatum und Nationalität werden in dieser
Form ausschließlich zur internen Nutzung für die eindeutige Identifikation der
Spieler bzw. für die Unterscheidung nach Deutschen/gleichgestellten Ausländern
und sonstigen Spielern verwendet und nicht veröffentlicht.

17 Ranglisten
17.1 Erstellung und Veröffentlichung

Der DTTB und die Mitgliedsverbände erstellen und veröffentlichen Ranglisten.
17.2 Tischtennis-Rangliste und Quartals-Tischtennis-Rangliste

Die in click-TT berechnete und auf myTischtennis veröffentlichte Tischtennis-
Rangliste (TTRL) sortiert die in ihr enthaltenen Spieler nach deren Tischtennis-
Rating-Wert (TTR-Wert). Die detaillierten Regelungen für die Berechnung der
TTR-Werte sind in einer gesonderten Ranglistenbeschreibung enthalten, die in der
jeweils aktuellen Fassung zu veröffentlichen ist. Allein zuständig für die Ranglis-
tenbeschreibung und die in click-TT hinterlegten Parameter zur Ermittlung der
TTR-Werte ist das Ressort Rangliste des DTTB.
Der DTTB erkennt die in der Ranglistenbeschreibung festgelegten Regelungen
und die in click-TT hinterlegten Parameter zur Ermittlung der TTR-Werte als für
sich verbindlich an.
Viermal jährlich wird jeweils mit den Stichtagen 11. Februar, 11. Mai, 11. August
und 11. Dezember eine Quartals-Tischtennis-Rangliste (Q-TTRL) als offizielle
Referenz-Rangliste mit den Quartals-TTR-Werten (Q-TTR-Werten) veröffent-
licht. In deren Berechnung fließen alle Ergebnisse von Mannschaftskämpfen TTR-
relevanter Spielklassen und Pokalmeisterschaften und von TTR-relevanten Konkur-
renzen ein, wenn der Mannschaftskampf bzw. das Turnier, zu dem die Konkurrenz
gehört, vor dem Stichtag beendet und die Ergebnisse vor dem Berechnungsbeginn
(ein Tag nach dem Stichtag) in click-TT enthalten sind.
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Das Ergebnis einer technisch korrekt durchgeführten Q-TTR-Berechnung ist end-
gültig und wird nachträglich nicht verändert. Für Turniere gilt zusätzlich, dass sie
spätestens am genannten Stichtag in click-TT als „ abgeschlossen“ gekennzeich-
net sein müssen. Die resultierenden Q-TTR-Werte gelten ohne Berücksichtigung
der Gründe auch dann, wenn einzelne Ergebnisse von Mannschaftskämpfen oder
Turnieren, die vor dem Stichtag beendet waren, nicht rechtzeitig in click-TT erfasst
worden sind, oder wenn sich herausstellt, dass einzelne Ergebnisse fehlerhaft oder
unvollständig erfasst worden sind.
Bei der Verwendung von click-TT als Online-Plattform für einen vollständig TTR-
bezogenen offiziellen Spielbetrieb ist die Erstellung von weiteren Ranglisten, die
nicht den TTR- bzw. den Q-TTR-Wert als Grundlage haben, untersagt.

17.3 TTR-Relevanz
Die folgenden Spielklassen und Pokalmeisterschaften sind TTR-relevant:
- die TTBL und alle Bundesspielklassen (Hauptrunden- und Entscheidungsspiele)
- die Deutschen Pokalmeisterschaft des offenen Spielbetriebs und die der Damen
einschließlich eventueller Vorrunden
- alle in click-TT geführten Spielklassen (Hauptrunden- und Entscheidungsspiele)
und Pokalmeisterschaften aller Altersklassen der Verbände, sofern dabei keine
Vorgabesysteme zum Einsatz kommen
Die folgenden Konkurrenzen sind TTR-relevant:
- alle Einzel- und Mannschaftskonkurrenzen von Veranstaltungen gemäß den
Durchführungsbestimmungen für Veranstaltungen des DTTB
- alle in click-TT eingegebenen Einzel- und Mannschaftskonkurrenzen aller Alters-
klassen von Ranglistenturnieren, Individual-/Einzelmeisterschaften, Mannschafts-
meisterschaften, Auswahlspielen, offenen Pokalmeisterschaften und offenen Tur-
nieren der Verbände, ihrer Gliederungen und der ihnen angeschlossenen Vereine,
sofern dabei keine Abweichungen von den ITTR zugelassen sind
Die Einzel- und Mannschaftskonkurrenzen weiterer Veranstaltungen und Spiel-
klassen dürfen vom DTTB-Ressort Rangliste als TTR-relevant erklärt werden,
sofern dabei keine Abweichungen von den ITTR zugelassen sind. Bei internatio-
nalen Veranstaltungen darf der betroffene Teilnehmerkreis deutscher Spieler vom
DTTB-Ressort Rangliste eingeschränkt werden.

18 Gebühren
Spielberechtigung, Einsatzberechtigung, Startberechtigung, Meldung von Mann-
schaften und Teilnahme an Veranstaltungen/am Spielbetrieb können kostenpflich-
tig sein. Die Zahlung oder die Verpflichtung zur Zahlung der Gebühren kann
Voraussetzung für die Teilnahme an Veranstaltungen/am Spielbetrieb sein.
Verstöße gegen die WO oder gegen zusätzliche Bestimmungen (z. B. Zurückzie-
hung, Streichung, Nichtteilnahme an Spielplanbesprechungen) sowie Fristversäum-
nisse können kostenpflichtig sein.
Die Bestimmungen des zuständigen DTTB oder Verbandes sind jeweils maßgeblich.

19 Rechtliches
19.1 Proteste

72 TTVN • Tischtennis-Verband Niedersachsen e. V.



WO/AB Abschnitt: A Allgemeines

Proteste über Vorgänge, die sich unmittelbar auf das Spielgeschehen beziehen,
sind sofort nach Bekanntwerden des Protestgrundes bei der dafür zuständigen
Stelle einzulegen. Proteste, die sich auf die allgemeinen Spielbedingungen und die
Spielmaterialien erstrecken, können nur berücksichtigt werden, wenn sie vor Beginn
eines einzelnen Spiels oder des Mannschaftskampfes bei der dafür zuständigen
Stelle eingelegt wurden. Proteste bei Mannschaftsspielen sind von den protestie-
renden Mannschaftsführern sofort bei Bekanntwerden des Protestgrundes unter
Angabe der Uhrzeit sowie der Spielstände des Mannschaftskampfes und aller zum
Zeitpunkt des Protestes laufenden Spiele auf dem Spielbericht einzutragen und zu
unterschreiben. Ohne diese Eintragung werden Proteste nicht berücksichtigt.

a. Einsprüche
a.a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN und seiner Gliederungen gibt es das Rechts-

mittel des Einspruchs. Dieser ist kostenneutral und innerhalb von 14 Tagen von
einem Beteiligten mit schriftlicher Begründung formlos einzureichen.

a.b. Einsprüche gegen Entscheidungen (Wertungs- und Gebührenbescheide), die sich
auf das Spielgeschehen bzw. den Spielbetrieb beziehen, sind an die aussprechende
Stelle zu richten, die über diese Einsprüche entscheidet. Beteiligte sind höchstens
zwei Vereine.

a.c. Einsprüche gegen genehmigte Mannschaftsmeldungen und gegen erteilte bzw.
nicht erteilte Sperrvermerke sind an den Spielleiter zu richten, der über diese
Einsprüche entscheidet. Beteiligte sind alle Vereine der betreffenden Gruppe.

a.d. Einsprüche in Spielberechtigungsangelegenheiten sind an die Geschäftsstelle des
TTVN zu richten, die über diese Einsprüche entscheidet. Die Einspruchsberech-
tigung ist in WO/AB B 1.4 (Anfechtungsberechtigung) bzw. WO/AB B 8 (Be-
schwerdeberechtigung) geregelt.

a.e. Einsprüche haben keine aufschiebende Wirkung.
a.f. Nach Überprüfung der getroffenen Entscheidung erteilt die zuständige Stelle -

nach Möglichkeit binnen einer Woche - als Antwort auf den Einspruch einen
schriftlichen Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung (Einspruchsbescheid).

a.g. Gegen abgewiesene Einsprüche kann der Protestweg gemäß Rechts- und Diszipli-
narordnung beschritten werden.

b. Proteste
b.a. Das Rechtsmittel des Protestes ist in der Rechts- und Disziplinarordnung beschrie-

ben.
b.b. Ein Protest ist durch einen der Beteiligten bei der zuständigen Stelle innerhalb

von zwei Wochen einzureichen. Das gilt auch, wenn zuvor bereits ein Protestver-
merk auf dem Spielberichtsformular eingetragen worden ist. Der Protestführer
hat im Streitfall nachzuweisen, dass die Absendung fristgemäß erfolgt ist. Die
Gebührenpauschale ist ebenfalls innerhalb von zwei Wochen auf das angegebene
Konto einzuzahlen.

b.c. Proteste haben keine aufschiebende Wirkung.
b.d. In folgenden Fällen überprüfen die Rechtsinstanzen nur die Einhaltung der formalen

Bestimmungen bzgl. der Proteste gegen abgewiesene Einsprüche bei
- Mannschaftsmeldungen und Sperrvermerken,
- Gebührenbescheiden.

c. Berufung gegen eine Protestentscheidung
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c.a. Das Rechtsmittel der Berufung gegen eine Protestentscheidung ist in der Rechts-
und Disziplinarordnung beschrieben.

c.b. Das Einlegen einer Berufung gegen eine Protestentscheidung hat keine aufschie-
bende Wirkung.

19.2 Ahndung von Verstößen
Verstöße gegen die Bestimmungen der WO und/oder ggf. zusätzliche Bestimmun-
gen sowie unsportliches Verhalten werden von den zuständigen Stellen des DTTB
oder der Verbände bzw. deren Gliederungen geahndet. Die zuständigen Stellen
sind verpflichtet, ihrerseits Verstöße gegen die bestehenden Bestimmungen zu
ahnden, auch ohne einen Protest abzuwarten.
Der DTTB und die Verbände dürfen die Sanktionen bei Verstößen gegen einzelne
Bestimmungen der WO nach eigenen Bestimmungen festlegen und auf diese wie
folgt verweisen:
- Direkt bei der jeweiligen Bestimmung wird die Sanktion genannt.
- Direkt bei der jeweiligen Bestimmung erfolgt der Verweis auf die Fundstelle der
Sanktion (ggf. auch außerhalb der WO).
- Alle Sanktionen werden an einer Stelle innerhalb der WO mit Verweis auf die
jeweilige Bestimmung zusammengefasst. Für die BSK werden die Sanktionen in
der Beitrags- und Gebührenordnung des DTTB zusammengefasst.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN erfolgt der Verweis auf die Fundstelle der
Sanktion (ggf. auch außerhalb der WO/AB) direkt bei der jeweiligen Bestimmung.
Mögliche weitere Sanktionen auf der Grundlage anderer Bestimmungen bleiben
hiervon unberührt.

b. Die Spielleiter und die für die Genehmigung von Veranstaltungen zuständigen
Stellen des TTVN bzw. seiner Gliederungen sind berechtigt, Vereinen ihrer Gruppen
bzw. Turnierveranstaltern für die Erledigung bestimmter Tätigkeiten Termine zu
setzen.
Ein Nichteinhalten der gesetzten Termine zieht ein Ordnungsgeld gemäß Gebüh-
renordnung nach sich.

b. Ordnungsgelder
b.a. Die zuständigen Stellen des TTVN und seiner Gliederungen sind bei Verstößen

gegen die Bestimmungen der WO/AB verpflichtet, ohne Einleitung eines Verfahrens
Ordnungsgelder gemäß Gebührenordnung des TTVN gegen Vereine, Mannschaften
und Spieler ihres Zuständigkeitsbereichs zu verhängen, wenn ihnen entsprechendes
Fehlverhalten bekannt wird.

b.b. Die Ordnungsgelder schließen weitere Maßnahmen, die bei derartigem Fehlverhalten
u.U. zu treffen sind, keinesfalls aus.

b.c. Die Wiederholung eines Fehlverhaltens innerhalb desselben Spieljahres zieht eine
Erhöhung (maximal Verdoppelung) der Ordnungsgelder nach sich.

b.d. Die zuständige Stelle verhängt Ordnungsgelder durch schriftlichen Gebührenbe-
scheid. Dabei sind das Fehlverhalten, die angewandten Bestimmungen (Rechtsquel-
le), die Höhe des Ordnungsgeldes und die Bankverbindung des Zahlungsempfängers
anzugeben.

b.e. Die Ordnungsgelder sind innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des Gebühren-
bescheides an die zuständige Stelle des TTVN bzw. seiner Gliederung einzuzahlen.

b.f. Ein evtl. Einspruch hat keine Auswirkungen auf die Einzahlungsfrist.
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b.g. Erfolgt die Einzahlung nicht innerhalb dieser Frist, ist die Mannschaft bzw. der
betreffende Verein oder Spieler bis zur Einzahlung des Ordnungsgeldes gemäß
RuDO automatisch gesperrt.

b.h. Als Ordnungsgelder sind von den zuständigen Stellen bei den entsprechenden
Fehlverhalten die in der Gebührenordnung des TTVN genannten Beträge zu
verhängen.

b.i. Die dortige Aufstellung von Verstößen enthält nur Beispiele. Bei ähnlich gelagerten
– nicht ausdrücklich genannten – Verstößen sind entsprechende Ordnungsgelder
zu verhängen.

b.j. Für ihren Zuständigkeitsbereich dürfen die Bezirks- und Regions-/Kreisverbände
durch ihre satzungsgemäß zuständigen Organe andere Sätze für Ordnungsgelder für
Regelverstöße als die in der Gebührenordnung des TTVN genannten beschließen,
wobei die Höhe jedes einzelnen Ordnungsgeldes den laut Gebührenordnung des
TTVN für die Landesebene geltenden Betrag nicht überschreiten darf.

19.3 Rechtsweg
Das Ahnden von Verstößen sowie sämtliche Festlegungen im Spielbetrieb (z.
B. Terminpläne, Genehmigung von Mannschaftsmeldungen und Spielberichten,
Abschlusstabellen) durch die zuständigen Stellen sind Entscheidungen, gegen die
innerhalb von 14 Tagen nach Veröffentlichung bzw. nach Bekanntwerden der
Rechtsweg beschritten werden kann.
Dabei sind die Bestimmungen des DTTB bzw. des Verbandes, dessen zuständige
Stelle die Entscheidung getroffen hat, maßgeblich.

TTVN • Tischtennis-Verband Niedersachsen e. V. 75



WO/AB Abschnitt: B Spielberechtigung

B Spielberechtigung

1 Erfordernis und Inhalt einer Spielberechtigung
1.1 Allgemeines

Die Einsatzberechtigung bei weiterführenden Veranstaltungen für Vereinsmann-
schaften (WO A 11.2, siehe auch A 15.3)erfordert die in click-TT hinterlegte 
Spielberechtigung eines Mitgliedsverbandes. Die Spielberechtigung darf nur unter 
Beachtung der einschlägigen Bestimmungen dieser WO erteilt werden.
Die Spielberechtigung eines Spielers (Stammspielberechtigung) darf immer nur für 
einen einzigen Verein (Stammverein) zur Teilnahme am Mannschafts-Spielbetrieb 
des DTTB und seiner Mitgliedsverbände erteilt werden. Die zusätzliche Spielberech-
tigung für den Erwachsenen-Mannschaftsspielbetrieb (SBEM für die Altersgruppe 
Nachwuchs und Senioren) darf für den Stammverein oder einen anderen Verein 
(Zweit-verein) erteilt werden. Voraussetzung für die Erteilung jeder 
Spielberechtigung ist die jeweilige Mitgliedschaft des Spielers in diesem Verein.
Ein minderjähriger Spieler der Altersgruppe Nachwuchs darf nur mit Genehmigung 
der/des gesetzlichen Vertreter/s einem Verein beitreten, eine Spielberechtigung 
beantragen oder diese wechseln. Er darf an Veranstaltungen der Altersklasse 
Erwachsene nur teilnehmen, wenn er die entsprechende Spielberechtigung für 
den Erwachsenen-Spielbetrieb besitzt. Der Verein ist für die Erfüllung der ge-
setzlichen Vorgaben zur Aufsichtspflicht von Minderjährigen bei Veranstaltungen 
der Altersgruppe Nachwuchs und ggf. der Altersklasse Erwachsene grundsätzlich 
verantwortlich.
Dem Spieler steht es frei, Mitglied weiterer Vereine zu sein, für die er aber keine 
Spielberechtigung besitzt.
Spieler dürfen grundsätzlich nur für den Verein starten, für den sie eine Spiel-
berechtigung besitzen, es sei denn, der Start erfolgt für eine Spielgemeinschaft 
gemäß WO A 14. Bei Freundschaftsspielen (Mannschaften) darf ein Spieler im 
Einvernehmen mit seinem Stammverein bzw. Zweitverein und dem Gegner auch 
für einen anderen Verein starten.
Nur in diesem Abschnitt schließt der Begriff „Bundesspielklassen (BSK)“ die TTBL 
mit ein.
Vereine mit Sitz im Ausland, die ganz oder teilweise am Spielbetrieb in Deutschland 
teilnehmen, gelten als deutsche Vereine bzw. Vereine in Deutschland. 
Spielberechtigungen können kostenpflichtig gemäß den Vorgaben des erteilenden 
Mitgliedsverbandes sein.

a. Für alle Spielberechtigungsangelegenheiten der Mitgliedsvereine des TTVN ist
ausschließlich die Geschäftsstelle des TTVN zuständig.

b. Für die Spielberechtigung eines Spielers für einen Mitgliedsverein des TTVN wird
pro Spielzeit eine Gebühr gemäß Gebührenordnung erhoben, die dem Verein des
Spielers von der Geschäftsstelle des TTVN in Rechnung gestellt wird.

1.2 Voraussetzung einer Spielberechtigung

76 TTVN • Tischtennis-Verband Niedersachsen e. V.



WO/AB Abschnitt: B Spielberechtigung

Voraussetzung für jede Spielberechtigung, deren Erteilung oder deren Wechsel
sind folgende Angaben, die der antragstellende Verein durch Absenden in click-TT
oder (in allen anderen Fällen) durch rechtsverbindliche Unterschrift bestätigt:
- Name und Mitgliedsverband des antragstellenden Vereins
- Vor- und Zuname, Geschlecht, Nationalität sowie Geburtsdatum des Spielers
- Bestätigung des antragstellenden Vereins und des Spielers, dass eine Mitglied-
schaft des Spielers im Verein besteht
- Bestätigung des antragstellenden Vereins, dass ihm die schriftliche Einverständ-
niserklärung des Spielers (bei Minderjährigen die der gesetzlichen Vertreter) zum
Antrag vorliegt, die jederzeit auf Anforderung eingereicht werden muss
- Antragsdatum
Dem zuständigen Mitgliedsverband ist auf Verlangen der Nachweis über die
Mitgliedschaft sowie ein Identitätsnachweis vorzulegen.

a. Kommt der Verein diesem Verlangen nicht fristgemäß nach, so ist die Geschäfts-
stelle des TTVN ohne weiteres Verfahren berechtigt, die Spielberechtigung des
Spielers mit sofortiger Wirkung zu entziehen.
Voraussetzung sind außerdem Erklärungen des Spielers zu folgenden Punkten. Der
Spieler erklärt
- die Datenschutzhinweise bezüglich der Verarbeitung seiner personenbezogenen
Daten zum Zwecke der Verwaltung von Spielberechtigungen sowie zur Organi-
sation und Verwaltung des Spielbetriebs einschließlich der Veröffentlichung von
Spielergebnissen und spielbetriebsrelevanten Inhalten zur Kenntnis genommen zu
haben,
- sein Einverständnis, dass Fotos bzw. Filmaufnahmen von ihm bei offiziellen
Veranstaltungen gemäß WO A 11 im Zusammenhang mit der Berichterstattung
über diese Veranstaltungen veröffentlicht werden,
- dass er die Vorgaben der ADO des DTTB und die Zuständigkeit der Rechtsorgane
der Verbände anerkennt,
- sein Einverständnis, dass das Einlegen von Rechtsmitteln gegen Entscheidungen,
die einen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen zum Gegenstand haben,
nur beim DTTB-Sportgericht möglich ist, soweit nicht bereits das Deutsche
Sportschiedsgericht kraft Anwendung der ADO (siehe § 6.1 und 46.2 der Satzung
des DTTB) zuständig ist,
- im Falle einer ausländischen Staatsangehörigkeit, dass er sich legal in Deutschland
aufhält.
Ein Nachweis des legalen Aufenthalts ist jederzeit auf Anforderung des Verban-
des, der eine Spielberechtigung erteilt, vorzulegen, soweit ein solcher aufgrund
gesetzlicher Bestimmungen ausgestellt wird.
Der Spieler, der nicht Berufsspieler im Sinne von § 22, Ziffer 4, Beschäftigungs-
verordnung ist, nicht unter die Regelung gemäß WO A 15.2) fällt oder für den
Zeitraum der Spielberechtigung keine uneingeschränkt gültige Arbeitserlaubnis
besitzt, hat zudem zu erklären, dass er seitens des antragstellenden Vereins bzw.
von Dritten kein Entgelt oder entgeltgleiche Leistungen als Tischtennis-Sportler
erhält. Ggf. ist die Arbeitserlaubnis vorzulegen.
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Der Verein bestätigt mit der Beantragung einer Spielberechtigung (auch Wechsel)
sowie mit Erhalt der Bescheinigung einer Spielberechtigung die Erklärungen des
Spielers und – im Falle von Spielberechtigten ausländischer Staatsangehörigkeit
– darüber hinaus, dass er die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben und die
Beschränkungen von Entgeltzahlungen an ausländische Spieler kennt und einhält.
Vor jeder Beantragung einer Spielberechtigung (auch Wechsel) durch einen Verein
hat dieser den betroffenen Spieler über die Verarbeitung seiner personenbezogenen
Daten zum Zwecke der Verwaltung von Spielberechtigungen sowie zur Organi-
sation und Verwaltung des Spielbetriebs einschließlich der Veröffentlichung von
Spielergebnissen und spielbetriebsrelevanten Inhalten zu informieren. Eine entspre-
chende Musterinformation wird vom Mitgliedsverband zur Verfügung gestellt.
Der Verein muss das Vorliegen der schriftlichen Erklärungen des Spielers (bei
Minderjährigen das der gesetzlichen Vertreter) in Bezug auf den Inhalt von WO
B 1.2 jederzeit auf Anforderung des zuständigen Mitgliedsverbandes nachweisen
können.

1.3 Widerruf einer Spielberechtigung
Alle Spielberechtigungen eines Spielers in Deutschland sind durch den zuständigen
Mitgliedsverband sofort zu widerrufen, sobald er verbindlich Kenntnis davon erhält,
dass der Spieler dieselbe Spielberechtigung auch für mindestens einen anderen
Verein in Deutschland besitzt.
Eine Spielberechtigung ist ebenfalls sofort zu widerrufen, wenn im Zusammenhang
mit der Erteilung oder dem Wechsel einer Spielberechtigung falsche Angaben
gemacht wurden oder das Vorliegen der gemäß WO B 1.2 geforderten schriftli-
chen Erklärungen des Spielers (bei Minderjährigen die der gesetzlichen Vertreter),
Identitäts- oder Mitgliedschaftsnachweise vom Verein auf Anforderung des zustän-
digen Mitgliedsverbandes nicht nachgewiesen werden kann.
Mit der Zustellung des Widerrufs an dessen Verein erlischt eine Spielberechtigung
des Spielers und seine entsprechende Einsatzberechtigung für alle Mannschaften
des Vereins für die Zukunft. Eine widerrufene Spielberechtigung darf frühestens
zum übernächsten Wechseltermin gemäß WO B 4 nach dem Widerruf (1. Juli
bzw. 1. Januar) wieder erteilt werden.
Die Möglichkeit der Anfechtung des Widerrufs regelt der zuständige Mitgliedsver-
band.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN entspricht die Anfechtung des Widerrufs
dem Einspruchsverfahren gemäß WO/AB A 19. Einspruchsberechtigt ist der
Mitgliedsverein des TTVN, für den die widerrufene Spielberechtigung bestand.

b. Der Missbrauch der Spielberechtigung eines Spielers geht zu Lasten seines Vereins:
- Es wird gegen den betreffenden Verein ein Ordnungsgeld gemäß der Gebühren-
ordnung verhängt.
- Es kann ein Disziplinarverfahren nach der Rechts- und Disziplinarordnung einge-
leitet werden.
Eine zusätzliche Ahndung gegen schuldhaft handelnde Spieler im Rahmen der
Rechts- und Disziplinarordnung des TTVN bleibt ausdrücklich vorbehalten.

1.4 Altersbezogene Spielberechtigung für die Altersgruppe Nachwuchs
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Spielern der Altersgruppe Nachwuchs darf auf Antrag und nach Maßgabe
des zuständigen Mitgliedsverbands zusätzlich eine Spielberechtigung für den
Erwachsenen-Mannschaftsspielbetrieb (SBEM) erteilt werden. Mit der SBEM
werden die betreffenden Spieler bzgl. der Einsatzberechtigung in der Altersgruppe
Erwachsene spielberechtigten Erwachsenen gleichgestellt.

1.4.1 Für die uneingeschränkte Teilnahme von Spielern der Altersgruppe Nachwuchs
an offiziellen Veranstaltungen gemäß WO A 11.2 in der Altersklasse Erwachsene
müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
- Erlaubnis der/des gesetzlichen Vertreter/s, die auf Verlangen des Mitgliedsver-
bandes vorzulegen ist (nur bei minderjährigen Spielern).
- Erteilung einer Spielberechtigung für den Erwachsenen-Mannschaftsspielbetrieb
(SBEM) durch die zuständige Instanz des jeweiligen Mitgliedsverbandes. Die
Mitgliedsverbände dürfen bei der Ersterteilung zusätzliche Voraussetzungen (z. B.
ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung) nach eigenen Vorgaben festlegen.

a. Zusätzliche Voraussetzungen für die Erteilung einer Spielberechtigung für
den Erwachsenen-Mannschaftspielbetrieb (SBEM) im Zuständigkeitsbereich des
TTVN:
- die Einwilligung des/der Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen, wobei der
Nachweis dieser Einwilligung in die Verantwortlichkeit des Vereins fällt und nur
auf Nachfrage der Geschäftsstelle des TTVN vorzulegen ist,
- die Zahlung einer Gebühr gemäß der Gebührenordnung des TTVN. Diese Gebühr
ist für jedes Spieljahr zu entrichten, für das die SBEM gültig ist (WO C 3.4).

b. Der Antrag auf Erteilung der SBEM ist vom Verein bis zum 1. Juli (Rückrunde:
22. Dezember) über click-TT zu stellen.

c. Wird eine SBEM erteilt, gilt sie ab dem Termin der Antragstellung, frühestens
jedoch ab dem 1. Juli (Vorrunde) bzw. 1. Januar (Rückrunde). Für das Überschrei-
ten der genannten Antragstermine ist vom beantragenden Verein ein Ordnungsgeld
zu zahlen.
Spieler der Altersgruppe Nachwuchs mit einer Spielberechtigung für den
Erwachsenen-Mannschaftsspielbetrieb behalten uneingeschränkt die Einsatz- und
Teilnahmeberechtigung für offizielle Veranstaltungen in der Altersgruppe Nach-
wuchs.
Abweichend von diesem Grundsatz dürfen die Mitgliedsverbände für weiterführende
Veranstaltungen für Vereinsmannschaften gemäß WO A 11.2 in den Altersklas-
sen der Altersgruppe Nachwuchs für ihre Spielklassen die folgende Alternative
verbandseinheitlich festlegen: Verbot der Meldung und des Einsatzes für Mann-
schaftskämpfe der Vereinsmannschaften in den Altersklassen der Altersgruppe
Nachwuchs bei Punktspielen und Pokalmeisterschaften

d. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN gilt dieser Grundsatz uneingeschränkt.
Eine SBEM bleibt grundsätzlich bis zum Ausscheiden aus der Altersgruppe Nach-
wuchs bestehen; sie darf vom Verein gelöscht und im Einzelfall von der zuständigen
Instanz widerrufen werden.

1.5 Altersbezogene Spielberechtigung für die Altersgruppe Senioren
Spieler, die altersbedingt in die Altersgruppe der Senioren rücken, erhalten auto-
matisch die Spielberechtigung für den Senioren-Mannschaftsspielbetrieb (SBSM)
für ihren Stammverein.
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Die Spielberechtigung für den Erwachsenen-Mannschaftsspielbetrieb (SBEM)
erlischt. Spie-lern der Altersgruppe Senioren darf auf Antrag und nach Maßga-
be des zuständigen Mitgliedsverbands zusätzlich eine Spielberechtigung für den
Erwachsenen-Mannschaftsspielbetrieb (SBEM) erteilt werden. Die Verbände kön-
nen verbandseinheitlich festlegen, dass mit Erhalt einer SBSM die vorhandene
SBEM automatisch beibehalten wird. Mit der SBEM werden die betreffenden Spie-
ler bzgl. der Einsatzberechtigung in der Altersgruppe Erwachsene spielberechtigten
Erwachsenen gleichgestellt.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN wird mit Erhalt einer SBSM die vorhandene
SBEM automatisch beibehalten.

2 Zuständigkeit für die Erteilung einer Spielberechtigung
2.1 Eine Spielberechtigung eines Spielers für einen Verein erteilt der Mitgliedsverband,

dem dieser Verein angeschlossen ist, durch Eintragung in click-TT.
Die jeweilige Spielberechtigung beginnt mit dem Datum, an dem der Verein diese
in click-TT beantragt, außer es ist im Folgenden anders geregelt. Der Verein muss
das schriftliche Einverständnis des Spielers (bei Minderjährigen zusätzlich das der
gesetzlichen Vertreter) nachweisen können.

2.2 Der Wechsel einer Spielberechtigung zwischen Vereinen in Deutschland wird
ausschließlich über click-TT durchgeführt.

2.3 Wird eine beantragte Spielberechtigung wegen fehlender Voraussetzungen
und/oder Fristversäumnis nicht erteilt oder eine bestehende Spielberechtigung ent-
zogen oder widerrufen, so ist der antragstellende bzw. betroffene Verein durch den
Mitgliedsverband über diesen Umstand zu informieren. Darüber hinaus ist dieser
Verein verpflichtet, die Information an den betreffenden Spieler weiterzuleiten.

a. Verlängerung der Spielberechtigung für den bisherigen Verein
Bei unverändertem Vorliegen der oben genannten Voraussetzungen verlängert sich
die Spielberechtigung automatisch für die nachfolgende Spielzeit.

3 Erteilung einer Spielberechtigung
3.1 Für Spieler, die noch nie an einem Spielbetrieb im Ausland (Mannschafts- und/oder

Individualspielbetrieb) teilgenommen haben und a) für die bisher noch nie eine
Spielberechtigung beantragt wurde oder b) die vormals eine Spielberechtigung
in Deutschland besessen haben und nicht den Vorschriften für den Wechsel der
Spielberechtigung unterliegen (WO B 4), darf die Spielberechtigung jederzeit auf
Antrag mit sofortiger Wirkung in click-TT erteilt werden.

3.2 Für Spieler, die im Ausland eine Spielberechtigung besitzen oder besessen haben
und/oder an einem Spielbetrieb im Ausland (Mannschafts- und/oder Individual-
spielbetrieb) teilgenommen haben, darf eine Spielberechtigung für einen deutschen
Verein jederzeit beantragt werden. Bei Beantragung vom 1. Dezember bis zum 31.
Mai wird die Spielberechtigung zum 1. Juli erteilt, bei Beantragung vom 1. Juni
bis zum 30. November am 1. Januar des Folgejahres. Die Beschränkungen gemäß
WO A 15.2 und 15.3 bleiben hiervon unberührt.

4 Wechsel einer Spielberechtigung
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4.1 Jede Spielberechtigung gemäß WO B 1.2 darf bei Einreichen eines Antrags auf
Wechsel der jeweiligen Spielberechtigung zweimal jährlich für einen anderen Verein
erteilt werden. WO B 1.3 gilt dabei vorrangig.
Der Zeitpunkt der Antragstellung ist wie folgt geregelt:

4.1.1 Bei Einreichen eines Antrags auf Wechsel einer Spielberechtigung in der Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Mai bleibt diese für den bisherigen Verein bis zum
darauffolgenden 30. Juni bestehen. Die jeweilige Spielberechtigung für den neuen
Verein wird zum 1. Juli erteilt.

4.1.2 Bei Einreichen eines Antrags auf Wechsel einer Spielberechtigung in der Zeit
vom 1. Juli bis 30. November bleibt diese für den bisherigen Verein bis zum
darauffolgenden 31. Dezember bestehen. Die jeweilige Spielberechtigung für den
neuen Verein wird zum darauffolgenden 1. Januar erteilt.

4.1.3 Der bisherige Verein ist verpflichtet, einen Spieler der Altersgruppe Nachwuchs,
der keine Turnierlizenz (TLNI) besitzt, auf dessen Wunsch hin zu Veranstaltungen
mit Individualwettbewerben zu melden, soweit der Spieler startberechtigt ist und
die jeweilige Spielberechtigung für den bisherigen Verein noch besteht.

4.2 Die Rücknahme oder Änderung eines Antrags zum gleichen Wechseltermin ist
grundsätzlich nicht möglich. Bei einem in Textform vorliegenden Einverständnis
aller Beteiligten (Spieler, abgebender und aufnehmender Verein) darf ein Antrag
auf Wechsel einer Spielberechtigung nur in der Zeit vom 1. bis 30. Juni (bei
Wechselanträgen zum 1. Juli) und vom 1. bis 31. Dezember (bei Wechselanträgen
zum 1. Januar) zurückgenommen werden. Die Rücknahme ist an den zuständigen
Mitgliedsverband zu senden.
Maßgebend ist der Nachweis für das fristgerechte Absenden der Einverständniser-
klärungen.
Weitere Anträge zum gleichen Wechseltermin und verspätet gestellte Anträge sind
zurückzuweisen und gelten als nicht gestellt.

4.3 Wird ein Verein in Deutschland oder dessen Tischtennis-Abteilung aufgelöst, so
darf ab dem Datum der Auflösung eine Spielberechtigung für die bisher für diesen
Verein spielberechtigten Spieler
- die nie an einem Spielbetriebim Ausland (Mannschafts- und/oder Individualspiel-
betrieb) teilgenommen haben (s. WO B 3.1) jederzeit auf Antrag mit sofortiger
Wirkung
- die an einem Spielbetriebim Ausland (Mannschafts- und/oder Individualspielbe-
trieb) teilgenommen haben jederzeit auf Antrag mit Wirkung zur jeweils nächsten
Halbserie (1. Juli bzw. 1. Januar gemäß Einreichungsdatum s. WO B 3.2)
in click-TT erteilt werden. Der Austritt aus dem Mitgliedsverband muss vom
Verein bzw. vom Hauptverein (bei einer Tischtennis-Abteilung) schriftlich bestätigt
werden.

5 Formvorschriften bei der Einreichung eines Antrags auf Wechsel
einer Spielberechtigung
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5.1 Ein Antrag auf Wechsel der Spielberechtigung oder einer vorhandenen Spielberech-
tigung für den Erwachsenen-Mannschaftsspielbetrieb (SBEM für die Altersgruppen
Nachwuchs und Senioren)ist vom neuen Verein bzw. nach Maßgabe des aufnehmen-
den Mitgliedsverbands auch durch ihn im Auftrag des neuen Vereins termingerecht
über click-TT abzuwickeln.

a. Die amtlichen Einlieferungsscheine sind von den antragstellenden Vereinen bis zur
Erteilung der Spielberechtigung aufzubewahren und auf Verlangen als Nachweis
vorzulegen.

b. Für den Wechsel der Spielberechtigung eines Spielers zu einem Mitgliedsverein
des TTVN wird eine Gebühr gemäß Gebührenordnung erhoben, die dem neuen
Verein des Spielers in Rechnung gestellt wird.

5.2 Voraussetzung für einen Wechsel der Spielberechtigung sind zusätzlich zu den
Angaben aus WO B 1.2 folgende Angaben:
- Name und Mitgliedsverband des Vereins, für den der Spieler bisher spielberechtigt
war,
- Termin, zu dem der Wechsel der Spielberechtigung wirksam werden soll (1. Juli
oder 1. Januar).

5.3 Maßgebend ist das Datum der Antragstellung in click-TT. Die Erteilung einer
Spielberechtigung ist zu versagen, wenn der Antrag nicht unter Beachtung der in
WO B 4.1 genannten Termine abgesandt/gestellt wird. Der antragstellende Verein
ist beweispflichtig, falls der Antrag nicht in click-TT gestellt werden konnte.

5.4 Die Erteilung einer Spielberechtigung darf nur verweigert werden, wenn gegen die
Bestimmungen des Abschnitts B verstoßen worden ist. Ein solcher Verstoß ist
dem für die Erteilung einer Spielberechtigung zuständigen Mitgliedsverband mit-
zuteilen. Ist bei Eingang eines Antrags auf Wechsel einer Spielberechtigung durch
den bisher zuständigen Mitgliedsverband gegen den Spieler eine Verbandssperre
verhängt, so behält diese Sperre auch nach dem Wechsel einer Spielberechtigung
uneingeschränkt Gültigkeit. Bei einem Wechsel einer Spielberechtigung von Ver-
band zu Verband ist die Sperre jedoch vom bisherigen Mitgliedsverband dem
für die Erteilung einer Spielberechtigung zuständigen neuen Mitgliedsverband
anzuzeigen. Unabhängig von einem sich für den Spieler daraus ergebenden grund-
sätzlichen Startverbot bis zum Ablauf der Sperre wird jedoch der Wechsel einer
Spielberechtigung im Sinne von WO B 4 nicht verhindert.

6 Kostenerstattung an den bisherigen Verein bzw. Mitgliedsverband
Eine Kostenerstattung im Zusammenhang mit dem Wechsel einer Spielberechti-
gung findet grundsätzlich nicht statt.
Den Mitgliedsverbänden ist es jedoch freigestellt, bei Wechseln innerhalb des
Verbandsgebietes eigene Regelungen zu treffen.

7 Verlust, Löschung, Wiederaufleben oder sofortiger Wechsel einer
Spielberechtigung

7.1 Verlust

82 TTVN • Tischtennis-Verband Niedersachsen e. V.



WO/AB Abschnitt: B Spielberechtigung

Der Spieler verliert automatisch die jeweilige Spielberechtigung zum Zeitpunkt des
Austritts oder Ausschlusses aus dem Verein, für den er bisher diese Spielberech-
tigung besessen hat. Eine Spielberechtigung erlischt auch mit dem Ablauf einer
Aufenthaltsgenehmigung, wenn diese Voraussetzung für diese Spielberechtigung
gemäß WO B 1.2 ist.
In diesen Fällen ist der Verein verpflichtet, dies innerhalb von 8 Tagen nach Inkraft-
treten des Entschlusses bzw. Beschlusses seinem Mitgliedsverband mitzuteilen.

a. Bei Bekanntwerden von Verstößen gegen diese Vorschrift wird ein Ordnungsgeld
gemäß Gebührenordnung gegen den Verein ausgesprochen.

7.2 Löschung
Eine Spielberechtigung erlischt darüber hinaus zum Ende der laufenden Halbserie
(30. Juni bzw. 31. Dezember), wenn der Verein die Löschung dieser Spielberech-
tigung beantragt. Der bisherige Verein ist verpflichtet, den betreffenden Spieler
der Altersgruppe Nachwuchs, der keine Turnierlizenz (TLNI) besitzt, auf dessen
Wunsch hin zu Veranstaltungen mit Individualwettbewerben zu melden, soweit
die Veranstaltungen in der laufenden Halbserie stattfinden und der Spieler dort
startberechtigt ist.
Für Spieler der Altersgruppe Nachwuchs gilt:
- Bei der Löschung einer zusätzlichen SBEM durch den Zweitverein bleibt die
eigentliche Spielberechtigung für den Stammverein bestehen.
- Bei der Löschung der Spielberechtigung durch den Stammverein erlischt auch
eine eventuell bestehende SBEM im Stammverein.
- Bei der Löschung der Spielberechtigung durch den Stammverein bleibt eine zu-
sätzliche SBEM bei einem Zweitverein bestehen,wobei dieser bisherige Zweitverein
zum Stammverein wird, wenn kein Wechsel der SBNM beantragt wird.
- Mit dem Ausscheiden aus der Altersgruppe Nachwuchs erlischt die SBNM
automatisch. Die Spielberechtigung wird beim bisherigen Stammverein als SBEM
weitergeführt. Falls jedoch zu diesem Zeitpunkt eine SBEM bei einem Zweitverein
besteht, bleibt diese bestehen, womit der bisherige Zweitverein automatisch, zum
Stammverein wird.
Für Spieler der Altersgruppe Senioren gilt:
- Bei der Löschung einer SBEM durch den Zweitverein bleibt die eigentliche
Spielberechtigung SBSM für den Stammverein bestehen.
- Bei der Löschung der Spielberechtigung durch den Stammverein bleibt eine zu-
sätzliche SBEM bei einem Zweitverein bestehen, wobei dieser bisherige Zweitverein
zum Stammverein wird, wenn kein Wechsel der SBSM beantragt wird.
Sämtliche Vorgänge bzgl. der Löschung von Spielberechtigungen sind in click-TT
vorzunehmen.

7.3 Wiederaufleben
Ein Antrag auf Wiederaufleben einer gelöschten Spielberechtigung (für den bishe-
rigen Verein) wird analog zum Antrag seiner Spielberechtigung von dem für diesen
Verein zuständigen Mitgliedsverband gemäß WO B 3.1 bzw. 3.2 entschieden.
Bei einem Wiederaufleben einer Spielberechtigung aufgrund einer erneut erteilten
Aufenthaltsgenehmigung gemäß WO B 1.2 ist der Spieler sofort einsatzberechtigt.
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Soll eine gelöschte Spielberechtigung für einen anderen Verein erteilt werden, so
ist ein Antrag auf Wechsel dieser Spielberechtigung gemäß den Regelungen und
Terminen von WO B 4 und B 5 erforderlich.

7.4 Sofortiger Wechsel
Abweichend von den Regelungen und Terminen von WO B 4 und B 5 ist ein
sofortiger Wechsel einer Spielberechtigung von einem deutschen Verein zu einem
Verein im Inland zulässig, wenn der Spieler noch nie an einem Spielbetrieb im
Ausland (Mannschafts- und/oder Individualspielbetrieb) teilgenommen hat (s. WO
B 3) und zum Zeitpunkt der Antragstellung
- diese Spielberechtigung mindestens ein Jahr lang erloschen ist, oder
- diese Spielberechtigung noch nicht mindestens ein Jahr lang erloschen ist, der
Spieler aber - jeweils auf der Grundlage der entsprechenden Spielberechtigung -
nicht mehr in der Mannschaftsmeldung seines bisherigen Vereins enthalten ist und
sein letzter Einsatz im Mannschaftsspielbetrieb länger als ein Jahr zurückliegt,
oder
- diese Spielberechtigung gegen den Willen des Spielers noch nicht erloschen
ist, dieser Sachverhalt vom bisherigen Verein gegenüber seinem Mitgliedsverband
bestätigt wird und der letzte Einsatz des Spielers im Mannschaftsspielbetrieb
(auf der Grundlage der entsprechenden Spielberechtigung) länger als ein Jahr
zurückliegt.

8 Rechtsmittel und Disziplinarmaßnahmen
Gegen die Entscheidung zur Erteilung und Gültigkeit einer Spielberechtigung bzw.
Nichterteilung einer Spielberechtigung kann der Rechtsweg beschritten werden.
Den Rechtsweg beschreiten dürfen alle Mitgliedsverbände und deren Vereine sowie
der DTTB (für diesen die zuständigen Spielleiter), die sich durch eine Entscheidung
zur Spielberechtigung beschwert fühlen.
Die Vereine und Mitgliedsverbände sind in begründeten Fällen verpflichtet, die
Interessen ihrer Mitglieder wahrzunehmen.
Im Rechtsweg trifft die erstinstanzliche Entscheidung der zuständige Mitgliedsver-
band gemäß WO B sowie seinen eigenen Bestimmungen mit einer Begründung
und einer Rechtsmittelbelehrung. Nur im Fall von Bundesangelegenheiten sind die
Rechtsinstanzen des DTTB als nächste Instanz zuständig.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN entspricht die Beschwerde dem Einspruchs-
verfahren gemäß WO/AB A 19.
Bundesangelegenheiten sind Entscheidungen im Zusammenhang mit Abschnitt B
der WO, soweit Mannschaften oder Spieler verbandsübergreifender Spielklassen
betroffen sind, Streitfälle im Zusammenhang mit einem Wechsel einer Spiel-
berechtigung von Verband zu Verband oder, wenn es sich um die Frage einer
Spielberechtigung im Zusammenhang mit WO B 5.4 handelt.
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C Turnierlizenz

1 Allgemeines
Die Startberechtigung bei weiterführenden Veranstaltungen mit Individualwettbe-
werben (WO A 11.1, siehe auch A 15.2), die Teilnahme an Veranstaltungen gemäß
WO A 11.3 und die Teilnahme an genehmigungspflichtigen, nicht weiterführen-
den Veranstaltungen (WO A 11.4.1 und A 11.4.2, siehe auch A 15.4) erfordert
grundsätzlich neben einer aktiven Spielberechtigung eines Mitgliedsverbands eine
vom DTTB erteilte und in click-tt hinterlegte Turnierlizenz für den Individual-
spielbetrieb der entsprechenden Altersgruppe. Zum Zeitpunkt der Anmeldung für
eine Veranstaltung gemäß WO A 11.1, A 11.3, A 11.4.1 und A 11.4.2 muss die
Turnierlizenz für die entsprechende Altersgruppe vorliegen.
Turnierlizenzen werden grundsätzlich für den Stammverein wahrgenommen, und
sie dürfen nur unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen dieser WO erteilt
werden. Einzig Spieler, die auch eine Spielberechtigung für einen Zweitverein
besitzen, können alternativ entscheiden, dass sie ihre Turnierlizenzen für den
Zweitverein wahrnehmen.
Spieler dürfen im Individualspielbetrieb nur für den Verein starten, für den sie die
Turnierlizenz wahrnehmen. Turnierlizenzen für ausländische Spieler mit Status A
oder eA, die keine Spielberechtigung im Bereich des DTTB besitzen, werden nach
Maßgabe des DTTB erteilt.
Turnierlizenzen können kostenpflichtig gemäß der Beitrags- und Gebührenordnung
des DTTB sein.

2 Zuständigkeit für die Erteilung einer Turnierlizenz
Spieler der Altersgruppe Erwachsene erhalten die Turnierlizenz für den
Erwachsenen-Individualspielbetrieb (TLEI) auf entsprechenden Antrag.
Spieler der Altersgruppe Senioren erhalten die Turnierlizenz für den Senioren-
Individualspielbetrieb (TLSI) auf entsprechenden Antrag.
Spieler der Altersgruppe Senioren können zusätzlich die Turnierlizenz für den
Erwachsenen-Individualspielbetrieb (TLEI) beantragen. Liegt beim altersbedingten
Übergang in die Altersgruppe Senioren für den Spieler eine TLEI vor, so bleibt
diese erhalten. Mit Erteilung einer TLEI sind Spieler der Altersgruppe Senio-
ren den teilnahme- bzw. startberechtigten Erwachsenen bzgl. der Turnierlizenz
gleichgestellt.
Spieler der Altersgruppe Nachwuchs erhalten automatisch die eingeschränkte
Turnierlizenz für den Nachwuchs-Individualspielbetrieb (eTLNI). Mit einer einge-
schränkten eTLNI ist die Start- und Teilnahmeberechtigung für alle Veranstaltun-
gen im Nachwuchs-Individualspielbetrieb möglich, wobei die Meldung zu diesen
Veranstaltungen ausschließlich durch den Verein vorgenommen werden muss.
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Eine persönliche Meldung zu Veranstaltungen kann nur dann vorgenommen werden,
wenn die gesetzlichen Vertreter den Verein von seinen Pflichten gemäß B 1.1
zur Aufsichtspflicht entbinden und dies schriftlich gegenüber dem DTTB und
gemäß dessen Vorgaben dokumentieren. Dann erhält der Spieler auf Antrag die
uneingeschränkte Turnierlizenz für den Nachwuchs-Individualspielbetrieb (TLNI).
Spieler der Altersgruppe Nachwuchs können zusätzlich die Turnierlizenz für den
Erwachsenen-Individualspielbetrieb (TLEI) beantragen. Dazu müssen folgende
Voraussetzungen erfüllt sein:
- Erlaubnis der/des gesetzlichen Vertreter/s, schriftlich gegenüber dem DTTB
und gemäß dessen Vorgaben zu dokumentieren (nur bei minderjährigen Spielern)
- Entbindung des Vereins von seinen Pflichten gemäß B1.1 zur Aufsichtspflicht
durch den/die gesetzlichen Vertreter
- Bei Spielern der Alterklasse Jugend 14: Zusätzlich eine spätestens zum Zeitpunkt
der Antragstellung vorliegende ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung, für deren
Vorhandensein die Sorgeberechtigten verantwortlich sind und dies per Unterschrift
bestätigen.
Mit Erteilung einer TLEI sind Spieler der Altersgruppe Nachwuchs den teilnahme-
bzw. startberechtigten Erwachsenen bzgl. der Turnierlizenz gleichgestellt.

3 Gültigkeit/Dauer sowie Aufgabe, Verlust oder Ruhen einer
Turnierlizenz
Eine Turnierlizenz ist grundsätzlich unbefristet gültig.
Der DTTB kann eine Einmal-Veranstaltungslizenz für Turniere der Altersgruppen
Erwachsene und Senioren anbieten. Der Erwerb dieser Einmal-Veranstaltungslizenz
berechtigt den Spieler zur Teilnahme an allen Turnieren der Altersgruppen Erwach-
sene und Senioren einer in click-TT angelegten Veranstaltung (die Regelungen
zur Startberechtigung nach WO A 15 bleiben unberührt) gemäß WO A 11.1, A
11.3, A 11.4.1, und A 11.4.2.
Mit dem Verlust der Spielberechtigung für den Mannschaftsspielbetrieb (im Stamm-
verein) erlöschen automatisch sämtliche vorhandenen Turnierlizenzen für den
Individualspielbetrieb. Mit Ausscheiden aus der Altersgruppe Nachwuchs erlischt
eine vorhandene TLNI automatisch.
Darüber hinaus kann der Spieler jederzeit gegenüber dem DTTB die Beendigung
einer unbefristeten Turnierlizenz anzeigen bzw. deren Löschung beantragen bzw.
deren Löschung vornehmen (bei Minderjährigen mit Erlaubnis der/des gesetzlichen
Vertreter/s), die zum Ende der Halbserie wirksam wird.
Bei Verstößen gegen die Vorgaben der Turnierlizenz oder bei unsportlichem
Verhalten kann eine Turnierlizenz durch den DTTB zeitlich befristet entzogen
werden (Sperre). Die Turnierlizenzen eines Spielers können aufgrund ausbleibender
Gebührenzahlungen gemäß BGO durch den DTTB entzogen werden. Anfallende
Mahngebühren werden dem Spieler in Rechnung gestellt.
Ein Anspruch auf Rückzahlung evtl. geleisteter Zahlungen besteht nach einem
Entzug oder einer Löschung der Turnierlizenz nicht.

4 Wechsel einer Turnierlizenz
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Sofern ein Spieler seine Turnierlizenzen für den Stammverein wahrgenommen
hat, hat ein Wechsel der (Stamm-)Spielberechtigung für den Mannschaftsspielbe-
trieb zu einem anderen Verein automatisch den Wechsel sämtlicher vorhandener
Turnierlizenzen für den Individualspielbetrieb zur Folge.
Sofern ein Spieler seine Turnierlizenzen für den Zweitverein wahrgenommen hat, hat
ein Wechsel der Zweitspielberechtigung für den Mannschaftsspielbetrieb zu einem
anderen Verein automatisch den Wechsel sämtlicher vorhandener Turnierlizenzen
für den Individualspielbetrieb zur Folge.
Ansonsten ist ein Wechsel des Vereins, für den ein Spieler seine Turnierlizenz
wahrnimmt, nur nach einem Wechsel oder einem Löschen der Stamm- oder der
Zweitspielberechtigung für den Mannschaftsspielbetrieb oder der Neuerteilung
einer Turnierlizenz zulässig. Dieser Wechsel der Zuordnung zu einem anderen
Verein ist vom Spieler innerhalb eines Monats nach dem Wechseltermin (31.5.
oder 30.11. bzw. Datum des sofortigen Wechsels) oder nach dem Inkrafttreten
einer Löschung oder dem Startdatum einer neu erteilten Turnierlizenz dem für
diesen Verein zuständigen Verband formlos anzuzeigen.
Solange eine Spielberechtigung besteht, darf der Spieler vorhandene Turnierlizenzen
wahrnehmen, soweit er start- oder teilnahmeberechtigt ist.

5 Rechtliches, Rechtsmittel und Disziplinarmaßnahmen
Gegen die Erteilung/Nichterteilung einer Turnierlizenz oder den Entzug von Tur-
nierlizenzen kann der Rechtsweg bei den Rechtsinstanzen des DTTB beschritten
werden.
Mit dem Erhalt einer Turnierlizenz unterwirft sich der Spieler den Rechts- und
Verfahrensbestimmungen sowie der Strafgewalt des DTTB als auch des für die
Spielberechtigung zuständigen Mitgliedsverbandes, und er erkennt sämtliche Be-
stimmungen für Veranstaltungen gemäß WO A 11.1, A 11.3, A 11.4.1 und A
11.4.2 (inkl. Ausschreibungen) an, zu denen der Spieler sich anmeldet bzw. an
denen er teilnimmt.
Der Spieler stellt seinen Stammverein bzw. ggf. seinen Zweitverein von der Haf-
tung für die Wahrnehmung von Turnierlizenzen ausdrücklich frei. Ein Unfall- und
Haftpflicht-Versicherungsschutz ist im Rahmen der Sportversicherung der Lan-
dessportbünde weiterhin gegeben, solange der Spieler gemäß den Vorgaben des
Landessportbundes seines Stammvereins dort gemeldet ist (teilweise ausgenommen
Berufssportler). Sollte kein Versicherungsschutz über die Sportversicherung der
Landessportbünde bestehen, stellt der DTTB den Versicherungsschutz her.
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D Bestimmungen für Veranstaltungen in Turnierform

1 Turniergenehmigungen / Allgemeines
1.1 Veranstaltungen gemäß WO A 11.4.1 bedürfen einer vorherigen Genehmigung des

für die Veranstaltung zuständigen DTTB oder Verbandes. Für Veranstaltungen
gemäß WO A 11.4.2 und A 11.4.3 darf der zuständige DTTB oder Verband eine
Genehmigungspflicht vorschreiben.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN sind alle offenen Turniere mit TTR-relevanten
Konkurrenzen gemäß WO A 11.4. genehmigungspflichtig, außerdem alle Einla-
dungsturniere und offenen Turniere ohne TTR-relevante Konkurrenzen, an denen
Spieler oder Mannschaften von mehr als vier Vereinen teilnehmen dürfen.
Ein Verstoß gegen diese Bestimmung zieht ein Ordnungsgeld gemäß Gebührenord-
nung nach sich.

b. Für die Genehmigung aller Turniere im Verbandsgebiet ist der TTVN zustän-
dig. Das Genehmigungsverfahren wird mit Hilfe des Turniermoduls von click-TT
durchgeführt. Soweit zusätzlich der DTTB zuständig ist, wird dieser vom TTVN
benachrichtigt.

c. Für alle Einladungsturniere und offenen Turniere gemäß WO 11.4 im Verbands-
gebiet des TTVN ist der Antrag auf Turniergenehmigung unter Beachtung der
in WO D 2 aufgeführten Punkte bis spätestens drei Monate und für alle wei-
terführenden Veranstaltungen gemäß WO A 11.1 des TTVN und der Bezirks-
und Regions-/Kreisverbände bis sechs Wochen vor dem ersten Turniertag in das
Turniermodul von click-TT einzugeben.
Ein Verstoß gegen diese Bestimmung zieht ein Ordnungsgeld gemäß Gebührenord-
nung nach sich.

d. Stadt-, Gemeinde-, Orts- oder Vereinsmeisterschaften gelten nicht als Individu-
almeisterschaften gemäß WO A 11.1 und sind von dem jeweiligen Veranstalter
unter Beachtung von WO/AB D 1 als Einladungs- oder offene Turniere gemäß
WO A 11.3 zu behandeln.

e. Bei Einladungsturnieren und offenen Turnieren gemäß WO A 11.4 vergibt der
TTVN im Genehmigungsfall eine lfd. Nummer, veranlasst den Einsatz des Ober-
schiedsrichters und veröffentlicht das Turnier in Click-TT. Die Genehmigung kann
u.a. versagt oder zurückgezogen werden, wenn das Turnier an einem geschützten
Termin durchgeführt werden soll.

f. Die Ausschreibung zu einem Turnier darf erst nach erfolgter Turniergenehmigung
veröffentlicht werden.
Für weiterführende Veranstaltungen gemäß WO A 11.1 dürfen der DTTB und die
Verbände für ihren Zuständigkeitsbereich eine Genehmigungspflicht beschließen.
Die Vorschriften der WO gelten für Turniere im Rahmen einer Turnierserie oder
einer offenen Pokalmeisterschaft nur insoweit, wie die hierzu veröffentlichten
Durchführungsbestimmungen keine anderslautenden Regelungen enthalten.
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g. Weiterführende Veranstaltungen des TTVN und seiner Gliederungen gemäß WO
A 11.1 sind genehmigungspflichtig. Der Antrag auf Turniergenehmigung ist unter
Beachtung der in WO D 2 aufgeführten Punkte bis spätestens sechs Wochen vor
dem ersten Turniertag in das Turniermodul von click-TT einzugeben. Ein Verstoß
gegen diese Bestimmung zieht ein Ordnungsgeld gemäß Gebührenordnung nach
sich.

1.2 In Konkurrenzen der Altersgruppe Nachwuchs sind Preisgelder und Sachpreise in
Form von alkoholischen Getränken verboten.

a. Ein Verstoß gegen diese Bestimmung zieht ein Ordnungsgeld gemäß Gebührenord-
nung nach sich.

1.3 Der Veranstalter darf die Teilnehmerzahl von Konkurrenzen begrenzen.
Soweit Meldungen (auch Nachmeldungen) nicht online vorgenommen werden,
ist der Veranstalter/Durchführer verpflichtet, die Gültigkeit einer Turnierlizenz
(soweit gemäß WO C 1 Abs. 1 erforderlich zu überprüfen, bevor er den Spieler ins
Teilnehmerfeld übernimmt.
Mehrfachmeldungen in verschiedenen Alters- oder Leistungsklassen bei einer
Veranstaltung sind grundsätzlich nicht zugelassen.
Die Verbände dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich beschließen, dass die Veran-
stalter Mehrfachmeldungen in verschiedenen Alters- oder Leistungsklassen zulassen
dürfen. Sie müssen die Voraussetzungen dafür in der Ausschreibung regeln.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN dürfen Veranstalter Mehrfachmeldungen in
verschiedenen Alters- oder Leistungsklassen zulassen. Sie müssen die Vorausset-
zungen dafür in der Ausschreibung regeln.
Bei Einladungs- und offenen Turnieren sind nur Austragungssysteme gestattet, die
vom für die Genehmigung zuständigen Mitgliedsverband zugelassen sind.

b. Die im Zuständigkeitsbereich des TTVN zugelassenen Austragungssysteme sind in
WO/AB D7 aufgeführt
Bei Mannschaftswettbewerben von Veranstaltungen gemäß WO A 11.3 und A 11.4
dürfen die Veranstalter auch andere als die in WO E 6 definierten Spielsysteme
anwenden, wenn diese in der Ausschreibung detailliert beschrieben sind.

1.4 Für alle genehmigungspflichtigen Veranstaltungen muss eine Ausschreibung her-
ausgegeben werden.
Mit Genehmigung der Veranstaltung gilt der in click-TT erfasste Turnierantrag
als Ausschreibung. Der Veranstalter darf zusätzliche Informationen zum Turnier
veröffentlichen; bei Abweichungen gilt ausschließlich die Ausschreibung in click-TT.
Die Verbände dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich ein anderes Genehmigungs-
verfahren für die Ausschreibung vorschreiben.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN ist kein anderes Genehmigungsverfahren
zulässig.
Die genehmigende Stelle darf für Turniere gemäß WO A 11.4.2 und A 11.4.3
Abweichungen von den ITTR oder von den ITTR und der WO zulassen. Die
Abweichungen sind in der Ausschreibung exakt zu beschreiben.
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Bei allen genehmigten Turnieren sind alle Einzel- und Mannschaftskonkurrenzen
grundsätzlich TTR-relevant. Nur wenn bei einer Einzel- oder Mannschaftskonkur-
renz von genehmigten Turnieren Abweichungen von den ITTR zugelassen sind (z.
B. Hardbat-Turniere, Vorgabe-Turniere oder Turniere mit anderen Satzlängen als
11), so ist diese Konkurrenz nicht TTR-relevant.
Doppel- und Mixedkonkurrenzen sind nicht TTR-relevant.
Bei allen TTR-bezogenen Konkurrenzen muss der Stichtag der für die Turnierklas-
seneinteilung verwendeten Q-TTRL in der Ausschreibung bekanntgegeben werden.
Dieser Stichtag ist (Ausnahme: siehe WO D 4.2)
- der 11. Februar für Veranstaltungen, die im Zeitraum vom 1. März bis zum 31.
Mai beginnen,
- der 11. Mai für Veranstaltungen, die im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 31. August
beginnen,
- der 11. August für Veranstaltungen, die im Zeitraum vom 1. September bis zum
31. Dezember beginnen,
- der 11. Dezember für Veranstaltungen, die im Zeitraum vom 1. Januar bis zum
letzten Tag im Februar beginnen.
Grundsätzlich wird derselbe Stichtag auch für Setzungen und Auslosungen ver-
wendet. Der DTTB und die Verbände dürfen die Verwendung einer Q-TTRL mit
einem späteren Stichtag für Setzungen und Auslosungen zulassen. Darauf ist in
der Ausschreibung des jeweiligen Turniers hinzuweisen.

b. Bei Turnieren im Verbandsgebiet des TTVN ist die Verwendung einer Q-TTRL
mit einem späteren Stichtag für Setzungen und Auslosungen zugelassen, wenn in
der Ausschreibung des jeweiligen Turniers darauf hingewiesen worden ist.

1.5 Alle weiterführenden Veranstaltungen des DTTB sowie der Mitgliedsverbände auf
deren Verbandsebene gemäß WO A 11.1 werden mit allen für die Ausschreibung
erforderlichen Inhalten im Turnierkalender von click-TT veröffentlicht.
Für die Eingabe ist der jeweilige Veranstalter (Verband/DTTB) verantwortlich.
Für weiterführende Veranstaltungen gemäß WO A 11.1 unterhalb ihrer Verbands-
ebene und/oder nicht weiterführende Veranstaltungen gemäß WO A 11.4 (außer
für Freundschaftsspiele) dürfen die Verbände sowohl eine Veröffentlichung im
Turnierkalender als auch eine Ergebniserfassung gemäß WO D 1.6 in click-TT
festlegen.

a. Die Ausschreibungen aller weiterführenden Veranstaltungen (WO A 11.1) des
TTVN und seiner Gliederungen (Ranglistenturniere und Individualmeisterschaften)
sind bis sechs Wochen und die aller Einladungsturniere und offenen Turniere
(WO A 11.3) im Verbandsgebiet des TTVN bis drei Monate vor dem ersten
Turniertag in das Turniermodul von click-TT einzugeben und werden nach erfolgter
Genehmigung im Turnierkalender von click-TT veröffentlicht. Die Vorgehensweise
ist im TTVN-Handbuch für das Turniermodul beschrieben.

1.6 Von allen weiterführenden Veranstaltungen des DTTB sowie der Mitgliedsverbände
auf deren Verbandsebene gemäß WO A 11.1 werden spätestens 48 Stunden
nach Ende der Veranstaltung die Ergebnisse sämtlicher Spiele mit Name der
Veranstaltung gemäß Bezeichnung im Turnierkalender, Turnierrunde, Spieler 1
und Spieler 2 gemäß der in WO A 16 definierten Angaben und Satzergebnisse in
click-TT erfasst und in click-TT und/oder auf myTischtennis veröffentlicht.
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Für die Ergebniserfassung ist der jeweilige Veranstalter (Verband/DTTB) verant-
wortlich.

a. Die Ergebnisse aller weiterführenden Veranstaltungen (WO A 11.1) des TTVN
und der Bezirksverbände (Ranglistenturniere und Individualmeisterschaften) sind
einschließlich des Ergebnisses aller Sätze bis 48 Stunden und die aller weiterfüh-
renden Veranstaltungen (WO A 11.1) der Kreisverbände (Ranglistenturniere und
Individualmeisterschaften) bis eine Woche nach dem letzten Turniertag in das
Turniermodul von click-TT einzugeben und werden dann im Turnierkalender von
click-TT veröffentlicht.
Ein Verstoß gegen diese Bestimmung zieht ein Ordnungsgeld gemäß Gebührenord-
nung nach sich.

b. Die Ergebnisse aller Einladungsturniere und offenen Turniere (WO A 11.3) im
Verbandsgebiet des TTVN sind bis zwei Wochen nach dem letzten Turniertag in
das Turniermodul von click-TT einzugeben und werden dann im Turnierkalender
von click-TT veröffentlicht. Die Vorgehensweise ist im TTVN-Handbuch für das
Turniermodul beschrieben.
Ein Verstoß gegen diese Bestimmung zieht ein Ordnungsgeld gemäß Gebührenord-
nung nach sich.

1.7 Spieler mit einer Spielberechtigung im Ausland, die noch nicht in click-TT erfasst
sind, müssen sich vor der Meldung zu einem Turnier gemäß WO A 11.4.1 und A
11.4.2 beim DTTB-Generalsekretariat bis zu einem jeweils in der Ausschreibung
festgelegten Zeitpunkt in click-TT registrieren lassen.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN dürfen am Turnierspielbetrieb jeder Art
Angehörige anderer Landesverbände des DTTB oder Angehörige anderer Mit-
gliedsverbände der ITTF nur dann teilnehmen, wenn die Veranstaltung für den
jeweiligen Teilnehmerkreis geöffnet ist.

1.8 Bedingungen für Austragungsstätten
Nachfolgende Bestimmungen gelten für Bundesveranstaltungen und weiterführende
Veranstaltungen gemäß WO A 11.1 und A 11.2 in Turnierform.

1.8.1 Größe des Spielraums
Die Mindestmaße für den Spielraum (Box) pro Tisch betragen 6 m x 12 m

1.8.2 Begrenzung des Spielraumes
Die Begrenzung jedes Spielraumes (Box) durch Umrandungen ist vorgeschrieben.

1.8.3 Höhe des Spielraumes
Die Mindesthöhe des Spielraumes (Box) beträgt 5 m.

1.8.4 Beleuchtungsstärke
Die Mindeststärke der Beleuchtung für den gesamten Spielraum (Box) beträgt
600 Lux (empfohlen 1000 Lux).

1.8.5 Beleuchtung
Die Beleuchtungsstärke muss über dem gesamten Spielraum (Box) gleichmäßig
sein. Die Lichtquellen müssen mindestens 4 m über dem Boden angebracht sein.
Blendendes Licht und Tageslichteinfall sind zu vermeiden.

1.8.6 Temperatur im Spielraum
Die Temperatur im Spielraum (Box) muss mindestens +15° Celsius betragen.

1.8.7 Ausnahmen
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Der DTTB und die Verbände dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich abweichende
Bedingungen für WO D 1.8.1, D 1.8.2 und D 1.8.4 beschließen.

2 Ausschreibung
Die Ausschreibung muss mindestens folgende Punkte beinhalten:
- Veranstalter, Ausrichter und Durchführer
- Turnierbezeichnung
- Turnierklassen und Konkurrenzen sowie deren TTR-Relevanz
- Ort, Datum und Anfangszeit für die einzelnen Turnierklassen und Konkurrenzen
- Abgrenzung des Teilnehmerkreises (offen für...)
- Startberechtigung
- Austragungssystem
- Anzahl der Gewinnsätze
- Materialien
- Anzahl der Tische
- Oberschiedsrichter, Schiedsrichter
- Schiedsgericht
- Turnierleitung
- Hinweis auf die ITTR, die WO und ggf. die Durchführungsbestimmungen
- Anschrift, Meldeschluss und Nachmeldungen
- Startgeld
- Zeit und Ort der Auslosung
- Siegerehrung, Preise und ggf. Bedingungen für Wanderpreise
- Erste Hilfe
- Hinweis zum Haftungsausschluss

3 Altersklassen
Ein Teilnehmer darf nur in einer Turnierklasse starten, in der er gemäß Altersklasse
(siehe WO A 8) startberechtigt ist.

a. Ein Verstoß gegen diese Bestimmung zieht ein Ordnungsgeld gemäß Gebührenord-
nung nach sich.
Der DTTB und die Verbände dürfen für weiterführende Veranstaltungen gemäß
WO A 11.1 die Startberechtigung in einer älteren Altersklasse der Altersgrup-
pe Nachwuchs und in jüngeren Altersklassen der Altersgruppe Senioren in den
Durchführungsbestimmungen bzw. in den Ausschreibungen einschränken.

b. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN findet hierzu keine Einschränkung für die
Altersklassen der Altersgruppe Nachwuchs statt. Für die Altersklassen der Alters-
gruppe der Senioren gelten die entsprechenden Durchführungsbestimmungen.
Bei einer Veranstaltung in Turnierform ist eine Doppelpaarung oder eine Mann-
schaft aus Spielern verschiedener Altersklassen nur in der Altersklasse des ältesten
Spielers (Altersgruppe Nachwuchs) bzw. des jüngsten Spielers (Altersgruppe
Senioren) startberechtigt.

4 Leistungsklassen
4.1 Allgemeines
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Bei Turnieren dürfen die einzelnen Altersklassen in verschiedene Leistungsklassen
unterteilt werden.
Als Einteilungskriterium von Individualwettbewerben dürfen dabei ausschließlich
die Q-TTR-Werte verwendet werden. Jede Leistungsklasse wird durch eine Q-
TTR-Obergrenze eindeutig definiert.
Als Einteilungskriterium von Mannschaftswettbewerben dürfen entweder die Q-
TTR-Werte oder die Spielklassen des Punktspielbetriebes verwendet werden.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN wird jede Leistungsklasse durch die Kombina-
tion der Altersklasse, des Wortes „bis“ und der Q-TTR-Obergrenze benannt.

b. Sofern die höchste Leistungsklasse einer Altersklasse nicht nach oben begrenzt ist,
wird sie „bis 3000“ genannt.

c. Keine Leistungsklasse darf nach unten hin begrenzt werden.
d. Startberechtigt in einer Leistungsklasse sind alle Spieler der Altersklasse, deren

Q-TTR-Wert nicht größer ist als die Q-TTR-Obergrenze der Leistungsklasse. Das
gilt sowohl für Einzelkonkurrenzen als auch für Doppel-, Mixed und Mannschafts-
konkurrenzen, die nach Leistungsklassen ausgeschrieben worden sind. Ein Verstoß
gegen diese Bestimmung zieht ein Ordnungsgeld gemäß Gebührenordnung nach
sich.
Spieler ohne vergleichbaren Q-TTR-Wert bzw. ohne Mannschaftszugehörigkeit
werden vom jeweiligen Turnier-Veranstalter nach dessen Ermessen in die Leistungs-
klassen seines Turniers eingestuft.
Bei einer Veranstaltung in Turnierform ist eine Doppelpaarung oder eine Mann-
schaft aus Spielern verschiedener Leistungsklassen nur in der Leistungsklasse des
am höchsten eingestuften Spielers startberechtigt.

4.2 Weiterführende Veranstaltungen gemäß WO A 11.1
Der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen definieren für ihren Zustän-
digkeitsbereich die Anzahl und die Einteilung der Leistungsklassen.
Sie dürfen für weiterführende Veranstaltungen gemäß WO A 11.1 die Startberech-
tigung in verschiedenen Leistungsklassen in den Durchführungsbestimmungen bzw.
in den Ausschreibungen einschränken.

a. Der TTVN und seine Gliederungen sind für ihren Zuständigkeitsbereich dafür
verantwortlich, die Anzahl und Obergrenzen der auszuspielenden Leistungsklas-
sen festzulegen. Dabei sind allerdings nur Q-TTR-Obergrenzen zulässig, die ein
Vielfaches von 50 sind. Die offene Klasse (in der Regel Qualifikation zur nächsten
Ebene) ist mit 0 bis 3000 auszuschreiben.
Die Deutschen Meisterschaften der Leistungsklassen und deren Qualifikations-
veranstaltungen werden bei den Damen und bei den Erwachsenen in je drei
Turnierklassen ausgetragen. Deren Q-TTR-Obergrenzen sind durch folgende Q-
TTR-Werte (jeweils einschließlich der Obergrenze) definiert:
- Erwachsene A: 2000
- Erwachsene B: 1800
- Erwachsene C: 1600
- Damen A: 1700
- Damen B: 1500
- Damen C: 1300
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Für die Deutschen Meisterschaften der Leistungsklassen und deren Qualifikati-
onsveranstaltungen einer Spielzeit gilt der Q-TTR-Wert vom 11. Mai der vor-
angehenden Spielzeit und für die Midgliedsverbände Berlin (BeTTV), Sachsen
(SäTTV) und Schleswig-Holstein (TTVSH) gilt der Q-TTR-Wert vom 11. August
der aktuellen Spielzeit. Spieler ohne vergleichbaren Q-TTR-Wert sind nicht start-
berechtigt. Spieler der Altersgruppe Nachwuchs mit einer Turnierlizenz für den
Erwachsenen-Individualspielbetrieb (TLEI) sind bei den Deutschen Meisterschaften
der Leistungsklassen und evtl. Qualifikationsveranstaltungen hierzu nur in der
A-Klasse startberechtigt.

4.3 Nicht weiterführende Veranstaltungen gemäß WO A 11.4
Die Verbände beschließen für ihren Zuständigkeitsbereich Regelungen zur Leis-
tungsklasseneinteilung.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN ist jeder Turnierveranstalter selbst dafür
verantwortlich, die Anzahl und Obergrenzen der auszuspielenden Leistungsklas-
sen festzulegen. Dabei sind allerdings nur Q-TTR-Obergrenzen zulässig, die ein
Vielfaches von 50 sind. Die offene Klasse ist mit 0 bis 3000 auszuschreiben.

5 Setzung
5.1 Bei allen offiziellen Veranstaltungen in Turnierform sind die besten Spieler, Paare

bzw. Mannschaften anhand einer hierfür zu erstellenden Setzliste so zu setzen,
dass sie im Turnierverlauf so spät wie möglich aufeinander treffen.
Es muss mindestens ein Viertel des Teilnehmerfeldes einer Konkurrenz gesetzt
werden.

a. Für alle Veranstaltungen des TTVN stellen der Ausschuss für Erwachsenensport,
der Ausschuss für Jugendsport bzw. der Ausschuss für Seniorensport je nach
Zuständigkeit die Setzungslisten auf. Dabei ist insbesondere die Reihenfolge der
letzten veröffentlichten Q-TTRL zu berücksichtigen.

5.2 Die Reihenfolge der Setzliste ergibt sich nach den vergleichbaren Q-TTR-Werten
des für die Veranstaltung geltenden Stichtags (siehe WO D 1.4). In Doppel-
und Mannschaftswettbewerben ist die Summe der vergleichbaren Q-TTR-Werte
maßgeblich, wobei bei Mannschaftswettbewerben für die Summenbildung nur die
Spieler mit den höchsten Q-TTR-Werten bis zum Erreichen der Sollstärke berück-
sichtigt werden, die gemäß WO A 15.3 in einem Mannschaftskampf gleichzeitig
einsatzberechtigt sind.
Über die Reihenfolge in der Setzliste bei zwei oder mehr punktgleichen Spielern,
Paaren oder Mannschaften entscheidet das Los.
Spieler ohne vergleichbaren Q-TTR-Wert dürfen vom Veranstalter nach eigenem
Ermessen in die oben genannte Reihenfolge integriert werden.
Für weiterführende Veranstaltungen mit Individualwettbewerben auf der Ebene
des DTTB und der Ebene der Mitgliedsverbände dürfen die zuständigen Gremien
in den Altersklassen der Altersgruppen Nachwuchs und Senioren in begründeten
Ausnahmefällen eine davon abweichende Setzliste aufstellen.

5.3 Setzungen in K.-o.-Systemen sind für die erste Turnierstufe wie folgt vorzunehmen:
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Die Nr. 1 und Nr. 2 der Setzliste sind auf den obersten bzw. untersten Rasterplatz
zu setzen. Die weiteren Gesetzten sind nach folgendem Schema (bei größeren
Feldern oder bei Setzung von mehr als einem Viertel des Teilnehmerfeldes analog)
einzulosen:

Setzliste Nr. 1 und 2 Nr. 3 und 4 Nr. 5 bis 8 Nr. 9 bis 16

Turnierliste werden
gesetzt werden auf die Plätze gelost

8 1 auf 1; 2 auf
8 - - -

16 1 auf 1; 2 auf
16 8 und 9 - -

32 1 auf 1; 2 auf
32 16 und 17 8, 9, 24 und

25 -

64 1 auf 1; 2 auf
64 32 und 33 16, 17, 48 und

49

8, 9, 24, 25,
40, 41, 56 und
57

5.4 Setzungen in Gruppen-Systemen sind für die erste Turnierstufe wie folgt vorzu-
nehmen:
Es müssen mindestens so viele Spieler gesetzt werden, wie es Gruppen gibt.
a) Entspricht die Anzahl der zu setzenden Spieler genau der Anzahl der Gruppen,
muss in jeder der Gruppen ein gesetzter Spieler enthalten sein. Dabei kann eine
Zuordnung oder Auslosung vorgenommen werden.
b) Ist die Anzahl der zu setzenden Spieler größer als die Anzahl der Gruppen,
werden im ersten Schritt analog a) die besten zu setzenden Spieler auf die Gruppen
verteilt, danach werden die restlichen Spieler der Setzliste in der Reihenfolge der
Setzliste so in die Gruppen gelost, dass die Gruppen dabei gleichmäßig gefüllt
werden, wobei D 6.2 Satz 1 zu berücksichtigen ist.

5.5 Die Namen der Gesetzten der ersten Turnierstufe müssen in den Turnierlisten
gekennzeichnet werden.

5.6 Zur Setzung von nachfolgenden Turnierstufen werden zunächst die von voran-
gegangenen Turnierstufen freigestellten Spieler berücksichtigt und danach die
Ergebnisse der direkt vorangegangenen Turnierstufe verwendet.

6 Auslosung
6.1 Die Auslosung ist öffentlich.
6.2 Bei der Auslosung zumindest der ersten Turnierstufe ist darauf zu achten, dass

Spieler, Paare bzw. Mannschaften desselben Vereins, Kreises, Bezirks-, Mitglieds-
verbandes oder derselben Region so spät wie möglich aufeinander treffen. Dies
gilt nicht für die in der Setzliste aufgeführten Teilnehmer untereinander, sofern sie
laut Setzliste zum besten Viertel des Teilnehmerfeldes der Konkurrenz gehören.
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Die Ressorts Erwachsenensport, Jugendsport und Seniorensport und die Verbände
dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich bei der Auslosung nachfolgender Turnier-
stufen hiervon abweichende Regelungen beschließen. Diese müssen spätestens mit
der Ausschreibung veröffentlicht werden.

a. Fallen nach Fertigstellung der Auslosung Spieler aus, so werden die Ersatzspieler
auf die freigewordenen Plätze gelost. Satz 1 von WO D 6.2 gilt in einem solchen
Fall nicht.

b. In Einzelkonkurrenzen kann das Schiedsgericht bei Ausfall von mindestens zwei
der von 1-8 Gesetzten eine neue Auslosung vornehmen, um eine deutliche Unaus-
gewogenheit zu beseitigen.

6.3 Bei der Auslosung nachfolgender Turnierstufen ist darauf zu achten, dass Spieler
aus derselben Gruppe der direkt vorangegangenen Turnierstufe so spät wie möglich
aufeinandertreffen.

7 Austragungssysteme/Wertung
7.1 Eine Konkurrenz (Einzel-, Doppel-, Mixed- oder Mannschaftskonkurrenz) wird im

Normalfall an einem, ggf. aber auch an bis zu vier aufeinanderfolgenden Turnierta-
gen in einer oder mehreren Turnierstufen ausgetragen. Jede einzelne Turnierstufe
wird in einem der unter WO D 7.2 bis D 7.8 definierten Austragungssysteme
durchgeführt. Eine nachfolgende Turnierstufe darf in einem anderen dieser Aus-
tragungssysteme durchgeführt werden. Die Austragungssysteme der einzelnen
Turnierstufen sind in der Ausschreibung zu benennen.
Sofern Turniere in verschiedenen Runden über mehrere Wochen(enden) hinweg
ausgetragen werden (z. B. Kreisranglistenturniere mit Vorrunde, Zwischenrunde
und Endrunde; DTTB Top 48, Top 24 und Top 12 der Jugend), handelt es sich
bei den einzelnen Runden dieser Turniere nicht um Turnierstufen im Sinne dieser
Vorschrift, sondern jeweils um eine neue Konkurrenz mit ggf. anderen Teilnehmern.

7.2 Einfaches K.-o.-System: Der Gewinner eines Spiels bzw. Mannschaftskampfes
kommt in die nächste Runde und der Verlierer scheidet aus. Als Ausgangsstellung
ist je nach Teilnehmerzahl eine 4er-, 8er-, 16er-, 32er-, 64er-, 128er-Turnierliste
usw. zu wählen. Nicht belegte Rasterplätze der Turnierliste sind durch Freilose in
der ersten Runde auszufüllen. Dabei sind zuerst den Gesetzten in der Reihenfolge
der Setzliste Freilose zuzuteilen.

7.3 Fortgesetztes K.-o.-System: Wie Einfaches K.-o.-System, allerdings scheiden die
Verlierer bestimmter Runden nicht aus, sondern spielen gegen die in der gleichen
Runde unterlegenen Spieler/Paare/Mannschaften um die entsprechenden Platzie-
rungen des Gesamtfeldes (z. B. die Verlierer der Halbfinalspiele um Platz 3 und
4; die Verlierer der Viertelfinalspiele um die Plätze 5 bis 8, usw.). Im Extremfall
werden auf diese Weise alle Platzierungen des Gesamtfeldes ermittelt.
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7.4 Doppeltes K.-o.-System: Ein Spieler/ein Paar/eine Mannschaft scheidet erst
nach der zweiten Niederlage aus. Dieser Grundsatz ist bis zum Endspiel
einschließlich anzuwenden. Beim zweimaligen Aufeinandertreffen zweier Spie-
ler/Paare/Mannschaften wird die Begegnung trotzdem ausgetragen. Dies wird
jedoch durch sogenanntes „Kreuzen“ der Verlierer in der Trostrunde weitgehend
verhindert. Haben die beiden Gegner des Endspiels nach dessen Austragung je eine
Niederlage aufzuweisen, so muss ein nochmaliger Stichkampf die Entscheidung
bringen. Turnierliste und Freilose siehe WO D 7.2.

7.5 Gruppensystem „Jeder gegen jeden“ : In Rundenform tritt jeder Spieler, jedes
Paar bzw. jede Mannschaft gegen jeden anderen bzw. jede andere an.
Wertung bei Individualwettbewerben: Der Gewinner eines Spiels erhält einen Plus-
punkt und der Verlierer einen Minuspunkt. Die Pluspunkte und die Minuspunkte
sowie die gewonnenen und verlorenen Sätze und Bälle jedes einzelnen Spielers
werden jeweils addiert. Über die Platzierung entscheidet die größere Anzahl der
Pluspunkte. Ist diese gleich, entscheidet die kleinere Anzahl der Minuspunkte.
Unter Spielern mit gleicher Anzahl von Pluspunkten und von Minuspunkten ent-
scheidet die größere Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen Sätzen (und
bei deren Gleichheit die größere Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen
Bällen) aus allen ausgetragenen Spielen. Ist auch die Differenz der Bälle bei zwei
oder mehreren Spielern/Paaren gleich, so entscheiden deren Spiele untereinander
(Spielpunkt-, Satz- und ggf. Balldifferenz in dieser Reihenfolge). Ist auch dabei die
Differenz der Bälle gleich, entscheidet das Los über die Reihenfolge der betroffenen
Spieler/Paare.
Wertung bei Mannschaftswettbewerben: Der Gewinner eines Mannschaftskampfes
erhält zwei Pluspunkte und der Verlierer zwei Minuspunkte. Bei unentschiedenem
Spielausgang erhält jede Mannschaft einen Pluspunkt und einen Minuspunkt. Die
Pluspunkte und die Minuspunkte sowie die gewonnenen und verlorenen Spiel-
punkte, Sätze und Bälle jeder einzelnen Mannschaft werden jeweils addiert. Über
die Platzierung entscheidet die größere Anzahl der Pluspunkte. Ist diese gleich,
entscheidet die kleinere Anzahl der Minuspunkte. Unter Mannschaften mit gleicher
Anzahl von Pluspunkten und von Minuspunkten entscheidet die größere Differenz
zwischen gewonnenen und verlorenen Spielpunkten (und bei deren Gleichheit die
größere Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen Sätzen und bei deren
Gleichheit die größere Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen Bällen) aus
allen ausgetragenen Mannschaftskämpfen. Ist auch die Differenz der Bälle bei zwei
oder mehreren Mannschaften gleich, so entscheiden deren Mannschaftskämpfe
untereinander (Tabellenpunkt-, Spielpunkt-, Satz- und ggf. Balldifferenz in dieser
Reihenfolge). Ist auch dabei die Differenz der Bälle gleich, entscheidet das Los
über die Reihenfolge der betroffenen Mannschaften.
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7.6 Schweizer System: Ähnlich dem Gruppensystem „Jeder gegen jeden“ , wobei
jedoch nicht alle Runden ausgetragen werden. Die Anzahl der Runden entspricht
mindestens der Anzahl der Runden eines K.-o.-Systems der entsprechenden Teil-
nehmerzahl, ist im Idealfall allerdings um zwei größer. Jeder Spieler (analoge
Anwendung im Folgenden auch für Paare und Mannschaften) spielt in jeder Runde
gegen einen anderen Gegner. Bei einer ungeraden Teilnehmerzahl hat in jeder
Runde ein anderer Spieler ein Freilos, das als gewonnenes Spiel gewertet wird.
Somit sind immer alle Spieler mit gleich vielen Spielen in der Wertung. Die Spiel-
paarungen in jeder Runde werden so gebildet, dass möglichst jeweils Spieler mit
gleich vielen Siegen gegeneinander antreten müssen. So werden jeweils unter allen
Spielern mit der höchsten Anzahl von Siegen so viele noch nicht ausgetragene
Paarungen wie möglich gebildet. Die Spieler mit der höchsten Anzahl von Siegen,
für die danach noch keine Paarung gebildet werden konnte, erhalten einen Gegner
mit der nächsttieferen Anzahl von Siegen, gegen den sie noch nicht gespielt haben.
Nach diesem Modus werden alle Spieler einer Paarung zugeordnet, wobei zuletzt
die sieglosen Spieler gegeneinander angesetzt werden und ggf. zuallerletzt ein
Spieler ein Freilos erhält.
Bei der Auslosung der Paarungen der ersten Runde sollten möglichst die stärksten
Spieler wie beim K.-o.-System gesetzt werden. Vor der Auslosung der Paarungen
der jeweils nächsten Runde ist der aktuelle Zwischenstand zu berechnen und
die Spieler nach Anzahl der Siege zu sortieren. Spieler mit gleicher Anzahl von
Siegen können untereinander durch die Anzahl der Siege ihrer bisherigen Gegner
(Buchholzzahl) feinsortiert werden, wobei Freilosspiele mit der Sieganzahl des
Tabellenletzten gewertet werden.
Nach der letzten Runde hat der Spieler mit den meisten Siegen das Turnier
gewonnen; bei gleicher Anzahl an Siegen ist die Buchholzzahl maßgeblich. Ist auch
diese gleich, entscheidet der direkte Vergleich und andernfalls das Los.
Gibt ein Spieler eines seiner Gruppenspiele kampflos ab oder beendet er eines
dieser Gruppenspiele vorzeitig, darf er nicht weiter am Turnier teilnehmen. Er wird
jedoch mit den erzielten Siegen weiter in der Spieler-Rangliste des Turniers geführt,
und für jede Runde, in der er nicht antritt, wird ihm eine kampflose Niederlage
zugeschrieben.

7.7 Für Bundesveranstaltungen in Turnierform sind weitere Austragungssysteme zuläs-
sig, wenn sie in den Durchführungsbestimmungen für Veranstaltungen des DTTB
beschrieben worden sind.

7.8 Die Verbände dürfen für Individual- bzw. Mannschaftsturniere ihres Zuständig-
keitsbereiches weitere Austragungssysteme zulassen.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN müssen alle hier nicht behandelten Aus-
tragungssysteme vorher durch den Ausschuss für Wettkampfsport des TTVN
genehmigt werden, wobei das System genau zu erläutern und ein Schema von ihm
beizugeben ist.

7.9 Nichtantreten eines Spielers, Paares oder einer Mannschaft ist die fehlende Spiel-
bereitschaft fünf Minuten nach der festgelegten Anfangszeit laut Zeitplan bzw.
zwei Minuten nach dem dritten Aufruf, wobei zwischen den einzelnen Aufrufen
mindestens zwei Minuten liegen müssen.
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Tritt ein Spieler oder ein Paar in einer Turnierstufe einer Konkurrenz eines In-
dividualwettbewerbs zu einem seiner Spiele nicht an oder beendet er/es eines
seiner Spiele vorzeitig, darf der Spieler oder das Paar an den weiteren Spielen
dieser und folgender Turnierstufen dieser Konkurrenz nicht mehr teilnehmen und
die vom Spieler oder dem Paar ausgetragenen Spiele dieser Turnierstufe werden
für die Wertung dieser Turnierstufe - außer beim Schweizer System - annulliert.
Dieser/s Spieler/Paar wird auf den letzten in dieser Turnierstufe von ihm zu
erreichenden Platz gesetzt. Ergibt sich aus dieser Platzierung die Zugehörigkeit zu
einer nachfolgenden Turnierstufe, so wird er/es auch dort auf den letzten in dieser
Turnierstufe von ihm noch zu erreichenden Platz gesetzt.
Tritt eine Mannschaft in einer Turnierstufe einer Konkurrenz eines Mannschafts-
wettbewerbs, der in Turnierform durchgeführt wird, zu einem ihrer Mannschafts-
kämpfe nicht an oder beendet sie einen ihrer Mannschaftskämpfe vorzeitig, darf
die Mannschaft an den weiteren Mannschaftskämpfen dieser und folgender Tur-
nierstufen dieser Konkurrenz nicht mehr teilnehmen und die von der Mannschaft
ausgetragenen Mannschaftskämpfe dieser Turnierstufe werden für die Wertung
dieser Turnierstufe – außer beim Schweizer System - annulliert. Diese Mannschaft
wird auf den letzten in dieser Turnierstufe von ihr zu erreichenden Platz gesetzt.
Ergibt sich aus dieser Platzierung die Zugehörigkeit zu einer nachfolgenden Tur-
nierstufe, so wird sie auch dort auf den letzten in dieser Turnierstufe von ihr noch
zu erreichenden Platz gesetzt.

7.10 Gibt ein Spieler oder ein Paar ein Spiel vorzeitig auf oder wird er/es disqualifiziert,
so werden ungeachtet der Wertung für die Turnierstufe alle Sätze und Bälle bis
zur Beendigung des Spiels erfasst. Der nicht beendete Satz wird mit X:11 (X
entspricht der Anzahl Bälle, die der aufgebende Spieler/das aufgebende Paar bis
zur Aufgabe erzielt hat, wobei der Sieger des Satzes mind. X+2 Bälle erhält)
und die ggf. noch erforderlichen Sätze werden mit 0:11 erfasst. Ein kampflos
abgegebenes Spiel wird mit 0:11 für jeden erforderlichen Satz erfasst.

7.11 Alle bei TTR-relevanten Konkurrenzen gespielten oder begonnenen Einzel fließen
in die Berechnung der Tischtennis-Rangliste ein. Das gilt auch, wenn der Spieler
die Konkurrenz vorzeitig beendet (z. B. durch Aufgabe, Disqualifikation).

7.12 Bei TTR-relevanten Konkurrenzen werden außerplanmäßig verlaufene Einzel im
Individualspielbetrieb für die Berechnung der Tischtennis-Rangliste wie folgt
behandelt:
- Begonnene Einzel (auch, wenn danach die Konkurrenz aufgegeben wird): werden
berücksichtigt.
- Nicht begonnene Einzel vor einer Aufgabe der Konkurrenz (z. B. bei Nichtantre-
ten): werden berücksichtigt.
- Nicht begonnene Einzel nach einer Aufgabe der Konkurrenz: werden nicht
berücksichtigt.
- Gespielte Einzel, die wegen Regelverstoßes in dem Einzel umgewertet worden
sind (z. B. unzulässiger Belag): werden wie gewertet berücksichtigt.
- Gespielte Einzel von Spielern, die später wegen fehlender Startberechtigung
für die Turnierklasse aus der Wertung genommen werden: werden wie gespielt
berücksichtigt.
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7.13 Die Berücksichtigung von Einzeln aus außerplanmäßig verlaufenen Mannschafts-
kämpfen bei TTR-relevanten Konkurrenzen für die Berechnung der Tischtennis-
Rangliste erfolgt gemäß WO E 3.1.

7.14 Zahl der Gewinnsätze
a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN werden bei Einladungsturnieren und offenen

Turnieren in allen Mannschafts-, Doppel- und Mixed-Konkurrenzen aller Altersklas-
sen sowie in allen Einzel-Konkurrenzen aller Jugend-, Schüler- und Seniorenklassen
drei Gewinnsätze gespielt.

b. Nur in den Einzel-Konkurrenzen der Damen und Erwachsenen, der Junioren und der
Unter 22-Klasse werden nach Wahl des Veranstalters drei oder vier Gewinnsätze
gespielt. Sofern dabei im kombinierten Gruppen- und K.o.-System gespielt wird,
sind in den Gruppen drei und in den K.o.-Runden vier Gewinnsätze zulässig.

8 Oberschiedsrichter
Bei jeder offiziellen Veranstaltung in Turnierform gemäß WO A 11.1 und A 11.2
sowie nach Maßgabe des zuständigen Mitgliedsverbandes auch bei Veranstaltungen
gemäß WO A 11.4.1 bis A 11.4.3 und bei Turnieren für Auswahlmannschaften
gemäß WO A 11.4.4 ist ein lizenzierter Schiedsrichter als Oberschiedsrichter (OSR)
einzusetzen.
Die Verbände dürfen für ihre Gliederungen Abweichungen beschließen.
Der OSR überwacht die Auslosung und achtet auf die Einhaltung der ITTR,
der betreffenden Satzungen, Ordnungen, Durchführungsbestimmungen und der
Ausschreibung. Er entscheidet in allen Fragen in Bezug auf die ITTR als letzte
Instanz.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN ist bei genehmigungspflichtigen Turnieren
nach A 11.4.1 bis A 11.4.3 und bei Turnieren für Auswahlmannschaften gemäß
WO A 11.4.4 ein lizenzierter Schiedsrichter als OSR einzusetzen.

b. Bei Turnieren im Zuständigkeitsbereich des TTVN dürfen nur lizenzierte Schieds-
richter als Oberschiedsrichter eingesetzt werden. Der Einsatz erfolgt durch den
TTVN bzw. seine für die Genehmigung des Turniers zuständige Gliederung bzw.
deren Schiedsrichterorganisation.

c. Bei Einladungsturnieren und offenen Turnieren sind die Spesen und Fahrtkosten der
Oberschiedsrichter gemäß der dafür geltenden Sätze des TTVN vom Veranstalter
direkt an den Oberschiedsrichter zu bezahlen. Veranstalter von Einladungsturnieren
und offenen Turnieren müssen in ihrem Antrag auf Turniergenehmigung für jeden
Turniertag einen einsatzbereiten Oberschiedsrichter vorschlagen. Erfolgt dieser
Vorschlag nicht, wird pro Turniertag ein Ordnungsgeld gemäß Gebührenordnung
fällig, und der Turnierveranstalter muss damit rechnen, dass seitens der SR-
Organisation ein Oberschiedsrichter eingesetzt wird, der nicht aus dem Nahbereich
des Turnierortes kommt.

d. Über den Einsatz hat der Oberschiedsrichter einen Bericht abzugeben, der innerhalb
von acht Tagen nach der Veranstaltung an den TTVN bzw. seine genehmigende
Gliederung bzw. deren Schiedsrichterorganisation einzureichen ist.

9 Schiedsgericht
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Bei jeder offiziellen Veranstaltung in Turnierform gemäß WO A 11.1, A 11.2, A
11.3 und A 11.4.1 (sowie nach Maßgabe des zuständigen Mitgliedsverbandes auch
bei Veranstaltungen gemäß A 11.4.2 und A 11.4.3) und bei Turnieren für Auswahl-
mannschaften gemäß WO A 11.4.4 ist ein Schiedsgericht einzusetzen, bei dessen
Zusammenstellung auf größtmögliche Neutralität zu achten ist. Es entscheidet in
allen Fragen in Bezug auf die Satzungen, Ordnungen, Durchführungsbestimmungen
und die Ausschreibung als letzte Instanz.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN ist bei genehmigungspflichtigen Turnieren
nach WO A 11.4.2 ein Schiedsgericht zu benennen.
Das Schiedsgericht muss aus drei vom OSR unabhängigen Personen bestehen.
Vom Durchführer darf nur ein Mitglied für das Schiedsgericht gestellt werden.

10 Pflichten der Turnierteilnehmer
10.1 Jeder Spieler ist verpflichtet, sich durch ein amtliches Dokument mit Bild (z. B.

Personalausweis, Führerschein) auf Aufforderung der Turnierleitung oder des OSR
auszuweisen.
Wenn ein Spieler der Aufforderung sich auszuweisen nicht nachkommt, darf er von
der Teilnahme am Turnier ausgeschlossen werden.

10.2 Die Meldung verpflichtet auch bei Nichtantreten zur Zahlung des Startgeldes.
10.3 Jeder Spieler ist verpflichtet, das Amt eines Schiedsrichters zu übernehmen. Bei

Weigerung darf der Spieler von der weiteren Teilnahme am Turnier ausgeschlossen
werden.

10.4 Jeder nicht aus einem Turnier ausgeschiedene Spieler darf nicht ohne wichtigen
Grund und ohne Abmeldung bei der Turnierleitung das Turnier verlassen. Das
Gleiche gilt auch für alle Spieler, die eine Auszeichnung errungen haben, in Bezug
auf die Siegerehrung.

a. Ein Verstoß gegen eine dieser Bestimmungen zieht ein Ordnungsgeld gemäß
Gebührenordnung nach sich.

11 Turnierunterlagen
11.1 Alle Teilnehmer müssen den Verlauf eines Turniers anhand von Ergebnisübersichten

verfolgen können. Diese müssen laufend aktualisiert und so veröffentlicht werden,
dass sie für alle Teilnehmer sichtbar sind.

11.2 Die Meldelisten, Turnierbögen und Schiedsrichterzettel bzw. Spielberichtsbögen
müssen vom Veranstalter (Verein, Verband und ggf. dessen Gliederung, DTTB)
bis mindestens 365 Tage nach Beendigung des Turniers aufbewahrt werden und
sind jederzeit dem zuständigen DTTB oder Verband auf Verlangen vorzulegen.

a. Ein Verstoß gegen eine dieser Bestimmungen zieht ein Ordnungsgeld gemäß
Gebührenordnung nach sich.
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E Grundlagen für Mannschaftskämpfe

1 Allgemeines
Für weiterführende Veranstaltungen gemäß WO A 11.2 sind zusätzlich zu WO E
folgende Bestimmungen zu beachten:
- zu Punktspielen: WO F, G, H und I
- zu Mannschaftsmeisterschaften: WO J
- zu Pokalmeisterschaften: WO K

2 Allgemeine Vorschriften für Mannschaftskämpfe
2.1 Bezeichnung der Mannschaften

Vor Beginn des Mannschaftskampfes muss feststehen, welche Mannschaft mit A
und welche mit B bezeichnet wird.
Bei offiziellen Veranstaltungen, die in Hin- und Rückspiel ausgetragen werden, ist
die Heimmannschaft stets als Mannschaft A und die Gastmannschaft stets als
Mannschaft B zu bezeichnen.
Vor Beginn eines Mannschaftskampfes einer Veranstaltung, die nicht in Hin- und
Rückspiel ausgetragen wird und deren Austragungsreihenfolge nicht festgelegt ist,
wird durch Los entschieden, welche Mannschaft die Wahl zwischen A und B hat.
Findet der Mannschaftskampf an neutralem Ort statt, legt der Oberschiedsrichter
bzw. der jeweilige Durchführer die Reihenfolge der Wahl fest; ansonsten zieht die
Gastmannschaft das erste Los. Anschließend stellen die Mannschaftsführer ohne
Kenntnis der Mannschaftsaufstellung des Gegners ihre Mannschaft auf.

2.2 Reihenfolge der Spiele
Die Reihenfolge der Spiele gemäß Spielsystem ist bindend und muss eingehalten
werden.
Die Verbände dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich verbandseinheitliche Abwei-
chungen beschließen, und zwar
- zu Punktspielen: siehe WO I 5.8
- zu Mannschaftsmeisterschaften: siehe WO J 6
- zu Pokalmeisterschaften: siehe WO K 10

2.3 Beginn falscher Spiele
Werden versehentlich falsche Einzel- oder Doppelspiele begonnen, so müssen
sie zu Ende gespielt werden, sofern sie zum betreffenden System gehören; die
Wertung – soweit sie noch für das Endergebnis benötigt wird – erfolgt dann nach
der vorgeschriebenen Reihenfolge.

2.4 Spielpunkt
Jedes beendete Spiel eines Mannschaftskampfes ist mit dem genauen Ergebnis zu
erfassen und wird mit einem Spielpunkt und den erzielten Sätzen und Bällen für
das Gesamtergebnis gewertet.

2.5 Ende des Mannschaftskampfes
Jeder Mannschaftskampf ist beendet, wenn der zum Sieg notwendige Spielpunkt
erreicht ist oder alle zum System gehörenden Spiele ausgetragen sind.
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Der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen dürfen für ihren Zustän-
digkeitsbereich für Spielklassen bzw. Gruppen beschließen, alle zum Spielsystem
gehörenden Spiele auszutragen.

a. In allen niedersächsischen Spielklassen mit Vierer-, Dreier- oder Zweier-
Mannschaften werden alle zum System gehörenden Spiele ausgetragen.
Ein Spiel, das mit einem Schläger bestritten wird, dessen Zulässigkeit gemäß
ITTR beanstandet wird, darf bis zu einer Entscheidung durch die zuständige Stelle
für das Gesamtergebnis des Mannschaftskampfes und damit zur Ermittlung des
Siegpunktes nicht gewertet werden.
Zum Gesamtergebnis des Mannschaftskampfes tragen nur die systemkonform
ausgetragenen Doppel und Einzel bei. Das so zustande gekommene Mannschafts-
ergebnis wird auch für den Fall, dass der Siegpunkt nicht erreicht worden ist, wie
ausgetragen gewertet.
Alle zum Gesamtergebnis beitragenden Einzel und Doppel werden für die Berech-
nung der Bilanzen und ggf. Bilanzwerte berücksichtigt.

2.6 Tabellenpunkte
Für einen Sieg erhält die Mannschaft zwei Pluspunkte, die unterlegene Mannschaft
zwei Minuspunkte. Bei unentschiedenem Ausgang erhält jede Mannschaft einen
Plus- und einen Minuspunkt. Die Anzahl der Tabellenpunkte ist für die Reihenfolge
in einer Tabelle maßgeblich.
Der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen dürfen für ihren Zuständig-
keitsbereich Abweichungen beschließen.
In K.-o.-Runden entscheidet bei einem Unentschieden (ggf. ausgelöst durch eine
mögliche Unterbesetzung beider Mannschaften) die Differenz zwischen gewonnenen
und verlorenen Sätzen und ggf. Bällen über den Sieger. Ist auch die Differenz der
Bälle gleich, entscheidet das Los.

2.7 Abbruch eines Mannschaftskampfes
Bricht eine Mannschaft einen Mannschaftskampf vorzeitig ab, so werden alle
Spiele, Sätze und Bälle bis zum Abbruch des Mannschaftskampfes erfasst. Die
Wertung erfolgt gemäß WO E 3.2.
Erfolgt der Spielabbruch durch Mängel an der Austragungsstätte, die eine Fortset-
zung des Mannschaftskampfes unmöglich machen, fällt das in die Verantwortung
der Heimmannschaft. Der Heimmannschaft muss jedoch eine Frist von 30 Minuten
eingeräumt werden, den aufgetretenen Mangel beseitigen zu können. Andernfalls
werden die bis zum Abbruch des Mannschaftskampfes erfassten Spiele, Sätze und
Bälle wie ausgetragen und alle nicht beendeten bzw. nicht ausgetragenen Spiele,
Sätze und Bälle bis zum Ende des Mannschaftskampfes für die Gastmannschaft
als gewonnen gewertet.

2.8 Aufgabe eines Spieles
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Jedes durch Aufgabe eines Spielers oder Paares beendete Spiel innerhalb eines
Mannschaftskampfes (dazu gehören auch kampflos abgegebene Spiele mitwirkender
Spieler) ist mit dem genauen Ergebnis der beendeten Sätze sowie X:11 für den
nicht beendeten Satz (X entspricht der Anzahl Bälle, die der aufgebende Spieler
bzw. das aufgebende Paar vor der Aufgabe erzielt hat, wobei der Sieger des Satzes
mindestens X+2 Bälle erhält) und 0:11 für alle ggf. noch erforderlichen Sätze in
das Spielberichtsformular einzutragen und wird mit einem Spielpunkt und den
eingetragenen Sätzen und Bällen für das Gesamtergebnis gewertet.
Ein kampflos abgegebenes Spiel wegen Nichtantretens oder fehlender Spielbereit-
schaft zwei Minuten nach dem Aufruf wird mit 0:33 Bällen, 0:3 Sätzen und 0:1
Spielpunkten für den Gegner als gewonnen gewertet.
Zu späteren Spielen darf der Spieler/das Paar auch bei vorherigem Nichtantreten
oder Aufgabe antreten.
Treten beide Spieler oder Paare nicht an oder kann ein Spiel durch unvollständiges
Antreten beider Mannschaften nicht angesetzt werden, wird das Ergebnis dieses
Spiels nicht für das Gesamtergebnis berücksichtigt.

3 Wertung
3.1 Wertung einzelner Spiele

Ein einzelnes Spiel wird für einen Spieler bzw. ein Paar als verloren gewertet, wenn
- er/es nicht antritt,
- festgestellt wird, dass ein Spieler mit einem Schläger antritt, der nicht den
ITTF-Regeln entspricht, und sich weigert, unverzüglich Abhilfe zu schaffen,
- vor dem Spiel vom OSR oder Schlägertester festgestellt wird, dass Kleber oder
andere Mittel mit schädlichen flüchtigen Lösungsmitteln verwendet worden sind
und sich geweigert wird, unverzüglich Abhilfe zu schaffen,
- nach einem Spiel vom OSR oder Schlägertester festgestellt wird, dass Kleber
oder andere Mittel mit schädlichen flüchtigen Lösungsmitteln verwendet worden
sind, oder
- beim Schlägertest nach dem Spiel festgestellt wird, dass einer der im Spiel
eingesetzten Schläger eines Spielers nicht den ITTF-Regeln entsprochen hat.

a. Ein Verstoß gegen eine dieser Bestimmungen zieht ein Ordnungsgeld gemäß
Gebührenordnung nach sich.
Bei TTR-relevanten Spielklassen und Konkurrenzen werden Einzel aus außerplan-
mäßig verlaufenen Mannschaftskämpfen bzw. Spielen im Mannschaftsspielbetrieb
für die Berechnung der TTR-Werte wie auch der Bilanzen und ggf. Bilanzwerte
wie folgt behandelt:
- Einzel aus Mannschaftskämpfen abgebrochener Spielzeiten: werden berücksich-
tigt.
- Einzel aus Mannschaftskämpfen für ungültig erklärter Spielzeiten: werden be-
rücksichtigt.
- Einzel aus Mannschaftskämpfen zurückgezogener Mannschaften: werden berück-
sichtigt.
- Einzel aus Mannschaftskämpfen gestrichener Mannschaften: werden berücksich-
tigt.
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- Einzel aus wegen Nichtantretens kampflos gewerteten Mannschaftskämpfen:
werden nicht berücksichtigt.
- Einzel aus wegen Regelverstoßes umgewerteten Mannschaftskämpfen: werden
wie gespielt berücksichtigt.
- Einzel, bei denen ein Spieler (namentlich benannt) aufgegeben hat: werden
berücksichtigt.
- Einzel, bei denen ein Spieler (namentlich benannt) auf das Spiel verzichtet hat:
werden berücksichtigt.
- Einzel, bei denen ein Spieler (namentlich nicht benannt) nicht angetreten ist:
werden nicht berücksichtigt.
- Einzel, die wegen Regelverstoßes umgewertet worden sind: werden wie gewertet
berücksichtigt.

3.2 Wertung von Mannschaftskämpfen
Der gesamte Mannschaftskampf wird durch die zuständige Stelle für die Mann-
schaft nur dann als verloren gewertet, die
- nicht einsatzberechtigte Spieler mitwirken lässt,
- gegen Vorschriften gemäß WO E 2, E 4 und/oder E 5 (falsche Einzel- und/oder
Doppelaufstellung usw.) oder WO I 5.3 (falsche Eintragung von Spielern im
Spielberichtsformular) verstößt,
- eine Manipulation des Spielberichtsformulars vornimmt oder duldet,
- diesen Mannschaftskampf eigenmächtig verlegt hat (betrifft beide Mannschaften;
siehe WO G 6.1.7 und WO G 6.2.3),
- nicht rechtzeitig zum festgesetzten Zeitpunkt antritt (Ausnahmen siehe WO I
5.10 und I 5.11),
- nicht oder nicht in der erforderlichen Mindeststärke antritt,
- als Heimmannschaft keine Austragungsstätte zur Verfügung stellt oder stellen
kann,
- als Heimmannschaft gegen die festgelegten Bedingungen für die Austragungs-
stätte gemäß WO I 1.1 bis I 1.5 (unter Berücksichtigung von WO I 1.6) verstößt.
Voraussetzungen für eine Wertung sind ein Protest der Gastmannschaft gemäß
WO A 19.1, die sich vor Beginn des Mannschaftskampfes für ein Nichtantreten
oder Antreten jeweils unter Protest entscheiden muss, sowie beim Einsatz eines
OSR ein entsprechender Eintrag im ggf. vorliegenden OSR-Bericht, der die im
Protest bezeichneten Verstöße gegen die Vorschriften WO I 1.1 bis I 1.5 bestätigt,
- schuldhaft einen Spielabbruch verursacht,
- als Gastgeber nicht gemäß WO A 7 zugelassene Tische, Netzgarnituren oder
Bälle stellt,
- als Gastgeber bei Mannschaftskämpfen gemäß WO A 11.2 Tische, Netzgarnituren
oder Bälle stellt, die nicht von jeweils gleicher Farbe, Marke (Fabrikat) und
Beschaffenheit sind oder diese Materialien während des Mannschaftskampfes
ändert,
- am festgesetzten Spieltermin gesperrt ist oder wissentlich gegen eine gesperrte
Mannschaft antritt,
- sich als Gastmannschaft weigert, bei entsprechender Regelung gemäß WO I 5.8
an dem vom Heimverein zusätzlich zur Verfügung gestellten Tisch zu spielen.
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Die Wertung eines Mannschaftskampfes, der für eine Mannschaft als verloren
gewertet wird, erfolgt mit der höchstmöglichen Anzahl von Punkten und der im
jeweiligen Spielsystem erreichbaren Spielpunkte, Sätze und Bälle für die gegnerische
Mannschaft.
Verstoßen beide Mannschaften gegen die einschlägigen Bestimmungen, ist der
Mannschaftskampf für beide als verloren zu werten. Dabei hat die Wertung mit
jeweils der höchstmöglichen Anzahl von Punkten und der im jeweiligen Spielsystem
erreichbaren Spielpunkte, Sätze und Bälle gegen beide Mannschaften zu erfolgen.

a. Ein Verstoß gegen eine dieser Bestimmungen zieht ein Ordnungsgeld gemäß
Gebührenordnung nach sich.

4 Einzelaufstellung
4.1 Ein Spieler hat an einem Mannschaftskampf mitgewirkt, wenn er zu mindestens

einem Einzel oder Doppel antritt und dieses auch in die Wertung eingeht. Eine
Mitwirkung ist außerdem gegeben, wenn der aufgestellte Spieler bei der Begrüßung
anwesend ist.
Die einzelnen Spieler müssen in den Spielsystemen gemäß WO E 6.2, E 6.3.1, E
6.3.2 und E 6.4.1 entsprechend der Reihenfolge der Mannschaftsmeldung aufgestellt
werden.
Fallen Spieler aus, so haben die übrigen Spieler geschlossen aufzurücken und die
Ersatzspieler treten an die letzten Plätze. Ein Spieler gilt als ausgefallen, wenn er
bis zum Ende des Mannschaftskampfes überhaupt nicht mitgewirkt hat.
Im Corbillon-Cup-System und im Modifizierten Swaythling-Cup-System muss nicht
entsprechend der Reihenfolge der Mannschaftsmeldung aufgestellt werden.

4.2 Die endgültige Einzelaufstellung erfolgt spätestens nach Beendigung des letzten
Eingangsdoppels (bei Spielsystemen, die mit Doppel beginnen) und vor Beginn
des ersten Einzels. Die Änderung einer vorher abgegebenen Einzelaufstellung ist
bei allen Spielsystemen, die mit Doppeln beginnen, noch möglich.
Nach Beginn der Einzel ist ein Austausch von Spielern nicht mehr möglich. Unvoll-
ständig, aber in Mindeststärke angetretene Mannschaften dürfen ihre letzten freien
Plätze noch besetzen, wenn dies nicht im Widerspruch zu anderen Bestimmungen
(z. B. festgelegte Spielreihenfolge) steht.

5 Doppelaufstellung
5.1 In den Doppeln dürfen andere Spieler als in den Einzeln eingesetzt werden. Die

Zusammensetzung und die Aufstellungsreihenfolge der Doppel sind frei wählbar.
5.2 Lediglich im Paarkreuz-System (WO E 6.2) erfolgt die Aufstellung der Doppelpaare

nach Platzziffern. Diese errechnen sich aus der Summe der Plätze der an den
Doppeln beteiligten Spieler, nachdem diese entsprechend der Reihenfolge der
Mannschaftsmeldung den Plätzen 1–6 zugeordnet worden sind. Dabei ist das
Doppel 1 frei wählbar; bei den restlichen Doppeln erhält das Doppel mit der
geringeren Platzziffer den Platz 2. Bei gleichen Platzziffern wird das Doppel,
dessen Spieler am höchsten eingestuft ist, auf Platz 2 gesetzt.
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Nach erfolgter Aufstellung der Doppelpaare darf die Reihenfolge der Doppel 2 und
3 nur noch geändert werden, um eine irrtümlich falsche Reihenfolge zu korrigieren.
Dies ist nur bis zum Beginn der Doppelspiele zulässig.

5.3 Können wegen unvollständigen Antretens von Mannschaften oder verspäteten
Erscheinens von Spielern im Paarkreuzsystem (WO E 6.2) nicht alle drei Dop-
pel gebildet werden, so werden die möglichen zwei Doppel unabhängig von der
Platzziffer auf Platz 1 und 2 gesetzt; Platz 3 bleibt frei. Maßgeblich ist hierbei die
Spielbereitschaft zwei Minuten nach Aufruf des jeweiligen Doppels.

5.4 Können wegen unvollständigen Antretens von Mannschaften oder verspäteten
Erscheinens von Spielern beide Mannschaften beim Bundessystem oder beim
Werner-Scheffler-System bzw. bei der Variante „Vierermannschaft gegen Vierer-
mannschaft“ des Braunschweiger Systems nur jeweils ein Doppel bilden, so wird
das mögliche Doppel jeweils auf Platz 1 gesetzt; Platz 2 bleibt frei. Maßgeblich
ist hierbei die Spielbereitschaft zwei Minuten nach Aufruf des jeweiligen Doppels.

a. Im Dietze-Paarkreuz-System kann eine Mannschaft bei unvollständigem Antreten
selbst bestimmen, welches ihrer Doppel ausfällt.

5.5 Jeder Mannschaftsführer muss vor Beginn des ersten Doppelspiels und ohne Kennt-
nis der Doppelaufstellungen des Gegners seine Doppelaufstellung bekanntgeben.
Die endgültige Doppelaufstellung erfolgt spätestens nach Beendigung des letzten
Einzels (bei Spielsystemen, die mit Einzel beginnen) und vor Beginn des ersten
Doppels. Die Änderung einer vorher abgegebenen Doppelaufstellung ist bei allen
Spielsystemen, die mit Einzeln beginnen, noch möglich. Jedes Doppel muss seine
Spiele in derselben Zusammensetzung bestreiten, und kein Spieler darf in mehreren
Paaren aufgestellt werden. Tritt ein Spieler, der bei der Abgabe der Doppelaufstel-
lung anwesend war, zu seinem Doppel nicht an, so ist dieses Doppel kampflos für
die gegnerische Mannschaft gewonnen. Tritt ein Spieler, der zuvor nicht anwesend
war, zu seinem Doppel nicht an, so erfolgt die Wertung des Mannschaftskampfes
entsprechend den Bestimmungen für eine falsche Mannschaftsaufstellung.

6 Spielsysteme
6.1 Allgemeines

Der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen dürfen bei offiziellen
Veranstaltungen gemäß WO A 11.4 nur die unter WO E 6 definierten Spielsysteme
anwenden.
Der DTTB und die Verbände dürfen für die Anwendung in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich ein einziges weiteres, frei wählbares Spielsystem für Vierer- und ein einziges
weiteres, frei wählbares Spielsystem für Dreier-Mannschaften verbandseinheitlich
festlegen, welches in ihren Bestimmungen genau definiert werden muss.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN sind zusätzlich des Dietze-Paarkreuz-System
(Vierer-Mannschaften, WO E 6.3.3) und das Schwedische Ligasystem (Dreier-
Mannschaften, WO E 6.4.3) zugelassen.
Veranstalter von nicht weiterführenden Veranstaltungen gemäß WO A 11.4 dürfen
zusätzlich zu den in WO E 6 aufgeführten Spielsystemen weitere Spielsysteme
anwenden, die frei wählbar sind und in der Ausschreibung genau definiert werden
müssen.

6.2 Sechser-Mannschaften (Sollstärke 6, Mindeststärke 4 Spieler)
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Paarkreuz-System (4 Doppel, 12 Einzel)
1. DA1 – DB2 | 9. A6 – B5
2. DA2 – DB1 | 10. A1 – B1
3. DA3 – DB3 | 11. A2 – B2
4. A1 – B2 | 12. A3 – B3
5. A2 – B1 | 13. A4 – B4
6. A3 – B4 | 14. A5 – B5
7. A4 – B3 | 15. A6 – B6
8. A5 – B6 | 16. DA1 – DB1

6.3 Vierer-Mannschaften (Sollstärke 4, Mindeststärke 3 Spieler)
6.3.1 Bundessystem (2 Doppel, 8 Einzel)

1. DA1 – DB1 | 6. A4 – B3
2. DA2 – DB2 | 7. A1 – B1
3. A1 – B2 | 8. A2 – B2
4. A2 – B1 | 9. A3 – B3
5. A3 – B4 | 10. A4 – B4

6.3.2 Werner-Scheffler-System (2 Doppel, 12 Einzel)
1. DA1 – DB1 | 8. A2 – B2
2. DA2 – DB2 | 9. A3 – B3
3. A1 – B2 | 10. A4 – B4
4. A2 – B1 | 11. A3 – B1
5. A3 – B4 | 12. A1 – B3
6. A4 – B3 | 13. A2 – B4
7. A1 – B1 | 14. A4 – B2

6.3.3 Dietze-Paarkreuz-System (4 Doppel, 8 Einzel)
1. DA1 – DB2 | 7. A1 – B1
2. DA2 – DB1 | 8. A2 – B2
3. A1 – B2 | 9. A3 – B3
4. A2 – B1 | 10. A4 – B4
5. A3 – B4 | 11. DA2 – DB2
6. A4 – B3 | 12. DA1 – DB1
Die Einzelspieler müssen nach Spielstärke aufgestellt werden.

6.4 Dreier-Mannschaften (Sollstärke 3, Mindeststärke 2 Spieler)
6.4.1 Braunschweiger System (Dreier-/Vierermannschaften)

Vierermannschaft - Vierermannschaft
1. DA1 – DB1 | 6. A4 – B4
2. DA2 – DB2 | 7. A1 – B2
3. A1 – B1 | 8. A2 – B1
4. A2 – B2 | 9. A3 – B4
5. A3 – B3 | 10. A4 – B3
Vierermannschaft - Dreiermannschaft
1. DA1 – DB1 | 6. A1 – B1
2. A3 – B3 | 7. A4 – B3
3. A1 – B2 | 8. A2 – B2
4. A2 – B1 | 9. A1 – B3
5. A4 – B2 | 10. A3 – B1
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Dreiermannschaft - Vierermannschaft
1. DA1 – DB1 | 6. A1 – B1
2. A3 – B3 | 7. A3 – B4
3. A2 – B1 | 8. A2 – B2
4. A1 – B2 | 9. A3 – B1
5. A2 – B4 | 10. A1 – B3
Dreiermannschaft - Dreiermannschaft
1. DA1 – DB1 | 6. A1 – B1
2. A1 – B2 | 7. A3 – B3
3. A2 – B1 | 8. A2 – B2
4. A3 – B2 | 9. A3 – B1
5. A2 – B3 | 10. A1 – B3
Jede Mannschaft entscheidet vor jedem Mannschaftskampf durch die Angabe der
Anzahl an Einzelspielern, ob sie als Dreier- oder Vierer-Mannschaft antritt. Daraus
ergibt sich, welche der vier Varianten des Spielsystems verwendet wird.

6.4.2 Modifiziertes Swaythling-Cup-System
1. A1 – B2 | 5. A1 – B1
2. A2 – B1 | 6. A3 – B2
3. A3 – B3 | 7. A2 – B3
4. DA – DB

6.4.3 Schwedisches-Liga-System
1. A – X | 6. A – Z
2. B – Y | 7. C – Y
3. C – Z | 8. B – Z
4. DA – DX | 9. C – X
5. B – X | 10. A – Y
Die Reihenfolge der drei Einzelspieler ist frei wählbar. Die Doppelpaarung braucht
der Mannschaftsführer erst nach den ersten drei Einzelspielen zu benennen.

6.5 Zweier-Mannschaften
Corbillon-Cup-System (1 Doppel, 4 Einzel)
1. A1 – B1 | 4. A1 – B2
2. A2 – B2 | 5. A2 – B1
3. DA – DB
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F Grundlagen und Aufbau des Punktspielbetriebes

1 Grundlagen
Der Punktspielbetrieb wird in verschiedenen Spielklassen durchgeführt. In jeder
Spielklasse dürfen mehrere parallele Gruppen eingerichtet werden. Eine Gruppe
wird im Normalfall für eine gesamte Spielzeit, ggf. aber auch nur für eine Halbserie
gebildet (z. B. bei Spielklassen mit halbjährlichem Auf- und Abstieg oder neuer
Einteilung).
Mannschaftsmeisterschaften der Altersgruppe Nachwuchs und Senioren unterliegen
gesonderten Durchführungsbestimmungen und gehören nicht zum Punktspielbe-
trieb.

a. Sofern in einer Spielzeit in einzelnen Altersklassen der Altersgruppe Nachwuchs
ein Spielbetrieb in Niedersachsenligen stattfindet, werden in diesen Altersklassen
keine gesonderten Mannschaftsmeisterschaften ausgetragen.

2 Voraussetzungen für die Teilnahme am Punktspielbetrieb
2.1 Allgemeines

Für die Reihenfolge bei der Auswahl der für die Teilnahme am Punktspielbetrieb
der einzelnen Spielklassen in Frage kommenden Mannschaften gelten – unter
Beachtung der Auf- und Abstiegsregelungen – ausschließlich sportliche Gesichts-
punkte.
Darüber hinaus müssen die Vereine die rechtlichen, wirtschaftlichen und sonstigen
Voraussetzungen für die Teilnahme am Spielbetrieb erfüllen.

2.2 Sportliche Voraussetzungen
2.2.1 Sportliche Qualifikation

Die Mannschaft muss die in WO F 3.4 festgelegten sportlichen Qualifikationen
erfüllen.

2.2.2 Übertrag von Spielklassenrechten
Die Spielklassenrechte aller oder einzelner Mannschaften eines Vereins dürfen nur
nach Freigabe durch den Hauptverein an einen anderen Verein übertragen werden:
a) bei Anschluss eines Vereins oder seiner Tischtennisabteilung an einen anderen
Verein,
b) beim Zusammenschluss mehrerer Vereine zu einem neuen Verein,
c) ggf. bei Anschluss einzelner Mannschaften an einen anderen Verein.
Der DTTB und die Verbände regeln für ihren Zuständigkeitsbereich die Bedingun-
gen, Grundsätze und Fristen für den Übertrag von Spielklassenrechten
Im TTVN entspricht a) einem Übertritt gemäß WO F 2.2.2 a.a, b) einem/r
Zusammenschluss/Fusion gemäß WO F 2.2.2 a.b und c) einer Übertragung von
Spielklassenrechten gemäß WO F 2.2.2 a.c.
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Der Übertrag der Spielklassenrechte bedarf in jedem Einzelfall der Zustimmung
des jeweiligen Mitgliedsverbandes und – soweit eine Bundesspielklasse betroffen
ist - auch der des DTTB. Voraussetzung ist, dass die betroffenen Vereine zuvor
ihre gesamten finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem DTTB, dem Verband
und dessen Gliederungen erfüllt haben.

a. Rechte auf Spielklassenzugehörigkeit
a.a. Übertritt

Bei einem Übertritt zu einem anderen Verein verliert die TT-Abteilung mit dem
Übertritt ihre bisherigen Rechte auf Spielklassenzugehörigkeit. Diese verbleiben
beim alten Verein. Eine Ausnahme von dieser Regelung ist dann zulässig, wenn
der bisherige Verein mit rechtsverbindlicher Unterschrift seines Hauptvorstandes
sämtliche Rechte auf Spielklassenzugehörigkeit auf die ausscheidende Abteilung
überträgt, der Hauptvorstand des aufnehmenden Vereins der Übernahme der
gesamten Rechte rechtsverbindlich zustimmt und zuvor sämtliche finanziellen
Verpflichtungen des bisherigen Vereins beim TTVN und seinen Gliederungen
beglichen worden sind. Die Folge hiervon ist dann aber, dass der abgebende Verein
bei einer späteren Wiederaufnahme des Spielbetriebes mit seinen Mannschaften in
die unterste Spielklasse seines Kreisverbandes eingereiht wird.

a.b. Zusammenschluss/Fusion
Bei einem Zusammenschluss bzw. einer Fusion zweier oder mehrerer Vereine zu
einem neuen Verein erhält der aus dem Zusammenschluss hervorgegangene Verein
sämtliche Rechte auf Spielklassenzugehörigkeit, die bis dahin den Vereinen zuge-
standen haben, aus denen der Zusammenschluss bzw. die Fusion hervorgegangen
ist, sofern zuvor sämtliche finanziellen Verpflichtungen der bisherigen Vereine beim
TTVN und seinen Gliederungen beglichen worden sind.

a.c. Übertragung von Spielklassenrechten
Die Spielklassenrechte von Bundesligamannschaften niedersächsischer Vereine
dürfen nach Freigabe durch den Hauptverein an einen anderen niedersächsischen
Verein übertragen werden.

a.d. Auflösung eines Vereins oder einer Abteilung; Abmeldung vom Spielbetrieb
Löst sich ein Verein bzw. eine TT-Abteilung auf oder meldet sich aus dem Spiel-
betrieb des TTVN und seiner Gliederungen ab, so verfallen dessen/deren Rechte
auf Spielklassenzugehörigkeit ersatzlos. Ein rechtlicher Anspruch auf vorherige
Übertragung von Spielklassenzugehörigkeitsrechten besteht auch dann nicht, wenn
aus der Auflösung die Neugründung eines anderen Vereins hervorgeht.

a.e. Formvorschriften für die Übertragung von Rechten auf Spielklassenzugehörigkeit
Aus spieltechnischen Gründen können etwaige zulässige Übertragungen von Rech-
ten auf Spielklassenzugehörigkeit und auch echte Fusionen nur nach dem Ende der
alten und vor Beginn der folgenden Spielzeit, d.h. in der Zeit vom 1. Juli bis 31. Au-
gust eines jeden Jahres anerkannt werden. Hierfür sind der TTVN-Geschäftsstelle
folgende Unterlagen einzureichen:
- bei der etwaigen Übertragung von Rechten auf Spielklassenzugehörigkeit die
rechtsverbindliche Erklärung der Hauptvorstände (siehe unter b) der beteiligten
Vereine
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- bei Fusionen die Auflösungsprotokolle der alten Vereine und das Gründungspro-
tokoll des neuen Vereins sowie die Abmeldung bzw. Neuanmeldung beim jeweils
zuständigen Kreis-/Stadtsportbund des LSB Niedersachsen.
Letzter Termin hierfür ist jeweils der 10. Juni (Poststempel) eines jeden Jahres. In
jedem Fall muss jedoch die Entscheidung des TTVN abgewartet werden.

2.3 Rechtliche Voraussetzungen
Die Teilnahme eines Vereins am Punktspielbetrieb setzt die Erfüllung der satzungs-
gemäßen Vorgaben des DTTB und des zuständigen Verbandes voraus.

2.4 Wirtschaftliche Voraussetzungen
Der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen dürfen für Mannschaften
in ihrem Zuständigkeitsbereich Mannschaftsmeldegelder pro Spielzeit beschließen.

2.5 Sonstige Voraussetzungen
Der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen dürfen ihre Vereine verpflich-
ten, für die Teilnahme am Punktspielbetrieb weitere Voraussetzungen zu erfüllen,
z. B. Meldung von Schiedsrichtern oder anderen ehrenamtlichen Mitarbeitern. Die
Grundsätze und Bedingungen hierfür regeln DTTB, die Verbände und ggf. deren
Gliederungen in eigener Zuständigkeit.

a. Jeder Verein, der sich mit mehr als einer Mannschaft am Punktspielbetrieb des
TTVN oder seiner Gliederungen beteiligt, muss im Rahmen der Vereinsmeldung
der jeweiligen Spielzeit einen lizenzierten Schiedsrichter oder WO-Coach benennen.
Dieser Schiedsrichter bzw. WO-Coach darf während einer Spielzeit nur für einen
Verein diese Verpflichtung erfüllen und muss Mitglied in diesem Verein sein. Kommt
ein Verein dieser Verpflichtung nicht nach, wird pro Spielzeit ein Ordnungsgeld
gemäß Gebührenordnung zugunsten des jeweiligen Kreisverbandes fällig.

b. Ein Verein, der in der Altersgruppe Erwachsene mit einer oder mehreren Mann-
schaften in der Verbandsliga oder höher vertreten ist, muss ab der Spielzeit
2018/2019 für jede dieser Mannschaften im Rahmen der Vereinsmeldung vor der
jeweiligen Spielzeit einen lizenzierten und aktiven Schiedsrichter (gemäß Schieds-
richterordnung des TTVN) benennen. Nachmeldungen dieser Schiedsrichter sind
ausschließlich bis zum 1. Juli zulässig und an die TTVN-Geschäftsstelle zu richten.
Für das Fristversäumnis wird ein Ordnungsgeld gemäß Gebührenordnung fällig.
In die Verbandsliga aufsteigende Mannschaften werden in der ersten Spielzeit nach
dem Aufstieg von dieser Regelung ausgenommen.
Die Anzahl der zu benennenden Schiedsrichter ist auf zwei pro Verein begrenzt.
Diese Schiedsrichter dürfen während einer Spielzeit nur für einen Verein diese
Verpflichtung erfüllen und müssen Mitglied in diesem Verein sein. Kommt ein
Verein dieser Verpflichtung nicht nach, wird pro Spielzeit ein Ordnungsgeld je
nicht benannten Schiedsrichter gemäß Gebührenordnung zugunsten des TTVN
fällig.

2.6 Meldung der am Punktspielbetrieb teilnehmenden Mannschaften (Vereins-
meldung)
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2.6.1 Im Rahmen der Vereinsmeldung melden die Vereine in der Online-Plattform ihres
Verbandes jährlich die Mannschaften, die am Punktspielbetrieb der folgenden
Spielzeit teilnehmen sollen. Dabei ist die gewünschte Spielklasse genauso mit
anzugeben wie die eventuelle Bereitschaft, in einer höheren als der sportlich
erreichten Spielklasse antreten zu wollen. Diese Vereinsangaben sind verbindlich
einschließlich aller Konsequenzen für die Einteilung.

2.6.2 Die Vereinsmeldung für die folgende Spielzeit endet am 10. Juni. Der DTTB und
die Verbände dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich einen früheren Endtermin
festlegen. Die Verbände dürfen für Spielklassen mit freier Meldung auch einen
späteren Endtermin festlegen.

a. Die Spielbereitschaft einer jeden Mannschaft, die am Punktspielbetrieb des TTVN
oder seiner Gliederungen einer Spielzeit teilnehmen soll, muss von ihrem Verein
in der Zeit vom 1. bis zum 10. Juni vor der Spielzeit gemeldet werden (einzige
Ausnahme: siehe WO F 3.4.9. c).

b. Die Nichteinhaltung dieses Termins wird mit einem Ordnungsgeld gemäß der
Gebührenordnung belegt, das pro Gliederungsebene nur einmal festgesetzt wird.

2.6.3 Die Vereinsmeldung für Mannschaften in den Bundesspielklassen ist in der Bun-
desspielordnung (BSO) geregelt.

2.6.4 Neu gemeldete Mannschaften werden grundsätzlich der untersten Spielklasse
zugeordnet. Die Verbände dürfen in ihrem Zuständigkeitsbereich neu gemeldete
Mannschaften in anderen als der untersten Spielklasse zulassen (siehe WO F
3.4.5).

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN dürfen neu gemeldete Mannschaften nur
in den Altersgruppen Nachwuchs und Senioren in anderen als den untersten
Spielklassen zugeordnet werden.

3 Verwaltung des Punktspielbetriebes
3.1 Organisation
3.1.1 Der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen legen die Verantwort-

lichkeit (zuständige Stelle/Spielleiter) für die Einteilung und Durchführung des
Punktspielbetriebes ihrer Spielklassen fest.

a. Verantwortlich für die Abwicklung des Punktspielbetriebs der Verbands- und
Landesligen der Altersgruppe Erwachsene ist das TTVN-Ressort Erwachsenensport.

b. Verantwortlich für die Abwicklung des Punktspielbetriebs der Niedersachsenligen
der Altersgruppe Nachwuchs ist das TTVN-Ressort Jugendsport.

c. Verantwortlich für die Abwicklung des Punktspielbetriebs der Niedersachsenligen,
der Verbandsligen und der Landesligen der Altersgruppe Senioren ist das TTVN-
Ressort Seniorensport.

d. Die Gliederungen des TTVN legen für ihren Zuständigkeitsbereich die Verantwort-
lichkeit für die Abwicklung des Punktspielbetriebs ihrer Spielklassen fest. Dazu
gehört auch die Festlegung der zuständigen Stelle.

3.1.2 Die zuständige Stelle ist verpflichtet, eine sportlich einwandfreie, keinen Verein be-
nachteiligende Organisation des Spielbetriebes zu gewährleisten. Die Durchführung
des Spielbetriebes einer Gruppe übernimmt der Spielleiter.

a. Die Spielleiter sind den zuständigen Stellen weisungsgebunden.
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3.1.3 Die Planung, Durchführung und Kontrolle des Spielbetriebes erfolgt durch die
zuständige Stelle bzw. den Spielleiter mit Hilfe der vom DTTB bzw. der Verbände
bestimmten offiziellen Online-Plattform, in der auch die Meldung der Mannschaften
und die Erfassung der Spielberichte durch die Vereine vorzunehmen ist.

3.1.4 Die Online-Plattform dient als vorrangiges Kommunikationsmittel zwischen der
zuständigen Stelle bzw. dem Spielleiter und den Vereinen sowie zur Öffentlich-
keitsarbeit. Die dort bzw. auf myTischtennis dargestellten Termine, Mannschafts-
meldungen, Ergebnisse, Tabellenstände, Statistiken und sonstigen Informationen
gelten als offiziell bekanntgemacht.

3.2 Aufgaben
Die zuständige Stelle bzw. der Spielleiter haben insbesondere folgende Aufgaben:
- Prüfung, Korrektur und Genehmigung der Mannschaftsmeldungen einschließlich
der Erteilung von Sperrvermerken
- Veröffentlichung der genehmigten Mannschaftsmeldungen
- ggf. Veröffentlichung der zum Einsatz kommenden Tische, Netzgarnituren, Bälle,
Tisch-, Ball- und Trikotfarben
- Aufstellung und Änderung des Spielplanes
- ggf. Kontakt mit der Schiedsrichterorganisation in Fragen des OSR-Einsatzes
und Bekanntgabe ihres Einsatzplanes
- Überprüfung und Genehmigung der auf der Online-Plattform erfassten Spielbe-
richte
- ggf. Entgegennahme der OSR-Berichte
- Überwachung der Einhaltung der WO und die möglichst umgehende Ahndung
von Verstößen
- Entgegennahme von und Entscheidung über Proteste gemäß WO A 19.1
- Entgegennahme von und Entscheidung über Hinweise auf weitere Verstöße
- ggf. Weiterleitung von Protesten gemäß WO A 19.1 und Hinweisen auf weitere
Verstöße an die zuständigen Rechtsinstanzen
- Kommunikation mit den Vereinen in allen Fragen des Punktspielbetriebes
Die Verbände dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich verbandseinheitlich festlegen,
dass einzelne der o.g. Aufgaben auch durch automatisierte Verfahren übernommen
werden.

3.3 Anzahl und Umfang der Spielklassen
3.3.1 Der DTTB und die Verbände legen die Bezeichnungen ihrer Spielklassen, die

Grundsätze für die Bezeichnungen der Gruppen und die Anzahl der in jede Gruppe
planmäßig einzuteilenden Mannschaften (Sollstärke) fest.

a. Im Verbandsgebiet dürfen der TTVN bzw. seine zuständigen Gliederungen nur
folgende Spielklassen einrichten:

a.a. Altersgruppe Erwachsene
Verbandsliga durch den TTVN
Landesliga durch den TTVN
Bezirksoberliga durch die Bezirksverbände
Bezirksliga durch die Bezirksverbände
1. Bezirksklasse durch die Bezirksverbände
2. Bezirksklasse durch die Bezirksverbände
Kreisliga durch die Regions-/Kreisverbände
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1. Kreisklasse durch die Regions-/Kreisverbände
weitere Kreisklassen durch die Regions-/Kreisverbände

a.b. Altersgruppen Nachwuchs und Senioren
Niedersachsenliga durch den TTVN
Verbandsliga durch den TTVN
Landesliga durch den TTVN
Bezirksliga durch die Bezirksverbände
Bezirksklasse durch die Bezirksverbände
Kreisliga durch die Regions-/Kreisverbände
1. Kreisklasse durch die Regions-/Kreisverbände
weitere Kreisklassen durch die Regions-/Kreisverbände

3.3.2 Der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen entscheiden über die Anzahl
ihrer Spielklassen und der darin gebildeten parallelen Gruppen (ggf. einschließlich
ihrer regionalen Zuordnung).

a. Gruppenhöchstzahlen und Einzugsbereiche der Spielklassen im TTVN:
a.a. Altersgruppe Erwachsenen

Verbandsliga eine Gruppe Nord für die Bezirksverbände Lüneburg und Weser-Ems,
eine Gruppe Süd für die Bezirksverbände Braunschweig und Hannover durch den
TTVN
Landesliga je eine Gruppe für die Bezirksverbände Braunschweig, Hannover, Lüne-
burg und Weser-Ems
Bezirksoberliga bis zu drei parallele Gruppen je Bezirksverband
Bezirksliga nach Bedarf
Bezirksklasse nach Bedarf
Kreisliga nach Bedarf mit Zustimmung des jeweiligen Bezirksverbandes
Kreisklasse nach Bedarf

a.b. Altersgruppe Nachwuchs und Senioren
Niedersachsenliga eine Gruppe für das gesamte Verbandsgebiet
Verbandsliga bis zu zwei Gruppen für das gesamte Verbandsgebiet
Landesliga nach Bedarf
Bezirksliga nach Bedarf
Bezirksklasse nach Bedarf
Kreisliga nach Bedarf mit Zustimmung des jeweiligen Bezirksverbandes
Kreisklasse nach Bedarf

3.3.3 Die Sollstärke darf überschritten werden, wenn ansonsten nicht alle auf eine
höhere Spielklasse verzichtenden bzw. dort gestrichenen Mannschaften sowie alle
Absteiger, Direktaufsteiger und Relegationssieger aufgenommen werden können.
Der DTTB und die Verbände dürfen zusätzlich die Überschreitung der Sollstärke
im Rahmen einer Veränderung der Spielklassenstruktur zulassen oder, wenn beim
Auffüllen einer Gruppe mehr gleichberechtigte Nachrücker vorhanden sind, als
freie Plätze.
In diesen Fällen spielt die betroffene Gruppe mit einem entsprechenden Überhang,
und am Ende der Spielzeit erhöht sich die Anzahl der Absteiger aus dieser Gruppe
entsprechend.
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a. Die Sollstärke einer Gruppe im Zuständigkeitsbereich des TTVN beträgt zehn
Mannschaften, in den Niedersachsenligen in der Altersgruppe Nachwuchs beträgt
sie zwölf Mannschaften, ab der Spielzeit 2024/25 zehn Mannschaften und in den
Niedersachsenligen, Verbandsligen und Landesligen der Altersgruppe Senioren acht
Mannschaften.

b. Von der Sollstärke darf in der jeweils untersten Spielklasse und in allen Kreisklassen
sowie in den geregelten Ausnahmefällen abgewichen werden.

3.4 Zusammensetzung der Spielklassen
3.4.1 Allgemeine Regelungen

Die Zusammensetzung der Spielklassen und Gruppen einer Spielzeit wird Einteilung
genannt und ausschließlich durch
- Abstieg
- Recht auf Spielklassenverbleib
- Direktaufstieg
- Sonderstartrecht
- Relegationsaufstieg
- Spielklassenverzicht/Abmeldung
- Auffüllung
geregelt. Maßgebend für die Zusammensetzung sind die Abschlusstabellen und
ggf. die Ergebnisse der Entscheidungsspiele der vorangehenden Spielzeit.
Es ist zulässig, dass mehrere Mannschaften eines Vereins in dieselbe Spielklasse
und auch in dieselbe Gruppe eingeteilt werden. Ausgenommen hiervon sind die
Bundesligen.
Der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen müssen ihre Auf- und
Abstiegsregelungen spätestens am 30. Juni für die nachfolgende Spielzeit veröf-
fentlichen.

a. Allgemeine Auf- und Abstiegsregelungen im TTVN
a.a. Für den Aufstieg und das Nachrücken in die Oberligen wird nach der Bundesspiel-

ordnung des DTTB verfahren.
a.b. Die für das Auffüllen einer Gruppe ggf. benötigte Vorrangigkeit wird aus den offizi-

ellen Abschlusstabellen der parallelen Gruppen in folgender Reihenfolge ermittelt:
- der bessere Tabellenplatz
- bei gleichem Tabellenplatz die bessere Punkt-, ggf. Spiel-, Satz- und Balldifferenz
aus der Wertung der Mannschaften der Abschlusstabellen untereinander, die sich
auf dem jeweiligen Tabellenplatz oder einem besseren befinden.

a.c. Die aufsteigenden Mannschaften sind verpflichtet, nach dem Spielsystem der
höheren Spielklasse zu spielen.

a.d. Von den grundsätzlich für das Zusammenstellen der Gruppe einer neuen Spielzeit
geltenden Regelungen
- Direktaufstieg (WO F.3.4.4)
- Abstieg (WO F.3.4.2),
- Relegationsaufstieg (WO F 3.4.6) und
- Auffüllen einer Gruppe (WO F.3.4.8)
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kann in Ausnahmefällen abgewichen werden, wenn zu einer neuen Spielzeit in Teil-
bereichen des Verbandes eine Veränderung der Spielklassenstruktur vorgenommen
werden soll (Einführung oder Wegfall von Spielklassen und/oder Veränderung der
Anzahl und/oder des regionalen Zuschnitts der Gruppen einzelner Spielklassen). In
diesem Fall muss der TTVN bzw. seine für die betroffenen Spielklassen zuständige
Gliederung bis zum 30. April der Spielzeit, die der letzten in der alten Spielklassen-
struktur durchzuführenden Spielzeit vorausgeht, verbindliche Übergangsregelungen
beschlossen und veröffentlicht haben, nach der die Gruppeneinteilung ausschließ-
lich für die Einführungssaison der neuen Spielklassenstruktur erfolgt. Aus den
Übergangsregelungen muss für die betroffenen Spielklassen hervorgehen, welche
Platzierungen in der letzten Spielzeit mit der alten Spielklassenstruktur zu wel-
chen Auswirkungen (Spielklassenrechten) in der ersten Spielzeit mit der neuen
Spielklassenstruktur führen. Dabei müssen für jede Gruppe in der neuen Struk-
tur die garantierten Teilnehmer (Platzierungen) und eine Auffüll-Reihenfolge auf
die Sollstärke genannt werden. Zur Vermeidung eventueller Härten können die
Übergangsregelungen vorsehen, dass in der ersten Spielzeit mit der neuen Spielklas-
senstruktur in einzelnen Gruppen eine Überschreitung der Sollstärke vorgenommen
wird.

3.4.2 Abstieg
Aus der veröffentlichten Abstiegsregelung muss eindeutig hervorgehen,
- ab welchem Tabellenplatz eine Mannschaft absteigt,
- welche Tabellenplätze davon zur Teilnahme an Relegationsspielen zu dieser
Spielklasse berechtigen.

a. Nach jeder Spielzeit steigen die auf Platz 8 und tiefer stehenden Mannschaften
der Abschlusstabelle in die nächsttiefere Spielklasse ab (siehe jedoch WO F 3.4.6).
Bzgl. gestrichener oder zurückgezogener Mannschalten gelten WO G 7.3.2.

b. In den Niedersachsenligen, Verbandsligen und Landesligen der Altersgruppe Senio-
ren steigen nach jeder Spielzeit die auf Platz 7 und tiefer stehenden Mannschaften
der Abschlusstabelle in die nächsttiefere Spielklasse ab.

3.4.3 Recht auf Spielklassenverbleib
Aus der veröffentlichten Auf- und Abstiegsregelung muss eindeutig hervorgehen,
welche Tabellenplätze zum Verbleib in der betreffenden Spielklasse berechtigen.

a. Die Plätze zwei bis sieben berechtigen im TTVN zum Klassenverbleib
b. In den Verbandsligen und Landesligen in der Altersgruppen Senioren berechtigen

die Plätze zwei bis sechs zum Klassenverbleib, in den Niedersachsenligen die Plätze
eins bis sechs.

3.4.4 Direktaufstieg
Jeder Gruppensieger in der Altersgruppe Erwachsene hat das Recht auf den
Direktaufstieg in die nächsthöhere Spielklasse.
Aus der veröffentlichten Aufstiegsregelung muss eindeutig hervorgehen, welche
weiteren Tabellenplätze zum Direktaufstieg berechtigen.
Die Verbände dürfen innerhalb der unteren Spielklassen gemäß WO A 1.2 ver-
bandseinheitlich eine Pflicht auf den Direktaufstieg vorschreiben.

a. Im Bereich des TTVN gibt es keine Pflicht zum Direktaufstieg.
a.a. Das Recht auf den Direktaufstieg in die nächsthöhere Spielklasse ist auf die

Gruppensieger beschränkt.
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a.b. Ist in Teilbereichen des TTVN bzw. seiner Gliederungen auf die Einrichtung
einzelner Spielklassen teilweise verzichtet worden, gilt folgende Regelung: Die
Gruppensieger der vorhandenen nächsttieferen Spielklasse erwerben das Direktauf-
stiegsrecht, die Tabellenzweiten das Recht zur Teilnahme an der Relegationsrunde
für die nächsthöhere Spielklasse. Die Gruppensieger der ggf. vorhandenen noch
tieferen Spielklasse erwerben das Recht zur Teilnahme an der Relegationsrunde
für die bestehende höhere Spielklasse.

a.c. Ein Gruppensieger gilt als in die nächsthöhere Spielklasse aufgestiegen, wenn er
nicht im Rahmen der Vereinsmeldung auf den Aufstieg verzichtet. Der Aufstiegs-
verzicht eines Gruppensiegers nach dem Termin für die Vereinsmeldung gilt als
Zurückziehung.

3.4.5 Sonderstartrecht
Die Verbände dürfen in ihrem Zuständigkeitsbereich verbandseinheitliche Regelun-
gen beschließen, in denen das Startrecht neu gemeldeter Mannschaften geregelt
ist.

a. Die Vereine der jeweils ersten vier, ab der Spielzeit 2024/25 ersten drei, Mannschaf-
ten der Jugend-Niedersachsenliga und der Mädchen-Niedersachsenliga erwerben
in der Folgesaison das Startrecht einer zusätzlichen Erwachsenen- bzw. Damen-
mannschaft in einer Erwachsenen- bzw. Damenspielklasse auf der Bezirksebene
bzw. Verbandsebene nach folgendem Schema:
a) Jugend-Niedersachsenliga:
- Platz 1 und 2 erhalten das Startrecht in der jeweiligen Erwachsenen-
Bezirksoberliga,
- Platz 3 erhält das Startrecht in der jeweiligen Erwachsenen-Bezirksliga,
b) Mädchen-Niedersachsenliga:
- Platz 1 und 2 erhalten das Startrecht in der jeweiligen Damen-Landesliga,
- Platz 3 erhält das Startrecht in der jeweiligen Damen-Bezirksoberliga,
Sollte der Meister der Jugend-Niedersachsenliga anschließend Deutscher Jugend-
Mannschaftsmeister werden, erhält er in der Folgesaison das Startrecht in der
jeweiligen Herren-Landesliga (anstelle der Bezirksoberliga). Sollte der Meister der
Mädchen-Niedersachsenliga anschließend Deutscher Jugend-Mannschaftsmeister
werden, erhält er in der Folgesaison das Startrecht in der jeweiligen Damen-
Verbandsliga (anstelle der Landesliga). Das zusätzliche Startrecht kann ausschließ-
lich in der Folgesaison alternativ in einer tieferen Spielklasse in Anspruch genommen
werden. Der Verein muss der TTVN-Geschäftsstelle bis zum Termin für die Vereins-
meldung mitteilen, in welcher Spielklasse er sein Startrecht in Anspruch nehmen
möchte.
Das Sonderstartrecht in der oben genannten Spielklasse wird nicht erworben, wenn
der Verein in dieser Altersklasse der Erwachsenen bereits über einen Platz in
einer höheren Spielklasse verfügt (Stand der dann abgelaufenen Spielzeit). Das
Sonderstartrecht kann ausschließlich in der Folgesaison alternativ in einer tieferen
Spielklasse in Anspruch genommen werden, sofern diese Spielklasse auch dann
noch die höchste Spielklasse des Vereins in dieser Altersklasse ist. Der Verein muss
der TTVN-Geschäftsstelle bis zum Termin für die Vereinsmeldung mitteilen, in
welcher Spielklasse er sein Startrecht in Anspruch nehmen möchte.
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b. Im Zuge der Umstellung des Erwachsenen-Spielbetriebes von Sechser-
Mannschaften auf Vierer-Mannschaften erhält ein Verein für je zwei seiner Sechser-
Mannschaften,
- die in der letzten Spielzeit vor der Umstellung ihrer Liga dort als Sechser-
Mannschaft gemeldet waren,
- die Spielzeit beendet haben (keine Streichung, kein Zurückziehen) und
- wegen der Umstellung oder ihres Abstiegs in der nachfolgenden Spielzeit als
Vierer-Mannschaft gemeldet werden müssen,
ein Sonderstartrecht für eine weitere Vierer-Mannschaft in der Liga, für die sich
die untere der beiden betroffenen Mannschaften des Vereins für die nachfolgende
Spielzeit sportlich qualifiziert hat.
Das zusätzliche Startrecht kann ausschließlich in der Folgesaison alternativ in
einer tieferen Spielklasse in Anspruch genommen werden. Der Verein muss der
TTVN-Geschäftsstelle bis zum Termin für die Vereinsmeldung mitteilen, in welcher
Spielklasse er sein Startrecht in Anspruch nehmen möchte.

3.4.6 Relegationsaufstieg
Aus der veröffentlichten Auf- und Abstiegsregelung muss eindeutig hervorgehen,
ob ein Relegationsaufstieg stattfindet und welche Tabellenplätze zur Teilnahme
an den dafür erforderlichen Mannschaftskämpfen berechtigen.
Die Relegationsspiele werden im Spielsystem der Spielklasse ausgetragen, in die
der Relegations-sieger aufsteigt. Sind jedoch nur Mannschaften für die Relega-
tionsspiele qualifiziert, deren Hauptrundenspiele in einem anderen einheitlichen
Spielsystem ausgetragen wurden, so werden die Relegationsspiele in diesem Spiel-
system ausgetragen.
Jeder Sieger einer Relegationsgruppe erwirbt das Recht auf den Relegationsaufstieg.
Mannschaften, die auf die Teilnahme an der Relegationsrunde verzichtet haben
oder dort nicht zu allen Mannschaftskämpfen angetreten sind, werden für den
Relegationsaufstieg nicht berücksichtigt.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN findet in der Altersgruppe Erwachsene ein Re-
legationsaufstieg statt. In der Altersgruppe Senioren findet kein Relegationsaufstieg
statt.

b. Das Recht zur Teilnahme an der Relegationsrunde für eine Gruppe erwerben
der Tabellenachte dieser Gruppe, sofern er nicht gestrichen oder zurückgezogen
worden ist, sowie jeder Tabellenzweite der zugehörigen Gruppen der nächsttieferen
Spielklasse. Weitere Relegationsteilnehmer ergeben sich ggf. aus WO F 3.4.4 a.b..
Jeder Sieger einer Relegationsgruppe erwirbt das Recht auf den Relegationsaufstieg.

c. Das Recht auf den Relegationsaufstieg ist im Bereich des TTVN auf den Sieger
der Relegationsrunde beschränkt.

d. Ein Relegationssieger gilt als in die nächsthöhere Spielklasse aufgestiegen, wenn
er nicht im Rahmen der Vereinsmeldung auf den Aufstieg verzichtet.
Der Aufstiegsverzicht eines Relegationssiegers nach dem Termin für die Vereins-
meldung gilt als Zurückziehung.
Mannschaften, die auf die Teilnahme an der Relegationsrunde verzichtet haben
oder dort nicht zu allen Mannschaftskämpfen angetreten sind, werden für den
Relegationsaufstieg nicht berücksichtigt.

3.4.7 Spielklassenverzicht/Abmeldung
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Spielklassenverzicht einer Mannschaft liegt vor, wenn ein Verein für eine seiner
Mannschaften im Rahmen der Vereinsmeldung auf das sportlich erreichte Startrecht
für eine bestimmte Spielklasse im Spielbetrieb der nächsten Spielzeit verzichtet.
Dabei darf der Verein die Mannschaft in einer tieferen Spielklasse melden oder
vom Spielbetrieb abmelden.
Die Verbände und ggf. deren Gliederungen dürfen das Recht auf Spielklassenver-
zicht einschränken.

3.4.8 Auffüllregelung
Sofern eine Spielklasse bzw. eine Gruppe nach Durchführung der folgenden sieben
Maßnahmen
- Abstieg,
- Direktaufstieg,
- Erteilung eines Sonderstartrechts,
- ggf. Relegationsaufstieg,
- Einreihen der Mannschaften, die termingerecht auf den Verbleib in einer höheren
Spielklasse verzichtet haben,
- Ausscheiden der Mannschaften, die termingerecht auf den Verbleib in dieser
Spielklasse verzichtet haben, und
- Auffüllen der darüber liegenden Gruppe
noch nicht die Sollstärke erreicht hat, werden die freien Plätze nach der Reihenfolge
vergeben, die vom DTTB, den Verbänden und ggf. deren Gliederungen spätestens
am 30. Juni für die nachfolgende Spielzeit zu veröffentlichen ist.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN werden die zu diesem Auffülltermin freien
Plätze in der Gruppe nach dem Termin der Vereinsmeldung einmalig in der
Reihenfolge der Platzierung in der jeweiligen Relegationsrunde vergeben.

b. Sollte die Gruppe danach noch immer nicht die Sollstärke erreicht haben, werden
die weiteren freien Plätze in der Gruppe in folgender Reihenfolge vergeben:
- der Tabellenneunte der Gruppe
- der beste Tabellendritte der nächsttieferen Spielklasse nach Vorrangigkeit (gemäß
F 3.4.1 a.b.)
- der Tabellenzehnte der Gruppe
- der zweitbeste Tabellendritte der nächsttieferen Spielklasse nach Vorrangigkeit
usw.

c. Dabei gibt es keine Untergrenze für das Auffüllen einer Gruppe. Unter Einhal-
tung der obenstehenden Reihenfolge kann bei Verzicht aller zuvor berechtigten
Mannschaften auch aus tieferen als der nächsttieferen Spielklasse aufgefüllt werden.
Mannschaften, die auf die Teilnahme an Relegations- oder Anwartschaftsspie-
len verzichtet haben oder dort nicht zu allen Mannschaftskämpfen angetreten
sind, werden für das Auffüllen einer Spielklasse bzw. einer Gruppe ebenso wenig
berücksichtigt wie gestrichene oder zurückgezogene Mannschaften.
Der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen dürfen für ihren Zuständig-
keitsbereich festlegen, ab welchem Termin kein weiteres Auffüllen mehr zulässig
ist.
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d. Sofern in der Zeit nach dem Termin für die Vereinsmeldung vor einer Spielzeit
Plätze in einer Gruppe frei werden, weil Mannschaften in diesem Zeitraum zurück-
gezogen, gestrichen oder nachträglich in eine Spielklasse oberhalb der Verbandsliga
aufgenommen werden, so bleiben diese Plätze bis zum Ende der Spielzeit frei.

e. In den Niedersachsenligen, Verbandsligen und Landesligen der Altersgruppe Se-
nioren gelten die obenstehenden Auffüllregelungen nicht. Stattdessen entscheidet
hier das TTVN-Ressort Seniorensport nach eigenen Kriterien über die Auffüllung.

3.4.9 Sonderregelungen für die Niedersachsenligen der Altersgruppe Nachwuchs
a. Die Niedersachsenligen der Jugend und Mädchen werden für jede Spielzeit nach

folgendem Schema neu zusammengesetzt:
- Platz 1 - 3 aus der Vorjahres-Gruppe (max. 3)
- pro Bezirk die bestplatzierte Mannschaft der nächsttieferen Spielklasse oder
einer Aufstiegsrunde der Gruppensieger der nächsttieferen Spielklasse, falls diese
mehr als eine Gruppe umfasst. Diese sind dem Ressort Jugendsport vom jeweiligen
Bezirksverband bis zum 15. Mai schriftlich zu bestätigen (max. 4).
- Alle qualifizierten Mannschaften sind verpflichtet Ihre Teilnahme am Spielbetrieb
der Niedersachsenligen bis zum 1. Juni (12:00 Uhr) schriftlich beim Ressort
Jugendsport zu melden.

b. Die Mannschaften unterhalb von Platz 3 steigen ab.
c. Alle Vereine des TTVN und FTTB können - ungeachtet ihrer bisherigen Jugend-

Spielklasse - Verfügungsplätze für die Niedersachsenliga beantragen. Dies geschieht
durch schriftlichen Antrag an das Ressort Jugendsport bis spätestens zum 1. Juni
(12:00 Uhr) unter Beifügung der Mannschaftsmeldung, auf dem vom TTVN zur
Verfügung gestellten Meldeformular, für die kommende Saison.

d. Die Verfügungsplätze werden anschließend vom TTVN-Ressort Jugendsport nach
eigenen Kriterien vergeben, nachdem feststeht, welche (wie viele) der direkt
qualifizierten Mannschaften in der Niedersachsenliga spielen wollen. Zur Entschei-
dungsfindung über die Vergabe der Verfügungsplätze kann auch das Ergebnis eines
Sichtungsturniers mit dem Status einer nicht offiziellen Veranstaltung herangezo-
gen werden, an dem alle bzw. ausgewählte der Bewerbervereine teilnehmen müssen.
Jede an einem Sichtungsturnier teilnehmende Mannschaft hat ein Startgeld gemäß
der Gebührenordnung an den TTVN zu entrichten.

e. Ein Bewerberverein, der keinen Verfügungsplatz erhält, kann in der Folgesaison
nur in der Jugend-Spielklasse spielen, für die er sich sportlich qualifiziert hat.
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G Organisation des Punktspielbetriebes

1 Mannschaftsstärke
1.1 In allen Spielklassen der Erwachsenen mit Ausnahme der TTBL und der Bundes-

spielklassen wird mit Sechser-Mannschaften gespielt.
1.2 In allen anderen Spielklassen wird mit Vierermannschaften gespielt.
1.3 Abweichende Regelungen von WO G 1.1 und G 1.2 dürfen die Verbände für alle

Spielklassen in ihrem Zuständigkeitsbereich beschließen.
a. In allen niedersächsischen Spielklassen der Erwachsenen wird mit Sechser-

Mannschaften gespielt. (entfällt ab 01.07.2027)
Ab 01.07.2024 gilt: In allen niedersächsischen Spielklassen der Erwachsenen ober-
halb der Kreisliga wird mit Sechser-Mannschaften gespielt. In allen niedersächsi-
schen Spielklassen der Erwachsenen unterhalb der Bezirksklassen wird mit Vierer-
Mannschaften gespielt.
Ab 01.07.2025 gilt: In allen niedersächsischen Spielklassen der Erwachsenen ober-
halb der 1. Bezirksklasse wird mit Sechser-Mannschaften gespielt. In allen nie-
dersächsischen Spielklassen der Erwachsenen unterhalb der Bezirksliga wird mit
Vierer-Mannschaften gespielt.
Ab 01.07.2026 gilt: In allen niedersächsischen Spielklassen der Erwachsenen ober-
halb der Bezirksoberliga wird mit Sechser-Mannschaften gespielt. In allen nie-
dersächsischen Spielklassen der Erwachsenen unterhalb der Landesliga wird mit
Vierer-Mannschaften gespielt.
Ab 01.07.2027 gilt: In allen niedersächsischen Spielklassen der Erwachsenen wird
mit Vierer-Mannschaften gespielt.

b. In allen niedersächsischen Spielklassen der Damen wird mit Vierer-Mannschaften
gespielt.
Bei niedersächsischen Spielklassen der Damen, in denen in der Spielzeit 2022/2023
im Braunschweiger System gespielt wurde, gilt ein Bestandsschutz, sodass dort
weiterhin in dieser Mannschaftsstärke und diesem Spielsystem gespielt werden
darf.

c. In allen niedersächsischen Spielklassen der Altersgruppen Nachwuchs und Senioren
wird mit Vierer- oder Dreier-Mannschaften gespielt.

d. Die untersten Gliederungen dürfen für ihre Spielklassen geringere Mannschafts-
stärken bei Einhaltung des folgenden Grundsatzes beschließen:
In keiner Spielklasse darf mit einer größeren Mannschaftsstärke als in der nächst-
höheren gespielt werden.
In der Altersgruppe Erwachsene (Damen bzw. Erwachsene) darf nur in der untersten
Spielklasse mit Dreier-Mannschaften gespielt werden. Zweier-Mannschaften sind
in dieser Altersgruppe nicht zugelassen.

2 Spielsysteme
Der DTTB und die Verbände entscheiden für alle Spielklassen in ihrem Zuständig-
keitsbereich über die Verwendung von Spielsystemen gemäß WO E 6.
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In allen niedersächsischen Spielklassen mit Sechser-Mannschaften wird im Paar-
kreuzsystem gespielt.
In allen niedersächsischen Spielklassen mit Vierer-Mannschaften wird im Bundes-
system gespielt.
In allen niedersächsischen Spielklassen mit Dreier-Mannschaften wird im Braun-
schweiger System gespielt.
In allen niedersächsischen Spielklassen mit Zweier-Mannschaften wird im Corbillon-
Cup-System gespielt.

3 Spiele der Hauptrunde
3.1 Austragungssystem

Im Normalfall werden die Spiele der Hauptrunde in Form von Rundenspielen so
organisiert, dass sowohl in der Vor- als auch in der Rückrunde jede Mannschaft
je einmal gegen jede andere anzutreten hat und dabei einmal Heim- und einmal
Gastrecht hat.
Bei allen anderen Austragungssystemen (z. B. in Turnierform oder in einer einfachen
Runde) kann die gleichmäßige Verteilung von Heim- und Gastrecht nicht garantiert
werden.
Die Meldung einer Mannschaft verpflichtet den Verein zur Teilnahme an allen
Spielen der Hauptrunde. Das Antreten zum Mannschaftskampf ist oberstes Gebot.
Spielabsagen und Spielverzicht sind unzulässig.

a. Für den Fall, dass eine Gruppe in einer Spielzeit aus sechs Mannschaften oder
weniger besteht, kann die entsprechende Gliederung zulassen, dass sowohl in
der Vorrunde als auch in der Rückrunde jede Mannschaft je zweimal gegen jede
andere spielt, wobei jede Mannschaft in jeder Halbserie gegen jede andere einmal
Heimrecht und einmal Gastrecht hat.

b. In den Niedersachsenligen, Verbandsligen und Landesligen der Altersklassen der
Altersgruppe Senioren werden im Normalfall die Mannschaftskämpfe der Haupt-
runde ausschließlich in der Rückrunde in Form von Rundenspielen - überwiegend
an zentralen Austragungsstätten - so organisiert, dass jede Mannschaft je einmal
gegen jede andere anzutreten hat. Dabei dürfen für jede Mannschaft an einem
Tag bis zu drei Mannschaftskämpfe angesetzt werden. Über das Heimrecht in
den Mannschaftskämpfen, die nicht zentral ausgetragen werden, entscheidet das
TTVN-Ressort Seniorensport nach eigenen Kriterien.

c. In den Niedersachsenligen der Altersgruppe Nachwuchs können die Mannschafts-
kämpfe der Hauptrunde auch in Form von Blockspieltagen an zentralen Austra-
gungsstätten organisiert werden, so dass jede Mannschaft pro Halbserie je einmal
gegen jede andere anzutreten hat. Dabei dürfen für jede Mannschaft an einem Tag
bis zu drei Mannschaftskämpfe angesetzt werden. Über Ausnahmen entscheidet
das Ressort Jugendsport.

3.2 Tabellen
Die Reihenfolge der Mannschaften in den offiziellen Tabellen ergibt sich durch
die größere Anzahl der Pluspunkte. Bei Gleichheit der Pluspunkte entscheidet die
kleinere Anzahl der Minuspunkte. Alle von zurückgezogenen oder gestrichenen
Mannschaften ausgetragenen Mannschaftskämpfe werden nicht berücksichtigt.
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Bei Gleichheit von Plus- und Minuspunkten zweier oder mehrerer Mannschaften
entscheidet die größere Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen Spielpunk-
ten (ggf. Sätzen, Bällen) aus allen ausgetragenen Mannschaftskämpfen der Vor-
und Rückrunde. Hierzu zählen auch wegen Nichtantretens kampflos gewertete oder
durch Entscheidungen von Rechtsinstanzen umgewertete Mannschaftskämpfe.
Ist auch die Differenz der Bälle gleich, entscheidet der direkte Vergleich (Tabel-
lenpunkte, Spielpunkte, Sätze und ggf. Bälle aus der Addition der Ergebnisse der
Mannschaftskämpfe der Vor- und Rückrunde) zwischen den balldifferenzgleichen
Mannschaften. Ist auch dann die Differenz der Bälle gleich, entscheidet der direkte
Vergleich (Tabelenpunkte, Spielpunkte, Sätze und ggf. Bälle aus der Addition
der Ergebnisse der Mannschaftskämpfe der Vor- und Rückrunde) zwischen den
balldifferenzgleichen Mannschaften. Ist auch dann die Differenz der Bälle gleich,
entscheidet das Los über die Reihenfolge der betroffenen Mannschaften.

4 Entscheidungsspiele
4.1 Organisation

Termine für eventuell erforderliche Entscheidungsspiele, mit Ausnahme der Bun-
desligen, sind im jeweiligen Rahmenterminplan des DTTB, der Verbände und ggf.
deren Gliederungen zu veröffentlichen. Diese Spiele werden von der zuständigen
Stelle bzw. vom Spielleiter organisiert. Zu diesem Zweck wird ein Termin festge-
legt, bis zu dem ein Teilnahmeverzicht oder eine Teilnahmezusage (jeweils nach
Maßgabe des zuständigen DTTB bzw. Verbandes) von den möglichen Teilnehmern
in Textform bekanntzugeben ist.
Entscheidungsspiele, denen Mannschaften aus unterschiedlichen Spielklassen zu-
geordnet sind, gelten immer als Fortsetzung der vorangegangenen Halbserie der
höchsten dieser Spielklassen. Insofern gelten hierbei auch alle Regelungen dieser
höchsten Spielklasse.

a. Relegationsspiele
Zur Ermittlung des Relegationsaufsteigers und der Auffüllungsreihenfolge wird für
jede Gruppe im Zuständigkeitsbereich des TTVN eine Relegationsrunde durchge-
führt.
Diese Relegationsrunde findet landesweit einheitlich an einem Wochenende statt;
der Termin wird im TTVN-Terminplan ausgewiesen.
Bei bis zu vier teilnehmenden Mannschaften wird an einem Tag, ansonsten an
zwei Tagen gespielt. Eine einvernehmliche Vorverlegung einzelner oder aller Mann-
schaftskämpfe ist nur mit Zustimmung aller an dieser Relegationsrunde beteiligten
Mannschaften und des Spielleiters zulässig.
Der Tabellenachte ist zur Durchführung der Relegationsrunde berechtigt; bei Ver-
zicht kann der Spielleiter einen anderen Verein mit der Durchführung beauftragen.
Die Relegationsspiele werden im Spielsystem der Spielklasse ausgetragen, in die der
Relegationssieger aufsteigt. Sind jedoch nur Mannschaften für die Relegationsspiele
qualifiziert, deren Hauptrundenspiele in einem anderen einheitlichen Spielsystem
ausgetragen wurden, so werden die Relegationsspiele in diesem Spielsystem ausge-
tragen.

b. Play-off-Spiele
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Die Gliederungen regeln die Organisation von Play-off-Spielen in eigener Zustän-
digkeit.

4.2 Teilnehmer
Der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen legen für ihren Zuständig-
keitsbereich fest, welche Tabellenplätze zur Teilnahme an den Entscheidungsspielen
berechtigen.

a. Relegationsspiele
Im Zuständigkeitsbereich des TTVN ist die Teilnahme an Relegationsspielen in
WO F 3.4.6 geregelt.

b. Play-off-Spiele
Die Gliederungen regeln die Teilnahme an Play-off-Spielen in eigener Zuständigkeit.
Die Teilnahme an diesen Spielen ist freiwillig. Der nicht bekanntgegebene Teilnah-
meverzicht bzw. die Teilnahmezusage einer Mannschaft verpflichtet zur Teilnahme
an allen Entscheidungsspielen.

4.3 Austragungssysteme
4.3.1 Relegations- und Anwartschaftsspiele werden im System „Jeder gegen jeden” in

Turnierform (ggf. in mehreren Stufen) durchgeführt.
Mannschaften desselben Vereins oder aus dem Einzugsgebiet derselben Gruppe
müssen möglichst frühzeitig gegeneinander spielen.
Die zuständige Stelle erstellt einen verbindlichen Spielplan unter Beachtung der
nachfolgend genannten Spielreihenfolge. Die jeweils erstgenannte Mannschaft wird
als Mannschaft A im Spielberichtsformular eingetragen.
Spielreihenfolge bei drei bzw. vier Mannschaften:
1. Runde: 1 - 3; 2 - 4
2. Runde: 3 - 2; 4 - 1
3. Runde: 2 - 1; 3 - 4
Bei drei Mannschaften ist der Gegner von Mannschaft 4 jeweils spielfrei.
Spielreihenfolge bei fünf bzw. sechs Mannschaften:
1. Runde: 2 - 5; 3 - 4; 1 - 6
2. Runde: 5 - 3; 1 - 2; 6 - 4
3. Runde: 3 - 1; 4 - 5; 6 - 2
4. Runde: 1 - 4; 2 - 3; 5 - 6
5. Runde: 4 - 2; 5 - 1; 3 - 6
Bei fünf Mannschaften ist der Gegner von Mannschaft 6 jeweils spielfrei.

4.3.2 Play-off-Spiele werden im K.-o.-System nach festgelegtem Modus (z. B. „Best-of-
Five“) durchgeführt. Mannschaften, die nicht zu allen Play-off-Spielen antreten,
scheiden aus den Play-off-Spielen aus.

4.4 Tabellen
Für die Ermittlung der Reihenfolge der Mannschaften in den offiziellen Tabellen
von Relegations- und Anwartschaftsspielen gelten dieselben Vorschriften wie für
die Spiele der Hauptrunde.
Mannschaften, die nicht zu allen Relegations- oder Anwartschaftsspielen antreten,
werden aus der Tabelle dieser Entscheidungsspiele gestrichen.

5 Terminplanung
5.1 Rahmenterminplan
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Der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen weisen für die Abwicklung
der Punktspiele in ihren Rahmenterminplänen eine ausreichende Anzahl von
Punktspielterminen aus. Dabei werden auch der erst- und der letztmögliche Spieltag
jeder Halbserie sowie die Termine eventueller Entscheidungsspiele genannt.
Die Punktspieltermine des Rahmenterminplanes sind die Basis für die Erstellung
des Spielplanes jeder einzelnen Gruppe durch die zuständige Stelle; hierin genannte
Punktspielverbote sind zu beachten.

5.2 Zugelassene Spieltage und Anfangszeiten
Als verbindliche Spieltage gelten Samstage und Sonntage. Bei Einverständnis beider
Mannschaften dürfen die Punktspiele auch an anderen Wochentagen angesetzt
werden.
Die Verbände und ggf. deren Gliederungen dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich
für das Spielen an anderen Wochentagen und Feiertagen hiervon abweichende
Vorschriften erlassen und z. B. einzelne Wochentage als verpflichtende Spieltage
ansetzen.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN dürfen die Gliederungen für ihren Zuständig-
keitsbereich für das Spielen an Wochentagen eigene Vorschriften erlassen.

b. Am Karfreitag dürfen im Zuständigkeitsbereich des TTVN und seiner Gliederungen
keine Punktspiele ausgetragen werden. Bei Verstößen gegen diese Regel ist der
Mannschaftskampf für beide Mannschaften als verloren zu werten.
Die Koppelung mehrerer Mannschaftskämpfe an einem Tag oder einem Wochen-
ende ist möglich.
Die Mannschaftskämpfe beginnen in der Regel samstags zwischen 12.00 Uhr
und 20.00 Uhr sowie sonn- und feiertags zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr.
Mannschaftskämpfe an Wochentagen beginnen in der Regel zwischen 18.00 Uhr
und 20.00 Uhr.
Die Verbände und ggf. deren Gliederungen dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich
hiervon abweichende früheste oder späteste Anfangszeiten festlegen.

c. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN beginnen die Mannschaftskämpfe in der Regel
samstags zwischen 10.00 Uhr und 20.00 Uhr sowie sonn- und feiertags zwischen
10.00 Uhr und 18.00 Uhr. Mannschaftskämpfe an Wochentagen beginnen in der
Regel zwischen 17.00 Uhr und 20.30 Uhr.

5.3 Terminmeldung
Die Terminmeldung ist eine Funktion in der offiziellen Online-Plattform, mit deren
Hilfe die Vereine für ihre Mannschaften deren Wunschheimspieltage, -termine bzw.
-anfangszeiten melden können.
Sofern der DTTB, die Verbände bzw. deren Gliederungen beschlossen haben, dass
mit der Funktion der Terminmeldung gearbeitet wird, müssen die Vereine die
erforderlichen Angaben bis zum Endtermin der Mannschaftsmeldung der Vorrunde
in der offiziellen Online-Plattform vornehmen.
Die Verbände dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich einen früheren Endtermin für
die Terminmeldung festlegen.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN wird nicht mit der Funktion der Terminmel-
dung gearbeitet.

5.4 Erstellung des Spielplanes
5.4.1 Allgemeines
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Der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen dürfen Vorgaben für
die Struktur des Spielplanes machen (z. B. Pflichtspieltage, Vorgaben für den
Termin des ersten bzw. letzten Mannschaftskampfes jeder Mannschaft, für den
Endtermin vereinsinterner Mannschaftskämpfe, für die Anzahl zu absolvierender
Mannschaftskämpfe in bestimmten Teilbereichen der Halbserie usw.).

a. Spielen zwei Mannschaften eines Vereins in der gleichen Gruppe, so haben sie die
Meisterschaftsspiele gegeneinander bereits in den ersten vier Wochen der Vor- bzw.
Rückrunde zu absolvieren. Dieser Zeitraum endet an dem Sonntag, der 28 Tage
nach dem Sonntag des ersten Punktspielwochenendes laut TTVN-Jahresterminplan
liegt.
Spielen drei Mannschaften eines Vereins in der gleichen Gruppe, endet dieser
Zeitraum 35 Tage und bei mehr als drei Mannschaften eines Vereins in der
gleichen Gruppe 42 Tage nach dem Sonntag des ersten Punktspielwochenendes
laut des TTVN-Jahresterminplans.
Ausnahmen davon sind nur für Gruppen mit Doppelrunden zulässig.
Bei Verstößen gegen diese Regel ist der Mannschaftskampf für beide Mannschaften
als verloren zu werten.
Bei der Erstellung des Spielplanes hat eine sportlich einwandfreie, keine Mannschaft
benachteiligende Abwicklung der Hauptrundenspiele Vorrang.

5.4.2 Spielplanentwurf
Grundlage für die Spielplanerstellung ist der für die Gruppe gültige Rahmenter-
minplan.
Sofern der DTTB, die Verbände bzw. deren Gliederungen beschlossen haben, dass
mit der Funktion der Terminmeldung der offiziellen Online-Plattform gearbeitet
wird, sind die dort eingegebenen Daten ebenfalls Grundlage für die Spielplaner-
stellung. Andernfalls sollen nach Möglichkeit die rechtzeitig vor Erstellung des
Spielplanes vorgebrachten Terminwünsche der Mannschaften berücksichtigt wer-
den.

a. Bereits vor Erstellung des Spielplanentwurfs kann der Spielleiter den Mannschaften
eine Aufstellung der Spielpaarungen übermitteln sowie ihnen aufgeben, ihre konkre-
ten Terminwünsche mit allen anderen Mannschaften der Gruppe abzustimmen und
ihm anschließend die untereinander abgestimmten Spieltermine zukommen zu las-
sen. Diese Terminabstimmung kann auch im Rahmen einer Spielplanbesprechung
erfolgen.
Mit diesen Daten erzeugt die zuständige Stelle einen Spielplanentwurf mit Spiel-
terminen, Anfangszeiten und Spielorten.

5.4.3 Endgültiger Spielplan
Nach Bekanntgabe des Spielplanentwurfs erhalten die Mannschaften der Gruppe
die Gelegenheit, innerhalb einer vorgegebenen Frist einvernehmlich Änderungen der
geplanten Spieltermine vorzunehmen. Abweichungen von den Punktspielterminen
des Rahmenterminplanes sind dabei nur im Einvernehmen beider Vereine möglich.
Der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen dürfen auch Spielplanbe-
sprechungen (ggf. vor jeder Halbserie) ansetzen, bei denen die Teilnahme von
Vertretern aller Mannschaften der Gruppe Pflicht ist.
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a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN sind die Spielleiter verpflichtet, vor Beginn
der Vor- und Rückrunde jeweils eine Spielplanbesprechung abzuhalten, bei denen
die Teilnahme von Vertretern aller Mannschaften der Gruppe Pflicht ist. Bei
Nichtteilnahme wird ein Ordnungsgeld gemäß Gebührenordnung erhoben.
Dem TTVN und seinen Gliederungen steht das Recht zu, für ihren gesamten
Zuständigkeitsbereich oder Teile davon die Pflicht zur Durchführung von Spiel-
planbesprechungen auszusetzen. In den von einer solchen Regelung betroffenen
Gruppen hat der Spielleiter selbst darüber zu entscheiden, ob er eine Spielplanbe-
sprechung durchführt.

b. Für die Ansetzung und Verlegung der Spieltermine, Anfangszeiten und Spielorte
ist der Spielleiter zuständig.

c. Wenn die Spielleiter die Mannschaftsnenngelder und/oder die Ordnungsgelder
einnehmen, sind diese nach entsprechender Weisung mit dem TTVN bzw. seiner
zuständigen Gliederung abzurechnen.
Der nach Ende der Frist bzw. nach Ende der Spielplanbesprechung erstellte
Spielplan gilt nur mit Zustimmung der zuständigen Stelle als endgültiger Spielplan
und ist bindend für die jeweilige Gruppe. Danach dürfen Spieltermine nur noch
durch Spielabsetzungen (WO G 6.1) oder einvernehmliche Spielverlegungen (WO
G 6.2) oder im Rahmen von Neuansetzungen verändert werden.

5.5 Veröffentlichung des endgültigen Spielplanes
Der endgültige Spielplan der Vorrunde ist spätestens vier Wochen und der der
Rückrunde spätestens zwei Wochen vor dem erstmöglichen im Rahmenterminplan
ausgewiesenen Spieltermin auf der Online-Plattform bzw. auf myTischtennis zu
veröffentlichen.
Der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen dürfen für ihren Zu-
ständigkeitsbereich auch andere Fristen für die Veröffentlichung des endgültigen
Spielplanes festlegen.

a. Vor Beginn der Vorrunde und vor Beginn der Rückrunde muss der Spielleiter
den endgültigen Spielplan sowie die genehmigten Mannschaftsmeldungen über
click-TT bekannt geben.

6 Verlegung von Spielterminen
6.1 Spielabsetzungen
6.1.1 Der Spielleiter darf auf Antrag einen Mannschaftskampf der Hauptrunde absetzen

und auf einem anderen Termin ansetzen, wenn für einen Stammspieler einer der
folgenden Gründe vorliegt:
- Nominierung als Spieler für eine internationale Veranstaltung durch den DTTB,
wobei in der Altersgruppe Nachwuchs eine Spielabsetzung für bis zu maximal vier
Turniere pro Spielzeit zulässig ist
- Qualifikation oder Nominierung als Spieler für eine Deutsche Meisterschaft
- Qualifikation oder Nominierung als Spieler für ein Ranglistenturnier des DTTB

6.1.2 Ebenso sollte dem Antrag eines Vereins für einen behinderten Stammspieler, der
für
- einen A-Kader-Lehrgang,
- eine Nationale Deutsche Meisterschaft,
- einen Länderspieleinsatz oder
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- einen sonstigen internationalen Einsatz
im Behindertensport nominiert worden ist, von der zuständigen Stelle entsprochen
werden.

6.1.3 Der DTTB und die Verbände dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich auch die
Qualifikation oder die Nominierung als Spieler oder die Einladung als Schiedsrichter
für eine andere offizielle Veranstaltung gemäß WO A 11.1 und A 11.2 oder einen
europäischen Vereinswettbewerb als Grund für eine Spielabsetzung festlegen. Das
gleiche gilt für die Einladung als Spieler zu einem Lehrgang des DTTB, seines
Verbandes oder dessen Gliederungen.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN ist eine solche Qualifikation, Nominierung
oder Einladung ein Grund für eine Spielabsetzung.
Veranstaltungen nachgeordneter Gliederungen sind kein Grund für eine Spielabset-
zung.

6.1.4 Der DTTB und die Verbände dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich auch die
Einladung als Amtsträger des DTTB, der Verbände bzw. deren Gliederungen zu
einer Veranstaltung als Grund für eine Spielabsetzung festlegen.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN ist eine solche Einladung ein Grund für eine
Spielabsetzung.
Veranstaltungen nachgeordneter Gliederungen sind kein Grund für eine Spielabset-
zung.

6.1.5 Der DTTB und die Verbände dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich auch die
Einladung zu einem Aus- oder Fortbildungslehrgang für Trainer oder Schiedsrichter
als Grund für eine Spielabsetzung festlegen.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN ist eine solche Einladung oder die Einladung
zu einem WO-Coach-Lehrgang ein Grund für eine Spielabsetzung.
Veranstaltungen nachgeordneter Gliederungen sind kein Grund für eine Spielabset-
zung.

6.1.6 Der Anspruch auf Spielabsetzung erlischt, wenn er nicht spätestens zwei Wochen
nach erfolgter Qualifikation, Nominierung oder Einladung und spätestens zwei
Wochen vor dem betreffenden Mannschaftskampf geltend gemacht wird. Über
Ausnahmen (z. B. bei Nachnominierungen) entscheidet die zuständige Stelle.

6.1.7 Bei Anträgen auf Spielabsetzung ist stets die Entscheidung des Spielleiters abzu-
warten. Eigenmächtig verlegte Mannschaftskämpfe werden für beide Mannschaften
als verloren gewertet.

6.1.8 Bei der Neuansetzung durch den Spielleiter darf der im jeweiligen Rahmenter-
minplan festgesetzte letztmögliche Spieltag der Vor- bzw. Rückrunde nur mit
Genehmigung des jeweils zuständigen DTTB, Verbandes bzw. dessen Gliederung
überschritten werden.

6.1.9 Spielabsetzungen sind kostenfrei.
6.2 Einvernehmliche Spielverlegungen
6.2.1 Eine Verlegung von Spielterminen (auch der vereinbarten Anfangszeiten) ist

grundsätzlich nicht zulässig. Als Ausnahme gelten Vorverlegungen mit Zustimmung
des Spielleiters, sofern diese einvernehmlich zwischen den beteiligten Vereinen
erfolgt sind.
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6.2.2 Der DTTB und die Verbände regeln darüber hinaus für ihren Zuständigkeitsbereich,
ob und unter welchen Bedingungen einvernehmliche Nachverlegungen seitens des
Spielleiters genehmigt werden dürfen.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN sind einvernehmliche Nachverlegungen zuläs-
sig, wenn diese der sportlich einwandfreien, keine Mannschaft benachteiligende
Abwicklung der Hauptrundenspiele nicht entgegenstehen.

b. Dabei dürfen die durch den TTVN bzw. seine Gliederung festgesetzten Schlusster-
mine für die Beendigung der Vor- und Rückrunde nicht ohne Genehmigung des
TTVN bzw. seiner Gliederung überschritten werden.

6.2.3 Ohne Zustimmung des Spielleiters verlegte Mannschaftskämpfe werden für beide
Mannschaften als verloren gewertet.

6.2.4 Der DTTB und die Verbände dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich eine Kosten-
pflicht für einvernehmliche Spielverlegungen beschließen.

a. Einvernehmliche Spielverlegungen sind kostenpflichtig gemäß Gebührenordnung.
6.3 Austragungsstätte
6.3.1 Die vor Beginn der Spielzeit in der Online-Plattform eingetragenen Austragungs-

stätten müssen sich in einem Umkreis von 30 km zum Sitz des Vereins befinden.
Der zuständige DTTB oder Verband entscheidet über die Zulässigkeit einer Aus-
tragungsstätte, falls die genannte Entfernung überschritten wird.

6.3.2 Eine Änderung der Austragungsstätte ist grundsätzlich nicht zulässig. Als Ausnah-
me gelten Änderungen innerhalb der vom Heimverein vor Beginn der Spielzeit in
der Online-Plattform bekanntgegebenen Sporthallen oder in einem Umkreis von
10 km zur im Spielplan vorgesehenen Austragungsstätte.

6.3.3 Für eine sonstige Änderung der Austragungsstätte ist die Zustimmung der Gast-
mannschaft erforderlich.

6.3.4 Das Fehlen einer geeigneten Austragungsstätte ist kein Grund für eine Spielabset-
zung. Ggf. ist in eine andere Austragungsstätte auszuweichen, die sich in einer
vom zuständigen DTTB oder Verband festgelegten zumutbaren Entfernung befin-
det, oder der Mannschaftskampf ist beim Gegner auszutragen. Ein Anspruch auf
Fahrtkostenerstattung und ggf. ein Heimspiel in der Rückrunde entsteht dadurch
nicht.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN gilt ein Umkreis von 30 km zur im Spielplan
vorgesehenen Austragungsstätte als zumutbare Entfernung.

6.3.5 Bei Änderung der Austragungsstätte ohne Zustimmung des Spielleiters wird der
Mannschaftskampf für die Heimmannschaft als verloren gewertet.

6.4 Bekanntgabe der Änderungen von Spieltermin bzw. Austragungsstätte
Bei Spielabsetzung und Neuansetzung, einvernehmlicher Spielverlegung und Än-
derung der Austragungsstätte ist der Spielleiter verpflichtet, die Änderung in der
Online-Plattform vorzunehmen und beide Mannschaften und ggf. den OSR zu
verständigen.

7 Zurückziehung und Streichung
7.1 Zurückziehung
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Eine Zurückziehung liegt vor, wenn eine Mannschaft in der Zeit nach dem Ende
der Vereinsmeldung und vor ihrem letzten Mannschaftskampf der Hauptrunde für
die jeweilige Spielzeit die Nichtteilnahme am weiteren Spielbetrieb ihrer Gruppe
erklärt. Zu einem späteren Zeitpunkt ist eine Zurückziehung nicht zulässig.

7.2 Streichung
7.2.1 Eine Mannschaft wird aus der betreffenden Spielklasse gestrichen, wenn während

der Hauptrunde einer Spielzeit an mindestens drei verschiedenen Kalendertagen ein
Mannschaftskampf wegen Nichtantretens oder Sperre kampflos gegen sie gewertet
worden ist. In Spielklassen mit halbjährlichem Auf- und Abstieg gilt jede Halbserie
in diesem Sinne als Hauptrunde.

7.2.2 Eine Mannschaft, die nachweislich das Ergebnis eines Mannschaftskampfes zum
Zwecke der Begünstigung und/oder Benachteiligung anderer Mannschaften in
nicht korrekter Weise beeinflusst, darf von der zuständigen Stelle aus der Spielklasse
gestrichen werden.

7.3 Folgen von Zurückziehung und Streichung für die laufende Spielzeit
7.3.1 Alle von einer zurückgezogenen oder gestrichenen Mannschaft ausgetragenen

Mannschaftskämpfe werden in der Tabelle weder für sie selbst noch für ihre Gegner
berücksichtigt. Die Einsätze und Spielergebnisse von in der zurückgezogenen oder
gestrichenen Mannschaft zuvor eingesetzten Spielern wie auch die von deren
Gegnern werden hinsichtlich der Einsätze und der Berechnung von TTR-Werten
und Bilanzen dagegen weiterhin berücksichtigt.

a. Die Zurückziehung oder Streichung einer Mannschaft zieht ein Ordnungsgeld
gemäß Gebührenordnung nach sich.

7.3.2 Eine zurückgezogene oder gestrichene Mannschaft belegt in dieser Spielzeit den
letzten noch zu vergebenden Tabellenplatz ihrer Gruppe. Bis zum Ende der Spiel-
zeit erfolgt keine Neunummerierung der übrigen Mannschaften des betreffenden
Vereins.

7.3.3 Der Verein einer zurückgezogenen oder gestrichenen Mannschaft darf durch Anord-
nung des Spielleiters zum Ausgleich der den anderen Mannschaften dieser Gruppe
entstandenen finanziellen Nachteile (Erstattung von Fahrtkosten, wenn die anderen
Mannschaften im Hinspiel bei der gestrichenen oder zurückgezogenen Mannschaft
angetreten sind, das Rückspiel jedoch nicht durchgeführt wird) verpflichtet werden.
Dabei wird der Spielleiter nur auf Antrag eines betroffenen Vereins, der innerhalb
von 14 Tagen nach der in der in der Onlineplattform erfassten Zurückziehung oder
Streichung an den Spielleiter zu richten ist, tätig und entscheidet im Rahmen der
Bestimmungen des zuständigen DTTB bzw. Verbandes abschließend bezüglich
der Höhe der Forderung.

7.4 Folgen von Zurückziehung und Streichung für die folgende Spielzeit
7.4.1 Eine Mannschaft, die zurückgezogen oder gestrichen worden ist, verliert nach der

laufenden Spielzeit das Recht auf Spielklassenzugehörigkeit zu jeder Spielklasse. Die
übrigen Mannschaften des betreffenden Vereins sind zu Beginn der nachfolgenden
Spielzeit entsprechendneu zu nummerieren.
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7.4.2 Der DTTB und die Verbände dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich alternativ
festlegen, dass zurückgezogene und gestrichene Mannschaften nach der laufenden
Spielzeit in die nächsttiefere Spielklasse absteigen. Erfolgt in einem solchen Fall
der Abstieg einer zurückgezogenen oder gestrichenen Mannschaft aus der Oberliga
in die Spielklasse eines Verbandes, so finden dessen einschlägige Bestimmungen
über die Behandlung solcher Mannschaften Anwendung.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN gilt WO G 7.4.1 ohne Ausnahme.

8 Titel
8.1 Der Erstplatzierte der Schlusstabelle der 1. Bundesliga der Damen ist Deutscher

Mannschaftsmeister der Damen. In Spielzeiten, in denen die 1. Bundesliga der
Damen eine Play-off-Rundeausträgt, ist der Sieger des Finals dieser Play-off-Runde
Deutscher Mannschaftsmeister der Damen.

8.2 Der Gewinner der TTBL ist Deutscher Mannschaftsmeister der Erwachsenen.
8.3 Die Verbände und ggf. deren Gliederungen dürfen festlegen, dass mit dem Grup-

pensieg bzw. mit dem Gewinn der Play-off-Runde in bestimmten Spielklassen der
Gewinn eines zusätzlichen Titels verbunden ist, z. B. der des Landesmannschafts-
meisters oder des Kreismannschaftsmeisters.

a. Die jeweils höchstplatzierte niedersächsische Mannschaft in den Niedersachsenligen
der Altersgruppe Nachwuchs, sowie die Gruppensieger der Niedersachsenligen
in den Altersgruppen Nachwuchs und Senioren erhalten den Titel eines Nieder-
sächsischen Mannschaftsmeisters ihrer Altersklasse und qualifizieren sich für die
Deutschen Mannschaftsmeisterschaften.

b. Für die Ermittlung der Niedersächsischen Mannschaftsmeister in den Altersklassen
der Altersgruppe Nachwuchs, in denen keine Niedersachsenliga gebildet wor-
den ist, werden auf Landesebene ggf. gesonderte Wettbewerbe in Turnierform
durchgeführt. Die Einzelheiten sind in den Durchführungsbestimmungen für die
Landesmannschaftsmeisterschaften geregelt.

9 Ergebnisübermittlung
Die Strukturen und Ergebnisse des Mannschaftsspielbetriebes aller Mitgliedsver-
bände sind mitsamt dem kompletten Spielklassenaufbau, aller Gruppeneinteilungen,
aller Mannschaftsmeldungen, aller Spielpläne und aller Ergebnisse aller Mann-
schaftswettkämpfe einschließlich aller dazugehörenden Spiele durch den Mitglieds-
verband entweder auf eigene Kosten permanent zeitnah in click-TT zu verwalten
und dort und/oder auf myTischtennis zu veröffentlichen oder einmal jährlich bis
spätestens zum Ende einer Spielzeit (30. Juni) dem DTTB in den dafür vom
DTTB bekanntgegebenen Datenformaten - gesammelt pro Mitgliedsverband - zur
Verfügung zu stellen, der dann für den Import in click-TT und die Veröffentlichung
dort und/oder auf myTischtennis verantwortlich ist.
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H Mannschaftsmeldung im Punktspielbetrieb

1 Allgemeines
1.1 Grundsätze
1.1.1 Jeder Spieler darf in einer Mannschaftsmeldung nur einmal namentlich aufgenom-

men werden.
1.1.2 Jeder Spieler darf innerhalb einer Altersgruppe entweder in einer Mannschaft des

offenen Spielbetriebs oder in einer Mannschaft des weiblichen Spielbetriebs (gilt
nur für weibliche Spieler) als Stammspieler gemeldet werden.

1.1.3 Jeder Mannschaftsspieler hat in einer Mannschaftsmeldung den Status eines
Stammspielers, Reservespielers (RES), weiblichen Ergänzungsspielers (WES),
Nachwuchs-Ergänzungsspieler (NES) oder Senioren-Ergänzungsspielers (SES).

1.2 Stammspieler
In der Mannschaftsmeldung sind jeder Mannschaft mindestens so viele Stamm-
spieler zuzuordnen, wie es der Sollstärke des betreffenden Spielsystems entspricht.
Lediglich der untersten Mannschaft sind mindestens so viele Stamm-, Reserve- und
Ergänzungsspieler zuzuordnen, wie es der Sollstärke des betreffenden Spielsystems
entspricht.
Die Anzahl der Stammspieler einer Mannschaft, die nicht Ausländer gemäß WO
A 15.3 sind, muss mindestens der Sollstärke minus 1 entsprechen. Die Mitglieds-
verbände sind berechtigt, für die unteren Spielklassen gemäß WO A 1.2 hiervon
verbandseinheitlich abweichende Regelungen zu beschließen.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN ist in den unteren Spielklassen keine Min-
destanzahl der Stammspieler einer Mannschaft, die nicht Ausländer gemäß WO A
15.3 sind, vorgeschrieben.
Die Anzahl zusätzlicher Stamm-, Reserve-, und Ergänzungsspieler pro Mannschaft
ist nicht begrenzt.

1.3 Reservespieler
1.3.1 Ein Stammspieler bei den Erwachsenen bzw. bei den Damen, der in der voran-

gegangenen Halbserie in der Mannschaftsmeldung, in der er als Stammspieler
gemeldet worden ist, an weniger als drei Punktspielen seines Vereins im Einzel
teilgenommen hat, wird mit Beginn der darauf folgenden Halbserie automatisch
zum Reservespieler.
Der Status als Reservespieler wird jedoch nicht erteilt, wenn dieser Spieler in der
der Halbserie mit den Mindereinsätzen unmittelbar vorangegangenen Halbserie im
selben Verein an mindestens drei Punktspielen in dieser Mannschaftsmeldung im
Einzel teilgenommen hat. Bei diesem Rückgriff bleibt sein damaliger Status als
Stamm- oder Ergänzungsspieler unberücksichtigt.
Spieler der jeweils untersten Mannschaft der Erwachsenen oder der Damen eines
Vereins erhalten keinen Vermerk als Reservespieler.
Ein Antrag auf Löschung des neu erteilten Status als Reservespieler kann bei der
zuständigen Stelle des DTTB (für die BSK) und ansonsten bei der zuständigen
Stelle des betreffenden Verbandes gestellt werden. Ihm ist nur dann zu entsprechen,
wenn er mit einer ärztlich bescheinigten Schwangerschaft begründet wird.
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1.3.2 Der Status als Reservespieler wird automatisch mit Wirkung vom Beginn der folgen-
den Halbserie aufgehoben, wenn der Spieler in der vorangegangenen Halbserie an
mindestens drei Punktspielen seines Vereins entweder in der Mannschaftsmeldung
des offenen Spielbetriebs oder in der des weiblichen Spielbetriebs im Einzel teilge-
nommen hat oder zum vorangegangenen Wechseltermin die Spielberechtigung für
den Erwachsenen-Spielbetrieb gewechselt hat. Der Status als Reservespieler wird
nach einem Wechsel der Spielberechtigung jedoch nicht automatisch aufgehoben,
wenn der Spieler während der gesamten Dauer seiner letzten Spielberechtigung im
bisherigen Verein nicht an mindestens drei Punktspielen im Einzel teilgenommen
hat.
Der Status als Reservespieler wird im Zuge eines sofortigen Wechsels der Spiel-
berechtigung für den Erwachsenen-Spielbetrieb gemäß WO B 7.4 automatisch
aufgehoben, wenn der Spieler während der gesamten Dauer seiner letzten Spiel-
berechtigung im bisherigen Verein an mindestens drei Punktspielen im Einzel
teilgenommen hat.

1.3.3 Der Status als Reservespieler wird nur in der Altersklasse Erwachsene erteilt bzw.
aufgehoben. Er hat für einen solchen Spieler keine Auswirkungen in Mannschafts-
meldungen anderer Altersklassen.

1.4 Ergänzungsspieler
Ein Ergänzungsspieler muss in der betreffenden Mannschaftsmeldung seines Vereins
unter Beachtung der Spielstärke-Reihenfolge eingereiht werden und darf somit
weder selbst einen Sperrvermerk erhalten noch bei anderen Spielern, die ohne
die Berücksichtigung des Ergänzungsspielers keinen Sperrvermerk hätten, einen
Sperrvermerk verursachen.
Die Meldung in der Altersgruppe Erwachsene ist auf die unteren Spielklassen
gemäß WO A 1.2 beschränkt.

1.4.1 Weibliche Ergänzungsspieler (WES)
Ein weiblicher Spieler, der in der Mannschaftsmeldung eines Spielbetriebs gemäß
WO A 13.1 als Stamm- oder Reservespieler aufgeführt ist, darf in der Mannschafts-
meldung des anderen Spielbetriebs als weiblicher Ergänzungsspieler aufgeführt
werden.

1.4.2 Nachwuchs-Ergänzungsspieler (NES)
Ein Spieler, der in einer Mannschaftsmeldung einer Nachwuchs-Altersklasse als
Stammspieler aufgeführt ist, darf in jeder anderen Mannschaftsmeldung einer für
ihn gemäß WO A 8 zutreffenden Altersklasse der Altersgruppe Nachwuchs in einer
Mannschaft des offenen Spielbetriebs und in einer Mannschaft des weiblichen
Spielbetriebs (gilt nur für weibliche Spieler) als Nachwuchs-Ergänzungsspieler
gemeldet werden.

1.4.3 Senioren-Ergänzungsspieler (SES)
Ein Spieler, der in einer Mannschaftsmeldung einer Senioren-Altersklasse als
Stammspieler aufgeführt ist, darf in jeder anderen Mannschaftsmeldung einer
für ihn gemäß WO A 8 zutreffenden Altersklasse der Altersgruppe Senioren in
einer Mannschaft des offenen Spielbetriebs und in einer Mannschaft des weibli-
chen Spielbetriebs (gilt nur für weibliche Spieler) als Senioren-Ergänzungsspieler
gemeldet werden.
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2 Mannschaftsmeldung
Sofern der Punktspielbetrieb TTR-bezogen durchgeführt wird, gilt für die Mann-
schaftsmeldung:

2.1 Erstellen der Mannschaftsmeldung
2.1.1 Die Zuordnung der spielberechtigten Spieler zu den Mannschaften eines Vereins

(Erstellung der Mannschaftsmeldung) ist durch den Verein (bei Spielgemeinschaf-
ten durch den führenden Verein) für jede Halbserie termingerecht und vollständig
in click-TT vorzunehmen. Für jede Altersklasse und jedes Geschlecht erfolgt eine
getrennte Meldung. Dabei sind alle Mannschaften mit allen Stamm-, Reserve- und
Ergänzungsspielern aufzuführen.
Sofern ein Mitgliedsverband Spielgemeinschaften zugelassen hat, werden die Spieler
des aufgenommenen Vereins in der Mannschaftsmeldung des führenden Vereins
aufgeführt. Ein Spieler aus einem Verein, der an einer Spielgemeinschaft beteiligt
ist, darf nur in dem Verein als Ergänzungsspieler gemeldet werden, für den er die
Spielberechtigung besitzt.
Die Reihenfolge derselben Spieler darf in verschiedenen Mannschaftsmeldungen
unterschiedlich sein.

2.1.2 Die Erstellung der Mannschaftsmeldung durch den Verein in click-TT entspricht
einem Antrag an die genehmigende Stelle. Bis zum Ablauf der jeweiligen Frist darf
die Mannschaftsmeldung seitens des Vereins geändert werden. Hat ein Verein bis
zum Ablauf der Frist keine Mannschaftsmeldung erstellt und reicht er auch danach
seine Mannschaftsmeldung nicht innerhalb von drei Tagen bei der zuständigen
Stelle ein, wird die Mannschaftsmeldung durch die zuständige Stelle gemäß der
Q-TTR-Werte ohne Berücksichtigung von Toleranzwerten vorgenommen.

2.1.3 Das Zeitfenster für die Mannschaftsmeldung der Vorrunde beginnt am 20. Juni
und endet am 1. Juli, das der Rückrunde beginnt am 16. Dezember und endet am
22. Dezember. Der DTTB und die Verbände dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich
einen früheren Start- und/oder einen früheren Endtermin für die Vorrundenmeldung
festlegen, die beide nicht vor dem 4. Juni liegen dürfen.

2.1.4 Die Mannschaftsmeldung für die jeweilige Halbserie ist für alle Mannschaften
vorzunehmen, auch dann, wenn keine Änderungen gegenüber der vorangegangenen
Halbserie gewünscht oder erforderlich sind.

a. Erfolgt die Mannschaftsmeldung nicht rechtzeitig und/oder nicht vollständig,
darf pro Gliederungsebene und Altersklasse jeweils ein Ordnungsgeld nach der
Gebührenordnung des TTVN bzw. seiner Gliederungen festgesetzt werden. Darüber
hinaus dürfen solche Mannschaften von der zuständigen Stelle gestrichen werden.

2.1.5 Gesperrte Spieler dürfen nur dann für eine Halbserie gemeldet werden, wenn die
Sperre vor dem Ende dieser Halbserie (30. Juni bzw. 31.Dezember) endet.

2.1.6 Spieler, deren Einsatzberechtigung gemäß WO A 15.3 entzogen worden ist, dürfen
nur dann für eine Halbserie gemeldet werden, wenn der Entzug der Einsatzberech-
tigung vor Beginn dieser Halbserie endet.
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2.1.7 Nachmeldungen bisher nicht gemeldeter Spieler sind unter Beachtung der
Spielstärke-Reihenfolge jederzeit möglich. Ein nachgemeldeter Spieler darf so-
mit weder selbst einen Sperrvermerk erhalten noch bei anderen Spielern, die
ohne die Berücksichtigung des nachgemeldeten Spielers keinen Sperrvermerk
hätten, einen Sperrvermerk verursachen. Solche Änderungen der Mannschaftsmel-
dung nach dem Ende der jeweiligen Eingabefrist müssen durch den Verein bei
der zuständigen Stelle beantragt werden. Sie haben keine Auswirkungen auf die
Mannschaftszugehörigkeit aller anderen Spieler dieser Mannschaftsmeldung.
Spieler, die in der Vorrunde einen Sperrvermerk hatten, dürfen in der Rückrunde
nur in der Mannschaft nachgemeldet werden, in der sie in der Vorrunde gemeldet
waren. Der Sperrvermerk aus der Vorrunde bleibt dabei erhalten.

a. Nachmeldungen bisher nicht gemeldeter Spieler sind zulässig für Spieler,
- die trotz bestehender Spielberechtigung für einen Verein in der betreffenden
Spielzeit für keine seiner Mannschaften in der gewünschten Altersklasse gemeldet
worden sind,
- die erstmalig eine Spielberechtigung erhalten,
- deren Spielberechtigung für den alten Verein wiederaufgelebt ist oder
- für die ein sofortiger Wechsel nach WO B 7 möglich ist.

2.1.8 Änderungen der Mannschaftsmeldung durch die zuständige Stelle sind nach Ablauf
der Einspruchsfrist gemäß WO A 19.3 mit Ausnahme von Nachmeldungen gemäß
WO H 2.1.6 und Entscheidungen der Rechtsorgane nicht zulässig.

2.2 Spielstärke-Reihenfolge
Sämtliche in den Punktspielen eventuell zum Einsatz kommenden Mannschaftsspie-
ler müssen entsprechend ihrer Spielstärke-Reihenfolge (Rangfolge vom stärksten
Spieler der ersten Mannschaft bis zum schwächsten Spieler der untersten Mann-
schaft; Ausnahmen siehe WO H 2.4) in der Mannschaftsmeldung aufgeführt
werden.
Dabei darf mit unten definierten Toleranzen von diesem Grundsatz abgewichen
werden. Die Toleranzen sind mannschaftsintern geringer als mannschaftsübergrei-
fend.
Die Spielstärke-Reihenfolge wird mittels der vergleichbaren Quartals-TTR-Werte
der jeweiligen Quartals-Tischtennis-Rangliste ermittelt. Für die Mannschaftsmel-
dung der Vorrunde werden die Q-TTR-Werte vom 11. Mai und für die der
Rückrunde die Q-TTR-Werte vom 11. Dezember verwendet. Hat ein Spieler kei-
nen vergleichbaren Q-TTR-Wert, legt die zuständige Stelle die Einstufung nach
eigenem Ermessen fest.

2.3 Toleranzen für die Spielstärke-Reihenfolge
Die Toleranzwerte, innerhalb derer der Grundsatz der Mannschaftsmeldung nach
Spielstärke-Reihenfolge als erfüllt gilt, sind wie folgt festgelegt:
Für Mannschaftsmeldungen der Altersgruppen Erwachsene und Senioren gilt:
Innerhalb der gesamten Mannschaftsmeldung einer Altersklasse darf kein Spieler
hinter einem anderen gemeldet werden, dessen Q-TTR-Wert um mehr als 50
TTR-Punkte kleiner ist. Bei einer größeren Differenz als 50 TTR-Punkte liegt
eine Abweichung von der Spielstärke-Reihenfolge vor, die gemäß WO H 2.4 zu
behandeln ist.
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Innerhalb einer Mannschaft darf kein Spieler hinter einem anderen gemeldet werden,
dessen Q-TTR-Wert um mehr als 35 TTR-Punkte kleiner ist.
Für Spieler der Altersgruppe Nachwuchs in Mannschaftsmeldungen der Erwachse-
nen gilt:
- Die beiden Toleranzwerte erhöhen sich um jeweils 35 auf 85 bzw. 70 TTR-Punkte.
- Die beiden Toleranzwerte erhöhen sich für Spieler des Landeskaders (oder höher)
um jeweils 70 auf 120 bzw. 105 TTR-Punkte.
Für Mannschaftsmeldungen der Altersgruppe Nachwuchs gilt:
Innerhalb der gesamten Mannschaftsmeldung einer Altersklasse darf kein Spieler
hinter einem anderen gemeldet werden, dessen Q-TTR-Wert um mehr als 85
TTR-Punkte kleiner ist. Bei einer größeren Differenz als 85 TTR-Punkte liegt
eine Abweichung von der Spielstärke-Reihenfolge vor, die gemäß WO H 2.4 zu
behandeln ist.
Innerhalb einer Mannschaft darf kein Spieler hinter einem anderen gemeldet werden,
dessen Q-TTR-Wert um mehr als 70 TTR-Punkte kleiner ist.

2.4 Abweichungen von der Spielstärke-Reihenfolge
Abweichend von der tatsächlichen Spielstärke dürfen Spieler nur
- zu Beginn der Vorrunde für die gesamte Spielzeit oder
- zu Beginn der Rückrunde, damit sie in ihrer bisherigen Mannschaft verbleiben
können, wenn sie ansonsten aufgrund von Veränderungen in der Spielstärke oder zur
Wiederherstellung der Sollstärke in eine obere Mannschaft des Vereins aufrücken
müssten
auf Wunsch des Vereins in einer unteren Mannschaft des Vereins gemeldet werden.
Diese Spieler erhalten einen Sperrvermerk und verlieren das Recht, während der
Dauer des Sperrvermerks in jeder einzelnen oberen Mannschaft des Vereins einge-
setzt zu werden, auch nicht als Ersatzspieler. Bei Fortbestehen des Sperrvermerks
zur Rückrunde ist die Meldung solcher Spieler in einer anderen Mannschaft nicht
erlaubt. Die Erteilung des Sperrvermerks wird von der zuständigen Stelle durch
entsprechende Kennzeichnung des Spielers in der Mannschaftsmeldung in click-TT
dokumentiert.
Wenn in einer Mannschaft ein Spieler einen Sperrvermerk erhalten hat, erhalten
auch alle über ihm stehenden Spieler dieser Mannschaft einen Sperrvermerk.
Die Dauer eines Sperrvermerks reicht längstens bis zum Ende der Spielzeit.
Ein Sperrvermerk aus der Vorrunde wird zu Beginn der Rückrunde auf Antrag des
Vereins nur dann gelöscht, wenn der betreffende Spieler in der Rückrunde in der
Mannschaft, in der er in der Vorrunde mit Sperrvermerk gemeldet wurde, oder in
einer unteren Mannschaft ohne Sperrvermerk gemeldet werden darf. Ein solcher
Spieler darf in der Rückrunde in keiner oberen Mannschaft des Vereins gemeldet
werden.
Die Aufhebung eines Sperrvermerks aus anderen Gründen während einer Spielzeit
ist nicht zulässig.

3 Genehmigung der Mannschaftsmeldung
3.1 Zuständig für die Überprüfung und Genehmigung der Mannschaftsmeldungen einer

jeden BSK-Mannschaft ist der Spielleiter der jeweiligen Gruppe. Für Spielklassen
unterhalb der BSK regelt der jeweilige Verband die Zuständigkeit.
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Bei der Bearbeitung der Mannschaftsmeldungen darf ein automatisiertes Verfahren
zur Anwendung kommen, welches die Meldungen auf die Einhaltung der einschlä-
gigen Bestimmungen überprüft und danach genehmigt oder der zuständigen Stelle
bzw. dem Spielleiter ohne Genehmigungsvermerk zur weiteren Prüfung vorschlägt.
Die Zuständigkeit und Verantwortung der zuständigen Stelle bzw. des Spielleiters
für die regelgerechte Bearbeitung der Meldungen bleiben auch bei Anwendung
eines automatisierten Verfahrens unter Hinweis auf F 3.2 unberührt.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN sind
- der TTVN für die Mannschaften der Niedersachsenligen, Verbands- und Landes-
ligen,
- die Bezirksverbände für die Mannschaften in ihren Bezirksspielklassen und
- die Regions-/Kreisverbände für die Mannschaften in ihren Regions-
/Kreisspielklassen

3.2 Bei der Überprüfung ist darauf zu achten, ob die Spielstärke-Reihenfolge innerhalb
der zu genehmigenden Mannschaften eingehalten wird und ob in oberen und
unteren Mannschaften Spieler aufgeführt sind, die nach der Spielstärke-Reihenfolge
aller Spieler des Vereins eigentlich zu der zu genehmigenden Mannschaft gehören
müssten.

3.3 Wird bei der Überprüfung einer Mannschaftsmeldung festgestellt, dass sie nicht
den Vorschriften gemäß WO H 2.1.5 und H 2.2 bis H 2.4 entspricht, muss die
zuständige Stelle die Meldung entsprechend korrigieren.
Sie darf zu diesem Zweck
- Spieler löschen (z. B. nach Rücknahme eines Wechsels),
- unzulässig in einer Mannschaft gemeldete Spieler einer anderen Mannschaft -
ggf. nach Kontakt zum antragstellenden Verein - zuordnen,
- die Reihenfolge von Spielern innerhalb einer Mannschaft ändern,
- Spielern einen Sperrvermerk erteilen.

a. In solchen Fällen ist jede für die Genehmigung der Mannschaftsmeldung zuständige
Stelle befugt, Sperrvermerke für die Spieler des Vereins zu erteilen, die in der zu
genehmigenden oder in einer unteren Mannschaft des Vereins gemeldet sind. Ein
Sperrvermerk für Spieler einer unteren Mannschaft gilt auch dann, wenn die für die
Genehmigung dieser unteren Mannschaft zuständige Stelle keinen Sperrvermerk
für den Spieler erteilt hat.

3.4 Die Genehmigung der Mannschaftsmeldung wird von der zuständigen Stelle durch
entsprechende Eintragungen in click-TT erteilt.

3.5 Für jede Mannschaft eines Vereins gilt, dass gegen die genehmigte Mannschafts-
meldung seiner Mannschaft und gegen erteilte Sperrvermerke für seine Spieler wie
auch gegen die genehmigten Mannschaftsmeldungen aller anderen Vereine der
Gruppe und gegen nicht erteilte Sperrvermerke für Spieler der anderen Vereine
der Gruppe der Verein den Rechtsweg beschreiten darf.

a. Der Rechtsweg ist im Zuständigkeitsbereich des TTVN wie folgt geregelt: Innerhalb
von 14 Tagen nach Veröffentlichung besteht ein schriftliches Einspruchsrecht des
Vereins bei der zuständigen Stelle.

b. Nach Ablauf dieser Einspruchsfrist ist auch eine fehlerhafte Mannschaftsmeldung
einschließlich fehlerhaft erteilter oder nicht-erteilter Sperrvermerke endgültig.
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c. Die Genehmigung der Mannschaftsmeldung durch den Spielleiter befreit den Verein
nicht von seiner Verantwortung für die Erledigung der sonstigen Formvorschriften.

4 Auswirkungen von Zurückziehung oder Streichung auf die
Mannschaftsmeldung

4.1 Spieler von Mannschaften, die zurückgezogen oder gestrichen worden sind, dürfen
während der laufenden Spielzeit nur in oberen Mannschaften dieser Mannschafts-
meldung des Vereins eingesetzt werden.

4.2 Spieler mit Sperrvermerk von Mannschaften, die zurückgezogen oder gestrichen
worden sind, dürfen während der laufenden Spielzeit in keiner anderen Mann-
schaft dieser Mannschaftsmeldung des Vereins eingesetzt werden, es sei denn, der
Sperrvermerk wird zur Rückrunde gemäß WO H 2.4 gelöscht.

4.3 Sofern die Zurückziehung/Streichung bis zum Endtermin der Mannschaftsmeldung
der Rückrunde für diese Mannschaft erfolgt ist, dürfen alle Spieler dieser Mann-
schaft, die keinen Sperrvermerk haben, in der Rückrunde nur in der bisherigen
oder einer oberen Mannschaft dieser Mannschaftsmeldung des Vereins gemeldet
werden.

4.4 Die Sollstärke einer zurückgezogenen oder gestrichenen Mannschaft darf bis zum
Ende der Spielzeit unterschritten werden.

TTVN • Tischtennis-Verband Niedersachsen e. V. 139



WO/AB Abschnitt: I Mannschaftskämpfe im Punktspielbetrieb

I Mannschaftskämpfe im Punktspielbetrieb

1 Bedingungen für Austragungsstätten
1.1 Spielraum
1.1.1 Die Zulässigkeit mehrerer Mannschaftskämpfe in derselben Austragungsstätte zum

gleichen Zeitpunkt ist
- für die BSK in der BSO geregelt,
- für Spielklassen unterhalb der BSK grundsätzlich gegeben.

1.1.2 Die Anzahl der Spielräume (Boxen) bei Mannschaftskämpfen ist
- für die BSK auf zwei festgelegt,
- für Spielklassen unterhalb der BSK bei Sechser- und Vierer-Mannschaften sowie
solchen, für die das Braunschweiger System angewendet wird, auf zwei, bei allen
anderen auf einen festgelegt.

1.1.3 Die Mindestmaße für den Spielraum (Box) pro Tisch betragen
- für die Bundesligen 7 m x 14 m,
- für die Regional- und Oberligen 6 m x 12 m,
- für die Spielklassen unterhalb der BSK 5 m x 10 m. Die Verbände dürfen für
einzelne Spielklassen größere Mindestmaße vorschreiben.

1.1.4 Die Begrenzung jedes Spielraumes (Box) durch Umrandungen ist
- in den BSK vorgeschrieben und wird
- in den Spielklassen unterhalb der BSK empfohlen. Die Verbände dürfen für
einzelne Spielklassen die Begrenzung jedes Spielraumes oder der Spielräume eines
Mannschaftskampfes vorschreiben.
Bei der Begrenzung an Hallenwänden müssen keine Umrandungen stehen. Innerhalb
der Begrenzung und auf der Umrandung dürfen keine Gegenstände abgelegt werden.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN sind keine Begrenzungen des Spielraumes
vorgeschrieben.

1.1.5 Die Mindesthöhe des Spielraumes (Box) beträgt
- für die BSK 5 m,
- für die Spielklassen unterhalb der BSK 4 m.

1.2 Tische, Netzgarnituren, Bälle, Zählgeräte und Anzeigetafel
Zusätzlich zu den Vorgaben für Spielmaterialien (siehe WO A 7) wird die Verwen-
dung je eines Zählgerätes pro Tisch und einer Anzeigetafel (Spielstandanzeige)
pro Mannschaftskampf in allen Spielklassen vorgeschrieben.

a. Ein Verstoß gegen diese Bestimmung zieht ein Ordnungsgeld gemäß Gebührenord-
nung nach sich.

1.3 Boden
Der Boden und darauf angebrachte Werbung müssen rutschfest sein.

1.4 Beleuchtung
Die Mindeststärke der Beleuchtung für den gesamten Spielraum (Box) beträgt
- für die Bundesligen 600 Lux (empfohlen 1000 Lux),
- für die Regional- und Oberligen 300 Lux (empfohlen 600 Lux),
- für die Spielklassen unterhalb der BSK 300 Lux (empfohlen 400 Lux).

140 TTVN • Tischtennis-Verband Niedersachsen e. V.



WO/AB Abschnitt: I Mannschaftskämpfe im Punktspielbetrieb

Die Beleuchtungsstärke muss über dem gesamten Spielraum gleichmäßig sein. Die
Lichtquellen müssen mindestens 4 m über dem Boden angebracht sein. Blendendes
Licht und Tageslichteinfall sind zu vermeiden.
Die Messung der Beleuchtungsstärke erfolgt an den vier Ecken des Tisches.

1.5 Temperatur
Die Temperatur im Spielraum (Box) muss mindestens +15° Celsius betragen.

1.6 Ausnahmen
Wenn ein Verein die Bestimmungen gemäß WO I 1.1 bis I 1.5 dauerhaft oder
vorübergehend nicht einhalten kann, ohne dass ihm ein maßgebliches Verschulden
hierfür zuzurechnen ist, darf er für einen befristeten Zeitraum (längstens bis zum
Ende der laufenden Spielzeit) bei der zuständigen Stelle eine Ausnahmegenehmi-
gung beantragen.
Der DTTB und die Verbände legen die Zuständigkeit für die Entscheidung über
solche Anträge fest. Der Heimverein hat dem Gast und ggf. dem OSR diese
Genehmigung auf Verlangen vorzulegen.

a. Die zuständige Stelle des TTVN bzw. seiner Gliederung entscheidet für ihren
Zuständigkeitsbereich.
Weitere Ausnahmen darf der OSR für den von ihm geleiteten Mannschaftskampf
zulassen.

1.7 Bereitstellung der Austragungsstätte
Die Austragungsstätte muss mindestens einen bestimmten Zeitraum vor der
festgesetzten Anfangszeit geöffnet und in spielbereitem Zustand sein. Dieser
Zeitraum beträgt
- für die 1. Bundesliga 90 Minuten,
- für die anderen BSK 60 Minuten,
- für die Spielklassen unterhalb der BSK 30 Minuten. Die Verbände dürfen für
einzelne Spielklassen einen größeren Zeitraum vorschreiben.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN gelten 30 Minuten vor Spielbeginn als ausrei-
chend.
Der Gastmannschaft ist während dieser gesamten Zeit eine Trainingsmöglichkeit
mit den Materialien zu gewährleisten, mit denen der Mannschaftskampf ausge-
tragen werden soll. Ist diese Möglichkeit trotz rechtzeitiger Anreise des Gastes
nicht gegeben, darf die Gastmannschaft auf der Einhaltung des oben genannten
Mindestzeitraums bestehen.
Bei einer Verspätung der Gastmannschaft verringert sich der oben genannte
Mindestzeitraum entsprechend.

1.8 Materialien und Trikots
Der DTTB und die Verbände dürfen für ihre Spielklassen die Verwendung be-
stimmter Materialien oder Qualitäten vorschreiben.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN wird die Verwendung bestimmter Materialien
oder Qualitäten nicht vorgeschrieben.
Die Vereine müssen bis zu einem festgelegten Zeitpunkt die von der zuständigen
Stelle geforderte Materialmeldung vorlegen.
Die zuständige Stelle muss die bekanntgegebenen Materialien veröffentlichen.

2 Spielkleidung
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Während des gesamten Mannschaftskampfes ist innerhalb einer Mannschaft eine
einheitliche Spielkleidung vorgeschrieben.

a. Ein Verstoß gegen diese Bestimmung zieht ein Ordnungsgeld gemäß Gebührenord-
nung nach sich.

3 Schiedsrichtereinsatz
3.1 Oberschiedsrichter (OSR)
3.1.1 Allgemeines

Der DTTB und die Verbände entscheiden für die Spielklassen in ihrem Zustän-
digkeitsbereich grundsätzlich über den Einsatz von OSR für die jeweiligen Mann-
schaftskämpfe.

a. In den Spielklassen des TTVN und seiner Gliederungen werden grundsätzlich keine
OSR eingesetzt.
Darüber hinaus darf auf Antrag eines der beiden beteiligten Vereine oder einer
Verbandsinstanz ein OSR für einzelne Mannschaftskämpfe von der zuständigen
Stelle eingesetzt werden.

b. Die Kosten für den OSR-Einsatz trägt der Antragsteller.
Bei gleichzeitig stattfindenden Mannschaftskämpfen in derselben Austragungsstät-
te muss für jeden Mannschaftskampf ein OSR eingesetzt werden. Die Verbände
dürfen für ihre Spielklassen andere Regelungen beschließen.
Eingesetzte OSR müssen eine gültige Schiedsrichterlizenz besitzen.
Grundsätzlich darf der OSR keinem der Vereine angehören, die in dem jeweiligen
Mannschaftskampf aufeinandertreffen.
Sofern bei einem Mannschaftskampf kein OSR eingesetzt wird, sind die beiden
Mannschaftsführer für den ordnungsgemäßen Ablauf der Begegnung verantwortlich.

3.1.2 Einsatz
Für Auswahl, Benachrichtigung und Bekanntgabe des OSR und ggf. dessen
Vertreters ist die Schiedsrichterorganisation des Mitgliedsverbandes verantwortlich,
in dessen Zuständigkeitsbereich der Mannschaftskampf durchgeführt wird.
Falls ein eingeteilter OSR zu einem Mannschaftskampf nicht erscheint, werden
dessen Aufgaben ggf. von einem anwesenden Schiedsrichter mit gültiger Lizenz,
ansonsten von beiden Mannschaftsführern wahrgenommen.

3.1.3 Aufgaben
Zu den Aufgaben des OSR gehört neben dem Führen des Spielberichtsformulars
die Erstellung des Oberschiedsrichterberichtes. Dieser ist der zuständigen Stelle
bis spätestens zwei Tage nach dem Mannschaftskampf einzusenden.

3.2 Schiedsrichter (SR)
3.2.1 Allgemeines

Sofern bei Mannschaftskämpfen keine SR mit gültiger Lizenz eingesetzt sind,
stellen beide Mannschaften die Schiedsrichter. Bei Spielen an zwei Tischen hat
jede Mannschaft einen Tisch mit Schiedsrichtern zu besetzen, bei Spielen an
einem bzw. an einem dritten Tisch ist die Schiedsrichtergestellung von beiden
Mannschaften abwechselnd vorzunehmen. Die Benennung der Schiedsrichter erfolgt
durch die Mannschaftsführer.

3.2.2 Einsatz
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Sofern bei Mannschaftskämpfen SR mit gültiger Lizenz eingesetzt werden, ist für
Auswahl und Benachrichtigung der SR die Schiedsrichterorganisation des Mitglieds-
verbandes verantwortlich, in dessen Zuständigkeitsbereich der Mannschaftskampf
durchgeführt wird.

3.3 SR-Kleidung
Der OSR und ggf. vom Mitgliedsverband eingesetzte SR müssen Schiedsrichter-
kleidung tragen.

3.4 Kosten
3.4.1 Sofern der DTTB und die Verbände für die Spielklassen in ihrem Zuständigkeits-

bereich entschieden haben, dass ein OSR bzw. OSR und SR eingesetzt werden,
legen sie in ihren Bestimmungen fest, welche Beträge OSR bzw. SR pro Mann-
schaftskampf erhalten. Der jeweilige Betrag wird vor Ort vom Heimverein in bar
ausgezahlt.

a. Der TTVN bzw. seine Gliederungen regeln die Betragshöhe in der jeweiligen
Gebührenordnung.

3.4.2 Sofern ein OSR bzw. OSR und SR auf Antrag eines der beiden beteiligten Vereine
oder einer Verbandsinstanz angesetzt werden, trägt der Antragsteller die Kosten.

4 Mannschaftsaufstellung
4.1 Einsatzberechtigung

In der Mannschaftsaufstellung für einen Mannschaftskampf dürfen nur die in
der zum Zeitpunkt des Mannschaftskampfes gültigen Mannschaftsmeldung dieser
Altersklasse aufgeführten Spieler enthalten sein, soweit sie gemäß den einschlä-
gigen Vorschriften (z. B. zu Spielberechtigungen, Sperrvermerken und Sperren)
einsatzberechtigt sind. Dies gilt auch für neu angesetzte Mannschaftskämpfe und
Entscheidungsspiele.
Zusätzlich gilt für die Einsatzberechtigung: Bei Entscheidungsspielen in der Alters-
gruppe Erwachsene sind nur solche Spieler einsatzberechtigt, die in der betreffenden
Halbserie oder in der unmittelbar vorangegangenen Halbserie an mindestens drei
Punktspielen des Vereins, für den sie an Entscheidungsspielen teilnehmen wollen,
entweder in der Mannschaftsmeldung des offenen Spielbetriebes (für Entschei-
dungsspiele im offenen Spielbetrieb) oder in der des weiblichen Spielbetriebes (für
Entscheidungsspiele im weiblichen Spielbetrieb) im Einzel teilgenommen haben.
Diese Bedingung gilt nicht für Spieler der untersten Mannschaft, sofern diese in
einer Liga unterhalb der 3. Bundesliga eingeteilt ist.
Gesperrte Spieler sind für die Dauer der Sperre in keiner Mannschaft des Vereins
einsatzberechtigt.
Spieler aus dem aufgenommenen Verein einer Spielgemeinschaft sind nur in den
Mannschaften des führenden Vereins einsatzberechtigt, die als „(SG)“ gekenn-
zeichnet sind.
Die Einsatzberechtigung von Ausländern ist gemäß WO A 15.3 ggf. eingeschränkt.

4.2 Reihenfolge der Mannschaftsaufstellung
In der Mannschaftsaufstellung für die Einzelspiele müssen die Spieler in der
Reihenfolge der gültigen Mannschaftsmeldung aufgeführt werden, sofern für das
jeweilige Spielsystem die Vorschriften gemäß WO E 4 nichts anderes zulassen.
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Bezüglich der Mannschaftsaufstellung für die Doppelspiele sind die Vorschriften
gemäß WO E 5 zu beachten.

4.3 Ersatzspieler
Spieler dürfen beliebig oft als Ersatzspieler in jeder höheren Mannschaft des Vereins
eingesetzt werden, wenn sie in der Mannschaftsmeldung enthalten sind, keinen
Sperrvermerk besitzen und für die jeweilige Mannschaft einsatzberechtigt sind.
Ein Spieler darf auch in einer höheren Mannschaft seines Vereins Ersatz spielen,
die in der gleichen Gruppe spielt.
Ersatzspieler werden immer den unteren Mannschaften der betreffenden Alters-
klasse entnommen und niemals den höheren.

4.4 Mehrfacheinsatz eines Spielers zur selben Zeit
Ein Spieler darf nicht zur gleichen Zeit in zwei Mannschaften eingesetzt werden.
Falls ein Spieler in zwei aufeinander folgenden Mannschaftskämpfen mitwirken soll,
dann muss der früher angesetzte Mannschaftskampf gemäß WO I 5.7 beendet sein
und der später angesetzte Mannschaftskampf darf zum Zeitpunkt des Spielendes
des früher angesetzten Mannschaftskampfes noch nicht gemäß WO I 5.6 begonnen
haben.
Andernfalls gilt der Spieler bei Mannschaftskämpfen
- derselben Altersklasse im selben Spielbetrieb in der höheren Mannschaft,
- derselben Altersklasse in unterschiedlichen Spielbetrieben in der Mannschaft des
offenen Spielbetriebs,
- verschiedener Altersklassen in der Mannschaft der älteren Altersklasse
als nicht einsatzberechtigt.

5 Regelungen für den Ablauf von Mannschaftskämpfen
5.1 Mannschaftsführer

Jede Mannschaft hat vor dem Mannschaftskampf einen verantwortlichen Mann-
schaftsführer auf dem Spielberichtsformular zu benennen, der allein zur Vertretung
seiner Mannschaft berechtigt ist. Der Mannschaftsführer muss nicht zu den betei-
ligten Spielern gehören.
Der Mannschaftsführer ist verantwortlich für die Wahrnehmung der in WO E und
WO I geregelten Aufgaben. Er darf als einziger Protest gemäß WO A 19.1 einle-
gen und muss den Spielbericht unmittelbar nach Ende des Mannschaftskampfes
unterschreiben.

5.2 Überprüfung der Mannschaftsmeldung und Identität
Bei allen Mannschaftskämpfen ist die gültige Mannschaftsmeldung dem gegne-
rischen Mannschaftsführer und ggf. dem OSR unaufgefordert in Papier- oder
elektronischer Form vorzulegen.
Jeder Spieler ist verpflichtet, sich durch ein amtliches Dokument mit Bild (z. B. Per-
sonalausweis, Führerschein) auf Aufforderung des gegnerischen Mannschaftsführers
und ggf. des OSR auszuweisen.

a. Ein Verstoß gegen diese Bestimmungen zieht ein Ordnungsgeld gemäß Gebühren-
ordnung nach sich.
Wenn die gültige Mannschaftsmeldung nicht vorgelegt wird oder ein Spieler der
Aufforderung, sich auszuweisen, nicht nachkommt, ist ein entsprechender Vermerk
im Spielbericht einzutragen.
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5.3 Spielbericht
5.3.1 Bei Mannschaftskämpfen muss ein Spielbericht erstellt werden.

Spielberichte werden in Papierform erstellt. Zulässig ist auch die Nutzung des
digitalen Spielberichtsformulars, das der DTTB und die Verbände ihren Mitgliedern
über die WebApp „nuScore“ zur Verfügung stellen. Hierbei erfolgt die Erfassung
aller für den Mannschaftskampf erforderlichen Daten (inkl. der Unterschriften
der Mannschaftsführer und ggf. des OSR) mittels eines elektronischen Endgerä-
tes. Die Übergabe des Spielberichts an click-TT erfolgt entweder manuell (bei
einem Spielbericht in Papierform) oder elektronisch per Upload (beim digitalen
Spielbericht).
Für die Erstellung des Spielberichts in Papierform dürfen der DTTB und die
Verbände die Benutzung von für ihren Zuständigkeitsbereich zugelassenen Spiel-
berichtsformularen vorschreiben.

a. Bei Mannschaftskämpfen im Gebiet des TTVN dürfen nur die vom TTVN zugelas-
senen Spielberichtsformulare verwendet werden. Vom TTVN zugelassen sind die
Spielberichtsformulare, die das vom TTVN entworfene Layout aufweisen. Dieses
Spielberichts-Layout wird sämtlichen Spielberichtsformular-Erstellern in Dateiform
auf Anfrage von der Geschäftsstelle des TTVN kostenlos zur Verfügung gestellt.

5.3.2 Bei Mannschaftskämpfen mit OSR ist dieser, ansonsten die Heimmannschaft für
die Führung des Spielberichtsformulars zuständig. Sofern nicht anders geregelt,
ist die Heimmannschaft als A- und die Gastmannschaft als B-Mannschaft in das
Spielberichtsformular einzutragen.

5.3.3 Die Spielberichtsformulare sind vollständig auszufertigen; dazu gehören die Namen
aller zum Einsatz kommenden Spieler sowie die Uhrzeit von Beginn und Ende des
Mannschaftskampfes.

b. Bei Mitwirken mehrerer Spieler gleichen Namens sind auch die Vornamen aufzu-
führen.

c. Ein Verstoß gegen diese Bestimmungen zieht ein Ordnungsgeld gemäß Gebühren-
ordnung nach sich.
Jede Mannschaft ist für die korrekte Reihenfolge ihrer Spieler im Einzel und Doppel
sowohl bei der Aufstellung als auch bei den Spielpaarungen im Spielberichtsformular
verantwortlich.

d. Die Mannschaftsführer haben sich davon zu überzeugen, dass die jeweiligen
Mannschaftsaufstellungen und die Reihenfolge der Spiele richtig in das Spielbe-
richtsformular eingetragen werden und die richtigen (aufgerufenen) Spieler an die
Tische gehen. Fehler in der Mannschaftsaufstellung und dem Spielablauf gehen zu
Lasten der betreffenden Mannschaft.

5.3.4 Bei Einführung des digitalen Spielberichts dürfen der DTTB und die Verbände
für ihren Zuständigkeitsbereich Regelungen festlegen. Diese können u. a. eine
ausschließliche Nutzung von „nuScore“ vorschreiben, Übergangsfristen vom Spiel-
bericht in Papierform zum digitalen Spielbericht enthalten oder Gastmannschaften
verpflichten, die im click-TT-Vereinsbereich veröffentlichten PINs für die in „nuSco-
re“ erforderlichen Unterschriften bereitzuhalten.
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a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN trifft die Heimmannschaft für jeden einzelnen
Mannschaftskampf die Entscheidung über die Nutzung des digitalen Spielbe-
richts. Die Gastmannschaft ist bei jedem Mannschaftskampf verpflichtet, die
im Vereinsbereich von click-TT veröffentlichte PIN für die in „nuScore“ erfor-
derliche Unterschrift bereitzustellen. Ein Verstoß zieht ein Ordnungsgeld gemäß
Gebührenordnung nach sich.
Der Spielbericht ist von beiden Mannschaftsführern zu unterschreiben. Wird
der Spielbericht in Papierform genutzt, ist eine handschriftliche Unterzeichnung
notwendig. Bei Nutzung des digitalen Spielberichtsformulars muss die Unterschrift
mit Hilfe der PINs (Heim und Gast) digital erfolgen. Mit ihrer Unterschrift
bestätigen die Mannschaftsführer die vollständige und inhaltliche Richtigkeit der
Eintragungen.

5.3.5 Falls der Spielbericht in Papierform erstellt wird, erhält der Gastverein eine Kopie.
Das Original verbleibt beim Heimverein, der es bis zum 31. Juli der nachfolgenden
Spielzeit aufbewahren und der zuständigen Stelle auf Anforderung vorlegen muss.

5.4 Spielbereitschaft
Eine Mannschaft gilt als spielbereit, wenn sie in Mindeststärke in der Austragungs-
stätte anwesend ist.

5.5 Begrüßung
Beide Mannschaften stellen sich mit allen anwesenden Spielern vor dem fest-
gesetzten Spielbeginn in Spielkleidung oder Trainingsanzug zur Begrüßung und
Bekanntgabe der Mannschaftsaufstellungen auf.

5.6 Spielbeginn
Der Mannschaftskampf hat pünktlich zur festgesetzten Anfangszeit mit dem ersten
Aufschlag zu beginnen.

5.7 Spielende
Der Mannschaftskampf endet mit dem letzten Ballwechsel.

5.8 Spielansetzung
Die für das jeweilige Spielsystem festgelegte Spielreihenfolge muss eingehalten
werden. Die Verbände dürfen für jede Spielklasse ihres Zuständigkeitsbereiches
verbandseinheitlich festlegen, dass sich die Mannschaftsführer auf das Vorziehen
von Spielen einigen dürfen. Die Wertung solcher vorgezogener Spiele ist so lange
auszusetzen, bis die in der Spielreihenfolge vorangehenden Spiele beendet sind.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN ist das einvernehmliche Vorziehen von Spielen
erlaubt.
Sofern ein Mannschaftskampf an mehr als einem Tisch durchgeführt wird, sind
die ersten Spiele gleichzeitig anzusetzen. Das jeweils folgende Spiel wird an dem
zuerst freigewordenen Tisch ausgetragen.
Der Heimverein oder ggf. der OSR ist für das Aufrufen der einzelnen Spielpaarungen
zuständig.
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Mannschaftskämpfe von Sechser- und Vierer-Mannschaften sowie solche, für die
das Braunschweiger System angewendet wird, werden grundsätzlich an zwei Ti-
schen ausgetragen, alle anderen an einem Tisch. Die Verbände dürfen für jede
Spielklasse ihres Zuständigkeitsbereichs verbandseinheitlich festlegen, dass die
Heimmannschaft die Anzahl der Spieltische ohne Zustimmung der Gastmann-
schaft um einen erhöhen darf und/oder dass Erhöhungen der Tischanzahl im
Einvernehmen beider Mannschaften zulässig sind.

b. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN darf der Heimverein die Anzahl der Spieltische
um einen erhöhen. Weigert sich die Gastmannschaft, an dem zusätzlichen Tisch
zu spielen, so liegt ein Grund für eine nachträgliche kampflose Wertung zugunsten
der Heimmannschaft vor.

c. Weitere Erhöhungen der Tischzahl und das Spielen an unterschiedlichen Tischen
können nur mit Zustimmung des Gegners erfolgen.

d. Zunächst werden so viele Spiele angesetzt, wie Tische für den Mannschaftskampf
vorgesehen sind. Das jeweils folgende Spiel wird an dem zuerst frei geworde-
nen Tisch angesetzt. Unabhängig von dieser Regelung steht jedem Spieler nach
Beendigung eines von ihm ausgetragenen Spiels eine Pause von fünf Minuten zu.

5.9 Unvollständiges Antreten
Eine Mannschaft muss immer in Sollstärke antreten. Tritt eine Mannschaft nicht
in Sollstärke, aber in Mindeststärke an, so liegt ein unvollständiges Antreten vor.

a. Eine zu Beginn eines Mannschaftskampfes nicht vollständige Mannschaft kann
sich während des Mannschaftskampfes unter Beachtung von WO E 4 ergänzen.

b. Unvollständiges Antreten zieht ein Ordnungsgeld gemäß Gebührenordnung nach
sich.

5.10 Verspäteter Spielbeginn
Bei verspäteter Spielbereitschaft einer Mannschaft bis zu 30 Minuten (bei Kop-
pelspielen an einem Tag für den zweiten Mannschaftskampf bis zu 60 Minuten)
nach der festgesetzten Anfangszeit ist der Mannschaftskampf in jedem Fall noch
auszutragen.
Bei verspäteter Spielbereitschaft einer Mannschaft von mehr als 30 Minuten (bei
Koppelspielen an einem Tag für den zweiten Mannschaftskampf von mehr als 60
Minuten) darf der Mannschaftskampf noch stattfinden, wenn beide Mannschafts-
führer einverstanden sind.
Bei Entscheidungsspielen in Turnierform werden Mannschaften, die mehr als 30
Minuten verspätet zu ihrem ersten Mannschaftskampf antreten, aus dem Turnier
gestrichen.

5.11 Höhere Gewalt
Begründet eine Mannschaft Spielabbruch, Verspätung oder Nichtantreten mit
höherer Gewalt, so ist der Antrag auf Anerkennung der höheren Gewalt bei
der zuständigen Stelle innerhalb von drei Werktagen nach dem Spieltermin in
Textform mitsamt sachdienlicher Unterlagen einzureichen. Die Entscheidung über
die Anerkennung der höheren Gewalt trifft die zuständige Stelle.
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a. Begründet eine Mannschaft im Zuständigkeitsbereich des TTVN ihre Verspätung
oder ihr Ausbleiben mit dem Ausfall eines privaten Verkehrsmittels, so unterliegt sie
einer erhöhten Beweispflicht. Sie kann, falls eine Neuansetzung nicht gerechtfertigt
erscheint, für die dem Heimverein entstandenen Kosten (Hallenmiete) ersatzpflich-
tig gemacht werden. Bei durch Nichterscheinen einer Mannschaft ausgefallenem
Mannschaftskampf ist der rechtzeitige Reiseantritt glaubhaft zu machen.

b. Die Entscheidung, ob in einzelnen Sonderfällen höhere Gewalt vorgelegen hat, trifft
für alle Spielklassen unterhalb der BSK der Vizepräsident Wettkampfsport des
TTVN auf Anfrage des Spielleiters. Der Anfrage sind alle Beweismittel beizufügen.

5.12 Nichtantreten
Nichtantreten einer Mannschaft liegt vor, wenn eine Mannschaft 30 Minuten (bei
Koppelspielen an einem Tag 60 Minuten) nach der festgesetzten Anfangszeit nicht
spielbereit ist und der Mannschaftskampf dann nicht durchgeführt wird.
Im Falle des Nichtantretens einer Mannschaft ist vom OSR bzw. von der anwe-
senden Mannschaft (Heim- oder Gastverein) ein Spielberichtsformular mit einem
entsprechenden Vermerk auszufüllen. Auf diesem Spielberichtsformular muss die
genaue Aufstellung der anwesenden Mannschaft eingetragen sein. Ist nur der
Gastverein anwesend, muss er seine Aufstellung auf geeignetem Wege (z. B. durch
Einsendung eines Spielberichtsformulars oder durch formlose Meldung per E-Mail)
der zuständigen Stelle bekanntgeben.
Der Mannschaftskampf wird für die anwesende Mannschaft hinsichtlich der Ein-
sätze ihrer Spieler als ordnungsgemäß ausgetragen gewertet.
Tritt eine Mannschaft in der Vorrunde als Gastmannschaft nicht an, wird das Spiel
in der Rückrunde erneut bei der Heimmannschaft angesetzt. Tritt eine Mannschaft
in der Rückrunde als Gastmannschaft nicht an, so sind der Heimmannschaft
auf Antrag Fahrtkosten für das Hinspiel gemäß der Richtlinien des zuständigen
Verbandes zu erstatten. Anträge auf Fahrtkostenerstattung sind innerhalb von 14
Tagen nach dem Mannschaftskampf unter Beifügung der Belege an die zuständige
Stelle zu richten.
Nichtantreten einer Heimmannschaft hat keine Änderung der Ansetzung zur Folge
und begründet keinen Anspruch auf Fahrtkostenerstattung.

5.13 Ergebnismeldung
Sofern der Punktspielbetrieb TTR-bezogen durchgeführt wird, ist die Heimmann-
schaft verpflichtet, den vollständigen Spielbericht eines jeden Mannschaftskampfes
einschließlich der Vor- und Nachnamen aller beteiligten Spieler und aller Satzergeb-
nisse in click-TT zu erfassen. Für alle Mannschaftskämpfe muss der Spielbericht
bis spätestens 24 Stunden nach der im Spielplan festgelegten Anfangszeit erfasst
worden sein. Die Verpflichtung für die Heimmannschaft bleibt auch dann bestehen,
wenn das Spiel beim Gegner oder in einer neutralen Austragungsstätte stattfindet.
Der DTTB und die Verbände dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich kürzere Fristen
für die Erfassung des Spielberichts und der Ergebnisse von Mannschaftskämpfen
festlegen.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN ist die Heimmannschaft verpflichtet das
Ergebnis eines jeden Mannschaftskampfes oberhalb der Regions-/Kreisebene bis
spätestens sechs Stunden nach dem im Spielplan festgelegten Spielbeginn in
click-TT zu erfassen.

148 TTVN • Tischtennis-Verband Niedersachsen e. V.



WO/AB Abschnitt: I Mannschaftskämpfe im Punktspielbetrieb

b. Bei Nichteinhaltung der oben genannten Fristen erfolgt die Festsetzung eines
Ordnungsgeldes gemäß Gebührenordnung.
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J Mannschaftsmeisterschaften

1 Allgemeines
Mannschaftsmeisterschaften sind Mannschaftswettbewerbe gemäß WO A 11.2,
die im Gegensatz zu Punktspielen (in Rundenform) grundsätzlich in Turnierform
durchgeführt werden. An Mannschaftsmeisterschaften dürfen Vereinsmannschaften
sowie ggf. Spielgemeinschaften teilnehmen.
Der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen dürfen Mannschaftsmeister-
schaften durchführen, für die neben den Bestimmungen der WO auch zusätzliche
Durchführungsbestimmungen erlassen werden. Sofern diese Durchführungsbestim-
mungen keine abweichenden Regelungen enthalten, gelten für die Durchführung
von Mannschaftsmeisterschaften die Bestimmungen gemäß WO D.
Der DTTB und die Verbände legen verbandseinheitlich für ihren Zuständigkeitsbe-
reich ein Spielsystem für jede Altersklasse fest, welches in WO E 6 definiert sein
muss.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN werden die Mannschaftsmeisterschaften in
allen Altersklassen der Altersgruppe Nachwuchs im Bundessystem (WO E 6.3.1)
ausgetragen.
Alle Bestimmungen für eine Mannschaftsmeisterschaft müssen in der Ausschrei-
bung (siehe WO D 2) veröffentlicht werden. Mannschaftsmeisterschaften müssen
im Turnierkalender von click-TT gemäß WO D 1.5 veröffentlicht werden.
Spielgemeinschaften gemäß WO A 14 sind bei Bundesveranstaltungen und direkten
Qualifikationen zu Bundesveranstaltungen nicht startberechtigt.

2 Meldung / Teilnahmeerklärung
Die Meldung von Mannschaften seitens der Vereine (Teilnahmeerklärung) er-
folgt freiwillig; bei erfolgter Meldung besteht Teilnahmepflicht. Die Meldung von
Mannschaften kann auch bei späterem Nichtantreten kostenpflichtig sein.
Der DTTB, die Verbände bzw. deren Gliederungen bestimmen die Termine, zu
denen eine Meldung/Teilnahmeerklärung für eine Mannschaftsmeisterschaft zu
erfolgen hat.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN sind die Termine in der jeweiligen Ausschrei-
bung geregelt.

3 Mannschaftsmeldung
Der DTTB und die Verbände bestimmen die Termine, zu denen eine Mannschafts-
meldung vorzulegen ist. Für jede Mannschaftsmeldung gelten die Grundsätze
gemäß WO H 2.2, H 2.3 und H 2.4. Der Veranstalter ist zur Prüfung dieser Mann-
schaftsmeldung verpflichtet und benennt die zuständige Stelle für die Genehmigung,
sofern keine Genehmigung in click-TT erfolgt.
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a. Sofern im Zuständigkeitsbereich des TTVN eine für die Mannschaftsmeisterschaf-
ten gemeldete Mannschaft am Punktspielbetrieb dieser Altersklasse teilnimmt,
gelten die Termine für die Mannschaftsmeldung des Punktspielbetriebs auch für
die Mannschaftsmeisterschaften. Ansonsten sind die Termine für die Mannschafts-
meldung in der jeweiligen Ausschreibung geregelt.

3.1 In der Mannschaftsmeldung dürfen nur Spieler aufgeführt werden, die für die Mann-
schaftsmeisterschaften in der jeweiligen Altersklasse und Spielzeit einsatzberechtigt
sind.
Die Mannschaftsmeldung eines Vereins einer Altersklasse gilt für alle Mann-
schaftsmeisterschaften der betreffenden Halbserie. Die Reihenfolge innerhalb einer
genehmigten Mannschaftsmeldung darf nach erfolgter Qualifikation zu Mann-
schaftsmeisterschaften höherer Ebenen in der selben Halbserie nicht geändert
werden.

3.2 Wird in einer Altersklasse zusätzlich zum Punktspielbetrieb eine Mannschaftsmeis-
terschaft durchgeführt, so gelten für Vereine in Verbänden, die click-TT nutzen,
folgende Bestimmungen:
- Maßgeblich für die Mannschaftsmeisterschaft ist die zur Rückrunde genehmigte
Mannschaftsmeldung des Punktspielbetriebes.
- Bei Mannschaftsmeisterschaften vor dem 1. Januar einer Spielzeit ist die zur
Vorrunde genehmigte Mannschaftsmeldung des Punktspielbetriebes maßgeblich.
- Nachmeldungen (siehe WO H 2.1.6) bisher nicht in der Mannschaftsmeldung
erfasster Spieler (z. B. Neuzugänge, Ergänzungsspieler gemäß WO H 1.4) sind
möglich, wobei die Mannschaftsmeldung vor der Teilnahme an der betreffenden
Mannschaftsmeisterschaft fristgerecht genehmigt werden muss.
- Der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen legen fest, ob eine Mann-
schaftsmeldung aus click-TT eingereicht oder in ein anderes Format übertragen
werden muss.
- Will in einer Altersklasse ein Verein an einer Mannschaftsmeisterschaft teilnehmen,
der in dieser Altersklasse keine Punktspielmannschaft gemeldet hat, so nimmt er
die Mannschaftsmeldung gemäß WO J 3.3 vor.

b. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN wird die Mannschaftsmeldung aus click-TT
verwendet.

3.3 Wird in einer Altersklasse neben den Mannschaftsmeisterschaften kein Punktspiel-
betrieb durchgeführt oder wird in einer Altersklasse der Punktspielbetrieb nicht in
click-TT durchgeführt, gelten für Vereine folgende Bestimmungen:
- Der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen legen das Format fest, in
dem die Mannschaftsmeldung eingereicht werden muss.
- Die Mannschaftsmeldung erfolgt auf der Grundlage der vergleichbaren Q-TTR-
Werte vom 11. Dezember der Spielzeit.
- Bei Mannschaftsmeisterschaften vor dem 1. Januar einer Spielzeit gelten die
vergleichbaren Q-TTR-Werte vom 11. Mai der vorangegangenen Spielzeit.
- Sofern ein Verband Spielgemeinschaften zugelassen hat, muss der Veranstalter
diese Zulassung überprüfen und darüber hinaus, ob und ggf. wo die Spieler des auf-
genommenen Vereins in der Mannschaftsmeldung für die Mannschaftsmeisterschaft
eingereiht werden.
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- Nachmeldungen (siehe WO H 2.1.6) zu einer früheren Mannschaftsmeldung
für Mannschaftsmeisterschaften einer Spielzeit sind möglich, wobei die Mann-
schaftsmeldung vor der Teilnahme an der betreffenden Mannschaftsmeisterschaft
fristgerecht genehmigt werden muss.

c. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN legt in solchen Fällen der jeweilige Veranstalter
das Format fest, in dem die Mannschaftsmeldung eingereicht werden muss.

4 Einsatzberechtigung
Bei jeder Veranstaltung im Rahmen von Mannschaftsmeisterschaften in den Al-
tersklassen der Altersgruppen Nachwuchs und Senioren ist ein Spieler innerhalb
einer Altersklasse an einem Wochenende nur in einer einzigen Mannschaft einsatz-
berechtigt. Ein Start in unterschiedlichen Altersklassen ist nur dann erlaubt, wenn
sich die Veranstaltungen während ihrer gesamten Dauer, jeweils beginnend mit
dem ersten Aufschlag bis zum Ende des letzten Ballwechsels, zu keinem Zeitpunkt
überschneiden.

5 Ergebniserfassung / Wertung
Ergebnisse von Mannschaftsmeisterschaften werden gemäß WO D 1.6 in click-TT
erfasst. Die Wertung von Mannschaftskämpfen innerhalb von Mannschaftsmeis-
terschaften erfolgt gemäß WO E 3.2.

6 Sonstiges
In allen nicht geregelten Punkten der Mannschaftsmeisterschaften kommen die
Bestimmungen gemäß WO D, E, F, G, H und I analog zur Anwendung.
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K Pokalmeisterschaften

1 Geltungsbereich
Dieser Abschnitt behandelt ausschließlich weiterführende Pokalmeisterschaften
gemäß WO A 11.2.
Von den auf Bundesebene stattfindenden Pokalmeisterschaften gelten die Rege-
lungen dieses Abschnittes ausschließlich für die Deutschen Pokalmeisterschaften
der Verbandsklassen. Die Regelungen für die Deutschen Pokalmeisterschaften der
Erwachsenen und die der Damen stehen in den Durchführungsbestimmungen.
Zu den weiterführenden Pokalmeisterschaften gehören alle Pokalmeisterschaften
der Verbände und ggf. deren Gliederungen, bei denen sich die Mannschaften für die
nächsthöhere Stufe bis hin zur Deutschen Pokalmeisterschaft der Verbandsklassen
qualifizieren können. Die Verbände und ggf. deren Gliederungen dürfen Pokalmeis-
terschaften auch in Altersklassen und Pokalspielklassen veranstalten, die nicht bis
zur Deutschen Pokalmeisterschaft der Verbandsklassen ausgetragen werden. Auch
solche Pokalspielklassen zählen dann zu den weiterführenden Pokalmeisterschaften
gemäß WO A 11.2.
Für die Durchführung der weiterführenden Pokalmeisterschaften gelten neben
den Regelungen dieses Abschnittes die Durchführungsbestimmungen bzw. Pokal-
Ausschreibungen, die der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen
für ihren Zuständigkeitsbereich erlassen haben. Diese dürfen mit keiner ihrer
Regelungen im Widerspruch zu den Regelungen dieses Abschnittes stehen.

a. Für die Ermittlung der Niedersächsischen Pokalmeister und der Teilnehmer an
den Deutschen Pokalmeisterschaften werden auf Landesebene Landespokalmeis-
terschaften in Turnierform durchgeführt. Mit der Ausrichtung der Landespokal-
meisterschaft kann jeweils ein Bezirks- oder Regions-/Kreisverband sowie (bei
dessen Verantwortung für den organisatorischen und spieltechnisch reibungslosen
Ablauf) ein Verein mit der Durchführung beauftragt werden.

b. Einzelheiten der Organisation und des Spielablaufs werden zwischen Ausrichter
und Durchführer sowie einem Beauftragten des TTVN festgelegt. Der TTVN
kann die Vergabe der Meisterschaften von der Erfüllung verschiedener Auflagen
abhängig machen

c. Es ist den Bezirks- und Kreisverbänden freigestellt, für ihren Bereich Bezirks- bzw.
Kreispokalmeisterschaften als weiterführende Veranstaltungen für Vereinsmann-
schaften (WO A 11.2) durchzuführen, über die sich die siegreichen Mannschaften
bis zu den Landespokalmeisterschaften qualifizieren können.
In diesem Fall haben sie eine eigene Pokalausschreibung herauszugeben bzw.
entsprechende Durchführungsbestimmungen zu erlassen, die die Durchführung
des Pokalwettbewerbs regelt und mit keiner ihrer Regelungen im Widerspruch zu
den Regelungen des Abschnitts K der WO stehen darf.
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Der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen sind berechtigt, außer
den weiterführenden Pokalmeisterschaften andere sogenannte „Pokalwettbewerbe“
durchzuführen. Diese gelten als offene Pokalmeisterschaften für Vereinsmannschaf-
ten gemäß WO A 11.4.4. Die Regelungen dieses Abschnittes gelten für solche
Veranstaltungen nicht.

d. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN sind die Bezirks- und Kreis-/Regionsverbände
berechtigt, außer den zu den Landespokalmeisterschaften hinführenden Kreis-
/Regions- und Bezirkspokalmeisterschaften andere sogenannte „Pokalwettbewerbe“
durchzuführen.
In diesem Fall haben sie eine eigene Ausschreibung herauszugeben bzw. entspre-
chende Durchführungsbestimmungen zu erlassen, die die Durchführung dieser
„Pokalwettbewerbe“ regelt, welche auch im Widerspruch zu den Regelungen des
Abschnitts K der WO stehen dürfen

2 Pokalspielklassen
Bei weiterführenden Pokalmeisterschaften dürfen die einzelnen Altersklassen in
verschiedene Pokalspielklassen unterteilt werden. Als Einteilungskriterium müssen
die Spielklassen des Punktspielbetriebes verwendet werden.
Bei weiterführenden Pokalmeisterschaften ist eine Mannschaft aus Spielern ver-
schiedener Spielklassen des Punktspielbetriebes nur in der Pokalspielklasse des
Spielers aus der höchsten Spielklasse des Punktspielbetriebes startberechtigt.
Der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen legen für die Pokalmeister-
schaften ihres Zuständigkeitsbereiches die Altersklassen, die Anzahl und Einteilung
der Pokalspielklassen und die Zugangsvoraussetzungen (Teilnehmerkreis) fest.
Sofern in einer Altersklasse mehrere Pokalspielklassen ausgetragen werden, erfolgt
diese Einteilung in der Form, dass für jede Spielklasse aus dem Punktspielbetrieb
festgelegt wird, zu welcher Pokalspielklasse sie gehört.
Die Deutschen Meisterschaften der Verbandsklassen werden bei den Erwachsenen
und bei den Damen jeweils in den Pokalspielklassen A, B und C ausgetragen.

a. Die Landespokalmeisterschaften werden bei den Damen in den Pokalspielklassen A
(bis einschließlich Verbandsliga), B (bis Bezirksoberliga) und D (bis Kreisliga) sowie
bei den Erwachsenen in den Pokalspielklassen A (bis einschließlich Verbandsliga),
B (bis Bezirksoberliga), C (bis 1. Bezirksklasse), D (bis Kreisliga) und E (bis 1.
Kreisklasse) ausgetragen.

b. Die Bezirks-, Regions- und Kreisverbände dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich
zusätzlich zu den in WO/AB K 2.a genannten Pokalmeisterschaften auch solche
in den Altersklassen der Altersgruppe Nachwuchs austragen.

3 Meldung der am Pokalspielbetrieb teilnehmenden Mannschaften
(Vereinsmeldung)
Die Meldung von Pokalmannschaften seitens der Vereine erfolgt freiwillig; bei
erfolgter Meldung besteht Teilnahmepflicht.
Im Rahmen der Vereinsmeldung melden die Vereine in der Online-Plattform ihres
Verbandes jährlich die Mannschaften, die am Pokalspielbetrieb der folgenden
Spielzeit teilnehmen sollen.
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Der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen legen für ihren Zuständig-
keitsbereich einen Endtermin für die Vereinsmeldung fest.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN ist der Endtermin für die Vereinsmeldung der
Pokalmeisterschaften identisch mit dem Endtermin der Mannschaftsmeldung für
die Punktspiele.
Die Meldung der für die Pokalspiele der jeweils nachfolgenden Verbandsgliede-
rung qualifizierten Mannschaften erfolgt durch die jeweils zuständigen Stellen
über die Online-Plattform des Verbandes; die Meldung der für die Deutschen
Pokalmeisterschaften der Verbandsklassen qualifizierten Mannschaften erfolgt über
click-TT.
Die Anzahl der in den einzelnen Pokalspielklassen gemeldeten Mannschaften eines
Vereins ist unabhängig von der Anzahl der Mannschaften in den zur Pokalspielklasse
gehörenden Spielklassen des Punktspielbetriebes.
Die Verbände und ggf. deren Gliederungen dürfen jedoch eine feste Abhängigkeit
von gemeldeten Pokalmannschaften zu den Punktspielmannschaften vorschreiben.

b. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN darf für jede Punktspielmannschaft maximal
eine Pokalmannschaft gemeldet werden.
Sofern ein Verband für seinen Zuständigkeitsbereich Spielgemeinschaften zugelas-
sen hat, sind diese grundsätzlich auch im Pokalspielbetrieb zugelassen.

c. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN dürfen gemischte Mannschaften und Spielge-
meinschaften auch an den Pokalmeisterschaften teilnehmen.
Der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen dürfen für den Start
einer Mannschaft am Pokalspielbetrieb ihres Zuständigkeitsbereiches eine Mann-
schaftsmeldegebühr festlegen. Das gilt auch für Mannschaften, die bereits eine
Mannschaftsmeldegebühr für die Pokalspiele einer tieferen Gliederung entrichtet
haben und sich für die Pokalmeisterschaften der höheren Gliederung qualifiziert
haben. Die Meldung von Mannschaften kann auch bei späterem Nichtantreten
kostenpflichtig sein.

d. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN ist die Höhe der Mannschaftsmeldegebühr in
der Gebührenordnung bzw. in der Ausschreibung geregelt.

4 Mannschaftsmeldung
Für den Pokalspielbetrieb ist eine namentliche Meldung der Mannschaftsspieler
(im Sinne der Mannschaftsmeldung des Punktspielbetriebes) nicht vorgeschrieben.
Der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen dürfen für ihren Zuständig-
keitsbereich festlegen, dass für Pokalmannschaften eine namentliche Meldung der
Mannschaftsspieler (im Sinne einer Mannschaftsmeldung) vorgeschrieben ist.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN ist die Mannschaftsmeldung für die Punkt-
spiele gleichzeitig auch die Mannschaftsmeldung für die Pokalmeisterschaften.

5 Einsatzberechtigung von Spielern in Pokalmannschaften
(Mannschaftsaufstellung)
Für die Mannschaftsaufstellung für jedes einzelne Pokalspiel gelten die folgenden
Regelungen:
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Ansonsten sind in jeder Pokalspielklasse in den dort startenden Pokalmannschaften
eines Vereins grundsätzlich alle Spieler (auch WES, NES und SES) einsatzberech-
tigt, die in der höchsten zu dieser Pokalspielklasse gehörenden Punktspielklasse auf
der Punktspiel-Mannschaftsmeldung dieses Vereins stehen, sowie alle Spieler aus
den unteren Mannschaften des Vereins (außer Spieler mit Sperrvermerk), wobei
die beiden folgenden Einschränkungen zu beachten sind:
- Wenn der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen für ihren Zustän-
digkeitsbereich eine namentliche Meldung der Mannschaftsspieler (im Sinne einer
Mannschaftsmeldung) vorgeschrieben haben und ein Verein in einer Pokalspielklas-
se mehrere Mannschaften gemeldet hat, ist die Einsatzberechtigung von Spielern
aus oberen Mannschaften dieser Pokalspielklasse in den unteren Mannschaften
verboten.
- Wenn die Verbände und ggf. deren Gliederungen für ihren Zuständigkeitsbereich
eine feste Abhängigkeit von gemeldeten Pokalmannschaften zu den Punktspiel-
mannschaften vorgeschrieben haben, ist die Einsatzberechtigung von Spielern aus
oberen Mannschaften in den unteren Mannschaften verboten.
- Die Verbände und ggf. deren Gliederungen dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich
die Einsatzberechtigung von Ergänzungsspielern in Pokalspielen einschränken.
Spieler, die nicht in der Mannschaftsmeldung des Punktspielbetriebes der Alters-
klasse der Pokalmannschaft aufgeführt sind, sind in Pokalmannschaften nicht
einsatzberechtigt.
Spieler mit Sperrvermerk im Punktspielbetrieb sind im Pokalspielbetrieb nur in
Pokalmannschaften einsatzberechtigt, die in einer Pokalspielklasse starten, zu der
ihre Punktspielklasse gehört. Sie sind weder in eventuell vorhandenen höheren
Pokalmannschaften dieser Pokalspielklasse noch in Pokalmannschaften höherer
Pokalspielklassen einsatzberechtigt.

6 Austragungssystem
Der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen legen für ihren Zustän-
digkeitsbereich das Austragungssystem der Pokalspiele fest. Dabei haben sie für
jede Runde die Wahl zwischen dem Einfachen K.-o.-System gemäß WO D 7.2 und
dem Gruppensystem gemäß WO D 7.5.

a. Bei den Landespokalmeisterschaften nehmen in allen Pokalspielklassen maximal
vier Mannschaften teil. Es wird im Gruppensystem gemäß WO D 7.5 gespielt.

b. Je Konkurrenz kann von den Bezirksverbänden jeweils eine Mannschaft gemeldet
werden.

c. Zur Auffüllung des Feldes auf vier Mannschaften dürfen im Bedarfsfall weitere
Mannschaften eines Bezirksverbandes zugelassen werden. Aufgefüllt wird in der
Reihenfolge der Bezirkspokalmeisterschaften bzw. der Kreispokalmeisterschaften.
Sofern sich für das Auffüllen mehr Mannschaften mit gleichrangiger Qualifika-
tion bewerben, als freie Plätze zu vergeben sind, entscheidet das Los über die
Auffüllreihenfolge.

d. Die Bezirks-, Regions- und Kreisverbände legen für ihren Zuständigkeitsbereich in
ihren Durchführungsbestimmungen bzw. Pokalausschreibungen das Austragungs-
system für die Pokalmeisterschaften im Rahmen von WO K 6 fest.
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7 Heimrecht
Sofern die Spiele einer Runde im Einfachen K.-o.-System und nicht in Turnierform
ausgetragen werden, hat die klassentiefere Mannschaft Heimrecht. Sofern von
allen einsatzberechtigten Spielern die in der Mannschaftsmeldung des Punkt-
spielbetriebes am höchsten gemeldeten Spieler beider Mannschaften zur gleichen
Punktspielklasse gehören, gelten die beiden Mannschaften als klassengleich, und
dann hat die Mannschaft Heimrecht, die in allen vorangegangenen Runden der
Pokalspiele der jeweiligen Verbandsgliederung mehr Auswärtsspiele hatte. Bei
gleicher Anzahl an Auswärtsspielen hat die Mannschaft mit weniger Heimspielen
Heimrecht. Ist auch diese Anzahl gleich, entscheidet das Los über das Heimrecht.
Der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen dürfen für ihren Zuständig-
keitsbereich andere Regelungen zur Ermittlung des Heimrechts von Pokalspielen
festlegen.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN gilt: Sofern die Spiele einer Runde im Einfa-
chen K.-o.-System und nicht in Turnierform ausgetragen werden, hat die klassen-
tiefere Mannschaft Heimrecht. Bei Spielklassengleichheit entscheidet das Los über
das Heimrecht.

8 Spielsystem
Alle Mannschaftskämpfe von weiterführenden Pokalmeisterschaften werden im
Spielsystem gemäß WO E 6.4.2 (Modifiziertes Swaythling-Cup-System) ausgetra-
gen.

9 Ergebnismeldung
Die Bestimmungen gemäß WO I 5.13 gelten analog auch für Pokalspiele.

10 Sonstiges
Der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen müssen in ihren Durchfüh-
rungsbestimmungen bzw. Ausschreibungen für die weiterführenden Pokalmeister-
schaften zusätzlich die folgenden Punkte regeln:
- Setzung
- Auslosung von Gruppen bzw. Einfach-K.-o.-Runden
- Spielansetzungen/ Terminabsprachen/ Spielverlegungen/ Spielabsetzungen
- Terminbekanntgabe
- Nichtantreten/Zurückziehen
- Auszeichnungen/Bezeichnung der Sieger
In allen nicht geregelten Punkten des Pokalspielbetriebes kommen die Bestimmun-
gen gemäß WO D, E, F, G, H und I analog zur Anwendung.

a. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN wird bei den Pokalmeisterschaften bei der
Auslosung von Gruppen bzw. Einfach-K.-o.-Runden grundsätzlich keine Setzung
vorgenommen.

b. Im Zuständigkeitsbereich des TTVN hat das Zurückziehen einer Mannschaft im
Punktspielbetrieb keine Auswirkungen auf den Pokalspielbetrieb.
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c. Der TTVN und seine Gliederungen regeln für ihren Zuständigkeitsbereich in
ihren Durchführungsbestimmungen bzw. Pokalausschreibungen die Grundsätze für
Spielansetzungen, Terminabsprachen, Spielverlegungen, Spielabsetzungen und die
Terminbekanntgabe für die Pokalmeisterschaften, sofern diese nicht ausschließlich
in Turnierform durchgeführt werden.

d. Für die Landespokalmeisterschaften werden vom TTVN Oberschiedsrichter,
Schiedsgericht und nach eigenem Ermessen geprüfte Schiedsrichter eingesetzt. Die
Kosten hierfür übernimmt der TTVN.

e. Für die Teilnahme an den Landespokalmeisterschaften wird ein gesondertes Start-
geld erhoben.
Fahr-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten gehen zu Lasten der Teilnehmer bzw.
deren Bezirksverbände, Kreisverbände oder Vereine.
Alle Organisations- und Werbungskosten sind vom Ausrichter/Durchführer zu
übernehmen.

f. Für die ordnungsgemäße Durchführung einer Landespokalmeisterschaft gewährt
der TTVN einen Zuschuss gemäß der Gebührenordnung. Der Zuschuss kann auf
Antrag des Schiedsgerichtes durch das Präsidium gekürzt oder gestrichen werden,
wenn die Durchführung der Veranstaltung Mängel aufgewiesen hat oder Auflagen
des TTVN nicht nachgekommen wurde.

g. Ehrenteller stellt der TTVN, evtl. Ehrenpreise der Ausrichter/Durchführer.
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L Werbebestimmungen

1 Geltungsbereich / Allgemeines
1.1 Allgemeines

Mit diesen Werbebestimmungen wird die Zulässigkeit der Werbung, der Herstel-
lerzeichen, der Vereins-/Verbandszeichen (Wappen und Namen) einschließlich
ihrer Farbgebung, der Spielernamen und der Rückennummern auf der Spielklei-
dung/Schiedsrichterkleidung und den Materialien geregelt. Sie gelten mit Ausnah-
me der TTBL sowie der Deutschen Pokalmeisterschaft der Erwachsenen (ab der 1.
Hauptrunde) für alle Bundesveranstaltungen, sofern nicht ausdrücklich Ausnahmen
zugelassen sind oder sich aus den zwischen Fernsehanstalten und dem DTTB für
Fernsehübertragungen getroffenen Vereinbarungen etwas anderes ergibt.
Sie gelten auch für alle Veranstaltungen der Verbände bzw. deren Gliederungen
und Vereine, wenn keine Abweichungen festgelegt wurden.
Bei der Spielkleidung gelten keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der Größe
für das Anbringen von Werbung, Vereinsnamen, Spielernamen, Wappen oder
Spielernummern. Lediglich die maximale Größe der Herstellerzeichen ist einzuhalten.
Die Einhaltung der übrigen Bedingungen für Herstellerzeichen, Wappen und
Werbeflächentrennung liegt in der Verantwortung der Vereine.

a. Die Werbebestimmungen gelten auch für alle offiziellen Veranstaltungen im Zu-
ständigkeitsbereich des TTVN.
Im internationalen Spielbetrieb gelten die Bestimmungen der ITTF (gemäß ITTR
B 2.2 und B 2.5) bzw. der ETTU ohne Einschränkungen.

1.2 Grundsatz
Werbung für E-Zigaretten, Tabak und Werbung, die gegen die guten Sitten sowie
gegen die gebotene politische und weltanschauliche Neutralität des Sports verstößt,
ist verboten.
Im gesamten Spielbetrieb ist Werbung für destillierte alkoholische Getränke auf
der Spielkleidung und innerhalb des Spielraums (Box) verboten. Darüber hinaus
ist im Spielbetrieb der Altersgruppe Nachwuchs auch Werbung für alkoholische
Getränke auf der Spielkleidung und innerhalb des Spielraums (Box) verboten.

1.3 Trennung der Werbeflächen
Alle Werbeflächen auf der Spielkleidung und den Materialien müssen deutlich
voneinander getrennt sein und dürfen nur für jeweils einen einzigen Werbenden
verwendet werden.

1.4 ITTF-Logo
Alle von der ITTF zugelassenen Materialien dürfen das Logo der ITTF tragen. Im
Bereich der Lizenzligen darf zusätzlich ein Logo der Lizenzliga in einer Fläche von
maximal 64 cm2 getragen werden.

1.5 Farbdefinitionen
Grundfarben sind die Farben, die – mit Ausnahme der Werbefarben – auf den
Materialien aufgebracht sind.
Werbefarben sind die Farben, in denen die Symbole, Buchstaben und Linien des
Werbenden gestaltet sind.
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1.6 Farbgebung
Die Farben der Werbung, der Herstellerzeichen und der Vereins-/Verbandswappen
auf der Vorderseite von Hemd, Shorts/Röckchen, einteiligem Sportdress und
Trainingsanzügen dürfen nicht so glänzend-reflektierend sein, dass sie den Gegner
stören könnten.
Die Materialien dürfen nicht so glänzend-reflektierend sein, dass sie die Spieler
stören oder die Beobachtung der Spiele einschränken könnten.

1.7 Flächendefinition
Die in WO L genannten Flächen sind das kleinstmögliche Rechteck oder der
kleinstmögliche Kreis, das/der
- um die Symbole, Buchstaben und Linien des Werbenden (Werbung/Werbefläche),
- um die Symbole, Buchstaben und Linien des Herstellers (Herstellerzeichen),
- um das offizielle Zeichen des Vereins/Verbandes (Vereins-/Verbandswappen),
- um die entsprechend den Namen bildenden Buchstaben (Vereins-/Verbands- und
Spielername),
- um die aufgeflockte, aufgedruckte, aufgestickte oder aufgesteckte Nummer, die
der Platzziffer der Einzelaufstellung bzw. der zugeteilten Startziffer des betreffenden
Spielers entspricht (Rückennummer),
gezogen werden kann.

2 Spielkleidung
Werbung, Herstellerzeichen, Vereins-/Verbandszeichen, Spielername, Städtenamen
und Rückennummern sind unter folgenden Voraussetzungen gestattet:

2.1 Rückseite Hemd
Dem Vereins-/Verbandsnamen dürfen Ergänzungen zum Zwecke der Werbung
dann hinzugefügt werden, wenn sie Bestandteil des Namens sind und der Name
in dieser Form in das Vereinsregister eingetragen oder durch den zuständigen
Landessportbund anerkannt ist.

2.2 Herstellerzeichen
Auf Hemden und auf dem oberen Teil eines einteiligen Sportdresses sind bis zu drei
deutlich voneinander getrennte Herstellerzeichen, auf Shorts, auf Röckchen und auf
dem unteren Teil eines einteiligen Sportdresses ist lediglich ein Herstellerzeichen
mit jeweils einer maximalen Größe von 24 cm2 zugelassen.

2.3 Wappen
Ein Wappen, das Buchstaben, Symbole und Linien von Firmen und Institutio-
nen beinhaltet, ist nur zugelassen, wenn insoweit eine Verbindung (ein Bezug)
zum Vereins-/Verbandsnamen besteht und einer Verwendung gesetzliche oder
vertragliche Bestimmungen nicht entgegenstehen.

2.4 Trainingsanzüge
Die Vorgaben gemäß WO L 2.1 bis L 2.5 gelten für Trainingsanzüge nur dann,
wenn sie gemäß ITTR B 2.2.1 mit Genehmigung des Oberschiedsrichters als
Spielkleidung getragen werden.

2.5 Schiedsrichterkleidung
Werbung auf Schiedsrichterkleidung darf nicht gegen die guten Sitten verstoßen
und nicht die Neutralität der Schiedsrichter infrage stellen.
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3 Materialien
Werbung und Herstellerzeichen sind nur auf den nachfolgenden Materialien und
unter folgenden Voraussetzungen gestattet:

3.1 Tische
An Tischen sind nur an den Längs- und Schmalseiten der Tischplatte das Waren-
zeichen, das Symbol oder der Name ihrer Hersteller mit einer jeweils maximalen
Größe von 200 cm2 zugelassen, und zwar auf jeder Hälfte einer Längsseite und
auf jeder Schmalseite lediglich einmal.
Für weitere Werbung an den Längs- und Schmalseiten der Tischplatte ist pro
Tischhälfte jeweils eine Fläche mit einer jeweils maximalen Gesamtlänge von 60
cm zugelassen, die nicht für andere Hersteller/Händler von Tischtennismaterialien
sein darf und jeweils klar von der ständigen Werbung getrennt sein muss.
Die Grund- und Werbefarben sind unter Beachtung von WO L 1.6 beliebig.

3.2 Netzgarnituren
An den beiden Pfosten oder den beiden Gestellen der Netzgarnitur sind Hersteller-
zeichen (Markenzeichen, Typ, usw.) in unbeschränkter Größe zugelassen. Darüber
hinaus sind pro Netzseite Werbeflächen in einem Mindestabstand von 3 cm zur
oberen Netzkante zugelassen.
Die Farbe der Netzgarnitur sowie die Grund- und Werbefarben sind unter Beachtung
von WO L 1.6 und ITTR B 2.5.7 beliebig.

3.3 Schiedsrichtertische
Schiedsrichtertische innerhalb der Spielbox gelten als Bestandteil der Umrandung.
Auf maximal drei konstruktionsbedingt voneinander getrennten Flächen des Tisches
sind jeweils maximal zwei Werbeflächen mit jeweils einer maximalen Gesamthöhe
einschließlich evtl. Zwischenräume von 40 cm zugelassen, gleich, ob die Werbung
ein- oder mehrzeilig aufgebracht ist.
Die Grund- und die Werbefarben müssen unter Beachtung von WO L 1.6 mit
denen der Umrandung identisch oder schwarz sein.
Auf den zu den Tischen gehörigen Stühlen ist Werbung nicht gestattet.

3.4 Zählgeräte
Auf Vorder- und Rückseite der Zählgeräte ist jeweils eine Werbung mit einer
Fläche von maximal 350 cm2 zugelassen. Die Grund- und Werbefarben sind unter
Beachtung von WO L 1.6 beliebig.
Umfasst eine Spielbox mehrere Zählgeräte, müssen diese sowohl dieselbe Grund-
wie auch dieselbe Werbefarbe aufweisen.
WO L 3.4 gilt auch für Spielergebnisanzeigen in der 2-Meter-Zone (siehe WO L
3.11).

3.5 Handtuchbehälter
Auf maximal vier konstruktionsbedingt voneinander getrennten Flächen der Hand-
tuchbehälter ist jeweils lediglich eine Werbung von jeweils maximal 750 cm2 Fläche
und maximaler Gesamthöhe von 40 cm zugelassen. Die Grund- und Werbefarben
sind unter Beachtung von WO L 1.6 beliebig.
Umfasst eine Spielbox mehrere Handtuchbehälter, müssen diese sowohl dieselbe
Grund- wie auch dieselbe Werbefarbe aufweisen.

3.6 Ballboxen
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Auf maximal vier konstruktionsbedingt voneinander getrennten Flächen der Ball-
boxen ist jeweils lediglich eine Werbung von jeweils maximal 750 cm2 Fläche und
maximaler Gesamthöhe von 40 cm zugelassen. Die Grund- und Werbefarben sind
unter Beachtung von WO L 1.6 beliebig.
Umfasst eine Spielbox mehrere Ballboxen, müssen diese sowohl dieselbe Grund-
wie auch dieselbe Werbefarbe aufweisen.

3.7 Umrandungen
Je Seite eines Umrandungselements ist lediglich eine Werbung mit einer maximalen
Gesamthöhe einschließlich evtl. Zwischenräume von 60 cm zugelassen, gleich ob
sie ein- oder mehrzeilig aufgebracht ist.
Die Werbung auf den Innenseiten der Umrandung darf nicht mehr als zwei Farben
aufweisen. Es wird empfohlen, die Farbgestaltung der Werbung in einem dunkle-
ren Ton der Grundfarbe oder in schwarz zu halten. Die Umrandungen einzelner
Spielräume und Mannschaftsboxen innerhalb einer Spielhalle müssen unter Beach-
tung von WO L 1.6 auf der Innenseite sowohl dieselbe Grund- wie auch dieselbe
Werbefarbe aufweisen, die zudem weder weiß noch orange sein darf.
Die farbliche Gestaltung der Außenseite der Umrandungen darf von der Gestaltung
der Innenseite abweichen.

3.8 Boden
Der Boden darf zusätzlich unter Beachtung von WO L 1.6 nicht hellfarbig sein.
Innerhalb eines Spielraumes sind insgesamt maximal vier Werbeflächen (in jeder
Hälfte zwei, davon je eine zwischen der Schmalseite des Tisches und der hinteren
Umrandung sowie zwischen der Längsseite des Tisches und der seitlichen Um-
randung) in einer Größe von jeweils maximal 2,5 m2 zugelassen. Sie dürfen nicht
weniger als 1 m, die an den Schmalseiten jedoch höchstens 2 m von der Umran-
dung entfernt sein. Auf losen Zusatzböden, wie z.B. Auslegware, ist zusätzlich
lediglich ein Herstellerzeichen in einer maximalen Größe von 750 cm2 zugelassen.
Die Spieleigenschaften der Werbeflächen (Rutschfestigkeit, usw.) müssen identisch
sein mit denen der übrigen Bodenfläche.
Die Grund- und Werbefarben sind unter Beachtung von WO L 1.6 mit Ausnahme
von weiß und orange beliebig. Es wird empfohlen, die Farbgestaltung der Werbung
und des Herstellerzeichens in einem dunkleren oder unwesentlich helleren Ton der
Grundfarbe des Bodens bzw. Zusatzbodens oder in schwarz zu halten.

3.9 Namensschilder
Auf Namensschildern ist Werbung nicht gestattet. Die Farbgebung des Schildes
ist unter Beachtung von WO L 1.6 beliebig.

3.10 Tischnummern
Anstelle herkömmlicher Nummerierung der Spieltische (am Tischgestell oder am
Schiedsrichtertisch) darf in jedem Spielraum ein Tischnummernschild in einer
Größe von maximal 30 cm x 42 cm an einem separaten Gestell angebracht und
aufgestellt werden. Auf diesem Nummernschild ist Werbung in einer Größe von 50
% der Gesamtfläche zugelassen. Die Grund- und Werbefarben sind unter Beachtung
von WO L 1.6 beliebig.

3.11 Bälle
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Auf Bällen ist lediglich der Herstelleraufdruck zur Kennzeichnung von Hersteller,
Markenbezeichnung und Produktnamen zulässig, wie er von der ITTF genehmigt
wurde.

3.12 Umfeld der Spielbox
Um den Spielraum herum ist innerhalb eines Abstandes von 2 Metern zur Umran-
dung (2-Meter-Zone) Werbung lediglich zugelassen:
- auf Schiedsrichtertischen (siehe WO L 3.3)
- auf Zählgeräten und Spielergebnisanzeigen (siehe WO L 3.4)
- auf den Außenseiten der Umrandungen (siehe WO L 3.7)
- auf Getränkeboxen (entsprechend WO L 3.7 auf maximal vier konstruktionsbe-
dingt voneinander getrennten Flächen beliebiger Größe und unter Beachtung von
WO L 1.6 beliebiger Farbe)
- an der Hallenwand, sofern sie dort ständig angebracht und gemäß WO L 1.6
zugelassen sind.
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M Abweichungen bei Vorgaben staatlichen Rechts in
Krisenzeiten

1 Allgemeines
Sollten einzelne Vorgaben der Wettspielordnung aufgrund von Vorgaben staatlichen
Rechts in Krisenzeiten nicht umsetzbar sein, darf das in WO A 1.4 veröffentlichte
und für die Umsetzung für offizielle Veranstaltungen seiner Zuständigkeit gemäß
WO A 11 legitimierte Entscheidungsgremium nur die in diesem Abschnitt der WO
genannten Abweichungen beschließen.

2 Start, Unterbrechung und Abbruch des Spielbetriebs
Das Entscheidungsgremium darf in Abweichung von entsprechenden, evtl. ver-
bandsindividuellen, Vorgaben im Abschnitt G der WO oder von vorherigen Be-
kanntmachungen
- entscheiden, dass in einer Spielzeit weiterführende Veranstaltungen für Vereins-
mannschaften gemäß WO A 11.2 nicht durchgeführt werden,
- den vorher festgelegten Beginn von weiterführenden Veranstaltungen gemäß WO
A 11.2 unter Nennung eines konkreten neuen Beginns verschieben,
- eine geplante Durchführung der Hauptrunde mit Vor- und Rückrunde durch
eine einfache Runde oder durch die Durchführung in Turnierform ersetzen, jedoch
nur so lange nicht alle Mannschaftskämpfe der Vor- und Rückrunde ausgetragen
worden sind,
- eine begonnene Spielzeit für weiterführende Veranstaltungen gemäß WO A 11.2
jeweils unter Nennung eines konkreten Datums unterbrechen und fortsetzen,
- eine begonnene Spielzeit für weiterführende Veranstaltungen gemäß WO A 11.2
unter Nennung eines konkreten Datums abbrechen,
- einen abgebrochenen oder nicht begonnenen Punktspielbetrieb einer Spielzeit
für ungültig erklären,
- im Fall eines abgebrochenen oder nicht begonnenen Punktspielbetriebs einer
Spielzeit für den Rest der Spielzeit einen alternativen Spielbetrieb anbieten, der
keinerlei Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Spielklassen in der folgenden
Spielzeit hat,
- vorher bekanntgemachte offizielle Veranstaltungen gemäß WO A 11.1, A 11.3
und A 11.4 verschieben und absagen.
Das Entscheidungsgremium darf für jeden einzelnen der vorgenannten Punkte
darüber entscheiden, ob der Beschluss für den gesamten Verband oder für einzelne
ausdrücklich zu benennende Gliederungen des Verbandes gilt. Dabei ist eine
Unterscheidung nach Altersgruppen, Spielklassen bzw. Gruppen zulässig.

3 Änderung von Meldefristen
Das Entscheidungsgremium darf
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- in Abweichung von WO F 2.6.2 und 2.6.3 den Start- und Endtermin der
Vereinsmeldung verschieben, das Ergebnis der Vereinsmeldung außer Kraft setzen
und dafür eine ggf. mehrfach wiederholte Vereinsmeldung ansetzen,
- in Abweichungen von eventuellen Terminvorgaben in G 5.3 den vorher bekannt-
gegebenen Start- und Endtermin der Terminmeldung verschieben, das Ergebnis
der Terminmeldung außer Kraft setzen und dafür eine ggf. mehrfach wiederholte
Terminmeldung ansetzen,
- in Abweichung von den Terminvorgaben in WO H 2.1 den Start- und Endtermin
der Mannschaftsmeldung verschieben, das Ergebnis der Mannschaftsmeldung
außer Kraft setzen und dafür eine ggf. mehrfach wiederholte Mannschaftsmeldung
ansetzen,
- in Abweichung von den Vorgaben zu Mannschaftsmeisterschaften gemäß WO
J 2 und J 3 sowie zum Pokalspielbetrieb gemäß WO K 3 und K 4 alle bisher
bekanntgemachten Termine verschieben, bisherige Termine und dabei erfolgte
Meldungen außer Kraft setzen und dafür weitere, ggf. mehrfach wiederholte
Termine ansetzen.
Bei allen Abweichungen muss das Entscheidungsgremium jeweils einen konkreten
Start- und Endtermin der Meldung benennen, wobei der Zeitraum der jeweiligen
Meldung mindestens zehn Tage betragen muss.

4 Verlegung von Spielterminen
Das Entscheidungsgremium darf Abweichungen von WO G 6 bzgl. der Verlegung
und Absetzung von Spielterminen beschließen.

5 Anpassung von Spielsystemen
Das Entscheidungsgremium darf in Abweichung von den Bestimmungen im Ab-
schnitt E 6 der WO bei allen Spielsystemen mit Doppeln (inkl. eventueller weiterer
verbandsindividueller Spielsysteme mit Doppeln) das Aussetzen der Doppel be-
schließen.
Die Wertung eines Mannschaftskampfes gemäß E 2.6 bleibt davon unberührt.
Sollte das Entscheidungsgremium das Spielen von Doppeln aussetzen, müssen alle
Einzel gespielt werden, d. h. der Mannschaftskampf endet nicht beim Erreichen
des Siegpunktes, sondern nach Austragung des letzten Einzels gemäß Spielsystem.
Das Entscheidungsgremium muss jeweils einen konkreten Termin benennen, ab
wann die Doppel ausgesetzt oder wieder gespielt werden. Der Wechsel zwischen
Mannschaftskämpfen mit oder ohne Doppel ist – auch innerhalb der Halbserien –
mehrmals möglich. Sobald wieder Doppel gespielt werden, wird der Mannschafts-
kampf wieder beim Erreichen des Siegpunktes abgebrochen, sofern in der Gruppe
nicht grundsätzlich durchgespielt wird.

6 Abweichungen von Rahmenbedingungen
Das Entscheidungsgremium darf Abweichungen von den Vorgaben
- zum Seitenwechsel gemäß ITTR A 13.7,
- zur Zulässigkeit von mehreren Mannschaftskämpfen in derselben Austragungs-
stätte zum gleichen Zeitpunkt gemäß WO I 1.1.1,
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- zur Größe der Spielräume (Boxen) gemäß WO I 1.1.3 bzw. D 1.8.1,
- zum Schiedsrichtereinsatz gemäß WO I 3 bzw. D 8,
- zur Begrüßung gemäß WO I 5.5,
- zu in der WO festgelegten Sanktionierungen bei unvollständigem Antreten oder
Nichtantreten gemäß WO I 5.9 bzw. 5.12
beschließen.

7 Abweichungen von den Konsequenzen bei Zurückziehung und
Streichung
Das Entscheidungsgremium darf Abweichungen von den Vorgaben
- zu der in der WO festgelegten Sanktionierung bei Zurückziehung bzw. Streichung
gemäß WO F 3.4.8, G 7.3 und G 7.4
- zur Anzahl, Bezeichnung, Sollstärke und Zusammensetzung von parallelen Grup-
pen gemäß WO F 3.3
- zur in WO G 7.2.1 geregelten Streichung einer Mannschaft nach dreimaligem
Nichtantreten
beschließen.

8 Reservespielerstatus
Das Ressort Wettspielordnung des DTTB darf auf Antrag eines Entscheidungs-
gremiums gemäß WO A 1.4 die Vorgaben gemäß WO H 1.3.1 und H 1.3.2
zur Erteilung bzw. Löschung eines RES-Status ggf. verbandsindividuell ändern
oder aussetzen, wenn nach Meinung des Ressorts die gemäß WO M getroffenen
Maßnahmen eine Anwendung von WO H 1.3.1 und H 1.3.2 mangels Anzahl an
Mannschaftskämpfen nicht rechtfertigen.

9 Wertung eines unvollständigen Punktspielbetriebs mit Vor- und
Rückrunde
Sollte ein Punktspielbetrieb durch Beschluss des betreffenden Entscheidungsgremi-
ums abgebrochen und nicht für ungültig erklärt werden, dann gilt für die Wertung
der betreffenden Gruppe:

9.1 Der Spielbetrieb in Gruppen, in denen nicht alle Mannschaftskämpfe der Vorrunde
ausgetragen worden sind, wird annulliert und damit für ungültig erklärt. Die
Mannschaften erhalten in der folgenden Spielzeit jeweils das Startrecht in derselben
Spielklasse.

9.2 Bei Gruppen, bei denen zum Zeitpunkt des Abbruchs die Vorrunde vollständig
ausgetragen und in der Rückrunde weniger als die Hälfte der zur Hauptrunde
gehörenden Mannschaftskämpfe ausgetragen worden sind, wird die Tabelle mit
Stand zum Ende der Vorrunde zur Abschlusstabelle der Spielzeit.
Die Auf- und Abstiegsregelungen sind vollumfänglich einzusetzen. Mannschaf-
ten, die sich für die Teilnahme an Relegationsspielen qualifiziert haben, erhalten
automatisch das Startrecht in der höheren Spielklasse.
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9.3 Bei Gruppen, bei denen zum Zeitpunkt des Abbruchs die gesamte Vorrunde und
mindestens die Hälfte (aber noch nicht alle) der zur Hauptrunde gehörenden
Mannschaftskämpfe der Rückrunde ausgetragen worden ist, wird die Tabelle zum
Zeitpunkt des Abbruchs des Spielbetriebs zur Abschlusstabelle der Spielzeit.
Die Härtefallregelung gemäß WO M 11 ist anzuwenden. Die Auf- und Abstiegsrege-
lungen sind vollumfänglich umzusetzen. Mannschaften, die sich für die Teilnahme
an Relegationsspielen qualifiziert haben, erhalten automatisch das Startrecht in
der höheren Spielklasse.

9.4 Bei Gruppen, bei denen der Abbruch nach Austragung aller Mannschaftskämpfe
der Vor- und Rückrunde und vor Entscheidungsspielen erfolgt, sind die Auf- und
Abstiegsregelungen vollumfänglich umzusetzen. Mannschaften, die sich für die
Teilnahme an Relegationsspielen qualifiziert haben, erhalten automatisch das
Startrecht in der höheren Spielklasse.

10 Wertung eines Punktspielbetriebes mit einfacher Runde
Sollte ein Punktspielbetrieb durch Beschluss des betreffenden Entscheidungsgre-
miums abgebrochen und nicht für ungültig erklärt werden oder eine einfache
Runde nach Beginn der Spielzeit festgelegt worden sein, gilt für die Wertung der
betreffenden Gruppen:

10.1 Festlegung der einfachen Runde vor Beginn der Spielzeit
10.1.1 Der Spielbetrieb in Gruppen, in denen weniger als die Hälfte der Mannschafts-

kämpfe ausgetragen worden ist, wird annulliert und damit für ungültig erklärt.
Die Mannschaften erhalten in der folgenden Spielzeit jeweils das Startrecht in
derselben Spielklasse.

10.1.2 Bei Gruppen, bei denen zum Zeitpunkt des Abbruchs mindestens die Hälfte
(aber noch nicht alle) der Mannschaftskämpfe ausgetragen worden ist, wird die
Tabelle zum Zeitpunkt des Abbruchs des Spielbetriebes zur Abschlusstabelle der
Spielzeit. Die Härtefallregelung gemäß WO M 11 ist anzuwenden. Die Auf- und
Abstiegsregelungen sind vollumfänglich umzusetzen. Mannschaften, die sich für
die Teilnahme an Relegationsspielen qualifiziert haben, erhalten automatisch das
Startrecht in der höheren Spielklasse.

10.1.3 Bei Gruppen, bei denen der Abbruch nach Austragung aller Mannschaftskämp-
fe und vor Entscheidungsspielen erfolgt, sind die Auf- und Abstiegsregelungen
vollumfänglich umzusetzen. Mannschaften, die sich für die Teilnahme an Relegati-
onsspielen qualifiziert haben, erhalten automatisch das Startrecht in der höheren
Spielklasse.

10.2 Festlegung der einfachen Runde nach Beginn der Spielzeit (unter Anwen-
dung von WO M 2)

10.2.1 Der Spielbetrieb in Gruppen, in denen nicht alle Mannschaftskämpfe der einfachen
Runde ausgetragen worden sind, wird annulliert und damit für ungültig erklärt.
Die Mannschaften erhalten in der folgenden Spielzeit jeweils das Startrecht in
derselben Spielklasse.
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10.2.2 Bei Gruppen, bei denen der Abbruch nach Austragung aller Mannschaftskämpfe
der einfachen Runde und vor Entscheidungsspielen erfolgt, werden ausgetragene
Mannschaftskämpfe, die nicht zur einfachen Runde gemäß Beschluss des betreffen-
den Entscheidungsgremiums gehören, nicht für die Abschlusstabelle berück-sichtigt.
Die Auf- und Abstiegsregelungen sind vollumfänglich umzusetzen. Mannschaf-
ten, die sich für die Teilnahme an Relegationsspielen qualifiziert haben, erhalten
automatisch das Startrecht in der höheren Spielklasse.

10.2.3 Bei Gruppen, bei denen nach Austragung aller Mannschaftskämpfe der einfachen
Runde kein Abbruchsbeschluss erfolgt, werden ausgetragene Mannschaftskämpfe,
die nicht zur einfachen Runde gemäß Beschluss des betreffenden Entscheidungs-
gremiums gehören, nicht für die Abschlusstabelle berücksichtigt. Diese Gruppen
gelten als planmäßig durchgeführt, so dass für sie die einschlägigen Regelungen
außerhalb von Abschnitt M gelten.

11 Härtefallregelung
Bei einer Abschlusstabelle gemäß WO M 9.3, M 10.1.2 bzw. bei der Anwendung
von M 12 gilt folgende Härtefallregelung zum Erlangen des Startrechts in der
nächsthöheren Spielklasse (die Wertung gemäß Abschlusstabelle bleibt dabei
unberührt):
Erreicht eine Mannschaft in einer separat erstellen Tabelle aus dem Quotienten der
zum Zeitpunkt des Abbruchs erzielten Pluspunkte (Tabellenpunkte) dividiert durch
die Anzahl der ausgetragenen Mannschaftskämpfe einen Tabellenplatz, der im
Gegensatz zur Abschlusstabelle zum Aufstieg, zur Teilnahme an Relegationsspielen
oder zum Klassenverbleib berechtigt, dann kann der Verein der betreffenden
Mannschaft innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Abbruchs des
betreffenden Spielbetriebs einen entsprechenden Antrag auf Härtefallregelung
stellen, dem dann entsprochen werden muss.
Bei Gleichheit des Quotienten aus Pluspunkten und Anzahl Mannschaftskämpfen
wird zur Ermittlung der exakten Reihenfolge der Quotient aus gewonnenen und
verlorenen Spielpunkten (und bei dessen Gleichheit der Quotient aus gewonnenen
und verlorenen Sätzen und bei dessen Gleichheit der Quotient aus gewonnenen
und verlorenen Bällen) herangezogen.

12 Regelungen für einen Punktspielbetrieb, der für ungültig erklärt
wurde
Wenn ein Punktspielbetrieb für ungültig erklärt wird, werden alle mit der Durch-
führung dieses Spielbetriebs verbundenen Aktionen in Bezug auf ihre Folgen für
die Zusammensetzung der Spielklassen und Gruppen der nachfolgenden Spielzeit
so behandelt, als hätte es die für ungültig erklärte Spielzeit in den betroffenen
Gruppen nicht gegeben. Der DTTB bzw. der Verband setzt den für ungültig
erklärten Punktspielbetrieb der betroffenen Gruppen auf einen Anfangszustand
zurück. Hierbei handelt es sich um den Endstand der Spielklasseneinteilung in den
betroffenen Gruppen für die für ungültig erklärte Spielzeit einschließlich des Auf-
füllverfahrens. Dieser Stand ist die Basis für die Vereinsmeldung der nachfolgenden
Spielzeit. Hierfür gelten folgende Regelungen:
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12.1 Alle Mannschaften erhalten das Startrecht in ihrer bisherigen Spielklasse. Dies gilt
auch für Mannschaften, die in der für ungültig erklärten Spielzeit nach Abschluss
der Spielklasseneinteilung zurückgezogen oder gestrichen wurden.

12.2 Es gibt weder Absteiger, Direktaufsteiger noch Relegationsaufsteiger.
12.3 Absteiger aus einem übergeordneten Spielbetrieb, der nicht für ungültig erklärt

wurde, erhalten das Startrecht für die nächsttiefere Spielklasse. Aufsteiger aus
einem untergeordneten Spielbetrieb, der nicht für ungültig erklärt wurde, erhalten
das Startrecht für die nächsthöhere Spielklasse.

12.4 Sofern nach Abschluss der Vereinsmeldung der nachfolgenden Spielzeit eine Spiel-
klasse bzw. eine Gruppe noch nicht die Sollstärke erreicht, deren Spielbetrieb
für ungültig erklärt worden ist, oder es in der direkt darunter befindlichen Spiel-
klasse mindestens eine zugeordnete Gruppe gibt, deren Spielbetrieb für ungültig
erklärt worden ist, werden die freien Plätze im Rahmen des im jeweiligen Verband
geltenden Auffüllverfahrens vergeben.
Hierbei gilt:

12.4.1 Für das Auffüllverfahren werden im ersten Schritt alle Mannschaften herangezogen,
die in der vorangegangenen Spielzeit in den zugeordneten Gruppen der Spielklasse
direkt darunter eingeteilt waren oder die aus der aufzufüllenden Gruppe abgestiegen
sind, sofern diese nicht für ungültig erklärt worden ist. Dabei wird für jede betroffene
Gruppe die Reihenfolge ihrer Abschlusstabelle der letzten gewerteten Spielzeit
herangezogen, und zwar im Falle eines Abbruches mitsamt der in WO M 11
vorgesehenen Härtefallregelung.
a) Dabei werden zunächst solche Mannschaften befragt, die für die für ungültig
erklärte Spielzeit einen Spielklassenverzicht vorgenommen haben und deren Gruppe
in der für ungültig erklärten Spielzeit der aufzufüllenden Gruppe ebenfalls für ungül-
tig erklärt worden ist, und zwar in der Reihenfolge ihrer Spielklassenzugehörigkeit
und Platzierung in der vorangegangenen Spielzeit.
b) Als nächstes werden die Mannschaften befragt, die in der Spielklasse direkt
unterhalb der aufzufüllenden Gruppe in der Abschlusstabelle ihrer dortigen letzten
gewerteten Spielzeit einen Platz belegt haben, der zum Direktaufstieg berechtigt
hat, sofern ihre Gruppe in der vorangegangenen Spielzeit für ungültig erklärt worden
ist oder sie in der vorangegangenen Spielzeit aus der aufzufüllenden Spielklasse
abgestiegen sind.
c) Als nächstes werden die Mannschaften befragt, die in der Spielklasse direkt
unterhalb der aufzufüllenden Gruppe in der Abschlusstabelle ihrer dortigen letz-
ten gewerteten Spielzeit einen Platz belegt haben, der zum Relegationsaufstieg
berechtigt hat, sofern ihre Gruppe in der vorangegangenen Spielzeit für ungültig
erklärt worden ist oder sie in der vorangegangenen Spielzeit aus der aufzufüllenden
Spielklasse abgestiegen sind.
d) Danach werden die restlichen Mannschaften in der im Verband dafür geltenden
Reihenfolge des Auffüllverfahrens befragt.
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Eine Mannschaft, die vor der für ungültig erklärten Spielzeit im Rahmen des da-
maligen Auffüllverfahrens zu einem möglichen Aufstieg oder Klassenerhalt befragt
wurde und abgelehnt hat, wird erneut befragt. Dies trifft auch auf Mannschaften
zu, die in der Saison vor einer solchen Spielzeit zurückgezogen oder gestrichen
wurden, sofern sie in der für ungültig erklärten Spielzeit in einer zugeordneten
Gruppe der Spielklasse direkt unter der aufzufüllenden Spielklasse eingeteilt waren.
Ist eine Mannschaft in der Auffüllreihenfolge mehrfach vertreten, wird nur die
höchste Position berücksichtigt.
Beim Auffüllverfahren kann es vorkommen, dass eine Gruppe die Sollstärke über-
schreitet, falls vor dem letzten Auffüllschritt zwei oder mehr gleichrangige Mann-
schaften ihre Auffüllbereitschaft erklären.

12.4.2 Sofern die aufzufüllende Spielklasse bzw. Gruppe nach Berücksichtigung aller
Mannschaften aus den zugeordneten Gruppen der direkt darunter liegenden Spiel-
klasse immer noch nicht die Sollstärke erreicht, werden im zweiten Schritt alle
Mannschaften herangezogen, die in der für ungültig erklärten Spielzeit in den
zugeordneten Gruppen zwei Spielklassen darunter eingeteilt waren. Dabei gelten
die Vorschriften von WO 12.4.1 analog. Sollte danach die Spielklasse immer noch
nicht aufgefüllt sein, wird nicht weiter versucht, sie aufzufüllen.
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Altersklassen

Abkürzungsverzeichnis

A Ausländer
ADO Anti-Doping-Ordnung des DTTB
BL Bundesligen
BSK Bundesspielklassen
BSO Bundesspielordnung
DTTB Deutscher Tischtennis-Bund
eA europäischer Ausländer
eTLNI eingeschränkte Turnierlizenz für den Nachwuchs-Individualspielbetrieb
gA gleichgestellter Ausländer
ITTF International Table Tennis Federation
ITTR Internationale Tischtennisregeln
NES Nachwuchs-Ergänzungsspieler
OSR Oberschiedsrichter
Q-TTR-Wert Quartals-Tischtennis-Rating-Wert
Q-TTRL Quartals-Tischtennis-Rangliste
RES Reservespieler
SBEM Spielberechtigung für den Erwachsenen-Mannschaftsspielbetrieb
SBNM Spielberechtigung für den Nachwuchs-Mannschaftsspielbetrieb
SBSM Spielberechtigung für den Senioren-Mannschaftsspielbetrieb
SES Senioren-Ergänzungsspieler
SR Schiedsrichter
TLEI Turnierlizenz für den Erwachsenen-Individualspielbetrieb
TLNI Turnierlizenz für den Nachwuchs-Individualspielbetrieb
TLSI Turnierlizenz für den Senioren-Individualspielbetrieb
TTBL Tischtennis-Bundesliga
TTR-Wert Tischtennis-Rating-Wert
WES Weiblicher Ergänzungsspieler
WO Wettspielordnung
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Liste der Definitionen

A 5.1 Altersgruppe
A 5.1 Altersklasse
A 5.2 Anwartschaftsspiele
A 5.1 Austragungsstätte
A 5.1 Auswahlmannschaften
A 5.2 Bundesspielklassen
A 5.1 click-TT
A 15.3 Einsatzberechtigung
A 5.2 Entscheidungsspiele
A 5.3 Ergänzungsspieler
A 5.3 Ersatzspieler
A 5.1 Gemischte Mannschaften
A 5.1 Gemischte Spielklassen
A 9 Halbserie
A 5.2 Hauptrundenspiele
A 5.1 Konkurrenz
A 5.1 Leistungsklasse
A 5.3 Mannschaftsaufstellung
A 5.1 Mannschaftskampf
A 5.3 Mannschaftsmeldung
A 5.3 Mannschaftsspieler
A 5.2 Play-off-Spiele
A 5.2 Punktspiele
A 5.4 Q-TTR-Wert
A 5.2 Relegationsspiele
A 5.3 Reservespieler
A 9 Rückrunde
A 5.1 Spiel
A 15.1 Spielberechtigung
A 5.1 Spielgemeinschaften
A 5.1 Spielklasse
A 5.1 Spielpunkt
A 9 Spielzeit
A 5.3 Stammspieler
A 15.2 Startberechtigung
A 15.7 Startgenehmigung
A 5.1 Tabellenpunkt
A 5.4 TTR-bezogen
A 5.4 TTR-relevant
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A 5.4 TTR-Wert
A 5.1 Turnierklasse
A 5.1 Turnierstufe
A 5.2 Untere Spielklassen
A 5.2 Unterste Gliederung
A 5.1 Verbände
A 5.1 Vereinsmannschaften
A 5.3 Vereinsmeldung
A 5.1 Vereinsübergreifende Mannschaften
A 5.4 Vergleichbar
A 9 Vorrunde
A 10 Wettbewerb
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Durchführungsbestimmungen

Durchführungsbestimmungen für Nominierungen
Stand: 1. September 2025

0 Definition
Der Begriff Bezirksverband bzw. Bezirk umfasst die Bezirksverbände Hannover,
Lüneburg und Weser-Ems, sowie den Qualifikationsbereich Braunschweig mit den
Regionen Gifhorn-Wolfsburg, Goslar, Helmstedt, Braunschweig, Südniedersachsen
und Peine.

1 Allgemeines
Die folgenden Bestimmungen gelten für alle Altersklassen mit Ausnahme der
Seniorenklassen und der Landesindividualmeisterschaft der Leistungsklassen und
betreffen alle Nominierungen (dazu gehören auch Freistellungen und die Vergabe
von Verfügungsplätzen), für die der TTVN zuständig ist.
Folgende Kriterien sind zu beachten:
Der Sieger einer Veranstaltung ist für die nächsthöhere Veranstaltung in der
gleichen Altersklasse qualifiziert.
Alle weiteren Plätze werden nach folgenden Kriterien nominiert:
- gespielte Ergebnisse, insbesondere auf nationaler und internationaler Ebene
- Q-TTR-Wert
- Teilnahme/Bereitschaft zur Teilnahme am Leistungssportsystem des TTVN
(adäquate Trainingsbedingungen/Leistungsbereitschaft/usw.)
- Kaderzugehörigkeit
- Perspektive (zu erwartende Ergebnisse auf nationaler und internationale Ebene)
- Alter, Spielsystem usw.

2 Nominierungsgremien
Die Nominierungsgremien unterstehen dem Sportausschuss und setzen sich je
nach Altersklasse wie folgt zusammen:
Für den Jugend 11/13–Bereich:
Ressortleiter Jugendsport und die für diesen Bereich zuständigen Landestrainer
Für den Jugend 15/19–Bereich:
Ressortleiter Jugendsport und die für diesen Bereich zuständigen Landestrainer
Für den Erwachsenen–Bereich:
Ressortleiter Jugendsport und die für diesen Bereich zuständigen Landestrainer
(bis zu zwei Plätze); Ressort für Erwachsenensport (restliche Plätze)

3 Vergabe von Verfügungsplätzen zu Landesveranstaltungen
Die Vergabe von Verfügungsplätzen wird vom jeweiligen Nominierungsgremium
vorgenommen. Die Verfügungsplätze können sowohl als persönliche Plätze durch
das zuständige TTVN-Nominierungsgremium als auch auf Antrag der Bezirke
vergeben werden.
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4 Beantragung von Verfügungsplätzen zu überregionalen
Veranstaltungen
Über die Beantragung von Verfügungsplätzen wird vom jeweiligen Nominierungs-
gremium auf Basis der o. g. Kriterien entschieden.
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Durchführungsbestimmungen für die Landesranglistenturniere
Stand: 1. September 2025

0 Definition
Der Begriff Bezirksverband bzw. Bezirk umfasst die Bezirksverbände Hannover,
Lüneburg und Weser-Ems, sowie den Qualifikationsbereich Braunschweig mit den
Regionen Gifhorn-Wolfsburg, Goslar, Helmstedt, Braunschweig, Südniedersachsen
und Peine.

1 Zweck der Ranglistenturniere
1.1 Der TTVN führt zum Zwecke der Sichtung, des Leistungsvergleichs, der Leis-

tungsbeobachtung und zur Ermittlung der Teilnehmer der Ranglistenturniere der
nächsthöheren Ebene Landesranglistenturniere durch.

1.2 Um die Qualifikanten für die Landesranglistenturniere zu ermitteln, werden Quali-
fikationsranglistenturniere (im Folgenden „Bezirksranglistenturniere“, siehe ent-
sprechende Durchführungsbestimmungen) durchgeführt.

2 Veranstalter / Ausrichter / Durchführer
2.1 Mit der Ausrichtung der Landesranglistenturniere kann jeweils ein Bezirks- oder

Regions-/Kreisverband und (bei dessen Verantwortung für den organisatorischen
und spieltechnisch reibungslosen Ablauf) ein Verein mit der Durchführung beauf-
tragt werden.

2.2 Einzelheiten der Organisation und des Spielablaufs werden zwischen Ausrichter
und Durchführer sowie dem verantwortlichen Ressortleiter des TTVN festgelegt.
Der TTVN kann die Vergabe von Landesranglistenturnieren von der Erfüllung
verschiedener Auflagen abhängig machen.

3 Altersklassen / Konkurrenzen / Teilnehmerkreis
3.1 Die Landesranglistenturniere werden in folgenden Altersklassen durchgeführt:

Jugend 19, Jugend 15, Jugend 13 und Jugend 11.
3.2 Landesranglistenturniere werden nur im Einzel durchgeführt.
3.3 An den Landesranglistenturnieren nehmen in den Nachwuchsklassen jeweils max.

16 Spieler teil.

4 Startberechtigung / Auswahl der Teilnehmer / Meldungen /
Nominierungen

4.1 Startberechtigt sind nur die, von den Verantwortlichen für das jeweilige Bezirksrang-
listenturnier, nominierten Spieler, die eine gültige Turnierlizenz für die betreffende
Altersgruppe besitzen und ihre Teilnahme/ihre Nominierung fristgerecht bestätigt
haben. Bei der eingeschränkten Turnierlizenz muss die Bestätigung fristgerecht
über den Verein erfolgen.

4.2 Für die Vergabe der Teilnehmerplätze gilt folgendes Schema:
4.2.1 Jugend 19 / Jugend 15:
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4.2.1.1 Grundplätze: je Bezirksranglistenturnier zwei Spieler
4.2.1.2 Persönliche Plätze:

Das Ressort Jugendsport kann hiervon abweichende Regelungen beschließen.
Hiervon abweichende Regelungen sind in der Ausschreibung hervorzuheben.
- die vier besten Spieler der Jugend 15 und jünger (für LRT 15), die zwei besten
Spieler der Jugend 15 und jünger (für LRT 19) sowie die zwei besten Spieler der
Jugend 19 und jünger (für LRT 19) nach dem QTTR-Wert vom 11.05. als persön-
licher Platz (keine Nachrücker). Sind hiervon bereits Spieler persönlich für eine
höhere Ranglistenebene startberechtigt erhöht sich die Zahl der Verfügungsplätze
entsprechend.
- vier Spieler, die vom zuständigen TTVN-Nominierungsgremium nominiert werden
(Verfügungsplätze).

4.2.2 Jugend 13:
4.2.2.1 Grundplätze:

- je Bezirksranglistenturnier zwei Spieler
- ein zusätzlicher Platz für den besten Bezirksverband, resultierend aus den Plätzen
1-10 der TTVN-Jahrgangsmeisterschaften der vergangenen Spielzeit in der AK 12

4.2.2.2 Persönliche Plätze:
- der Erstplatzierte der TTVN-Jahrgangsmeisterschaften der vergangenen Spielzeit
in der AK 12
- sechs Spieler, die vom zuständigen Nominierungsgremium nominiert werden
(Verfügungsplätze).

4.2.3 Jugend 11:
4.2.3.1 Grundplätze:

- je Bezirksranglistenturnier drei Spieler
4.2.3.2 Persönliche Plätze:

- der Erstplatzierte der TTVN-Jahrgangsmeisterschaften der vergangenen Spielzeit
in der AK 11
- drei Spieler, die vom zuständigen Nominierungsgremium nominiert werden
(Verfügungsplätze).

4.3 Anträge auf Zuteilung von Verfügungsplätzen können nur von den Verantwort-
lichen für das jeweilige Bezirksranglistenturnier sowie dem zuständigen TTVN-
Nominierungsgremium gestellt werden. Sie werden nur bearbeitet, wenn sie ter-
mingerecht eingereicht und begründet werden.

4.4 Fallen Spieler aus, die einen persönlichen Platz erhalten haben, so fallen ihre Plätze
als weitere Verfügungsplätze an das zuständige TTVN-Nominierungsgremium für
den Nachwuchsbereich.

4.5 Spieler, die bereits einen persönlichen Platz für ein Ranglistenturnier des DTTB
errungen haben, sind vom Landesranglistenturnier freigestellt.

4.6 Meldungen
Die Meldungen werden über click-TT zu den angegebenen Terminen von den
Verantwortlichen für das jeweilige Bezirksendranglistenturnier an den TTVN
vorgenommen.

5 Austragungsmodus
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5.1 Für die Ranglistenturniere sind nur Systeme „Jeder gegen jeden“ in einer bzw.
mehreren Gruppen zulässig.

5.2 Die Landesranglistenturniere der Nachwuchsklassen werden entweder in einer
Gruppe von bis zu 12 Spielern im System „Jeder gegen jeden“ oder in zwei Stufen
ausgetragen:
Sollte in zwei Stufen gespielt werden, so gelten folgende Bestimmungen:
Die 1. Stufe (Vorrunde) wird in zwei Gruppen A und B mit jeweils acht Teil-
nehmern im System „Jeder gegen jeden“ ausgetragen. Die Gruppeneinteilung
nimmt das Ressort Jugendsport unter Berücksichtigung der Spielstärke und der
Zugehörigkeit zu einem Qualifikationsbereich (siehe Durchführungsbestimmungen
für Bezirksranglistenturniere) derart vor, dass die beiden Gruppen möglichst gleich
stark sind und die Spieler eines Qualifikationsbereichs möglichst gleichmäßig auf
die beiden Gruppen aufgeteilt sind.
Die 2. Stufe (Endrunde) wird in zwei Gruppen C und D mit jeweils acht Teilnehmern
im System „Jeder gegen jeden“ ausgetragen. Die Gruppe C wird aus den Spielern
auf den Plätzen 1 bis 4, die Gruppe D aus den Spielern auf den Plätzen 5 bis
8 der Gruppen A und B gebildet. In der Endrunde werden in beiden Gruppen C
und D die Spiele zwischen den Spielern der gleichen Vorrundengruppe A bzw.
B nicht noch einmal gespielt, sondern stattdessen deren Ergebnisse aus der
Vorrunde übernommen. Demzufolge hat jeder Teilnehmer in der Endrunde vier
Spiele auszutragen.

5.3 Spieler des gleichen Vereins, Regions-/Kreisverbandes- bzw. Qualifikationsbereiches
müssen ihre Spiele gegeneinander möglichst frühzeitig austragen.

5.4 Die Zeitpläne werden vom TTVN festgelegt.
5.5 In allen Spielen entscheiden drei Gewinnsätze.
5,6 Das Ressort Jugendsport darf testweise für jeweils maximal drei aufeinanderfolgende

Spielzeiten abweichende Regelungen beschließen, ohne diese Durchführungsbe-
stimmung ändern zu müssen. Stattdessen müssen die abweichenden Regelungen
in der Ausschreibung beschrieben werden.

6 Wertung
Der Gewinner eines Spiels erhält einen Pluspunkt und der Verlierer einen Minus-
punkt. Die Pluspunkte und die Minuspunkte sowie die gewonnenen und verlorenen
Sätze und Bälle jedes einzelnen Spielers werden jeweils addiert. Über die Platzie-
rung entscheidet die größere Anzahl der Pluspunkte. Ist diese gleich, entscheidet
die kleinere Anzahl der Minuspunkte. Unter Spielern mit gleicher Anzahl von
Pluspunkten und von Minuspunkten entscheidet die größere Differenz zwischen
gewonnenen und verlorenen Sätzen (und bei deren Gleichheit die größere Differenz
zwischen gewonnenen und verlorenen Bällen) aus allen ausgetragenen Spielen. Ist
auch die Differenz der Bälle bei zwei oder mehreren Spielern/Paaren gleich, so
entscheiden deren Spiele untereinander (Spielpunkt-, Satz- und ggf. Balldifferenz
in dieser Reihenfolge). Ist auch dabei die Differenz der Bälle gleich, entscheidet
das Los über die Reihenfolge der betroffenen Spieler/Paare. (WO D 7.5)
Gibt ein Spieler eines seiner Spiele kampflos ab oder beendet er eines dieser Spiele
vorzeitig, wird er aus dem Turnier gestrichen.
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7 Materialien
Die zum Einsatz kommenden Materialien und die Anzahl der Tische werden
vom TTVN festgelegt. Für die Landesranglistenturniere ist eine Boxengröße von
mindestens 5 x 10 m vorgesehen.

8 Oberschiedsrichter, Schiedsgericht und Schiedsrichter
Oberschiedsrichter, Schiedsgericht und geprüfte Schiedsrichter werden vom TTVN
nach eigenem Ermessen eingesetzt, der hierfür auch die Kosten übernimmt. Über
Ausnahmen und die Zahl der vom Durchführer zu stellenden Schiedsrichter-
Assistenten entscheidet der TTVN im Einzelfall.

9 Finanzierung
9.1 Startgeld

Für jeden Teilnehmer ist ein Startgeld gemäß der Gebührenordnung an den TTVN
zu entrichten, das den Bezirksverbänden gesondert in Rechnung gestellt wird.

9.2 Kosten der Teilnehmer
Fahr-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten gehen zu Lasten der Teilnehmer bzw.
deren Bezirksverbände, Regions- / Kreisverbände oder Vereine.

9.3 Organisations- und Werbungskosten
Alle Organisations- und Werbungskosten sind vom Ausrichter/Durchführer zu
übernehmen.

9.4 Zuschuss des TTVN für Ausrichter/Durchführer
9.4.1 Für die ordnungsgemäße Durchführung eines Landesranglistenturniers gewährt der

TTVN einen Zuschuss gemäß der Gebührenordnung.
9.4.2 Der Zuschuss kann auf Antrag des Schiedsgerichtes durch das Präsidium ge-

kürzt oder gestrichen werden, wenn die Durchführung der Veranstaltung Mängel
aufgewiesen hat oder Auflagen des TTVN nicht nachgekommen wurde.

10 Auszeichnungen
Medaillen (Rang 1 bis 3) sowie Ehrenurkunden stellt der TTVN, Ehrenpreise der
Ausrichter/Durchführer.
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Durchführungsbestimmungen für die
Landesranglistenqualifikationsturniere (Bezirksranglistenturniere)
Stand: 1. September 2025

1 Allgemeines
1.1 Die Regions-/Kreisverbände eines Bezirksverbandes werden zu Qualifikationsberei-

chen zusammengefasst und spielen jeweils ein eigenes Landesranglistenqualifikati-
onsranglistenturnier (im Folgenden Bezirksranglistenturnier) aus.

2 Bezirksranglistenturniere bei vorhandenen Bezirksverbänden
Existiert in einem Qualifikationsbereich ein Bezirksverband, so ist dieser für die
Organisation und Durchführung des Bezirksranglistenturniers zuständig und es
gelten die Durchführungsbestimmungen dieses Bezirksverbands.
Solche Bezirksranglistenturniere sind keine Landesveranstaltungen.

3 Bezirksranglistenturniere ohne vorhandene Bezirksverbände
Existiert in einem Qualifikationsbereich kein Bezirksverband, so ist der zuständi-
ge Ausschuss laut Geschäftsordnungen (im Folgenden „zuständiger Ausschuss“)
des TTVN für die Organisation und Durchführung des Bezirksranglistenturniers
zuständig.
Solche Bezirksranglistenturniere sind Landesveranstaltungen und es gelten die
folgenden Durchführungsbestimmungen.

3.1 Veranstalter / Ausrichter / Durchführer
3.1.1 Mit der Ausrichtung der Bezirksranglistenturniere kann jeweils ein Regions-

/Kreisverband und (bei dessen Verantwortung für den organisatorischen und
spieltechnisch reibungslosen Ablauf) ein Verein mit der Durchführung beauftragt
werden.

3.1.2 Einzelheiten der Organisation und des Spielablaufs werden zwischen Ausrichter und
Durchführer sowie dem zuständigen Mitglied des TTVN-Ressorts Erwachsenensport
(Bezirksranglistenturniere Damen/Herren) oder des TTVN-Ressorts Jugendsport
(Bezirksranglistenturniere Nachwuchs) festgelegt. Die Ressorts können die Vergabe
von Bezirksranglistenturnieren von der Erfüllung verschiedener Auflagen abhängig
machen.

3.1.3 Ausschreibung
Die Ausschreibung wird in Abstimmung mit dem Ausrichter und Durchführer
vom zuständigen Mitglied des TTVN-Ressorts Erwachsenensport (Bezirksrang-
listenturniere Damen/Herren) oder des TTVN-Ressorts Jugendsport (Bezirks-
ranglistenturniere Nachwuchs) erstellt und so rechtzeitig versandt, dass sie
vor dem offiziellen Termin der Bezirksvorranglisten (s.u.), möglichst vor den
Regions-/Kreisranglistenturnieren der entsprechenden Altersklasse den Regions-
/Kreisverbänden vorliegt
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3.2 Altersklassen / Konkurrenzen / Teilnehmerkreis
3.2.1 Die Bezirksranglistenturniere werden in folgenden Altersklassen durchgeführt:

Damen/Herren, Jugend 19, Jugend 15, Jugend 13, Jugend 11.
3.2.2 Bezirksranglistenturniere werden nur im Einzel durchgeführt.
3.2.3 An den Bezirksranglistenturnieren nehmen in jeder Altersklasse maximal 12 Spieler

teil.
3.2.4 Um die Qualifikanten für die Bezirksranglistenturniere zu ermitteln, werden Be-

zirksranglistenqualifikationsturniere (im Folgenden „Bezirksvorranglistenturniere“,
siehe eigene DB) durchgeführt.

3.3 Startberechtigung / Auswahl der Teilnehmer / Meldungen
3.3.1 Startberechtigt sind die Spieler, die einen persönlichen Startplatz erhalten haben

und die von den Regions-/Kreisverbänden gemeldeten Spieler.
Für die Spielberechtigung der Teilnehmer (Vereins- und somit Zugehörigkeit zum
Qualifikationsbereich) gelten die Voraussetzungen der Folgespielzeit, so dass Spie-
ler, die in einen Qualifikationsbereich wechseln, an den Bezirksranglistenturnieren
ihres neuen Qualifikationsbereichs teilnehmen können, sofern die entsprechende
Spielstärke vorliegt.

3.3.2 Für die Vergabe der Teilnehmerplätze in den Einzelkonkurrenzen gilt folgendes
Schema:

3.3.2.1 Damen/Herren, Jungen/Mädchen 19, 15, 13 und 11
Grundplätze:
a) der/die Bestplatzierte der Bezirksvorranglistenturniere
b) die beiden besten Zweiten der Bezirksvorranglistenturniere (entsprechend der
Q-TTRL vom 11. Mai des Jahres)
Persönliche Plätze:
a) die zwei Bestplatzierten der startberechtigten Spieler der entsprechenden Alters-
klasse, die keine Freistellung zu höheren Ranglistenturnieren des TTVN oder DTTB
haben und an einem vorjährigen Bezirks-/Landesranglistenturnier teilgenommen
haben, entsprechend der Q-TTRL vom 11. Februar des Jahres.
b) zwei Spieler, die vom zuständigen Ausschuss nominiert werden (Verfügungs-
plätze)

3.3.3 Werden Bezirksvorranglisten über mehrere Qualifikationsbereiche ausgetragen, qua-
lifizieren sich von diesen Ranglisten die entsprechend der Summe der Grundplätze
der Qualifikationsbereiche bestplatzierten Spieler/innen für das Bezirksranglisten-
turnier.

3.3.4 Werden keine Bezirksvorranglistenturniere ausgetragen, fallen die Grundplätze des
entsprechenden Bereichs an den zuständigen Ausschuss.

3.3.5 In allen Altersklassen werden weitere persönliche Plätze aufgrund der Spielstärke
bzw. von Vereinswechseln in den Qualifikationsbereich vom zuständigen Ausschuss
vergeben. Sie sind mit der Ausschreibung zu veröffentlichen.

3.3.6 Anträge auf eventuell vorhandene Verfügungsplätze können von den Regions-/
Kreisverbänden mit der Meldung abgegeben werden. Der zuständige Ausschuss
entscheidet über ihre Vergabe.
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3.3.7 Fallen Spieler aus, die einen persönlichen Platz erhalten haben, fallen ihre Plätze
als Verfügungsplätze an den zuständigen Ausschuss zurück.

3.3.8 Nehmen einzelne Regions-/Kreisverbände ihre Grundplätze nicht oder teilweise
nicht in Anspruch, fallen diese als zusätzliche Plätze an den zuständigen Ausschuss.

3.3.9 Meldungen
Die Meldungen erfolgen zu den angegebenen Terminen von den Regions-
/Kreisverbänden an das zuständige Mitglied des TTVN-Ressorts Erwachsenensport
(Bezirksranglistenturniere Damen/Herren) oder des TTVN-Ressorts Jugendsport
(Bezirksranglistenturniere Nachwuchs).

3.4 Austragungsmodus
3.4.1 Für die Bezirksranglistenturniere sind nur Systeme „Jeder gegen jeden“ in einer

bzw. mehreren Gruppen zulässig.
3.4.2 In allen Spielen entscheiden drei Gewinnsätze
3.4.3 Spieler des gleichen Regionsverbandes müssen ihre Spiele gegeneinander möglichst

frühzeitig austragen.
3.4.4 Spielen in mehreren Gruppen

Die Gruppeneinteilung nimmt der zuständige Ausschuss unter Berücksichtigung
der QTTR-Werte vom 11. Mai des entsprechenden Jahres und der Zugehörigkeit
zu einem Regions-/Kreisverband derart vor, dass die beiden Gruppen möglichst
gleichstark sind und die Spieler eines Regions-/Kreisverbands möglichst gleichmäßig
auf die beiden Gruppen aufgeteilt sind.

3.5 Qualifikation / Nominierung
Die ersten beiden (Damen/Herren nur der erste) Plätze der jeweiligen Bezirksrang-
listenturniere qualifizieren sich für die entsprechenden Landesranglistenturniere.
Weitere (Verfügungs-)Plätze können vom zuständigen Ausschuss beantragt werden.
Ausnahmen bei der Qualifikation/Nominierung sind wegen Krankheit (Bekanntga-
be vor dem Bezirksranglistenturnier) und Verletzungen während des Bezirksrang-
listenturniers zulässig.

3.6 Oberschiedsrichter, Schiedsgericht und Schiedsrichter
Oberschiedsrichter, Schiedsgericht und geprüfte Schiedsrichter werden vom TTVN
nach eigenem Ermessen eingesetzt, der hierfür auch die Kosten übernimmt.

3.7 Finanzierung
3.7.1 Startgeld

Für jeden Teilnehmer ist ein Startgeld gemäß Gebührenordnung des TTVN an den
TTVN zu entrichten, das den Regions-/Kreisverbänden in Rechnung gestellt wird.

3.7.2 Kosten der Teilnehmer
Fahr-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten gehen zu Lasten der Teilnehmer bzw.
deren Regions-/Kreisverbänden oder Vereine.

3.7.3 Organisations- und Werbungskosten
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Alle Organisations- und Werbungskosten sind vom Ausrichter/Durchführer zu
übernehmen.

3.7.4 Zuschuss des TTVN für Ausrichter/Durchführer
3.7.4.1 Für die ordnungsgemäße Durchführung eines Qualifikationsturniers gewährt der

TTVN einen Zuschuss gemäß der Gebührenordnung.
3.7.4.2 Der Zuschuss kann auf Antrag des Schiedsgerichtes der des zuständigen Ausschuss

gekürzt oder gestrichen werden, wenn die Durchführung der Veranstaltung Mängel
aufgewiesen hat oder Auflagen des zuständigen Ausschuss nicht nachgekommen
wurde.

3.8 Auszeichnungen
Urkunden (Platz 1 bis 3) stellt der TTVN, Ehrenpreise der Ausrichter/ Durchführer.
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Durchführungsbestimmungen für die
Bezirksranglistenqualifikationsturniere
(Bezirksvorranglistenturniere) der Qualifikationsbereiche
Stand: 1. September 2025

1 Die Bezirksvorranglistenturniere werden im Mai/Juni in den Altersklassen Da-
men/Herren, Jugend 19, Jugend 15, Jugend 13, Jugend 11 im „Bezirksverband
Braunschweig“ in den vier Qualifikationsbereichen durchgeführt:
a) RV Südniedersachsen
b) RV Braunschweig
c) KV Goslar und KV Peine
d) KV Gifhorn, KV Helmstedt und SV Wolfsburg

2 Für die Spielberechtigung der Teilnehmer (Vereins- und somit Zugehörigkeit
zum Qualifikationsbereich) gelten die Voraussetzungen der Folgespielzeit, so dass
Spieler, die in einen Qualifikationsbereich wechseln, an den Bezirksvorranglis-
tenturnieren ihres neuen Qualifikationsbereichs teilnehmen können, sofern die
entsprechende Spielstärke vorliegt.

3 Bezirksvorranglistenturniere werden nur im Einzel im System „jeder gegen jeden“
(ggf. in Gruppen) durchgeführt, dabei entscheidet jeweils der Gewinn von drei
Sätzen.

4 Sofern ein Regions-/Kreisranglistenturnier gleichzeitig ein Bezirksvorranglistentur-
nier ist, gelten die Durchführungsbestimmungen des jeweiligen Regionsverbands.
Ansonsten gelten folgende Bestimmungen:

4.1 An den Bezirksvorranglistenturnieren nehmen in jeder Altersklasse maximal 12
Spieler teil.

4.2 Um die Qualifikanten für die Bezirksvorranglistenturniere zu ermitteln, werden
Regions-/ Kreisranglistenturniere durchgeführt, für deren Organisation und Durch-
führung der jeweilige Regions-/Kreisverband zuständig ist und dessen Durchfüh-
rungsbestimmungen gelten.

4.3 Grundplätze
zwei je Regions-/Kreisranglistenturnier

4.4 Persönliche Plätze (Vorabnominierungen):
die zwei Bestplatzierten der startberechtigten Spieler der entsprechenden Alters-
klasse, die keine Freistellung zu höheren Ranglistenturnieren des TTVN oder
DTTB haben und an einem vorjährigen Bezirks(vor)-/Landesranglistenturnier
teilgenommen haben, entsprechend der Q-TTRL vom 11. Februar des Jahres.

4.5 Weitere persönliche Plätze werden von den beteiligten Regions-/Kreisverbänden
nach eigenen Bestimmungen vergeben.

4.6 Für die Auswahl der Teilnehmer, die Vergabe der Durchführung, Erstellung der Ein-
ladung, Weiterverarbeitung der Ergebnisse und sonstige Organisation einschließlich
der finanziellen Abwicklung sind die beteiligten Regions-/Kreisverbände zuständig
und verantwortlich.
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Durchführungsbestimmungen für die
Landesindividualmeisterschaften
Stand: 1. September 2025

0 Definition
Der Begriff Bezirksverband bzw. Bezirk umfasst die Bezirksverbände Hannover,
Lüneburg und Weser-Ems, sowie den Qualifikationsbereich Braunschweig mit den
Regionen Gifhorn-Wolfsburg, Goslar, Helmstedt, Braunschweig, Südniedersachsen
und Peine.

1 Zweck der Individualmeisterschaften
Zur Ermittlung der Landesmeister in den Einzel- und ggf. Doppelkonkurrenzen
veranstaltet der TTVN jährlich Landesindividualmeisterschaften.
Um die Qualifikanten für die Landesindividualmeisterschaft zu ermitteln, werden
Qualifikationsturniere (im Folgenden „Bezirksindividualmeisterschaften“, siehe
entsprechende Durchführungsbestimmungen) durchgeführt.

2 Veranstalter / Ausrichter / Durchführer
2.1 Mit der Ausrichtung der Landesindividualmeisterschaften kann jeweils ein Bezirks-

oder Regions-/Kreisverband und (bei dessen Verantwortung für den organisatori-
schen und spieltechnisch reibungslosen Ablauf) ein Verein mit der Durchführung
beauftragt werden.

2.2 Einzelheiten der Organisation und des Spielablaufs werden zwischen Ausrichter
und Durchführer sowie einem Beauftragten / dem verantwortlichen Ressortleiter
des TTVN festgelegt. Der TTVN kann die Vergabe der Landesindividualmeister-
schaften von der Erfüllung verschiedener Auflagen abhängig machen.

3 Altersklassen / Konkurrenzen / Teilnehmerkreis
3.1 Die Landesindividualmeisterschaften werden in folgenden Altersklassen durchge-

führt:
Erwachsene, Jugend 19, Jugend 15, Jugend 13, Jugend 11, Senioren 40, Senioren
45, Senioren 50, Senioren 55, Senioren 60, Senioren 65, Senioren 70, Senioren 75,
Senioren 80, Senioren 85.

3.2 Landesindividualmeisterschaften der Erwachsene, Jugend 19, Jugend 15, Jugend
13 und der Jugend 11 werden im Einzel und ggf. Doppel durchgeführt. Die
Landesindividualmeisterschaften der Senioren werden im Einzel, Doppel und Mixed
durchgeführt.

3.3 In den Einzelkonkurrenzen starten maximal 32 Spieler, in den Doppelkonkurrenzen
maximal 16 Paare und im Mixed maximal 32 Paare. In den Seniorinnenkonkurrenzen
können diese Höchstzahlen ggf. überschritten werden.

4 Startberechtigung / Auswahl der Teilnehmer / Meldungen /
Nominierungen
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4.1 Startberechtigt sind nur die von den Verantwortlichen für die jeweilige Bezirks-
individualmeisterschaft nominierten Spieler, die eine gültige Turnierlizenz für die
betreffende Altersgruppe besitzen und ihre Teilnahme/ihre Nominierung fristge-
recht bestätigt haben, sowie die Spieler, die sich über ein Qualifikationsturnier für
die Meisterschaften qualifiziert haben. Bei der eingeschränkten Turnierlizenz muss
die Bestätigung fristgerecht über den Verein erfolgen.

4.2 Für die Vergabe der Teilnehmerplätze in den Einzelkonkurrenzen gilt folgendes
Schema:

4.2.1 Erwachsene:
4.2.1.1 Grundplätze:

je Qualifikationsbereich einer Bezirksindividualmeisterschaft vier Spieler
Die Verantwortlichen für die Bezirksindividualmeisterschaften können für den Fall,
dass nominierte Spieler vor der Landesindividualmeisterschaft ausfallen, Ersatz-
spieler benennen.

4.2.1.2 persönliche Plätze:
die besten acht Spieler nach dem Q-TTR-Wert vom 11.12., die sich für das
Qualifikationsturnier angemeldet haben.

4.2.1.3 Qualifikationsplätze:
die Viertelfinalisten der Landesindividualmeisterschaftsqualifikation

4.2.2 Jugend 19 / Jugend 15 / Jugend 13 / Jugend 11:
4.2.2.1 Grundplätze: je Bezirksverband vier Spieler
4.2.2.2 persönliche Plätze:

- der Erst- und Zweitplatzierte der Ranglistenturniere der jeweiligen Altersklasse
des TTVN (keine Nachrücker).
- einschl. für Ranglistenturniere oberhalb der Verbandsebene freigestellter Spieler,
die sich keinen persönlichen Platz für die Deutschen Meisterschaften erspielt haben,
sechs Spieler, die vom zuständigen TTVN-Nominierungsgremium nominiert werden
(Verfügungsplätze).

4.2.3 Senioren 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 (männlich):
4.2.3.1 Grundplätze: je Bezirksverband sechs Spieler
4.2.3.2 persönliche Plätze:

- die zwei in der Q-TTR-Rangliste vom 11.08. des Vorjahres bestplatzierten Spieler
dieser Seniorenklasse, die bei den Landesindividualmeisterschaften startberechtigt
sind
- alle Spieler, die im Vorjahr bei den Deutschen Individualmeisterschaft in dieser
oder der nächstjüngeren Seniorenklasse (bei Altersklassenwechsel) im Einzel für
den TTVN einen der acht bzw. vier zusätzlichen Leistungsplätze erspielt haben
- alle Spieler, die im Vorjahr bei der Landesindividualmeisterschaft in dieser oder
der nächstjüngeren Altersklasse (bei Altersklassenwechsel) im Einzel einen der
ersten vier Plätze erreicht haben
- weitere Spieler (bis die Gesamtanzahl von acht persönlichen Plätzen erreicht ist),
die vom TTVN-Ressort Seniorensport nach den Bezirksindividualmeisterschaften
nominioert werden (Verfügungsplätze).

4.2.5 Senioren 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 (weiblich): freie Meldung
(keine Quotierung)

4.3 Rückgabe von Teilnehmerplätzen
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4.3.1 Fallen in der Altersklasse Nachwuchs Spieler aus, die einen persönlichen Platz
erhalten haben, so fallen ihre Plätze als (ggf. weitere) Verfügungsplätze an das
zuständige TTVN-Nominierungsgremium.
Fallen in der Altersklasse Erwachsene Spieler aus, die einen persönlichen Platz
erhalten haben, so rücken die nächstbestplatzierten Spieler des Qualifikationstur-
niers nach dem Q-TTR-Wert vom 11.12. der jeweiligen Spielzeit nach, die sich
zum Qualifikationsturnier angemeldet haben.
Fallen in der Altersklasse Erwachsene Spieler aus, die sich bei der Landesindividu-
almeisterschaftsqualifikation qualifiziert haben, so rücken die nächstplatzierten
Spieler der Landesindividualmeisterschaftsqualifikation (nach Q-TTR-Wert) nach.

4.3.2 Nehmen einzelne Bezirksverbände ihre Grundplätze nicht vollständig in Anspruch,
fallen diese als zusätzliche Plätze an das zuständige TTVN-Nominierungsgremium.

4.4 Antrag auf zusätzliche Plätze
4.4.1 Anträge von den Verantwortlichen für die Bezirksindividualmeisterschaften oder

des TTVN-Nominierungsausschusses auf Zuteilung von Verfügungsplätzen können
nur bearbeitet werden, wenn sie termingemäß eingereicht und begründet werden.

4.4.2 Wünsche von den Verantwortlichen für die Bezirksindividualmeisterschaften nach
zusätzlichen Plätzen sind zum Termin der Anträge für die Verfügungsplätze
einzureichen.

4.5 Sonderregelung für die Doppelkonkurrenzen
4.5.1 Die Zahl der Meldungen für die Doppelkonkurrenzen ergibt sich aus der Starterzahl

der Einzelkonkurrenzen. Für Doppelkonkurrenzen können andere Spieler als für
Einzelkonkurrenzen gemeldet werden. Wird ein Spieler für eine Doppelkonkurrenz
ohne Partner gemeldet, so wird er bei der Auslosung mit einem anderen Spieler
zusammengestellt.

4.5.2 Fällt in einem Doppel nach der Auslosung ein Partner aus, so kann die Ersatzge-
stellung nur durch einen Spieler erfolgen, der in der entsprechenden Konkurrenz
nicht ausgelost ist oder durch einen Spieler, dessen Partner ebenfalls ausgefallen
ist. Sonstige Umstellungen von Doppelpaarungen sind nach erfolgter Auslosung
nicht zulässig.

4.6 Meldungen
Die Meldungen werden über click-TT zu den angegebenen Terminen von den
den Verantwortlichen für die Bezirksindividualmeisterschaften an den TTVN
vorgenommen. Sie müssen für alle Konkurrenzen entsprechend der Spielstärke
erfolgen.

5 Austragungsmodus
5.1 In der Vorrunde der Einzelkonkurrenzen wird in acht Gruppen à vier Spieler im

System „Jeder gegen jeden“ über drei Gewinnsätze gespielt. In der Vorrunde der
Einzelkonkurrenzen der Jugend 11/13/15/19 wird in vier Gruppen à sechs Spieler
im System „Jeder gegen jeden“ über drei Gewinnsätze gespielt. In jede Gruppe
wird ein Spieler der Setzliste gelost. Werden Teilnehmerquoten nicht ausgeschöpft,
können die Anzahl der Gruppen oder die Gruppenstärke verringert werden.
Einzelkonkurrenzen mit weniger als 13 Startern werden in zwei Vorrundengruppen
zu drei bis sechs Spielern ausgespielt.
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Einzelkonkurrenzen mit weniger als sieben Startern werden in einer Endrunden-
gruppe zu bis zu sechs Spielern im System „Jeder gegen jeden“ ohne anschließende
Hauptrunde ausgespielt.

5.2 Erwachsene/Senioren
Platz 1 und 2 der Gruppen qualifizieren sich für die Hauptrunde, die nach dem
einfachen K.-o.-System über drei Gewinnsätze gespielt wird. In der ersten Runde
der Hauptrunde spielen Gruppensieger gegen Gruppenzweite.

5.2.1 Für die Auslosung der Hauptrunde gelten die nachstehenden Kriterien:
5.2.2 Die aus der Setzliste verbliebenen vier bestplatzierten Gruppensieger werden auf

die Plätze 1 und 16 bzw. 8 und 9 gelost.
5.2.3 Die weiteren Gruppensieger werden so auf die Plätze 4, 5, 12 und 13 gelost, dass

Spieler aus dem gleichen Bezirksverband so spät wie möglich aufeinandertreffen.
5.2.4 Die Gruppenzweiten werden so auf die verbliebenen Rasterplätze gelost, dass sie

erst im Endspiel auf den Sieger ihrer Gruppe und so spät wie möglich gegen Spieler
aus ihrem Bezirksverband treffen können.

5.3 Jugend 11/13/15/19
Platz 1 bis 3 (nach Spiel-, Satz- und ggf. Balldifferenz) der Gruppen qualifizieren
sich für die Hauptrunde, die nach dem einfachen K.-o.-System über drei Gewinn-
sätze gespielt wird. In der ersten Runde der Hauptrunde spielen Gruppenzweite
gegen Gruppendritte.

5.3.1 Für die Auslosung der Hauptrunden gelten die nachstehenden Kriterien:
5.3.2 Die vier bestplatzierten erhalten ein Freilos und werden auf die Plätze 1 und 16

bzw. 8 und 9 gelost.
5.3.3 Die Gruppenzweiten- und dritten werden so auf die verbliebenen Rasterplätze

gelost, dass sie erst so spät wie möglich auf die Spieler ihrer Gruppe und gegen
Spieler aus ihrem Bezirksverband treffen können.

5.4 In allen Doppelkonkurrenzen wird über drei Gewinnsätze nach dem einfachen
K.-o.-System gespielt.
Doppelkonkurrenzen mit weniger als fünf startenden Paaren werden in einer Gruppe
im System „Jeder gegen Jeden“ ausgespielt.

5.5 Das Ressort Jugendsport darf testweise für jeweils maximal drei aufeinanderfolgende
Spielzeiten abweichende Regelungen beschließen, ohne diese Durchführungsbe-
stimmung ändern zu müssen. Stattdessen müssen die abweichenden Regelungen
in der Ausschreibung beschrieben werden.

6 Wertung
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Der Gewinner eines Spiels erhält einen Pluspunkt und der Verlierer einen Minus-
punkt. Die Pluspunkte und die Minuspunkte sowie die gewonnenen und verlorenen
Sätze und Bälle jedes einzelnen Spielers werden jeweils addiert. Über die Platzie-
rung innerhalb der Vorrundengruppen im Einzel entscheidet die größere Anzahl
der Pluspunkte. Ist diese gleich, entscheidet die kleinere Anzahl der Minuspunkte.
Unter Spielern mit gleicher Anzahl von Pluspunkten und von Minuspunkten ent-
scheidet die größere Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen Sätzen (und
bei deren Gleichheit die größere Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen
Bällen) aus allen ausgetragenen Spielen. Ist auch die Differenz der Bälle bei zwei
oder mehreren Spielern/Paaren gleich, so entscheiden deren Spiele untereinander
(Spielpunkt-, Satz- und ggf. Balldifferenz in dieser Reihenfolge). Ist auch dabei die
Differenz der Bälle gleich, entscheidet das Los über die Reihenfolge der betroffenen
Spieler/Paare. (WO D 7.5)
Gibt ein Spieler eines seiner Spiele kampflos ab oder beendet er eines dieser Spiele
vorzeitig, wird er aus dem Turnier gestrichen.
Gibt ein Spieler bei Endrunden im „Fortgesetzten K.o.-System“ (mit Ausspielen
der Platzierung der in der gleichen Runde unterlegenen Spieler) eines seiner
Endrundenspiele kampflos ab oder beendet er eines dieser Endrundenspiele vorzeitig,
so wird dieses Spiel als eine Niederlage für ihn gewertet, hat aber keine Streichung
aus dem Turnier zur Folge.

7 Materialien
Die zum Einsatz kommenden Materialien und die Anzahl der Tische werden vom
TTVN festgelegt. Für die Landeseinzelmeisterschaften ist eine Boxengröße von
mindestens 5 x 10 m vorgesehen.

8 Oberschiedsrichter, Schiedsgericht und Schiedsrichter
Oberschiedsrichter, Schiedsgericht und geprüfte Schiedsrichter werden vom TTVN
nach eigenem Ermessen eingesetzt, der hierfür auch die Kosten übernimmt. Über
Ausnahmen und die Zahl der vom Durchführer zu stellenden Schiedsrichter-
Assistenten entscheidet der TTVN im Einzelfall.

9 Finanzierung
9.1 Startgeld

Für jeden Teilnehmer der Landesindividualmeisterschaft ist ein Startgeld gemäß
der Gebührenordnung an den TTVN zu entrichten, das Startgeld für persönliche
Plätze und Grundplätze wird den Bezirks- bzw. Regions-/Kreisverbänden gesondert
in Rechnung gestellt.
Das Startgeld für Teilnehmer mit Qualifikationsplatz und frei gemeldete Teilnehmer
an Landesindividualmeisterschaften wird den Teilnehmern oder bei vorliegender
Kostenübernahme dem Verein in Rechnung gestellt.
Das Startgeld für die Landesindividualmeisterschaftsqualifikation der Erwachsenen
ist von jedem Spieler vor Ort bar zu entrichten und wird mit dem Durchführerzu-
schuss für diese Veranstaltung mit dem TTVN verrechnet.

9.2 Kosten der Teilnehmer
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Fahr-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten gehen zu Lasten der Teilnehmer bzw.
deren Bezirksverbände, Regions-/Kreisverbände oder Vereine.

9.3 Organisations- und Werbungskosten
Alle Organisations- und Werbungskosten sind vom Ausrichter/Durchführer zu
übernehmen.

9.4 Zuschuss des TTVN für Ausrichter/Durchführer
9.4.1 Für die ordnungsgemäße Durchführung einer Landesindividualmeisterschaft incl.

Landesindividualmeisterschaftsqualifikation gewährt der TTVN einen Zuschuss
gemäß der Gebührenordnung.

9.4.2 Der Zuschuss kann auf Antrag des Schiedsgerichtes durch das Präsidium ge-
kürzt oder gestrichen werden, wenn die Durchführung der Veranstaltung Mängel
aufgewiesen hat oder Auflagen des TTVN nicht nachgekommen wurde.

10 Auszeichnungen
Medaillen und Urkunden für Plätze 1-3 stellt der TTVN, Ehrenpreise für Platz
1-3 der Ausrichter/Durchführer.
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Durchführungsbestimmungen für die
Bezirksindividualmeisterschaften
Stand: 1. September 2025

1 Allgemeines
1.1 Die Regions-/Kreisverbände eines Bezirksverbandes werden zu Qualifikationsberei-

chen zusammengefasst und können jeweils eine eigene Bezirksindividualmeister-
schaft ausspielen.

2 Bezirksindividualmeisterschaft bei vorhandenen Bezirksverbänden
Existiert in einem Qualifikationsbereich ein Bezirksverband, so ist dieser für die
Organisation und Durchführung des Bezirksindividualmeisterschaft zuständig und
es gelten die Durchführungsbestimmungen dieses Bezirksverbands.
Solche Bezirksindividualmeisterschaften sind keine Landesveranstaltungen.

3 Bezirksindividualmeisterschaft ohne vorhandene Bezirksverbände
Existiert in einem Qualifikationsbereich kein Bezirksverband, so ist der zuständige
Ausschuss laut Geschäftsordnungen (im Folgenden „zuständiger Ausschuss“) des
TTVN für die Organisation und Durchführung des Bezirksindividualmeisterschaft
zuständig.
Solche Bezirksindividualmeisterschaften sind Landesveranstaltungen und es gelten
die folgenden Durchführungsbestimmungen.

3.1 Veranstalter / Ausrichter / Durchführer
3.1.1 Mit der Ausrichtung der Bezirksindividualmeisterschaften kann jeweils ein Regions-

/Kreisverband und (bei dessen Verantwortung für den organisatorischen und
spieltechnisch reibungslosen Ablauf) ein Verein mit der Durchführung beauftragt
werden.

3.1.2 Einzelheiten der Organisation und des Spielablaufs werden zwischen Ausrichter
und Durchführer sowie dem zuständigen Mitglied des TTVN-Ressorts Erwach-
senensport (Bezirksindividualmeisterschaft Damen/Herren), des TTVN-Ressorts
Jugendsport (Bezirksindividualmeisterschaft Nachwuchs) oder des TTVN-Ressorts
Seniorensport (Bezirksindividualmeisterschaft Senioren/innen) festgelegt. Die Res-
sorts können die Vergabe von Bezirksindividualmeisterschaften von der Erfüllung
verschiedener Auflagen abhängig machen.

3.1.3 Ausschreibung
Die Ausschreibung wird in Abstimmung mit dem Ausrichter und Durchführer vom
zuständigen Mitglied des TTVN-Ressorts Erwachsenensport (Bezirksindividual-
meisterschaft Damen/Herren), des TTVN-Ressorts Jugendsport (Bezirksindividu-
almeisterschaft Nachwuchs) oder des TTVN-Ressorts Seniorensport (Bezirksin-
dividualmeisterschaft Senioren/innen) erstellt und so rechtzeitig versandt, dass
sie vor dem offiziellen Termin der Regions-/Kreisindividualmeisterschaften der
entsprechenden Altersklasse den Regions-/Kreisverbänden vorliegt
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3.2 Altersklassen / Konkurrenzen / Teilnehmerkreis
3.2.1 Damen/Herren, Jungen/Mädchen 19, Jungen/Mädchen 15, Jungen/Mädchen 13,

Jungen/Mädchen 11, Senioren/innen 40, 50, 60, 65, 70, 75 und 80.
Die Bezirksindividualmeisterschaft der Damen/Herren kann auf Grund der Mög-
lichkeit sich über die Landesindividualmeisterschaftsqualifikation für die Landesin-
dividualmeisterschaft zu qualifizieren entfallen. Die Entscheidung, ob eine Bezirks-
individualmeisterschaft der Damen/Herren gespielt wird trifft der der zuständige
Ausschuss.

3.2.2 Bezirksindividualmeisterschaft werden im Einzel und ggf. Doppel durchgeführt.
Die Entscheidung, ob Doppel gespielt wird trifft der der zuständige Ausschuss.

3.2.3 An den Bezirksindividualmeisterschaft nehmen in jeder Altersklasse maximal 32
Spieler teil.

3.2.4 Um die Qualifikanten für die Bezirksindividualmeisterschaften zu ermitteln,
werden Regions-/Kreisindividualmeisterschaften nach Maßgabe der Regions-
/Kreisverbände durchgeführt.

3.3 Startberechtigung / Auswahl der Teilnehmer / Meldungen
3.3.1 Startberechtigt sind die Spieler, die einen persönlichen Startplatz erhalten haben

und die von den Regions-/Kreisverbänden gemeldeten Spieler.
3.3.2 Für die Vergabe der Teilnehmerplätze in den Einzelkonkurrenzen gilt folgendes

Schema:
3.3.2.1 Damen/Herren, Jungen/Mädchen 19, 15, 13 und 11

Persönliche Plätze:
Die vier Bestplatzierten der jeweiligen Altersklasse der Q-TTRL vom 15. Au-
gust des Jahres, welche mindestens an der Hälfte der vorhergehenden „Bezirks“-
/Landesveranstaltungen teilgenommen haben.
Grundplätze:
a) Region Südniedersachsen: 4; Region Braunschweig: 2; KV Peine, Gifhorn, Goslar,
Helmstedt und Wolfsburg je 1
b) je Bezirksvorranglistenturnier drei Plätze entsprechend der Freistellungen vom
Bezirksvorranglistenturnier und der Platzierung beim Bezirksvorranglistenturnier
zugeordnet den Kreis-/Stadt-/Regionsverbänden. Vorabnominierungen zu den
Bezirks- und höheren Ranglistenturnieren durch den jeweils zuständigen Ausschuss
bleiben hier unberücksichtigt.

3.3.2.2 Senioren/innen
Persönliche Plätze:
Die acht Bestplatzierten der jeweiligen Altersklasse der Q-TTRL vom 15. August
des Jahres.
Grundplätze:
Region Südniedersachsen: 6; Region Braunschweig: 4; KV Peine, Gifhorn, Goslar,
Helmstedt und Wolfsburg je 2

3.3.3 Weitere persönliche Plätze können in allen Klassen vom zuständigen Ausschuss
vergeben werden. Sie sind mit der Ausschreibung zu veröffentlichen (Freistellun-
gen).
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3.3.4 Die Differenz zwischen maximaler Starterzahl, der Summe der Grund- und per-
sönlicher Plätze sowie der Freistellungen ergibt die Anzahl der Verfügungsplätze.
Anträge auf Verfügungsplätze können von den RV/KV/SV mit der Meldung
abgegeben werden. Der zuständigen Ausschuss entscheidet über ihre Vergabe.

3.3.5 Fallen Spieler aus, die einen persönlichen Platz erhalten haben, fallen ihre Plätze
als Verfügungsplätze an den zuständigen Ausschuss zurück.

3.3.6 Nehmen einzelne RV/KV/SV ihre Grundplätze nicht oder teilweise nicht in An-
spruch, fallen diese als zusätzlich Verfügungsplätze an den zuständigen Ausschuss.

3.3.7 Meldungen
Die Meldungen erfolgen zu den angegebenen Terminen von den RV/KV/SV an
das zuständige Mitglied des TTVN-Ressorts Erwachsenensport (Bezirksindividual-
meisterschaft Damen/Herren), des TTVN-Ressorts Jugendsport (Bezirksindividu-
almeisterschaft Nachwuchs) oder des TTVN-Ressorts Seniorensport (Bezirksindi-
vidualmeisterschaft Senioren/innen) und ggf. den durchführenden Verein.

4 Austragungsmodus
4.1 In der Vorrunde der Einzelkonkurrenzen wird in max. acht Gruppen à vier Spieler

im System „Jeder gegen jeden“ über drei Gewinnsätze gespielt. In jede Gruppe
wird ein Spieler der Setzliste gelost. Werden Teilnehmerquoten nicht ausgeschöpft,
können die Anzahl der Gruppen oder die Gruppenstärke verringert werden.
Einzelkonkurrenzen mit weniger als 13 Startern werden in zwei Vorrundengruppen
zu drei bis sechs Spielern ausgespielt.
Einzelkonkurrenzen mit weniger als sieben Startern werden in einer Endrunden-
gruppe zu bis zu sechs Spielern im System „Jeder gegen jeden“ ohne anschließende
Hauptrunde ausgespielt.
Ergeben sich am Tage der Bezirksindividualmeisterschaften durch Ausfall von
Aktiven Gruppen mit weniger als drei Teilnehmern, werden Aktive von den noch
vorhandenen Vierergruppen umgesetzt. Ggf. werden einzelne Gruppen aufgelöst.
Platz 1 und 2 der Gruppen qualifizieren sich für die Hauptrunde, die nach dem
einfachen K.-o.-System mit drei Gewinnsätze gespielt wird. In der ersten Runde
der Hauptrunde spielen Gruppensieger gegen Gruppenzweite.

4.2 Für die Auslosung der Hauptrunde gelten die nachstehenden Kriterien:
Die aus der Setzliste verbliebenen vier bestplatzierten Gruppensieger werden auf
die Plätze 1 und 16 bzw. 8 und 9 gelost.
Die weiteren Gruppensieger werden so auf die Plätze 4, 5, 12 und 13 gelost, dass
Spieler aus dem gleichen Bezirksverband so spät wie möglich aufeinandertreffen.
Die Gruppenzweiten werden so auf die verbliebenen Rasterplätze gelost, dass sie
erst im Endspiel auf den Sieger ihrer Gruppe und so spät wie möglich gegen Spieler
aus ihrem Region-/Kreisverband treffen können.

5 Wertung
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Der Gewinner eines Spiels erhält einen Pluspunkt und der Verlierer einen Minus-
punkt. Die Pluspunkte und die Minuspunkte sowie die gewonnenen und verlorenen
Sätze und Bälle jedes einzelnen Spielers werden jeweils addiert. Über die Platzie-
rung innerhalb der Vorrundengruppen im Einzel entscheidet die größere Anzahl
der Pluspunkte. Ist diese gleich, entscheidet die kleinere Anzahl der Minuspunkte.
Unter Spielern mit gleicher Anzahl von Pluspunkten und von Minuspunkten ent-
scheidet die größere Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen Sätzen (und
bei deren Gleichheit die größere Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen
Bällen) aus allen ausgetragenen Spielen. Ist auch die Differenz der Bälle bei zwei
oder mehreren Spielern/Paaren gleich, so entscheiden deren Spiele untereinander
(Spielpunkt-, Satz- und ggf. Balldifferenz in dieser Reihenfolge). Ist auch dabei die
Differenz der Bälle gleich, entscheidet das Los über die Reihenfolge der betroffenen
Spieler/Paare. (WO D 7.5)
Gibt ein Spieler eines seiner Spiele kampflos ab oder beendet er eines dieser Spiele
vorzeitig, wird er aus dem Turnier gestrichen.
Gibt ein Spieler bei Endrunden im „Fortgesetzten K.o.-System“ (mit Ausspielen
der Platzierung der in der gleichen Runde unterlegenen Spieler) eines seiner
Endrundenspiele kampflos ab oder beendet er eines dieser Endrundenspiele vorzeitig,
so wird dieses Spiel als eine Niederlage für ihn gewertet, hat aber keine Streichung
aus dem Turnier zur Folge.

6 Qualifikation / Nominierung
Die Halbfinalisten (bei den Jungen/Mädchen 11 die Finalisten) der jeweiligen
Bezirksindividualmeisterschaften qualifizieren sich für die Landesindividualmeister-
schaften.
Weitere (Verfügungs-)Plätze werden vom zuständigen Ausschuss vergeben oder
beantragt.
Ausnahmen bei der Qualifikation/Nominierung sind wegen Krankheit (Bekanntga-
be vor den „BezIM“) und Verletzungen während der „BezIM“ zulässig.

7 Startgeld / Finanzierung
7.1 Startgeld

Für jeden gemeldeten Teilnehmer ist ein Startgeld gemäß der Gebühren-
/Abgabenordnung des TTVN zu entrichten.

7.2 Zuschuss
Für die ordnungsgemäße Durchführung eines Qualifikationsturniers gewährt der
TTVN einen Zuschuss gemäß der Gebührenordnung.
Der Zuschuss kann auf Antrag des Schiedsgerichtes der des zuständigen Ausschuss
gekürzt oder gestrichen werden, wenn die Durchführung der Veranstaltung Mängel
aufgewiesen hat oder Auflagen des zuständigen Ausschuss nicht nachgekommen
wurde.
Die Kosten für den Oberschiedsrichter tragen die kooperierenden Regions-/Kreis-
/Stadtverbände BS, GF, GS, HE, PE, SN und WOB.

8 Organisation
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Für die Organisation bei der Veranstaltung (Spielaufruf...) ist der Durchführer
zuständig. Der zuständige Ausschuss gibt die Folge der Konkurrenzen bzw. Runden
in einem groben Terminplan vor. Die Ansetzung der einzelnen Spielpaarungen ist
von der Turnierleitung (vom Durchführer zu stellen) durch einen straffen Zeitplan
vorzunehmen.

9 Ehrenpreise
Die Plätze 1 bis 3 in den Einzel- und die ersten beiden Plätze in den Doppelkon-
kurrenzen erhalten Urkunden. Sie werden vom TTVN zur Verfügung gestellt, der
durchführende Verein kann zusätzliche Ehrenpreise vergeben
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Durchführungsbestimmungen für die Jahrgangsmeisterschaften
Stand: 1. September 2025

0 Definition
Der Begriff Bezirksverband bzw. Bezirk umfasst die Bezirksverbände Hannover,
Lüneburg und Weser-Ems, sowie den Qualifikationsbereich Braunschweig mit den
Regionen Gifhorn-Wolfsburg, Goslar, Helmstedt, Braunschweig, Südniedersachsen
und Peine.

1 Zweck der Jahrgangsmeisterschaften
Zur Ermittlung der Jahrgangsmeister in den Altersklassen der Jugend 12, Jugend
11 sowie Jugend 10 und zu Sichtungszwecken veranstaltet der TTVN jährlich Jahr-
gangsmeisterschaften. Ausschließlich die Bezirks-, Regions- und Kreisverbände des
TTVN sind berechtigt, Jahrgangsmeisterschaften in ihrem Zuständigkeitsbereich
zu veranstalten.

2 Veranstalter / Ausrichter / Durchführer
2.1 Mit der Ausrichtung der Jahrgangsmeisterschaften kann jeweils ein Bezirks-,

Regions- oder Kreisverband und (bei dessen Verantwortung für den organisatori-
schen und spieltechnisch reibungslosen Ablauf) ein Verein mit der Durchführung
beauftragt werden.

2.2 Einzelheiten der Organisation und des Spielablaufs werden zwischen Ausrichter
und Durchführer sowie einem Beauftragten des TTVN festgelegt. Der TTVN
kann die Vergabe der Jahrgangsmeisterschaften von der Erfüllung verschiedener
Auflagen abhängig machen.

3 Altersklassen / Konkurrenzen / Teilnehmerkreis
3.1 Die Jahrgangsmeisterschaften werden in den Altersklassen Jugend 12, Jugend 11

sowie Jugend 10 durchgeführt. Ein Spieler darf dabei nur in seiner Altersklasse
starten.

3.2 Jahrgangsmeisterschaften werden nur im Einzel durchgeführt.
3.3 In den einzelnen Konkurrenzen starten maximal 32 Spieler. Das Ressort Jugendsport

behält sich eine Erhöhung der Teilnehmerzahlen vor.

4 Startberechtigung / Auswahl der Teilnehmer / Meldungen /
Nominierungen

4.1 Startberechtigt sind nur die von den Bezirksverbänden gemeldeten Spieler.
4.2 Für die Vergabe der Teilnehmerplätze gilt folgendes Schema:
4.2.1 Grundplätze: je Bezirksverband sechs Spieler
4.2.2 persönliche Plätze:

- acht Spieler, die vom zuständigen TTVN-Nominierungsgremium nominiert werden
(Verfügungsplätze).
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4.3 Nehmen einzelne Bezirksverbände ihre Grundplätze nicht vollständig in Anspruch,
so werden ihre Plätze vom zuständigen TTVN-Nominierungsgremium neu verge-
ben.

4.4 Wünsche von Bezirksverbänden nach zusätzlichen Plätzen sind zum Termin der
Meldung einzureichen.

4.5 Meldungen
Die Meldungen bzw. Nominierungen sind über click-TT unter dem Punkt Nomi-
nierungen zu den angegebenen Terminen von den Bezirksverbänden an den TTVN
vorzunehmen. Sie müssen für alle Jahrgänge entsprechend der Spielstärke erfolgen
und sollen das Geburtsjahr und den Verein des Spielers beinhalten.

4.6 Nominierungen
Die Spieler / die Vereine müssen die Nominierungen fristgerecht über
myTischtennis.de/click-TT bestätigen.

5 Austragungsmodus
5.1 In der 1. Gruppenphase wird in acht Gruppen à vier Spieler im System „Jeder

gegen jeden“ über drei Gewinnsätze gespielt. In jede Gruppe wird ein Spieler der
Setzliste gelost. Werden Teilnehmerquoten nicht ausgeschöpft, können die Anzahl
der Gruppen oder die Gruppenstärke verringert werden.

5.2 Platz 1, 2 und 3 der 1. Gruppenphase qualifizieren sich für die 2. Gruppenphase.
Die 2. Gruppenphase wird in acht Gruppen à drei Spieler im System „Jeder gegen
jeden“ über drei Gewinnsätze gespielt.

5.2.1 In jede Gruppe wird jeweils ein Gruppenerster, ein Gruppenzweiter und ein Gruppen-
dritter der 1. Gruppenphase gelost. Dabei wird darauf geachtet, dass keine Spieler,
die bereits in der 1. Gruppenphase in eine Gruppe gelost waren, aufeinandertreffen.

5.2.2 Als Alternative behält sich der Ausschuss für Jugendsport vor, die 2. Gruppen-
phase nach einem feststehenden Raster zusammenzustellen. Dieses wird in der
Ausschreibung zur Veranstaltung bekanntgemacht.

5.3 Platz 1 und 2 der 2. Gruppenphase qualifizieren sich für die Hauptrunde, die nach
dem einfachen K.-o.-System (drei Gewinnsätze) gespielt wird. In der ersten Runde
der Hauptrunde spielen Gruppensieger gegen Gruppenzweite.

5.4 Für die Auslosung der Hauptrunde gelten die nachstehenden Kriterien:
5.4.1 Die aus der Setzliste verbliebenen vier bestplatzierten Gruppensieger der 2. Grup-

penphase werden auf die Plätze 1 und 16 bzw. 8 und 9 gelost.
5.4.2 Die weiteren Gruppensieger werden so auf die Plätze 4, 5, 12 und 13 gelost, dass

Spieler aus dem gleichen Bezirksverband so spät wie möglich aufeinandertreffen.
5.4.3 Die Gruppenzweiten der 2. Gruppenphase werden so auf die verbliebenen Ras-

terplätze gelost, dass sie erst im Endspiel auf den Sieger ihrer Gruppe aus der 2.
Gruppenphase und so spät wie möglich gegen Spieler aus ihrem Bezirksverband
treffen können.

5.5 Der Ausschuss für Jugendsport behält sich alternative Austragungsmodi vor. Diese
werden in der Ausschreibung zur Veranstaltung bekanntgemacht.

6 Wertung
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Gibt ein Spieler eines seiner Gruppenspiele kampflos ab oder beendet er eines
dieser Gruppenspiele vorzeitig, wird er aus dem Turnier gestrichen.
Über die Platzierung innerhalb der Vorrundengruppen im Einzel entscheidet die
größere Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen Spielen. Bei Spieldifferenz-
gleichheit entscheidet die größere Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen
Sätzen. Ist auch diese gleich, die größere Differenz zwischen gewonnenen und
verlorenen Bällen. Ist auch diese gleich, entscheiden die Spiele der Spiel- und
Satzdifferenzgleichen untereinander (Spiel-, Satz- und ggfs. Balldifferenz in dieser
Reihenfolge).

7 Materialien
Die zum Einsatz kommenden Materialien und die Anzahl der Tische werden vom
TTVN festgelegt. Für die Jahrgangsmeisterschaften ist eine Boxengröße von 5 x
10 m vorgesehen. Abweichende Boxengrößen sind nach Absprache zwischen dem
TTVN und dem Durchführer in Ausnahmen möglich.

8 Oberschiedsrichter, Schiedsgericht und Schiedsrichter
Der Oberschiedsrichter wird vom TTVN eingesetzt. Das Schiedsgericht wird vom
TTVN-Verantwortlichen für die Veranstaltung vor Ort eingesetzt. Die Kosten für
den Oberschiedsrichter und das Schiedsgericht werden vom TTVN übernommen.
Die Spieler sind verpflichtet, als Schiedsrichter zu fungieren.

9 Finanzierung
9.1 Startgeld

Das Startgeld für die Jahrgangsmeisterschaften ist von jedem Spieler vor Ort bar
an den TTVN zu entrichten.

9.2 Kosten der Teilnehmer
Fahr-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten gehen zu Lasten der Teilnehmer bzw.
deren Vereine.

9.3 Organisations- und Werbungskosten
Alle Organisations- und Werbungskosten sind vom Ausrichter/Durchführer zu
übernehmen

9.4 Zuschuss des TTVN für Ausrichter/Durchführer
9.4.1 Für die ordnungsgemäße Durchführung der Jahrgangsmeisterschaften gewährt der

TTVN einen Zuschuss gemäß der Gebührenordnung.
9.4.2 Der Zuschuss kann auf Antrag des Schiedsgerichtes durch das Präsidium ge-

kürzt oder gestrichen werden, wenn die Durchführung der Veranstaltung Mängel
aufgewiesen hat oder Auflagen des TTVN nicht nachgekommen wurde.

10 Auszeichnungen
Medaillen und Urkunden für die Erst- bis Drittplatzierten werden vom TTVN
gestellt, Ehrenpreise für die Erst- bis Drittplatzierten durch den Durchführer.
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Durchführungsbestimmungen für die
Landesmannschaftsmeisterschaften
Stand: 1. September 2025

0 Definition
Der Begriff Bezirksverband bzw. Bezirk umfasst die Bezirksverbände Hannover,
Lüneburg und Weser-Ems, sowie den Qualifikationsbereich Braunschweig mit den
Regionen Gifhorn-Wolfsburg, Goslar, Helmstedt, Braunschweig, Südniedersachsen
und Peine.

1 Zweck der Mannschaftsmeisterschaften
Zur Ermittlung der Landesmannschaftsmeister veranstaltet der TTVN jährlich
Landesmannschaftsmeisterschaften. Ausschließlich die Bezirks- und Regions- bzw.
Kreisverbände des TTVN sind berechtigt, Mannschaftsmeisterschaften in ihrem
Zuständigkeitsbereich zu veranstalten.

2 Veranstalter / Ausrichter / Durchführer
2.1 Mit der Ausrichtung der Landesmannschaftsmeisterschaften kann jeweils ein

Bezirks- oder Regions- bzw. Kreisverband und (bei dessen Verantwortung für den
organisatorischen und spieltechnisch reibungslosen Ablauf) ein Verein mit der
Durchführung beauftragt werden.

2.1 Einzelheiten der Organisation und des Spielablaufs werden zwischen Ausrichter
und Durchführer sowie einem Beauftragten des TTVN festgelegt. Der TTVN
kann die Vergabe der Meisterschaften von der Erfüllung verschiedener Auflagen
abhängig machen.

3 Altersklassen / Konkurrenzen / Teilnehmerkreis
3.1 Die Landesmannschaftsmeisterschaften werden in den folgenden Altersklassen

durchgeführt: Jugend 19, Jugend 15.
Sofern in einer Spielzeit in einzelnen Altersklassen ein Spielbetrieb in Niedersach-
senligen stattfindet, werden in diesen Altersklassen keine gesonderten Mannschafts-
meisterschaften ausgetragen.

3.2 Landesmannschaftsmeisterschaften werden ausschließlich für Vereinsmannschaften
durchgeführt.

3.3 An den Landesmannschaftsmeisterschaften nehmen in allen Altersklassen maximal
vier Mannschaften teil.

4 Startberechtigung / Auswahl der Teilnehmer / Meldungen
4.1 Startberechtigt sind nur die von den Bezirksverbänden gemeldeten Mannschaften.
4.2 Je Altersklasse kann von den Bezirksverbänden eine weibliche und eine männliche

Mannschaft gemeldet werden. Verzichtet ein Bezirksverband auf das Startrecht
für eine Mannschaft, kann das Ressort Jugendsport den freigewordenen Startplatz
an eine weitere Mannschaft eines anderen Bezirksverbandes vergeben.

TTVN • Tischtennis-Verband Niedersachsen e. V. 199



Durchführungsbestimmungen

4.3 Die namentliche Meldung der qualifizierten Vereine wird zum angegebenen Ter-
min von den Bezirksverbänden an den TTVN vorgenommen. Die qualifizierten
Vereine müssen ihrerseits auf den Meldebögen zum angegebenen Termin ihre
Mannschaftsmeldung der jeweiligen Altersklasse an den TTVN, den Ausrichter
und ggf. Durchführer melden.

4.4 Bei erfolgter Meldung besteht Teilnahmepflicht. Die Meldung von Mannschaften
kann auch bei späterem Nichtantreten kostenpflichtig sein.

5 Austragungsmodus
5.1 Die Meisterschaften werden in einer Gruppe im System „Jeder gegen jeden“ an

einem Tag ausgetragen.
5.2 Die einzelnen Mannschaftswettkämpfe werden im Spielsystem der Deutschen

Mannschaftsmeisterschaft der jeweiligen Altersklasse durchgeführt.

6 Wertung
Über die Reihenfolge punktgleicher Mannschaften in der Abschlusstabelle entschei-
det die größere Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen Spielen, danach
Sätzen und danach Bällen aus allen ausgetragenen Spielen.

7 Materialien
Die zum Einsatz kommenden Materialien und die Anzahl der Tische werden vom
TTVN festgelegt.
Übersichtstafeln sind für jeden Wettbewerb in angemessener Größe auszuhängen;
die Ergebnisse sind laufend zu ergänzen.

8 Oberschiedsrichter, Schiedsgericht und Schiedsrichter
Oberschiedsrichter, Schiedsgericht und geprüfte Schiedsrichter werden vom TTVN
nach eigenem Ermessen eingesetzt, der hierfür auch die Kosten übernimmt. Über
Ausnahmen und die Zahl der vom Durchführer zu stellenden Schiedsrichter-
Assistenten entscheidet der TTVN im Einzelfall.

9 Finanzierung
9.1 Startgeld

Für jede Mannschaft ist ein Startgeld gemäß der Gebührenordnung an den TTVN
zu entrichten.

9.2 Kosten der Teilnehmer
Fahr-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten gehen zu Lasten der Teilnehmer bzw.
deren Bezirksverbände, Regions- bzw. Kreisverbände oder Vereine.

9.3 Organisations- und Werbungskosten
Alle Organisations- und Werbungskosten sind vom Ausrichter/Durchführer zu
übernehmen.

9.4 Zuschuss des TTVN für Ausrichter/Durchführer
9.4.1 Für die ordnungsgemäße Durchführung einer Landesmannschaftsmeisterschaft

gewährt der TTVN einen Zuschuss gemäß der Gebührenordnung.
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9.4.2 Der Zuschuss kann auf Antrag des Schiedsgerichtes durch das Präsidium ge-
kürzt oder gestrichen werden, wenn die Durchführung der Veranstaltung Mängel
aufgewiesen hat oder Auflagen des TTVN nicht nachgekommen wurde.

10 Auszeichnungen
Ehrenteller stellt der TTVN, evtl. Ehrenpreise der Ausrichter/Durchführer.
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Durchführungsbestimmungen für die Landesmeisterschaften
Leistungsklassen
Stand: 1. September 2025

0 Definition
Der Begriff Bezirksverband bzw. Bezirk umfasst die Bezirksverbände Hannover,
Lüneburg und Weser-Ems, sowie den Qualifikationsbereich Braunschweig mit den
Regionen Gifhorn-Wolfsburg, Goslar, Helmstedt, Braunschweig, Südniedersachsen
und Peine.

1 Zweck der Landesmeisterschaften Leistungsklassen
Zur Ermittlung der Landesmeister in den Einzelkonkurrenzen veranstaltet der
TTVN jährlich Landesmeisterschaften für Leistungsklassen. Die Landesmeister-
schaften für Leistungsklassen finden ohne vorherige Qualifikation über die Gliede-
rungen statt.

2 Veranstalter / Ausrichter / Durchführer
2.1 Mit der Ausrichtung der Landesmeisterschafen der Leistungsklassen kann jeweils

ein Bezirks- oder Regions-/Kreisverband und (bei dessen Verantwortung für den
organisatorischen und spieltechnisch reibungslosen Ablauf) ein Verein mit der
Durchführung beauftragt werden.

2.2 Einzelheiten der Organisation und des Spielablaufs werden zwischen Ausrichter
und Durchführer sowie einem Beauftragten/dem verantwortlichen Ressortleiter
des TTVN festgelegt. Der TTVN kann die Vergabe der Landesindividualmeister-
schaften von der Erfüllung verschiedener Auflagen abhängig machen.

3 Altersklassen / Konkurrenzen / Teilnehmerkreis
3.1 Die Landesmeisterschaften werden in der Altersklasse Erwachsene durchgeführt.
3.2 Die Landesmeisterschaften werden in folgenden Leistungsklassen durchgeführt:

Damen A: 0 – 1700 Erwachsene A: 0 – 2000
Damen B: 0 – 1500 Erwachsene B: 0 – 1800
Damen C: 0 – 1300 Erwachsene C: 0 – 1600
Es gelten die Q-TTR-Werte vom 11.05. der vorangehenden Spielzeit

3.3 Landesmeisterschaften der Leistungsklassem werden nur im Einzel durchgeführt.
3.4 In den Einzelkonkurrenzen starten bei den Damen/Erwachsenen A, Da-

men/Erwachsenen B maximal 32 Spieler, bei den Damen/Erwachsenen C maximal
64 Spieler.

4 Startberechtigung / Auswahl der Teilnehmer / Meldungen
4.1 Startberechtigt sind 32 Damen/Erwachsene (Leistungsklasse A/B) bzw. 64 Da-

men/Erwachsene (Leistungsklasse C).
4.2 Spieler ohne vergleichbaren Q-TTR-Wert vom 11.05. der vorangehenden Spielzeit

sind nicht startberechtigt (vgl. WO/AB D 4.2).
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4.3 Für die Vergabe der Teilnehmerplätze in den Einzelkonkurrenzen gilt folgendes
Schema:
Die nach dem Q-TTR-Wert vom 11.05. der vorangehenden Spielzeit bes-
ten gemeldeten 32 Damen/Erwachsenen (Leistungsklasse A/B) bzw. 64 Da-
men/Erwachsenen (Leistungsklasse C). Bei einem gleichen Q-TTR-Wert entschei-
det die größere Anzahl der gewerteten Einzel für den Q-TTR-Wert. Ist auch diese
gleich, entscheidet der letzte veröffentlichte Q-TTR-Wert, der für dieses Turnier
relevant ist (siehe WO/AB D 1.4), anschließend wieder die größere Anzahl der
gewerteten Einzel und bei deren Gleichheit das Los.

4.4 Meldungen
Die freie Meldung erfolgt ausschließlich online.

4.5 Spieler der Altersgruppe Nachwuchs
Spieler der Altersgruppe Nachwuchs sind bei den Landesindividualmeisterschaften
der Leistungsklassen nur in der A-Klasse startberechtigt.

5 Austragungsmodus
5.1 In der Vorrunde der Einzelkonkurrenzen wird in bis zu acht (Leistungsklasse A/B)

bzw. in bis zu sechzehn (Leitungsklasse C) Gruppen à vier Spieler im System
„Jeder gegen jeden“ über drei Gewinnsätze gespielt. In jede Gruppe wird ein Spieler
der Setzliste gelost. Werden Teilnehmerquoten nicht ausgeschöpft, können die
Anzahl der Gruppen oder die Gruppenstärke verringert werden.
Einzelkonkurrenzen mit weniger als 13 Startern werden in zwei Vorrundengruppen
zu drei bis sechs Spielern ausgespielt. Einzelkonkurrenzen mit weniger als sieben
Startern werden in einer Endrundengruppe zu bis zu sechs Spielern im System
„Jeder gegen jeden“ ohne anschließende Hauptrunde ausgespielt.

5.2 Platz 1 und 2 der Gruppen qualifizieren sich für die Hauptrunde, die nach dem
einfachen K.-o.-System über drei Gewinnsätze gespielt wird. In der ersten Runde
der Hauptrunde spielen Gruppensieger gegen Gruppenzweite.

5.2.1 Für die Auslosung der Hauptrunde gelten die nachstehenden Kriterien:
Leistungsklasse A/B:
Die aus der Setzliste verbliebenen vier bestplatzierten Gruppensieger werden auf
die Plätze 1 und 16 bzw. 8 und 9 gelost.
Die weiteren Gruppensieger werden so auf die Plätze 4, 5, 12 und 13 gelost, dass
Spieler aus dem gleichen Bezirksverband so spät wie möglich aufeinandertreffen.
Die Gruppenzweiten werden so auf die verbliebenen Rasterplätze gelost, dass sie
erst im Endspiel auf den Sieger ihrer Gruppe und so spät wie möglich gegen Spieler
aus ihrem Bezirksverband treffen können.
Leistungsklasse C:
Die aus der Setzliste verbliebenen acht bestplatzierten Gruppensieger werden auf
die Plätze 1 und 32, 16 und 17 bzw. 8 und 9 sowie 24 und 25.
Die weiteren Gruppensieger werden so auf die Plätze 4, 5, 12, 13, 20, 21, 28
und 29 gelost, dass Spieler aus dem gleichen Bezirksverband so spät wie möglich
aufeinandertreffen.
Die Gruppenzweiten werden so auf die verbliebenen Rasterplätze gelost, dass sie
erst im Endspiel auf den Sieger ihrer Gruppe und so spät wie möglich gegen Spieler
aus ihrem Bezirksverband treffen können.
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6 Wertung
Der Gewinner eines Spiels erhält einen Pluspunkt und der Verlierer einen Minus-
punkt. Die Pluspunkte und die Minuspunkte sowie die gewonnenen und verlorenen
Sätze und Bälle jedes einzelnen Spielers werden jeweils addiert. Über die Platzie-
rung innerhalb der Vorrundengruppen im Einzel entscheidet die größere Anzahl
der Pluspunkte. Ist diese gleich, entscheidet die kleinere Anzahl der Minuspunkte.
Unter Spielern mit gleicher Anzahl von Pluspunkten und von Minuspunkten ent-
scheidet die größere Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen Sätzen (und
bei deren Gleichheit die größere Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen
Bällen) aus allen ausgetragenen Spielen. Ist auch die Differenz der Bälle bei zwei
oder mehreren Spielern/Paaren gleich, so entscheiden deren Spiele untereinander
(Spielpunkt-, Satz- und ggf. Balldifferenz in dieser Reihenfolge). Ist auch dabei die
Differenz der Bälle gleich, entscheidet das Los über die Reihenfolge der betroffenen
Spieler/Paare. (WO D 7.5).
Gibt ein Spieler eines seiner Spiele kampflos ab oder beendet er eines dieser Spiele
vorzeitig, wird er aus dem Turnier gestrichen. Gibt ein Spieler bei Endrunden im
„Fortgesetzten K.o.-System“ (mit Ausspielender Platzierung der in der gleichen
Runde unterlegenen Spieler) eines seiner Endrundenspiele kampflos ab oder beendet
er eines dieser Endrundenspiele vorzeitig, so wird dieses Spiel als eine Niederlage
für ihn gewertet, hat aber keine Streichung aus dem Turnier zur Folge.

7 Materialien
Die zum Einsatz kommenden Materialien und die Anzahl der Tische werden
vom TTVN festgelegt. Für die Landesmeisterschaften Leistungsklassen ist eine
Boxengröße von mindestens 5 x 10 m vorgesehen.

8 Oberschiedsrichter, Schiedsgericht und Schiedsrichter
Oberschiedsrichter und Schiedsgericht werden vom TTVN nach eigenem Ermessen
eingesetzt, der hierfür auch die Kosten übernimmt. Es werden keine Schiedsrichter
am Tisch eingesetzt, d. h. die Spieler sind verpflichtet selbst zu zählen.

9 Finanzierung
9.1 Startgeld

Jeder Teilnehmer entrichtet ein Startgeld gemäß der Gebührenordnung in bar an
den TTVN.

9.2 Kosten der Teilnehmer
Fahr-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten gehen zu Lasten der Teilnehmer bzw.
deren Vereine.

9.3 Organisations- und Werbungskosten
Alle Organisations- und Werbungskosten sind vom Ausrichter/Durchführer zu
übernehmen.

9.4 Zuschuss des TTVN für Ausrichter/Durchführer
9.4.1 Für die ordnungsgemäße Durchführung der Landesindividualmeisterschaften der

Leistungsklassen gewährt der TTVN einen Zuschuss gemäß der Gebührenordnung.
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9.4.2 Der Zuschuss kann auf Antrag des Schiedsgerichtes durch das Präsidium ge-
kürzt oder gestrichen werden, wenn die Durchführung der Veranstaltung Mängel
aufgewiesen hat oder Auflagen des TTVN nicht nachgekommen wurde.

10 Auszeichnungen
Medaillen und Urkunden für die Erst- bis Drittplatzierten werden vom TTVN
gestellt, Ehrenpreise für die Erst- bis Drittplatzierten durch den Durchführer.
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Tischtennisregeln A
Stand: April 2019 (ITTF Board of Directors, WM in Budapest)

1 Der Tisch
1.1 Die Tischoberfläche, auch Spielfläche genannt, ist rechteckig, 2,74m lang sowie

1,525m breit. Sie ist horizontal und eben und befindet sich 76cm über dem
Boden.

1.2 Spielfläche beinhaltet nicht die Außenseiten der Tischoberfläche.
1.3 Die Spielfläche kann aus beliebigem Material bestehen und muss so beschaffen

sein, dass ein aus 30 cm Höhe herabfallender Standardball etwa 23 cm hoch
abspringt.

1.4 Die Spielfläche ist gleichmäßig dunkelfarbig und matt, mit einer 2cm breiten
weißen Seitenlinie entlang der 2,74m langen Kanten sowie einer 2cm breiten
Grundlinie entlang der 1,525m langen Kanten.

1.5 Die Spielfläche ist durch ein parallel zu den Grundlinien senkrecht gespanntes
Netz in zwei gleichgroße Spielfelder unterteilt. Die jeweiligen Spielfelder müssen
in ihrer gesamten Fläche durchgehend sein.

1.6 Für Doppelspiele ist jedes Spielfeld durch eine parallel zu den Seitenlinien verlau-
fende weiße, 3mm breite Mittellinie in zwei gleichgroße Spielfeldhälften unterteilt.
Die Mittellinie ist Teil der rechten Spielfeldhälfte.

2 Die Netzgarnitur
2.1 Die Netzgarnitur besteht aus dem Netz, seiner Aufhängung und den Pfosten

sowie den Zwingen, mit denen sie am Tisch befestigt sind.
2.2 Das Netz hängt an einer Schnur, deren Enden in einer Höhe von 15,25cm an

senkrechten Pfosten befestigt sind. Die Außenseiten der Pfosten sind 15,25cm
von der Seitenlinie entfernt.

2.3 Die Netzoberkante hat in ihrer gesamten Länge einen Abstand von 15,25cm von
der Spielfläche.

2.4 Die Netzunterkante befindet sich in ihrer gesamten Länge so nahe wie möglich
an der Spielfläche; die Netzenden sind in ihrer gesamten Länge an den Pfosten
angebracht.

3 Der Ball
3.1 Der Ball ist kugelförmig und hat einen Durchmesser von 40mm.
3.2 Der Ball wiegt 2,7g
3.3 Der Ball besteht aus Plastik. Er ist matt und entweder weiß oder orange.

4 Der Schläger
4.1 Größe, Form und Gewicht des Schlägers sind beliebig, das Schlägerblatt jedoch

ist eben und unbiegsam.
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4.2 Das Schlägerblatt besteht in seiner Dicke zu mindestens 85% aus natürlichem
Holz. Eine Klebstoffschicht innerhalb des Blattes kann mit Fasermaterial wie Car-
bonfaser, Glasfaser oder Presspapier verstärkt sein, darf jedoch nicht dicker sein
als 0,35 mm oder mehr als 7,5% der Gesamtdicke ausmachen; ausschlaggebend
ist der geringere Wert.

4.3 Eine Seite des Schlägerblatts, mit der der Ball geschlagen wird, ist entweder mit
einfachem Noppengummi (Noppen außen mit einer Gesamtdicke einschließlich
Klebstoff von maximal 2,0mm) oder Sandwich-Gummi (Noppen innen oder außen
mit einer Gesamtdicke einschließlich Klebstoff von maximal 4,0mm) bedeckt.

4.3.1 Einfaches Noppengummi besteht aus einer einzelnen Schicht nicht zellartigen,
natürlichen oder synthetischen Gummis mit Noppen, die sich in einer Dichte
von mindestens 10 und maximal 30 pro cm2 gleichmäßig auf seiner Oberfläche
verteilen.

4.3.2 Sandwich-Gummi besteht aus einer einzelnen Schicht Zellgummi, die außen mit
einer einzelnen Schicht aus einfachem Noppengummi bedeckt ist; die Dicke des
Noppengummis beträgt maximal 2,0mm.

4.4 Das Belagmaterial bedeckt das Schlägerblatt vollständig und steht nicht darüber
hinaus. Nur der dem Griff am nächsten liegende Teil des Schlägerblatts, der von
den Fingern erfasst wird, darf unbedeckt bleiben oder mit beliebigem Material
bedeckt sein.

4.5 Das Schlägerblatt, jede Schicht innerhalb des Schlägerblatts und jede Schicht
des Belagmaterials oder Klebstoffs auf einer zum Schlagen des Balls genutzten
Seite ist durchgehend und gleichmäßig dick.

4.6 Die Oberfläche des Belagmaterials oder die Oberfläche des Schlägerblatts selbst,
wenn dieses unbedeckt bleibt, ist matt; eine Seite ist hellrot, die andere ist
schwarz.
(Nach Olympia 2020: Die Oberfläche des Belagmaterials oder die Oberfläche
des Schlägerblatts selbst, wenn dieses unbedeckt bleibt, ist matt. Eine Seite
ist schwarz, die andere kann eine beliebige hellleuchtende Farbe aufweisen, die
sich jedoch deutlich von der in 2.3.3 definierten Farbe des verwendeten Balles
unterscheiden muss.)

4.7 Das Belagmaterial darf vor der Benutzung weder physikalisch noch chemisch
oder anderweitig behandelt werden.

4.7.1 Geringfügige Abweichungen bei der Durchgängigkeit der Belagoberfläche oder der
gleichmäßigen Farbgebung, die auf versehentliche Beschädigungen oder Abnut-
zung zurückzuführen sind, können zugelassen werden, sofern sie die Eigenschaften
der Belagoberfläche nicht merklich verändern.

4.8 Vor Beginn eines Spiels und immer dann, wenn während des Spiels der Schläger
gewechselt wird, zeigt der Spieler seinem Gegner und dem Schiedsrichter den
Schläger, mit dem er weiterspielen wird, und lässt zu, dass diese den Schläger
genauer anschauen.

5 Definitionen
5.1 Ein Ballwechsel ist die Zeit, während der sich der Ball im Spiel befindet.
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5.2 Ball befindet sich von dem Moment an im Spiel, an dem er, kurz bevor er im
Aufschlag absichtlich hochgeworfen wird, auf dem Handteller der freien Hand
ruht, bis zu dem Zeitpunkt, an dem einer der Spieler einen Punkt erzielt oder
der Ballwechsel als Let entschieden wird.

5.3 Ein Let ist ein Ballwechsel, dessen Ausgang nicht gewertet wird.
5.4 Ein Punkt ist ein Ballwechsel, dessen Ausgang gewertet wird.
5.5 Die Schlaghand ist die Hand, die den Schläger hält.
5.6 Die freie Hand ist die Hand, die nicht den Schläger hält; der freie Arm ist der

Arm der freien Hand.
5.7 Ein Spieler schlägt den Ball, wenn er ihn im Spiel entweder mit dem in der Hand

gehaltenen Schläger oder mit der Schlaghand unterhalb des Handgelenks berührt.
5.8 Ein Spieler hält den Ball auf, wenn er selbst oder etwas, das er an oder bei sich

trägt, den Ball im Spiel berührt, wenn dieser sich über der Spielfläche befindet
oder auf die Spielfläche zufliegt, nachdem er vom Gegner geschlagen wurde und
das Spielfeld des Spielers noch nicht berührt hat.

5.9 Der Aufschläger ist der Spieler, der den Ball in einem Ballwechsel zuerst schlagen
soll.

5.10 Der Rückschläger ist der Spieler, der den Ball in einem Ballwechsel als zweiter
schlagen soll.

5.11 Der Schiedsrichter ist die Person, die mit der Leitung des Spiels beauftragt ist.
5.12 Der Schiedsrichter-Assistent ist die Person, die beauftragt ist, den Schiedsrichter

mit gewissen Entscheidungen zu unterstützen.
5.13 Das, was der Spieler an oder bei sich trägt, umfasst mit Ausnahme des Balles

alles, was er zu Beginn des Ballwechsels an oder bei sich trug.
5.14 Die Grundlinie erstreckt sich unbegrenzt in beide Richtungen.

6 Der Aufschlag
6.1 Zu Beginn des Aufschlags ruht der Ball frei auf dem Handteller der unbewegten

freien Hand des Aufschlägers.
6.2 Der Aufschläger wirft dann den Ball, ohne ihm Effet zu verleihen, beinahe

senkrecht so hoch, dass dieser nach dem Verlassen des Handtellers der freien
Hand mindestens 16cm aufsteigt und ohne etwas zu berühren wieder hinabfällt,
ehe er geschlagen wird.

6.3 Während der Ball fällt, schlägt ihn der Aufschläger so, dass er zuerst sein Spielfeld
und direkt darauf das Spielfeld des Gegners berührt. Im Doppelspiel berührt
der Ball zuerst die rechte Spielfeldhälfte des Aufschlägers und dann die rechte
Spielfeldhälfte des Rückschlägers.

6.4 Der Ball befindet sich vom Anfang des Aufschlags bis zu dem Moment, in dem
er geschlagen wird, oberhalb des Spielflächenniveaus und hinter der Grundlinie
des Aufschlägers; er wird für den Rückschläger weder durch den Aufschläger
oder dessen Doppelpartner noch durch etwas, was diese an oder bei sich tragen,
verdeckt.

6.5 Sobald der Ball hochgeworfen wurde, werden der freie Arm und die freie Hand
des Aufschlägers aus dem Raum zwischen Ball und Netz entfernt.
Der Raum zwischen Ball und Netz ist bestimmt durch den Ball, das Netz und
dessen unbegrenzte Ausdehnung nach oben.

208 TTVN • Tischtennis-Verband Niedersachsen e. V.



Tischtennis Regeln

6.6 Es liegt in der Verantwortlichkeit des Spielers, den Aufschlag so auszuführen,
dass Schiedsrichter oder Schiedsrichter-Assistent überzeugt sein können, dass
er den Regeln entspricht; jeder der beiden kann entscheiden, dass ein Aufschlag
regelwidrig ist.

6.6.1 Wenn entweder der Schiedsrichter oder der Schiedsrichter-Assistent die regel-
gerechte Ausführung des Aufschlags anzweifelt, kann er beim ersten solchen
Vorkommnis im Spiel das Spiel unterbrechen und den Aufschläger verwarnen;
jeder weitere nicht eindeutig regelgerechte Aufschlag dieses Spielers oder seines
Doppelpartners wird dann als regelwidrig bewertet.

6.7 Der Schiedsrichter kann die Bestimmungen für einen regelgerechten Aufschlagaus-
nahmsweise lockern, wenn er überzeugt ist, dass diese wegen einer körperlichen
Beeinträchtigung nicht eingehalten werden können.

7 Der Rückschlag
7.1 Nach einem Aufschlag oder Rückschlag wird der Ball so geschlagen, dass er

entweder direkt oder nach Berühren der Netzgarnitur das Spielfeld des Gegners
berührt.

8 Schlagreihenfolge
8.1 Im Einzelspiel schlägt zuerst der Aufschläger auf, dann schlägt der Rückschläger

zurück und danach schlagen Aufschläger und Rückschläger abwechselnd.
8.2 Im Doppelspiel (Ausnahme siehe 8.3) schlägt zuerst der Aufschläger auf, dann

schlägt der Rückschläger zurück, danach schlägt der Doppelpartner des Aufschlä-
gers, dann schlägt der Doppelpartner des Rückschlägers, und danach wird die
o.g. Reihenfolge fortgesetzt.

8.3 Sitzt bei einem Doppelspiel mindestens ein Spieler eines Doppelpaares wegen
einer körperlichen Beeinträchtigung im Rollstuhl, schlägt zuerst der Aufschläger
auf, dann schlägt der Rückschläger zurück, dann aber dürfen die Spieler des
körperlich beeinträchtigten Doppelpaares in beliebiger Reihenfolge schlagen.

9 Let
9.1 Ein Ballwechsel ist ein Let
9.1.1 wenn der Ball beim Aufschlag die Netzgarnitur berührt, vorausgesetzt, dass der

Aufschlag ansonsten regelgerecht ist oder der Ball vom Rückschläger oder seinem
Partner aufgehalten wird;

9.1.2 wenn der Aufschlag erfolgt, obwohl der Rückschläger oder das rückschlagende
Paar nicht bereit ist und keiner von beiden versucht, den Ball zu schlagen;

9.1.3 wenn ein Aufschlag oder Rückschlag nicht ausgeführt oder eine andere Regel
nicht eingehalten werden kann, weil eine Störung erfolgt, die nicht dem Einfluss
der Spielers unterliegt;

9.1.4 wenn das Spiel vom Schiedsrichter oder Schiedsrichter-Assistenten unterbrochen
wird;

9.1.5 wenn der Rückschläger wegen einer körperlichen Beeinträchtigung im Rollstuhl
sitzt und der Ball beim Aufschlag, der ansonsten regelgerecht ist,
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9.1.5.1 in Richtung des Netzes zurückspringt, nachdem er das Spielfeld des Rückschlägers
berührt hat;

9.1.5.2 auf dem Spielfeld des Rückschlägers liegenbleibt;
9.1.5.3 beim Einzelspiel das Spielfeld des Rückschlägers nach Berühren der Spielfläche

über eine der Seitenlinien verlässt;
9.2 Das Spiel kann unterbrochen werden,
9.2.1 um einen Irrtum zu korrigieren (siehe 14)
9.2.2 um die Wechselmethode anzuwenden
9.2.3 um einen Spieler oder Berater zu verwarnen
9.2.4 weil die Spielbedingungen auf eine Art gestört wurden, die sich auf das Ergebnis

des Ballwechsels auswirken könnte.

10 Zählbare Punkte
10.1 Sofern der Ballwechsel nicht als Let gewertet wird, erzielt ein Spieler einen Punkt,
10.1.1 wenn sein Gegner keinen regelgerechten Aufschlag macht;
10.1.2 wenn sein Gegner keinen regelgerechten Rückschlag macht;
10.1.3 wenn nach einem Aufschlag oder Rückschlag der Ball etwas anderes als die

Netzgarnitur berührt, bevor er vom Gegner geschlagen wird;
10.1.4 wenn der vom Gegner geschlagene Ball sein Spielfeld oder seine Grundlinie

überquert, ohne dass er sein Spielfeld berührt hat;
10.1.5 wenn der vom Gegner geschlagene Ball durch das Netz oder zwischen Netz und

Netzpfosten oder zwischen Netz und Spielfläche hindurchfliegt;
10.1.6 wenn der Gegner den Ball aufhält;
10.1.7 wenn der Gegner den Ball absichtlich zwei- oder mehrmals in Folge schlägt;
10.1.8 wenn der Gegner den Ball mit einer Seites des Schlägerblatts schlägt, die nicht

den Bestimmungen gemäß 4.3, 4.4 und 4.5 entspricht;
10.1.9 wenn der Gegner oder etwas, das dieser an oder bei sich trägt, die Spielfläche

bewegt;
10.1.10 wenn der Gegner oder etwas, das dieser an oder bei sich trägt, die Netzgarnitur

berührt;
10.1.11 wenn die freie Hand des Gegners die Spielfläche berührt;
10.1.12 wenn im Doppelspiel der Gegner den Ball außerhalb der durch Aufschläger und

ersten Rückschläger festgelegten Schlagreihenfolge schlägt;
10.1.13 nach den Bestimmungen der Wechselmethode (siehe 15.4);
10.1.14 wenn beide Spieler oder Doppelpaare wegen einer körperlichen Beeinträchtigung

im Rollstuhl sitzen und
10.1.14.1 der Gegner beim Schlagen des Balles mit der Rückseite des Oberschenkels keinen

minimalen Kontakt mehr zu Sitz oder Kissen hält;
10.1.14.2 der Gegner vor dem Schlagen des Balles den Tisch mit einer beliebigen Hand

berührt;
10.1.14.3 die Fußstütze oder der Fuß des Gegners im Spiel den Boden berührt;
10.1.15 wenn mindestens ein Spieler des gegnerischen Doppelpaares im Rollstuhl sitzt und

irgendein Teil des Rollstuhls oder der Fuß eines stehenden Spielers die gedachte
Verlängerung der Mittellinie überquert.

11 Satz
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11.1 Der Spieler oder das Doppelpaar, das zuerst 11 Punkte erzielt, gewinnt einen
Satz; es sei denn, beide Spieler oder Doppelpaare erzielen 10 Punkte, dann
gewinnt der Spieler oder das Doppelpaar den Satz, das zuerst einen Vorsprung
von 2 Punkten erzielt.

12 Spiel
12.1 Ein Spiel besteht aus beliebig vielen Gewinnsätzen.

13 Aufschlag, Rückschlag und Seite
13.1 Das Recht, zwischen Aufschlag, Rückschlag und Seite zu wählen, wird durch

das Los bestimmt; der Gewinner kann wählen, ob er zuerst aufschlägt oder
zurückschlägt oder auf einer bestimmten Seite beginnen möchte.

13.2 Hat sich ein Spieler oder Doppelpaar für Aufschlag, Rückschlag oder eine be-
stimmte Seite entschieden, hat der andere Spieler oder das Doppelpaar die Wahl
zwischen dem übrigen.

13.3 Nach jedem zweiten erzielten Punkt wird der Rückschläger oder das rückschla-
gende Paar zum Aufschläger oder aufschlagenden Paar, und so geht es weiter bis
zum Ende des Satzes; es sei denn, beide Spieler oder Doppelpaare erzielen 10
Punkte oder die Wechselmethode tritt in Kraft, dann bleibt die Schlagreihenfolge
gleich, doch jeder Spieler führt abwechselnd nur noch jeweils einen Aufschlag
aus.

13.4 In jedem Satz eines Doppelspiels bestimmt das Paar, das den ersten Aufschlag
macht, welcher der beiden Spieler aufschlägt, und im ersten Satz eines Spiels
bestimmt das Paar, dass den ersten Rückschlag macht, welcher der beiden Spieler
zurückschlägt; in jedem weiteren Satz des Spiels wird zunächst der Aufschläger
bestimmt, und der Rückschläger ist der, der im vorangegangenen Satz auf diesen
Spieler aufgeschlagen hat.

13.5 Im Doppelspiel wird bei jedem Aufschlagwechsel der vorherige Rückschläger
der nächste Aufschläger, und der Partner des vorherigen Aufschlägers wird der
nächste Rückschläger.

13.6 Der Spieler oder das Doppelpaar, das den ersten Aufschlag ausführt, wird im
nächsten Satz des Spiels erster Rückschläger; im letzten möglichen Satz eines
Doppelspiels ändert das Doppelpaar, das als nächstes zurückschlagen muss, seine
Rückschlagreihenfolge, sobald eins der Doppelpaare 5 Punkte erzielt hat.

13.7 Nach jedem Satz wechseln die Spieler oder die Doppelpaare die Seiten; im letzten
möglichen Satz eines Spiels wechseln die die Spieler oder Doppelpaare die Seiten,
sobald eine Spieler oder Paar 5 Punkte erzielt hat.

14 Irrtümer bei Aufschlag, Rückschlag und Seitenwechsel
14.1 Schlägt ein Spieler irrtümlich außerhalb der festgelegten Abfolge auf oder zurück,

unterbricht der Schiedsrichter das Spiel in dem Moment, in dem der Fehler
bemerkt wird, und setzt das Spiel nach der zu Beginn des Spiels festgelegten
richtigen Abfolge fort; ein Doppelspiel wird nach der zum jeweiligen Satzbeginn
vom aufschlagenden Paar festgelegten Abfolge weitergeführt.
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14.2 Stehen die Spieler auf der falschen Seite, unterbricht der Schiedsrichter das Spiel
in dem Moment, in dem der Fehler bemerkt wird, und lässt die Spieler die Seiten
wechseln.

14.3 In jedem Fall bleiben alle Punkte, die bis zum Bemerken des Fehlers erzielt
wurden, bestehen.

15 Wechselmethode
15.1 Mit Ausnahme der Festlegung in 15.2 tritt die Wechselmethode in Kraft, wenn in

einem Satz eine Spielzeit von 10 Minuten erreicht wurde oder zu einem beliebigen
Zeitpunkt, wenn beide Spieler oder Doppelpaare dies wünschen.

15.2 Die Wechselmethode tritt nicht in Kraft, wenn in einem Satz bereits 18 Punkte
erzielt wurden.

15.3 Ist der Ball beim Erreichen der Zeitgrenze im Spiel, unterbricht der Schiedsrichter
das Spiel. Danach schlägt der Spieler auf, der in dem zuvor unterbrochenen
Ballwechsel Aufschläger war. Ist der Ball beim Erreichen der Zeitgrenze nicht im
Spiel, ist der Rückschläger des unmittelbar vorangegangenen Ballwechsels der
nächste Aufschläger.

15.4 Danach führt jeder Spieler bis zum Ende des Satzes abwechselnd nur noch
einen Aufschlag aus. Sobald der Rückschläger oder das rückschlagende Paar 13
regelgerechte Rückschläge ausgeführt haben, erzielen sie einen Punkt.

15.5 Das Inkrafttreten der Wechselmethode ändert die in 13.6 festgelegte Abfolge
von Auf- und Rückschlag nicht.

15.6 Wird die Wechselmethode einmal eingeführt, wird sie bis zum Ende des Spiels
beibehalten.
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Tischtennisregeln B
Stand: April 2019 (ITTF Board of Directors, WM in Budapest), zuletzt bearbeitet: 16. Februar 2020

1 Anwendungsbereich der Regeln und Bestimmungen
1.1 Veranstaltungsarten
1.1.1 Eine Internationale Veranstaltung sind Wettkämpfe, an denen Spieler von mehr

als einem Verband teilnehmen können.
1.1.2 Länderkampf ist ein Wettkampf zwischen zwei Mannschaften, die Verbände

vertreten.
1.1.3 Ein offenes Turnier ist ein Turnier, für das Spieler aller Verbände melden können.
1.1.4 Ein beschränktes Turnier ist ein Turnier, bei dem die Teilnahme auf bestimmte

Gruppen – keine Altersgruppen – beschränkt ist.
1.1.5 Ein Einladungsturnier ist ein Turnier, bei dem die Teilnahme auf bestimmte,

einzeln eingeladene Verbände oder Spieler beschränkt ist.
1.2 Anwendbarkeit
1.2.1 Abgesehen von der in 1.2.2 festgelegten Ausnahme gelten die Regeln (Abschnitt

A) für Welt-, Erdteil-, Olympische und Paralympische Titelwettbewerbe, offene
Turniere und, sofern nicht von den teilnehmenden Verbänden anders vereinbart,
für Länderkämpfe.

1.2.2 Das Exekutivkomitee kann dem Veranstalter eines offenen Turniers dazu ermäch-
tigen, vorübergehende Abweichungen von den Internationalen Tischtennisregeln
festzulegen.

1.2.3 Die Bestimmungen für internationale Veranstaltungen gelten für
1.2.3.1 Welt-, Olympische und Paralympische Titelwettbewerbe, sofern nicht vom BOD

anders genehmigt und den teilnehmenden Verbänden vorher mitgeteilt;
1.2.3.2 Erdteil-Titelwettbewerbe, sofern nicht vom zuständigen Kontinentalverband

anders genehmigt und den teilnehmenden Verbänden vorher mitgeteilt;
1.2.3.3 Offene Internationale Meisterschaften (7.1.2), sofern nicht vom Exekutivkomitee

anders genehmigt und von den Teilnehmern nach 1.2.4 akzeptiert;
1.2.3.4 offene Turniere (Ausnahme: 1.2.4).
1.2.4 Soll in einem offenen Turnier irgendeine Bestimmung nicht angewandt werden,

so sind Art und Ausmaß der Abweichung im Meldeformular anzugeben. Wer
das Meldeformular ausfüllt und einschickt, erklärt damit sein Einverständnis
mit den Bedingungen für die Veranstaltung, und zwar einschließlich solcher
Abweichungen.

1.2.5 Die Regeln und Bestimmungen werden für alle anderen internationalen Ver-
anstaltungen empfohlen. Unter der Voraussetzung, dass die Satzung beachtet
wird, dürfen jedoch internationale Einladungs- und beschränkte Turniere sowie
anerkannte internationale Veranstaltungen, die von nicht angeschlossenen Or-
ganisationen durchgeführt werden, nach Regeln gespielt werden, die von der
ausrichtenden Organisation aufgestellt wurden.

1.2.6 Im Allgemeinen ist davon auszugehen, dass die Regeln und die Bestimmungen für
internationale Veranstaltungen angewandt werden, sofern nicht Abweichungen
vorher vereinbart oder in den veröffentlichten Bestimmungen für diese Veranstal-
tung klar herausgestellt wurden.
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1.2.7 Detaillierte Erläuterungen und Regelauslegungen einschließlich Materialbeschrei-
bungen für internationale Veranstaltungen werden als vom BOD genehmigte
Technische oder Administrative Broschüren veröffentlicht. Praktische Anweisun-
gen und Durchführungsbestimmungen können als Handbücher oder Richtlinien
vom Exekutivkomitee herausgegeben werden. Diese Veröffentlichungen können
obligatorische Teile und auch Empfehlungen oder Anleitungen enthalten.

2 Spielmaterial und Spielbedingungen
2.1 Zugelassenes und genehmigtes Spielmaterial
2.1.1 Für Genehmigung und Zulassung von Spielmaterial ist, im Auftrag des BOD, das

Materialkomitee zuständig. Das Exekutiv-Komitee kann eine Genehmigung oder
Zulassung jederzeit außer Kraft setzen; in der Folge kann die Zulassung oder
Genehmigung durch das BOD zurückgenommen werden.
Anm: Neue Kleber erhalten keine ITTF-Zulassung, wenn sie flüchtige organische
Lösungsmittel enthalten.

2.1.2 Meldeformular oder Ausschreibung für ein offenes Turnier müssen Marken und
Farben der zu verwendenden Tische, Netzgarnituren, des Bodenbelags und
der Bälle angeben. Die Auswahl der Tische, Netzgarnituren und Bälle richtet
sich nach den Festlegungen der ITTF oder des Verbandes, in dessen Gebiet
die Veranstaltung stattfindet, beschränkt sich jedoch auf solche Marken und
Typen, die eine gültige ITTF-Zulassung besitzen. Für ausgewählte, von der ITTF
genehmigte Turniere muss ein Bodenbelag benutzt werden, dessen Fabrikat und
Marke eine gültige ITTF-Zulassung besitzen.

2.1.3 Auf dem Schläger befestigtes gewöhnliches Noppen-oder Sandwich-Gummi muss
eine gültige ITTF-Zulassung besitzen und muss so auf dem Schlägerblatt ange-
bracht sein, dass das ITTF-Logo, die ITTF-Nummer (sofern vorhanden) sowie
Hersteller- und Markenname so nahe wie möglich am Griff deutlich sichtbar sind.
Anm: Das ITTF-Büro führt Listen aller zugelassenen und genehmigten Materialien.
Einzelheiten sind auf der ITTF-Website einzusehen.

2.1.4 Die Tischbeine müssen für Spieler im Rollstuhl mindestens 40 cm von der
Grundlinie des Tisches entfernt sein.

2.2 Spielkleidung
2.2.1 Die Spielkleidung besteht aus kurzärmeligem oder ärmellosem Hemd und Shorts

bzw. Röckchen oder einteiligem Sportdress (sog. ’Body’), Socken und Hallen-
schuhen. Andere Kleidungsstücke, z.B. ein Trainingsanzug (ganz oder teilweise),
dürfen im Spiel nur mit Genehmigung des Oberschiedsrichters getragen werden.

2.2.2 Abgesehen von Ärmeln oder Kragen des Trikots, muss sich die Hauptfarbe von
Trikot, Röckchen oder Shorts eindeutig von der Farbe des verwendeten Balls
unterscheiden.

2.2.3 Auf der Kleidung dürfen angebracht sein: Nummern oder Buchstaben auf der
Rückseite des Trikots zur Kennzeichnung des Spielers, seines Verbandes oder –
bei Vereinswettkämpfen – seines Klubs sowie Werbung im Rahmen von 2.5.10.
Falls die Rückseite des Trikots den Namen des Spielers zeigen soll, muss er dicht
unter dem Kragen angebracht sein.
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2.2.4 Vom Veranstalter geforderte Rückennummern zur Kennzeichnung der Spieler
haben Vorrang gegenüber Werbung auf dem mittleren Teil der Rückseite des
Trikots. Rückennummern müssen in einem Feld von höchstens 600 cm2 Fläche
(das entspricht DIN A 4) enthalten sein.

2.2.5 Alle Verzierungen, Einfassungen o.ä. vorn oder an der Seite eines Kleidungsstücks
sowie irgendwelche Gegenstände – z.B. Schmuck- , die ein Spieler an sich trägt,
dürfen nicht so auffällig oder glänzend-reflektierend sein, dass sie den Gegner
ablenken könnten.

2.2.6 Spielkleidung darf keine Muster oder Schriftzeichen aufweisen, die Anstoß erregen
oder den Tischtennissport in Misskredit bringen könnten

2.2.7 Während eines Mannschaftskampfes müssen die daran teilnehmenden Spieler einer
Mannschaft einheitlich gekleidet sein. Das gleiche gilt bei Welt-, Olympischen
und Paralympischen Titelwettbewerben für die Spieler eines Doppels, sofern sie
dem gleichen Verband angehören. Von dieser Bestimmung sind Socken, Schuhe
sowie Anzahl, Größe, Farbe und Design von Werbung auf der Spielkleidung
ausgenommen.

2.2.8 Gegnerische Spieler und Paare müssen Hemden/Trikots solcher Farben tragen,
die so voneinander abweichen, dass die Zuschauer sie leicht unterscheiden können.
(Anmerkung: Im Einzelspielbetrieb des DTTB und der Regional- bzw. Mitglieds-
verbände gilt diese Bestimmung nicht für Spieler des gleichen Verbandes bzw.
Vereines.)

2.2.9 Haben Spieler oder Mannschaften ähnliche Trikots und können sich nicht darüber
einigen, wer sie wechselt, entscheidet der Schiedsrichter durch das Los. (Anmer-
kung: Im Einzelspielbetrieb des DTTB und der Regional- bzw. Mitgliedsverbände
gilt diese Bestimmung nicht für Spieler des gleichen Verbandes bzw. Vereines.)

2.2.10 Spieler, die an Welt-, Olympischen und Paralympischen Titelwettbewerben teilneh-
men, müssen von ihrem Verband genehmigte Trikots und Shorts bzw. Röckchen
tragen.

2.3 Spielbedingungen
2.3.1 Der Spielraum pro Tisch („Box“) ist rechteckig und seine Mindestmaße betragen

14 m Länge, 7 m Breite und 5 m Höhe. Die Ecken können jedoch durch maximal
1,50 m lange Umrandungselemente verdeckt sein. Für Rollstuhl-Veranstaltungen
kann der Spielraum verkleinert werden, darf jedoch nicht weniger als 8 m lang
und 6 m breit sein. Für Senioren-Veranstaltungen kann der Spielraum ebenfalls
verkleinert werden, darf jedoch nicht weniger als 10 m lang und 5 m breit sein.

2.3.2 Die folgenden Materialien und Gegenstände gelten als Bestandteil des Spielraums
(der Box): der Tisch einschließlich der Netzgarnitur, gedruckte Tischnummern, der
Boden, Schiedsrichtertische und -stühle, Zählgeräte, Handtuch- und Ballbehälter,
Umrandungen, Schilder mit den Namen der Spieler oder Verbände auf den
Umrandungen.

2.3.3 Der Spielraum (die Box) muss von einer etwa 75 cm hohen Umrandung umgeben
sein, die ihn von den benachbarten Boxen und den Zuschauern abgrenzt. Alle
Umrandungsteile müssen dieselbe dunkle Hintergrundfarbe haben.
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2.3.4 Bei Welt-, Olympischen und Paralympischen Titelwettbewerben muss die Beleuch-
tungsstärke, gemessen in Höhe der Spielfläche, über der gesamten Spielfläche
mindestens 1.000 Lux und im restlichen Spielraum (der Box) mindestens 500 Lux
betragen. Bei anderen Veranstaltungen muss die Beleuchtungsstärke mindestens
600 bzw. 400 Lux betragen.

2.3.5 Stehen in einer Halle mehrere Tische, muss die Beleuchtungsstärke für alle gleich
sein. Die Hintergrundbeleuchtung in der Halle darf nicht stärker sein als die
schwächste Beleuchtungsstärke in den Spielfeldern (den Boxen).

2.3.6 Kein Beleuchtungskörper darf niedriger als 5 m über dem Fußboden angebracht
sein.

2.3.7 Der Hintergrund muss im Allgemeinen dunkel sein. Im Hintergrund sind helle
Beleuchtung und durch nicht abgedunkelte Fenster oder andere Öffnungen
hereinfallendes Tageslicht unzulässig.

2.3.8 Der Boden darf weder hellfarbig noch glänzend-reflektierend oder glatt sein, und
er muss elastisch sein. Rollstuhl-Veranstaltungen können auf einem harten Boden
durchgeführt werden.

2.3.8.1 Bei Welt-, Olympischen und Paralympischen Titelwettbewerben muss der Fußbo-
den aus Holz oder rollbarem Kunststoff bestehen, dessen Marke und Typ von
der ITTF genehmigt wurden.

2.3.9 Technische Vorrichtungen an der Netzgarnitur gelten als Teil der Netzgarnitur.
2.4 Schlägertests
2.4.1 Es liegt in der Verantwortlichkeit jedes Spielers zu gewährleisten, dass Schlä-

gerbeläge mit Klebstoffen auf dem Schlägerblatt befestigt werden, die keine
schädlichen flüchtigen Lösungsmittel enthalten.

2.4.2 Bei allen ITTF-Welttitel- sowie Olympischen und Paralympischen Wettbewerben
wie auch bei einer ausgewählten Zahl von Veranstaltungen der ITTF Pro Tour
und des Jugend-Circuit müssen Schläger-Testzentren eingerichtet werden; bei
kontinentalen und regionalen Veranstaltungen können sie eingerichtet werden.

2.4.2.1 Das Schläger-Testzentrum testet – nach den auf Empfehlung des Material- so-
wie des SR- und OSR-Komitees vom Exekutivkomitee festgelegten Richtlinien
und Verfahrensweisen – Schläger, um sicherzustellen, dass die Schläger allen
ITTF-Bestimmungen entsprechen. Dazu gehören u.a. (Aufstellung ist nicht er-
schöpfend) Dicke und Ebenheit der Schlägerbeläge sowie etwaiges Vorhandensein
gesundheitsschädlicher flüchtiger Substanzen.

2.4.2.2 Der Schlägertest wird nur dann nach dem Spiel durchgeführt, wenn der Spieler
den Schläger nicht zum Test vor dem Spiel vorgelegt hat.

2.4.2.3 Schläger, die vor dem Spiel positiv getestet werden, können nicht verwendet
werden, dürfen jedoch durch einen zweiten Schläger ersetzt werden, der (sofern
es die Zeit erlaubt) sofort, ansonsten nach dem Spiel getestet wird. Für den
Fall, dass Schläger nach dem Spiel positiv getestet werden, kann der betreffende
Spieler bestraft werden.

2.4.2.4 Alle Spieler haben das Recht, ihre Schläger freiwillig und ohne Straffolge vor
dem Spiel testen zu lassen.

2.4.3 Hat ein Spieler in einem Zeitraum von vier Jahren zum 4. Mal einen Schlägertest
in beliebiger Hinsicht nicht bestanden, kann er die Veranstaltung zwar zu Ende
spielen. Anschließend wird er jedoch vom Exekutivkomitee für 12 Monate gesperrt.
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2.4.3.1 Die ITTF muss den betreffenden Spieler schriftlich über seine Sperre informieren.
2.4.3.2 Der gesperrte Spieler kann innerhalb von 21 Tagen nach Erhalt der schriftli-

chen Sperrverfügung Einspruch beim CAS (Court of Arbitration for Sport /
Internationaler Sportgerichtshof) einlegen. Dieser Einspruch hat jedoch keine
aufschiebende Wirkung, d.h. die Sperre bleibt in Kraft.

2.4.4 Mit Wirkung vom 01. September 2010 führt die ITTF ein Verzeichnis aller
positiven Schläger-Kontrolltests.

2.4.5 Zur Befestigung der Schlägerbeläge auf dem Schläger muss ein ordentlich be-
lüfteter Raum bzw. Bereich zur Verfügung gestellt werden, und Flüssigkleber
dürfen nirgendwo sonst in der Austragungsstätte verwendet werden.
Die Austragungsstätte umfasst das Gebäude, in dem die Veranstaltung stattfindet,
sowie dazugehörige Bereiche und Einrichtungen.

2.5 Werbung und Beschriftungen
2.5.1 Innerhalb des Spielraums (der Box) darf Werbung nur auf dem in 2.3.2. aufge-

führten Spielmaterial oder Zubehör oder auf Spiel- oder Schiedsrichterkleidung
oder auf Rückennummern angebracht sein. Besondere, zusätzliche Werbung ist
nicht zulässig.

2.5.1.1 Werbung oder Beschriftungen innerhalb des Spielraums (der Box) oder in seiner
unmittelbaren Nähe, auf Spielkleidung, Rückennummern und auf Schiedsrich-
terkleidung dürfen sich weder auf Tabakwaren, alkoholische Getränke, gesund-
heitsschädigende Drogen oder illegale Substanzen noch im negativen Sinne auf
Rasse, Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Religion, Behinderungen oder anderes
beziehen. Für Veranstaltungen, die nicht explizit für Teilnehmer unter 18 Jahren
ausgeschrieben sind, kann die ITTF Werbung oder Beschriftungen für nicht
destillierte alkoholische Getränke auf Ausrüstungen und Ausstattungen innerhalb
des Spielraums oder in seiner unmittelbaren Nähe zulassen, sofern dies den
geltenden gesetzlichen Vorschriften des Spielortes entspricht.

2.5.2 Bei Olympischen und Paralympischen Spielen muss die Werbung auf Spielmaterial,
Spiel- und Schiedsrichterkleidung den Bestimmungen des IOC bzw. des IPC
entsprechen.

2.5.3 Mit der Ausnahme von durch LED und ähnlichen Techniken erzeugter Werbung
auf den Umrandungen des Spielraums dürfen nirgendwo im Spielraum (der Box)
fluoreszierende oder leuchtende oder glänzende Farben verwendet werden. Die
Hintergrundfarbe der Umrandungen muss dunkel bleiben.

2.5.3.1 Werbung auf den Umrandungen darf sich während eines Spiels nicht von dunkel
zu hell oder umgekehrt verändern.

2.5.3.2 LED-Anzeigen und ähnliche Vorrichtungen an Umrandungen dürfen nicht so hell
sein, dass sie die Spieler während des Spiels stören könnten und dürfen nicht
wechseln, solange der Ball im Spiel ist

2.5.3.3 Werbung auf LED-Anzeigen oder ähnlichen Vorrichtungendarf nicht ohne ITTF-
Genehmigung verwendet werden.

2.5.4 Buchstaben oder Symbole auf der Innenseite der Umrandungen müssen sich
eindeutig von der Farbe des verwendeten Balles unterscheiden, dürfen nicht mehr
als zwei Farben aufweisen und müssen in einer Gesamthöhe von 40 cm enthalten
sein.
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2.5.5 Der Fußboden des Spielraums (der Box) darf bis zu sechs Werbeflächen aufweisen;
diese Flächen

2.5.5.1 dürfen sich zwei auf jeder Schmalseite in einer Fläche von je 5qm und eine auf
jeder Längsseite in einer Fläche von je 2,5 qm befinden;

2.5.5.2 dürfen die an der Schmalseite nicht weniger als 3m von der jeweils näheren
Grundlinie des Tisches entfernt sein;

2.5.5.3 müssen eine einheitliche Farbe aufweisen, die sich von der Farbe des verwendeten
Balls unterscheiden muss, sofern nicht im Vorfeld andere Farben mit der ITTF
vereinbart wurden

2.5.5.4 dürfen die Rutschfestigkeit des Bodens nicht in nennenswerter Weise verändern;
2.5.5.5 dürfen nur aus einem Logo, Schriftzug oder anderen Bildzeichen bestehen und

keinerlei Hintergrund beinhalten.
2.5.6 Werbung am Tisch muss die folgenden Bedingungen erfüllen:
2.5.6.1 Zulässig ist je eine dauerhaft angebrachte Werbefläche mit Namen oder Logo

des Herstellers oder Ausrüsters an den Seiten der jeweiligen Tischhälfte sowie
den Schmalseiten des Tisches.

2.5.6.2 Zulässig ist je eine vorübergehend angebrachte Werbefläche, die ebenfalls den
Namen oder das Logo des Herstellers oder Ausrüsters beinhalten kann, an den
Seiten der jeweiligen Tischhälften sowie an den Schmalseiten des Tisches.

2.5.6.3 Jede dauerhafte oder vorübergehend angebrachte Werbefläche darf eine Gesamt-
länge von 60 cm nicht überschreiten.

2.5.6.4 Vorübergehend angebrachte Werbung muss von dauerhaft angebrachter Werbung
deutlich getrennt sein.

2.5.6.5 Es darf nicht für andere Tischausrüster geworben werden.
2.5.6.6 Das Untergestell darf weder Werbung noch die Bezeichnung des Tisches, den

Namen oder das Logo des Herstellers oder des Ausrüsters aufweisen, es sei denn,
der Hersteller oder Ausrüster ist der Titelsponsor des Turniers.

2.5.7 Auf Netzen dürfen auf jeder Seite des Tisches zwei Werbeflächen angebracht
sein, die sich klar von der Farbe des verwendeten Balls unterscheiden und einen
Mindestabstand von 3 cm zum Streifen entlang der oberen Netzkante aufweisen
müssen. Werbung in Form eines Logos, einer Wortmarke oder anderer Symbole
innerhalb der vertikalen Verlängerung der Seitenlinien muss in einer einzigen
dunkle Farbe gehalten sein.

2.5.8 Werbung auf Schiedsrichtertischen oder anderen Gegenständen innerhalb des
Spielraums (der Box) darf eine Gesamtgröße von 750 cm2 je Fläche nicht über-
schreiten.

2.5.9 Werbung auf der Spielkleidung ist beschränkt auf
2.5.9.1 normales Warenzeichen, Symbol oder Name des Herstellers in einer Gesamtfläche

von 24 cm2;
2.5.9.2 bis zu sechs klar voneinander getrennte Werbeflächen vorn, auf der Seite oder

Schulter des Trikots - jedoch höchstens vier auf der Vorderseite - mit einer
Gesamtfläche von 600 cm2;

2.5.9.3 bis zu zwei Werbeflächen von insgesamt 400 cm2 auf der Rückseite des Trikots;
2.5.9.4 bis zu zwei Werbeflächen von insgesamt120 cm2, jedoch nur vorn oder an den

Seiten von Shorts oder Röckchen.
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2.5.10 Werbung auf Rückennummern ist auf eine Gesamtfläche von 100 cm2 beschränkt.
Werden keine Rückennummern getragen, kann zusätzliche Werbung für Turnier-
sponsoren auf einer Gesamtfläche von 100 cm2 angebracht werden.

2.5.11 Werbung auf der Schiedsrichterkleidung ist auf eine Gesamtfläche von 40 cm2
beschränkt.

2.6 Doping-Kontrolle
2.6.1 Alle an internationalen Wettbewerben – einschließlich Jugendveranstaltungen

– teilnehmenden Spieler unterliegen den während einer Veranstaltung durchge-
führten Tests durch die ITTF, den Nationalverband und irgendwelche anderen
Antidoping-Organisationen, die für Veranstaltungen, an denen diese Spieler
teilnehmen, verantwortlich sind.

3 Zuständigkeit von Offiziellen
3.1 Oberschiedsrichter
3.1.1 Für jede Veranstaltung ist ein verantwortlicher Oberschiedsrichter einzusetzen,

dessen Name und Aufenthaltsort den Teilnehmern und ggf. den Mannschaftska-
pitänen bekannt zu geben sind.

3.1.2 Der Oberschiedsrichter ist verantwortlich für:
3.1.2.1 die Durchführung der Auslosung;
3.1.2.2 die Aufstellung des Zeitplans;
3.1.2.3 den Einsatz von Schiedsrichtern und Schiedsrichter-Assistenten;
3.1.2.4 die Einweisung der Schiedsrichter und Schiedsrichter-Assistenten vor Beginn des

Turniers;
3.1.2.5 das Überprüfen der Spielberechtigung von Spielern;
3.1.2.6 die Entscheidung über eine Spielunterbrechung bei Notfällen;
3.1.2.7 die Entscheidung, ob Spieler den Spielraum (die Box) während des Spiels verlassen

dürfen;
3.1.2.8 die Entscheidung, ob die festgelegten Einspielzeiten verlängert werden dürfen;
3.1.2.9 die Entscheidung, ob während des Spiels Trainingsanzüge getragen werden dürfen;
3.1.2.10 die Entscheidung in allen Fragen der Auslegung von Regeln und Bestimmungen,

einschließlich der Zulässigkeit von Spielkleidung, Spielmaterial und Spielbedin-
gungen;

3.1.2.11 die Entscheidung, ob und wo die Spieler während einer Unterbrechung wegen
eines Notfalls trainieren dürfen;

3.1.2.12 das Ergreifen von Disziplinarmaßnahmen bei Fehlverhalten oder anderen Verstö-
ßen gegen Bestimmungen.

3.1.3 Falls, mit Zustimmung der Turnierleitung, Aufgaben des Oberschiedsrichters auf
andere Personen delegiert werden, so müssen deren genauer Verantwortungs-
bereich und Aufenthaltsort den Teilnehmern und ggf. den Kapitänen bekannt
gegeben werden.

3.1.4 Der Oberschiedsrichter – oder ein verantwortlicher Stellvertreter, der ihn während
seiner Abwesenheit vertritt – muss während der ganzen Veranstaltung jederzeit
anwesend sein.
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3.1.5 Wenn der Oberschiedsrichter es für erforderlich hält, kann er einen Schiedsrichter,
Schiedsrichter-Assistenten oder Schlagzähler jederzeit austauschen. Eine zuvor
von dem Abgelösten innerhalb seiner Zuständigkeit getroffene Tatsachenentschei-
dung bleibt davon jedoch unberührt.

3.1.6 In der Zeit zwischen Betreten und Verlassen der Spielhalle fallen die Spieler unter
die Zuständigkeit des Oberschiedsrichters.

3.2 Schiedsrichter, Schiedsrichter-Assistent und Schlagzähler
3.2.1 Für jedes Spiel müssen ein Schiedsrichter und ein Schiedsrichter-Assistent einge-

setzt werden.
3.2.2 Der Schiedsrichter sitzt oder steht in Höhe des Netzes, und der Schiedsrichter-

Assistent sitzt ihm direkt gegenüber auf der anderen Seite des Tisches.
3.2.3 Der Schiedsrichter ist verantwortlich dafür,
3.2.3.1 Spielmaterial und Spielbedingungen zu überprüfen und den Oberschiedsrichter

über etwaige Mängel zu informieren;
3.2.3.2 aufs Geratewohl einen Ball auszuwählen (siehe 4.2.1.1–2);
3.2.3.3 Auf-, Rückschlag oder Seite wählen zu lassen;
3.2.3.4 zu entscheiden, ob bei einem körperbehinderten Spieler die Bestimmungen der

Aufschlagregel gelockert werden können;
3.2.3.5 die Aufschlag-, Rückschlag- und Seitenreihenfolge zu überwachen und etwaige

Irrtümer zu berichtigen;
3.2.3.6 jeden Ballwechsel entweder als Punkt oder Let (Wiederholung) zu entscheiden;
3.2.3.7 nach dem festgelegten Verfahren den Spielstand anzusagen;
3.2.3.8 zur gegebenen Zeit die Wechselmethode einzuführen;
3.2.3.9 für ununterbrochenes Spiel zu sorgen;
3.2.3.10 bei Verstößen gegen die Bestimmungen über Beratung und Verhalten einzuschrei-

ten;
3.2.3.11 durch Los zu ermitteln, welcher Spieler, welches Paar oder welche Mannschaft

das Trikot wechseln muss, wenn die Gegner ähnliche Trikots tragen und sich
nicht einigen können, wer seins wechselt;

3.2.3.12 dass nur berechtigte Personen am Spielraum (der Box) sind.
3.2.4 Der Schiedsrichter-Assistent
3.2.4.1 entscheidet darüber, ob der Ball im Spiel die Kante der Spielfläche an der ihm

zugewandten Seite des Tisches berührt hat oder nicht;
3.2.4.2 informiert den Schiedsrichter über Verstöße gegen die Bestimmungen über Bera-

tung und Verhalten.
3.2.5 Entweder der Schiedsrichter oder der Schiedsrichter-Assistent dürfen
3.2.5.1 entscheiden, ob der Aufschlag eines Spielers falsch ist;
3.2.5.2 entscheiden, ob in einem sonst korrekten Aufschlag der Ball die Netzgarnitur

berührt;
3.2.5.3 entscheiden, ob ein Spieler den Ball aufhält;
3.2.5.4 entscheiden, ob die Spielbedingungen auf eine Art gestört wurden, die das

Ergebnis des Ballwechsels beeinflussen könnte;
3.2.5.5 die Dauer des Einspielens, des Spiels und der Pausen abstoppen.
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3.2.6 Entweder der Schiedsrichter-Assistent oder ein zusätzlicher Offizieller kann als
Schlagzähler fungieren, um bei Anwendung der Wechselmethode die Schläge des
rückschlagenden Spielers oder Paares zu zählen.

3.2.7 Eine nach 3.2.5–6 vom Schiedsrichter-Assistenten getroffene Entscheidung kann
vom Schiedsrichter nicht aufgehoben werden.

3.2.8 In der Zeit zwischen Betreten und Verlassen des Spielraums (der Box) fallen die
Spieler unter die Zuständigkeit des Schiedsrichters.

3.3 Proteste
3.3.1 Keine Vereinbarung zwischen Spielern in einem Individualwettbewerb oder zwi-

schen Kapitänen in einem Mannschaftswettbewerb kann eine Tatsachenentschei-
dung des verantwortlichen Schiedsrichters bzw. Schiedsrichter-Assistenten, eine
Entscheidung in Fragen der Regeln oder Bestimmungen des verantwortlichen
Oberschiedsrichters oder eine Entscheidung der verantwortlichen Turnierleitung
in irgendeiner anderen Frage der Turnier- oder Spielabwicklung ändern.

3.3.2 Gegen eine Tatsachenentscheidung des verantwortlichen Schiedsrichters oder
Schiedsrichter-Assistenten kann kein Protest beim Oberschiedsrichter und gegen
eine Entscheidung des Oberschiedsrichters in Fragen der Auslegung von Regeln
oder Bestimmungen kann kein Protest bei der verantwortlichen Turnierleitung
eingelegt werden.

3.3.3 Gegen die Entscheidung eines Schiedsrichters oder Schiedsrichter-Assistenten in
Fragen der Auslegung von Regeln oder Bestimmungen kann beim Oberschieds-
richter Protest eingelegt werden. Die Entscheidung des Oberschiedsrichters ist
endgültig.

3.3.4 Gegen eine Entscheidung des Oberschiedsrichters in Fragen der Turnier- oder
Spielabwicklung, die in den Regeln oder Bestimmungen nicht fest umrissen sind,
kann Protest bei der Turnierleitung eingelegt werden. Deren Entscheidung ist
endgültig.

3.3.5 In einem Individualwettbewerb kann nur ein an dem betreffenden Spiel betei-
ligter Spieler, in einem Mannschaftswettbewerb nur der Kapitän einer an dem
betreffenden Spiel beteiligten Mannschaft einen Protest einlegen.

3.3.5.1 Der Name des – spielenden oder nicht spielenden – Mannschaftskapitäns muss
vorher dem Schiedsrichter benannt werden.

3.3.6 Eine Auslegungsfrage zu einer Regel oder Bestimmung, die sich aus der Entschei-
dung eines Oberschiedsrichters, oder eine Frage zur Turnier- oder Spielabwicklung,
die sich aus der Entscheidung einer Turnierleitung ergibt, kann von dem protest-
berechtigten Spieler oder Kapitän über seinen zuständigen Nationalverband dem
Regelkomitee der ITTF vorgelegt werden.

3.3.7 Das Regelkomitee trifft dann eine Entscheidung als Richtlinie für künftige Fälle.
Diese Entscheidung kann auch zum Gegenstand eines Protestes gemacht werden,
den ein Nationalverband beim BOD oder bei einer Generalversammlung einlegt.
In keinem Fall wird dadurch jedoch die Endgültigkeit der Entscheidung des
verantwortlichen Oberschiedsrichters oder der Turnierleitung für den vergangenen
Fall berührt.
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4 Spielabwicklung
4.1 Spielstandansage und -anzeige
4.1.1 Unmittelbar, nachdem der Ball aus dem Spiel ist und ein Ballwechsel beendet

wurde, oder so bald wie möglich danach gibt der Schiedsrichter den Spielstand
bekannt.

4.1.1.1 Bei der Spielstandansage während eines Satzes nennt der Schiedsrichter zuerst
die erzielten Punkte des im nächsten Ballwechsel dieses Satzes aufschlagenden
Spielers oder Paares, danach die des gegnerischen Spielers oder Paares.

4.1.1.2 Zu Beginn eines Satzes und vor jedem Aufschlagwechsel deutet der Schiedsrichter
auf den nächsten Aufschläger und kann zusätzlich zur Spielstandansage auch
den Namen des nächsten Aufschlägers nennen.

4.1.1.3 Bei Satzende nennt der Schiedsrichter die erzielten Punkte des Satzgewinners,
dann die des Gegners. Anschließend kann er den (die) Namen des siegreichen
Spielers oder Paars nennen.

4.1.2 Der Schiedsrichter kann, zusätzlich zur Spielstandansage, seine Entscheidungen
durch Handzeichen unterstreichen.

4.1.2.1 Wenn ein Punkt erzielt wurde, kann er seinen dem betreffenden Spieler oder Paar
zugewandten Arm so heben, dass der Oberarm waagerecht und der Unterarm
senkrecht liegt, mit der geschlossenen Hand nach oben.

4.1.2.2 Muss ein Ballwechsel aus irgendeinem Grund wiederholt werden, kann der Schieds-
richter die Hand über den Kopf heben, um anzuzeigen, dass der Ballwechsel
beendet ist.

4.1.3 Der Spielstand und bei der Wechselmethode die Zahl der Schläge werden in
Englisch oder einer beliebigen anderen Sprache angesagt, die für beide Spieler
(Paare) und den Schiedsrichter akzeptabel ist.

4.1.4 Der Spielstand muss auf mechanischen oder elektronischen Zählgeräten angezeigt
werden, die für die Spieler und für die Zuschauer klar zu erkennen sind.

4.1.5 Wird ein Spieler wegen Fehlverhaltens förmlich verwarnt, wird, neben seinen
Spielstand, eine gelbe Karte an das Zählgerät oder in dessen Nähe gelegt.

4.2 Spielgerät
4.2.1 Die Spieler dürfen die Bälle nicht im Spielraum (der Box) auswählen.
4.2.1.1 Wenn möglich, sollte ihnen Gelegenheit gegeben werden, einen Ball oder mehrere

Bälle auszusuchen, bevor sie in den Spielraum (die Box) kommen. Für das Spiel
muss der von den Spielern ausgewählte Ball verwendet werden

4.2.1.2 Wurde kein Ball ausgewählt, bevor die Spieler in den Spielraum (die Box) kommen,
oder können sich die Spieler nicht einigen, mit welchem Ball gespielt werden soll,
muss mit einem Ball gespielt werden, den der Schiedsrichter wahllos aus einer
Schachtel mit den für diese Veranstaltung vorgeschriebenen Bällen nimmt.

4.2.1.3 Wird während des Spiels der Ball beschädigt, muss er durch einen anderen der vor
dem Spiel ausgesuchten Bälle ersetzt werden. Ist kein solcher Ball verfügbar, wird
mit einem Ball weitergespielt, den der Schiedsrichter wahllos aus einer Schachtel
mit den für diese Veranstaltung vorgesehenen Bällen nimmt.

4.2.2 Das Belagmaterial muss so verwendet werden, wie es von der ITTF genehmigt
wurde, d.h. ohne irgendeine physikalische, chemische oder andere Behandlung,
welche die Spieleigenschaften, Reibung, Aussehen, Farbe, Struktur, Oberfläche
usw. verändert. Insbesondere dürfen keine Zusätze verwendet werden.
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4.2.3 Ein Schläger muss alle Parameter der Schläger-Kontrolltests erfolgreich durch-
laufen.

4.2.4 Während eines Einzels oder Doppels darf ein Schläger nur dann gewechselt
werden, wenn er unabsichtlich so schwer beschädigt wird, dass er nicht mehr
benutzt werden kann. In einem solchen Fall muss der Spieler ihn unverzüglich
durch einen anderen ersetzen, den er mitgebracht hat oder der ihm in den
Spielraum (die Box) gereicht wird.

4.2.5 In den Pausen während eines Spiels lassen die Spieler ihren Schläger auf dem
Tisch liegen, sofern ihnen nicht der Schiedsrichter etwas anderes erlaubt. In allen
Fällen, wo der Schläger an der Hand festgebunden ist, muss der Schiedsrichter
dem Spieler erlauben, den Schläger auch während der Pausen an der Hand
festgebunden zu lassen.

4.3 Einspielen
4.3.1 Die Spieler haben das Recht, sich unmittelbar vor Spielbeginn, jedoch nicht in

den normalen Pausen, an dem Tisch, der bei ihrem Spiel verwendet wird, bis
zu zwei Minuten lang einzuspielen. Die angegebene Einspielzeit kann nur mit
Genehmigung des Oberschiedsrichters verlängert werden.

4.3.2 Bei einer Spielunterbrechung wegen eines Notfalls kann der Oberschiedsrichter
den Spielern nach seinem Ermessen erlauben, an einem beliebigen Tisch zu
trainieren, auch an dem des betreffenden Spiels.

4.3.3 Den Spielern ist ausreichend Gelegenheit zu geben, das zu verwendende Spielma-
terial zu prüfen und sich damit vertraut zu machen. Das gibt ihnen jedoch nicht
automatisch das Recht, sich mehr als ein paar Ballwechsel lang einzuschlagen,
nachdem ein beschädigter Ball oder Schläger ersetzt wurde.

4.4 Pausen und Unterbrechungen
4.4.1 Grundsätzlich wird ein Individualspiel (d.h. Einzel oder Doppel) ohne Unterbre-

chungen geführt. Jedoch hat jeder Spieler das Recht auf
4.4.1.1 eine Pause von höchstens 1 Minute zwischen aufeinander folgenden Sätzen eines

Individualspiels;
4.4.1.2 kurze Unterbrechungen zum Abtrocknen nach jeweils 6 Punkten vom Beginn jedes

Satzes an sowie beim Seitenwechsel im Entscheidungssatz eines Individualspiels.
4.4.2 Ein Spieler oder Paar kann ein Time-out (Auszeit) von bis zu 1 Minute während

eines Individualspiels verlangen.
4.4.2.1 In einem Individualwettbewerb können der Spieler, das Paar oder der benannte Be-

rater den Wunsch nach einem Time-out äußern, in einem Mannschaftswettbewerb
der Spieler, das Paar oder der Mannschaftskapitän.

4.4.2.2 Wenn ein Spieler oder Paar und ein Berater oder Kapitän sich nicht einig sind, ob
ein Time-out genommen werden soll, liegt die endgültige Entscheidung in einer
Individualkonkurrenz beim Spieler oder Paar, in einer Mannschaftskonkurrenz
beim Kapitän.

4.4.2.3 Time-out kann nur zwischen zwei Ballwechseln in einem Satz verlangt werden;
die Absicht wird durch ein “T”-Zeichen mit den Händen angezeigt.
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4.4.2.4 Bei einem berechtigten Wunsch auf Time-out unterbricht der Schiedsrichter
das Spiel und hält mit der Hand auf der Seite des Spielers (Paars), der (das)
Time-out verlangt hatte, eine weiße Karte hoch. Die weiße Karte oder eine andere
geeignete Markierung wird auf das Spielfeld des betreffenden Spielers (Paars)
gelegt.

4.4.2.5 Sobald der Spieler (das Paar), der (das) Time-out verlangte, bereit ist wei-
terzuspielen, spätestens jedoch nach Ablauf einer Minute, wird die Karte bzw.
Markierung entfernt und das Spiel wieder aufgenommen.

4.4.2.6 Wird ein berechtigter Wunsch auf Time-out gleichzeitig von beiden Spie-
lern/Paaren oder in ihrem Interesse geäußert, wird das Spiel wieder aufgenommen,
wenn beide Spieler oder Paare spielbereit sind, spätestens jedoch nach Ablauf
von 1 Minute. Im weiteren Verlauf dieses einzelnen Spiels hat dann keiner der
Spieler (keines der Paare) Anspruch auf ein weiteres Time-out.

4.4.3 Zwischen aufeinander folgenden Individualspielen eines Mannschaftskampfes
dürfen keine Pausen eingelegt werden. Ausnahme: Ein Spieler, der in aufeinander
folgenden Spielen antreten muss, kann zwischen solchen Spielen eine Pause von
höchstens 5 Minuten verlangen.

4.4.4 Der Oberschiedsrichter kann eine Spielunterbrechung von so kurzer Dauer wie
möglich, jedoch keinesfalls mehr als zehn Minuten, gewähren, falls ein Spieler
durch einen Unfall vorübergehend behindert ist. Voraussetzung dafür ist, dass die
Unterbrechung nach Ansicht des Oberschiedsrichters den gegnerischen Spieler
oder das gegnerische Paar nicht übermäßig benachteiligt.

4.4.5 Eine Spielunterbrechung darf nicht bei einer Spielunfähigkeit gewährt werden, die
schon zu Beginn des Spiels bestand oder vernünftigerweise von da an erwartet
werden musste oder wenn sie auf die normalen Anstrengungen des Spiels zurück-
zuführen ist. Spielunfähigkeit durch Krampf oder Erschöpfung, hervorgerufen
durch den gegenwärtigen Gesundheitszustand des Spielers oder durch die Spiel-
weise, rechtfertigt eine solche Unterbrechung nicht, die nur bei Spielunfähigkeit
infolge Unfalls, zum Beispiel Verletzung durch einen Sturz, gewährt werden darf.

4.4.6 Wenn jemand im Spielraum (der Box) blutet, muss das Spiel sofort unterbrochen
und darf erst wieder aufgenommen werden, wenn diese Person behandelt wurde
und alle Blutspuren aus dem Spielraum (der Box) entfernt wurden.

4.4.7 Die Spieler müssen während des ganzen (Einzel- oder Doppel-) Spiels im Spiel-
raum (der Box) oder in dessen Nähe bleiben; Ausnahmen bedürfen der Zu-
stimmung des Oberschiedsrichters. Während der Pausen zwischen den Sätzen
und während Time-outs dürfen sich die Spieler nicht mehr als drei Meter vom
Spielraum (der Box) entfernt unter Aufsicht des Schiedsrichters aufhalten.

5 Disziplin
5.1 Beratung
5.1.1 In einem Mannschaftswettbewerb dürfen sich die Spieler von beliebigen Personen

beraten lassen, die am Spielraum (der Box) zugelassen sind.
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5.1.2 Im Spiel eines Individualwettbewerbs darf sich ein Spieler oder Paar jedoch nur
von einer einzigen, dem Schiedsrichter vor dem Spiel benannten Person beraten
lassen. Gehören die Spieler eines Doppels verschiedenen Verbänden an, kann
jedoch jeder von ihnen einen Berater benennen, die aber in Bezug auf 5.1 und 5.2
als Einheit behandelt werden. Falls ein nicht dazu Berechtigter berät, zeigt ihm
der Schiedsrichter eine rote Karte und verweist ihn vom Spielraum (der Box).

5.1.3 Die Spieler dürfen jederzeit, außer während Ballwechsel beraten werden, sofern
dadurch das Spiel nicht verzögert wird (vgl. Regel B 4.4.1). Falls eine berechtigte
Person Spieler unerlaubt berät, zeigt der Schiedsrichter eine gelbe Karte, um ihn
oder sie zu warnen, dass ein weiterer Verstoß dieser Art zu einem Verweis vom
Spielraum (der Box) führt.

5.1.4 Wenn nach einer Verwarnung im selben Mannschaftskampf oder im selben
Spiel eines Individualwettbewerbs jemand unzulässigerweise berät, zeigt ihm der
Schiedsrichter eine rote Karte und verweist ihn vom Spielraum (der Box), und
zwar unabhängig davon, ob es sich bei ihm um den zuvor Verwarnten handelt
oder nicht.

5.1.5 In einem Mannschaftskampf darf der fortgeschickte Berater nur dann vor Ende
dieses Mannschaftskampfes zurückkommen, wenn er selbst spielen muss, und er
kann nicht durch einen anderen Berater ersetzt werden. In einem Individualwett-
bewerb darf er vor Ende des betreffenden Spiels nicht zurückkommen.

5.1.6 Weigert sich der fortgeschickte Berater, der Aufforderung nachzukommen oder
kommt er vor Ende des Spiels zurück, so unterbricht der Schiedsrichter das Spiel
und berichtet unverzüglich dem Oberschiedsrichter darüber.

5.1.7 Diese Bestimmungen beziehen sich lediglich auf Ratschläge zum Spiel. Sie sollen
einen Spieler bzw. Kapitän nicht daran hindern, einen berechtigten Protest
einzulegen; ebenso wenig soll dadurch die Beratung zwischen einem Spieler
und dem Vertreter seines Nationalverbandes oder einem Dolmetscher verhindert
werden, die der Erklärung einer Entscheidung dienen soll.

5.2 Fehlverhalten
5.2.1 Spieler und Betreuer oder andere Berater sollen alle Unsitten und Verhaltensfor-

men unterlassen, die den Gegner in unfairer Weise beeinflussen, die Zuschauer
beleidigen oder den Tischtennissport in Misskredit bringen könnten. Dazu gehören
u.a.: den Ball absichtlich zerbrechen oder über die Umrandung hinweg schlagen,
gegen Tisch oder Umrandung treten sowie ausfallende Ausdrucksweise und grob
unhöfliches Verhalten gegenüber Schiedsrichtern oder Schiedsrichter-Assistenten
u.ä.

5.2.2 Falls ein Spieler, Betreuer oder anderer Berater zu irgendeiner Zeit einen schwer-
wiegenden Verstoß begeht, unterbricht der Schiedsrichter das Spiel und unter-
richtet unverzüglich den Oberschiedsrichter. Bei weniger schweren Verstößen
kann der Schiedsrichter beim 1. Mal die gelbe Karte zeigen und den betreffenden
Spieler warnen, dass jeder folgende Verstoß Bestrafungen nach sich ziehen könne.

5.2.3 Begeht ein Spieler, der verwarnt wurde, im selben Einzel- oder Doppelspiel oder
im selben Mannschaftskampf einen zweiten Verstoß, spricht der Schiedsrichter
seinem Gegner einen Punkt und bei einem weiteren Verstoß zwei Punkte zu.
Dabei zeigt er jedes Mal eine gelbe und eine rote Karte zusammen (Ausnahme:
5.2.2 und 5.2.5).
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5.2.4 Setzt ein Spieler, gegen den bereits drei Strafpunkte verhängt wurden, sein Fehl-
verhalten fort, unterbricht der Schiedsrichter das Spiel und berichtet unverzüglich
dem Oberschiedsrichter.

5.2.5 Falls ein Spieler während eines Einzels oder Doppels seinen Schläger wechselt,
wenn dieser nicht beschädigt wurde, unterbricht der Schiedsrichter das Spiel und
verständigt den Oberschiedsrichter.

5.2.6 Die gegen einen der beiden Spieler eines Doppels verhängte Verwarnung oder
Strafe gilt für das Paar, jedoch nicht für den “unschuldigen” Spieler in einem
folgenden Einzel im selben Mannschaftskampf; zu Beginn eines Doppels wird
die jeweils höhere Verwarnung oder Strafe zugrunde gelegt, die gegen einen der
beiden Spieler ausgesprochen wurde.

5.2.7 Begeht ein Betreuer oder anderer Berater, der verwarnt wurde, im selben Einzel-
oder Doppelspiel oder im selben Mannschaftskampf einen weiteren Verstoß, zeigt
der Schiedsrichter eine rote Karte und verweist ihn vom Spielraum (der Box) bis
zum Ende des Mannschaftskampfes oder, in einem Individualwettbewerb, des
betreffenden Spiels (Ausnahme: 5.2.2).

5.2.8 Der Oberschiedsrichter ist berechtigt, einen Spieler wegen grob unfairen oder
beleidigenden Verhaltens zu disqualifizieren, wobei es unerheblich ist, ob diese
Angelegenheit vom Schiedsrichter vorgetragen wurde oder nicht. Eine solche
Disqualifikation kann für das einzelne Spiel, einen Wettbewerb oder die gesamte
Veranstaltung ausgesprochen werden. Wenn der Oberschiedsrichter einen Spieler
disqualifiziert, zeigt er eine rote Karte. Bei leichteren Vergehen, die eine Disqua-
lifikation nicht rechtfertigen, hat der Oberschiedsrichter die Möglichkeit, diese
an eine Disziplinarkommission zu melden (Internationale TT-Regeln B 5.2.13).

5.2.9 Wird ein Spieler für 2 Einzel- oder Doppelspiele eines Mannschafts- oder Indivi-
dualwettbewerbs disqualifiziert, so ist er automatisch für diesen Mannschafts-
oder Individualwettbewerb disqualifiziert.

5.2.10 Der Oberschiedsrichter kann jemanden für den Rest eines Wettbewerbs disquali-
fizieren, der während dieses Wettbewerbs bereits zweimal vom Spielraum (der
Box) verwiesen wurde.

5.2.11 Wenn ein Spieler aus irgendeinem Grund für einen Wettbewerb oder eine Ver-
anstaltung disqualifiziert wird, büßt er automatisch damit verbundene Titel,
Medaillen, Preisgelder oder Ranglistenpunkte ein.

5.2.12 Fälle von sehr schwerwiegendem Fehlverhalten müssen dem Verband des Betref-
fenden gemeldet werden.

5.2.13 Eine vom Exekutiv-Komitee eingesetzte Disziplinarkomission, bestehend aus
vier Mitgliedern und einem Vorsitzenden, entscheidet binnen 14 Tagen nach
Beendigung einer Veranstaltung über angemessene Sanktionen für vom Ober-
schiedsrichter vorgetragene Vorfälle. Die Disziplinarkommission entscheidet auf
der Grundlage von Weisungen, die das Exekutiv-Komitee erlässt.

5.2.14 Gegen die Entscheidung der Disziplinarkommission kann der betroffene Spieler,
Berater oder Funktionär binnen 15 Tagen Einspruch beim Exekutiv-Komitee der
ITTF erheben, dessen Entscheidung in der Angelegenheit endgültig ist.

5.3 Gute Präsentation / Darbietung
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5.3.1 Spieler, Betreuer und Funktionäre sollen das Ziel einer guten Darbietung des
Tischtennissports hochhalten, seine Integrität schützen und sollten nicht ver-
suchen, die Elemente eines Wettbewerbs auf eine Art zu beeinflussen, die der
sportlichen Ethik widerspricht.

5.3.1.1 Die Spieler müssen ihr Äußerstes geben, um ein Spiel zu gewinnen und dürfen
nur wegen Krankheit oder Verletzung aufgeben.

5.3.1.2 Spieler, Betreuer und Funktionäre dürfen in keiner Form an Wetten oder Glücks-
spielen, die sich auf ihre eigenen Spiele und Wettbewerbe beziehen, teilnehmen
oder sie unterstützen.

5.3.2 Jeder Spieler, der sich absichtlich nicht an diese Prinzipien hält, wird in Preisgeld-
turnieren mit völligem oder teilweisem Verlust des Preisgeldes und/oder Sperre
für ITTF-Veranstaltungen bestraft.

5.3.3 Wird einem Berater oder Funktionär Mittäterschaft nachgewiesen, wird erwartet,
dass der betreffende Nationalverband auch diese Person bestraft.

5.3.4 Eine vom Exekutiv-Komitee eingesetzte Disziplinarkommission, bestehend aus
vier Mitgliedern und einem Vorsitzenden, entscheidet, ob ein Verstoß begangen
wurde, und über angemessene Sanktionen. Diese Kommission entscheidet auf
der Grundlage von Weisungen, die das Exekutiv-Komitee erlässt.

5.3.5 Gegen die Entscheidung der Disziplinarkommission kann der betroffene Spieler,
Berater oder Funktionär binnen 15 Tagen Einspruch beim Exekutiv-Komitee der
ITTF erheben, dessen Entscheidung in der Angelegenheit endgültig ist.
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Gebührenordnung

Gebührenordnung (GO) des TTVN
Stand: 1. September 2025
gemäß Beschlusslage TTVN Hauptausschuss am 14. November 2024 und Verbandstag am 08. Juni 2024

Gliederung
Abschnitt 1

Ordnungsgelder für Regelverstöße bei Punkt-/Pokalspielen ohne Wertungseinfluss

Abschnitt 2 Ordnungsgelder für Regelverstöße bei Punkt-/Pokalspielen mit Wertungseinfluss
Abschnitt 3 Ordnungsgelder für Regelverstöße von Spielern bei Turnieren
Abschnitt 4 Ordnungsgelder für Regelverstöße von Turnierveranstaltern
Abschnitt 5 Ordnungsgelder für Spielberechtigungsangelegenheiten
Abschnitt 6 Gebühren- / Kostenpauschalen der Sportgerichtsbarkeit
Abschnitt 7 Nenn- und Startgelder an den TTVN
Abschnitt 8 Mitgliedsbeiträge an den TTVN
Abschnitt 9 Veranstaltungszuschüsse des TTVN für Landesveranstaltungen
Abschnitt 10 Veranstaltungszuschüsse des TTVN für Bundesveranstaltungen im TTVN
Abschnitt 11 Pflichtabgaben des TTVN
Abschnitt 12 Schlüsselzuweisungen des TTVN
Abschnitt 13 Kosten für Verwaltungsmehraufwand
Abschnitt 14 Kosten für Spielgemeinschaften

Zeichenerklärung
Spalte A

Rechtsquelle für das Aussprechen des Ordnungsgeldes

RuDO - Rechts- und Disziplinarordnung des TTVN
“sonstiges„ - DTTB-Wettspielordnung / TTVN-Ausführungsbestimmungen

Spalte B Autorisierte Organe / Funktionsträger für das Aussprechen des Ordnungsgeldes
GS - Geschäftsstelle des TTVN
ZS - Zuständige Stelle
SLS - Spielleitende Stelle (Spiel-, Pokal-, Seniorenrundenleiter)
TBA - Turnierbeauftragter bzw. entsprechende Amtsbezeichnung
TBAO - Turnierbeauftragter bzw. entsprechende Amtsbezeichnung nach Vermerk im
Bericht des Oberschiedsrichter (OSR)

Spalte C Höhe des Betrages auf der Regions-/Kreisebene bzw. bei regions-/kreisoffenen Turnieren
in EUR (siehe auch nachfolgende Hinweise!)

Spalte D Höhe des Betrages auf der Bezirksebene bzw. bei bezirksoffenen Turnieren in EUR
(siehe auch nachfolgende Hinweise!)

Spalte E Höhe des Betrages auf der Landesebene bzw. bei landesoffenen Turnieren in EUR

Hinweis für die Regions-/Kreis- und Bezirksebene
Für ihren Zuständigkeitsbereich dürfen die rechtsfähigen Gliederungen des TTVN (Bezirks- bzw. Kreis-
/Stadt-/Regionsverbände) durch ihre satzungsgemäß zuständigen Organe andere Sätze für Ordnungs-
gelder für Regelverstöße (TTVN-GO, Abschnitte 1-4) als die in der TTVN-GO genannten beschließen,
wobei die Höhe des einzelnen Ordnungsgeldes den laut TTVN-GO für die Landesebene geltenden Betrag
nicht überschreiten darf. Sofern kein Beschluss erfolgt, gilt die in den Spalten C und D genannte Höhe.
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Abschnitt 1
Ordnungsgelder für Regelverstöße bei Punkt- und Pokalspielen ohne Wertungs-
einfluss

A B C D E
1.1 Verspätetes Beantragen einer Spielbe-

rechtigung für den Erwachsenenspielbe-
trieb

C 3.1 c GS 5 5 5

1.2 Nichteingabe von Mannschaftsmeldun-
gen in click-tt

H 2.1.4
a ZS 10 20 30

1.3 Nichtteilnahme an Spielplanbesprechun-
gen

G 5.4.3 a SLS 20 35 50

1.4 Einvernehmliche Spielverlegung G 6.2.4 a SLS 10 20 30
1.5 Spielen in nicht zugelassener Spielklei-

dung je Spieler
A 6 a SLS 20 30 40

1.6 Spielen in nicht einheitlicher Spielklei-
dung je Spieler

I 2 SLS 20 30 40

1.7 Nichtvorlage der Mannschaftsmeldung
oder des Identitätsnachweises

I 5.2 a SLS 10 20 30

1.8 Fehlen von Zählgeräten/ Spielstandsan-
zeiger

I 1.2 SLS 20 30 40

1.9 Unvollständiges Ausfüllen des Spielbe-
richtsformulars

I 5.3 c SLS 10 20 30

1.10 Verspätetes, fehlerhaftes oder unterlas-
senes Erfassen von Spielergebnissen oder
Spielberichten

I 5.13 SLS 10 20 30

1.11 Versäumen gesetzter Termine A 19.2 b SLS 10 20 30
1.12 Nichtbenennung eines lizenzierten

Schiedsrichters oder WO-Coaches (pro
Spielzeit)

F 2.5 a RV 50 50 50

1.13 Nichtbenennung lizenzierter Schiedsrich-
ter für Mannschaften der Verbandsligen

F 2.5 b GS 300

1.14 Nichtbenennung lizenzierter Schiedsrich-
ter für Mannschaften der Oberligen und
höher

F 2.5 b GS 600

1.15 Nichtbereitstellung des PINs für die in
„ nuScore“ erforderliche Unterschrift
zur Nutzung des digitalen Spielberichts

I 5.3.4. a SLS 10 20 30
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Abschnitt 2
Ordnungsgelder für Regelverstöße bei Punkt- und Pokalspielen mit Wertungs-
einfluss

A B C D E
2.1 Weitere Teilnahme am Spielbetrieb trotz

Sperre
E 3.2 a SLS 50 75 100

2.2 Wissentliches Spielen gegen gesperrte
Mannschaften

E 3.2 a SLS 50 75 100

2.3 Spielen ohne genehmigte Spielverlegung E 3.2 a SLS 20 30 40
2.4 Spielen ohne Einsatzberechtigung für den

betreffenden Mannschaftsplatz je Spie-
ler/Doppel

E 3.2 a SLS 20 30 40

2.5 Spielen mit nicht zugelassenem Schläger
je Spieler

A 2.3 a,
E 3.1 a SLS 20 30 40

2.6 Vorhandensein mangelhafter Spielmög-
lichkeiten oder unzumutbarer Spielver-
hältnisse im Spiellokal

E 3.2 a SLS 50 75 100

2.7 Weigerung der Gastmannschaft, ggfs. am
zusätzlichen Tisch zu spielen

E 3.2 a SLS 50 75 100

2.8 Verschulden eines Spielabbruchs E 3.2 a SLS 50 75 100
2.9 Manipulation von Spielberichtsformula-

ren
E 3.2 a SLS 100 150 200

2.10 Spielen in nicht vollständiger Mann-
schaftsaufstellung je fehlendem Spieler
im Nachwuchsbereich

I 5.9 SLS 10 15 20

2.11 Spielen in nicht vollständiger Mann-
schaftsaufstellung je fehlendem Spieler
im Erwachsenenbereich

I 5.9 SLS 20 30 40

2.12 Spielen in nicht vollständiger Mann-
schaftsaufstellung je fehlendem Spieler
im Seniorenbereich

I 5.9 SLS 10 15 20

2.13 Nichtantreten im Nachwuchsbereich (pro
Kalendertag)

E 3.2 a SLS 25 40 50

2.14 Nichtantreten im Erwachsenenbereich
(pro Kalendertag)

E 3.2 a SLS 100 150 200

2.15 Nichtantreten im Seniorenbereich (pro
Kalendertag)

E 3.2 a SLS 50 75 100

2.16 Streichen/Zurückziehen einer Mann-
schaft im Nachwuchsbereich

G 7.3.1 a SLS 25 40 50
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2.17 Streichen/Zurückziehen einer Mann-
schaft im Erwachsenenbereich

G 7.3.1 a SLS 100 150 200

2.18 Streichen/Zurückziehen einer Mann-
schaft im Seniorenbereich

G 7.3.1 a SLS 100 150 200

Abschnitt 3
Ordnungsgelder für Regelverstöße von Spielern bei Turnieren

A B C D E
3.1 Spielen ohne Startberechtigung für die

betreffende Alters- und/oder Leistungs-
klasse

D 3, D 4 TBAO 100 100 100

3.2 Spielen in nicht zugelassener Spielklei-
dung

A 6 TBAO 30 30 30

3.3 Spielen mit nicht zugelassenem Schläger A 2.3 TBAO 30 30 30
3.4 Weigerung sich gegenüber der Turnier-

leitung/dem OSR auszuweisen
D 10.1 TBAO 30 30 30

3.5 Weigerung, das Amt eines Schiedsrich-
ters zu übernehmen

D 10.3 TBAO 30 30 30

3.6 Start bei einem nicht genehmigten Tur-
nier

D 1 TBAO 50 50 50

3.7 Unentschuldigtes Fehlen bei der Sieger-
ehrung

D 10.4 TBAO 50 50 50

Abschnitt 4
Ordnungsgelder für Regelverstöße von Turnierveranstaltern

A B C D E
4.1 Durchführung eines nicht genehmigten

Turniers
D 1 TBA 250 375 500

4.2 Verspätete Beantragung einer Turnierge-
nehmigung

D 1.1 d TBA 20 35 50

4.3 Durchführung eines Turniers mit Abwei-
chung von der genehmigten Ausschrei-
bung

D 1, D 2 TBAO 250 375 500

4.4 Nichtdurchführen einer weiterführenden
Veranstaltung, sofern die nächsthöhere
Ebene nicht offen ausgeschrieben ist

4.4.1 Ranglistenturnier Nachwuchs A 11.1 TBA 100 200 300
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4.4.2 Individualmeisterschaften Nachwuchs A 11.1 TBA 100 200 300
4.4.3 Individualmeisterschaften Erwachsene A 11.1 TBA 100 200 300
4.4.4 Individualmeisterschaften Senioren A 11.1 TBA 100 200 300
4.5 Verletzen der Turnierbestimmungen D TBAO 25 40 50
4.6 Verwendung von nicht zugelassenem Ma-

terial (Bälle) oder Material mit unzuläs-
siger Werbung

A 7, L 3 TBAO 50 75 100

4.7 Fehlen eines Aushangs der Turnierlisten D 11.1 TBAO 25 40 50
4.8 Beendigung von Nachwuchsklassen nach

22.00 Uhr
C 2 TBAO 50 75 100

4.9 Verspätetes, fehlerhaftes oder unterlas-
senes Melden von Turnierergebnissen

D 1.6 a,
D 1.6 c TBA 20 35 50

4.10 Fehlender Oberschiedsrichter-Vorschlag
(pro Turniertag)

D 8 c TBA 20 30 40

4.11 Nicht Aufbewahren von Meldelisten, Tur-
nierbögen, Schiedsrichterzettel

D 11.2 TBAO 25 40 50

4.12 Preisgelder/Sachpreise in Form von al-
koholischen Getränken bei Konkurrenzen
in oder von Nachwuchsklassen

D 1.2 TBAO 50 75 100

Abschnitt 5
Ordnungsgelder für Spielberechtigungsangelegenheiten

A B C D E
5.1 Wechsel der Spielberechtigung B 5.1 c GS 30 30 30
5.2 Spielberechtigung für den Erwachsenen-

spielbetrieb
E 3.1 c.a GS 7 7 7

5.3 Nicht rechtzeitige Benachrichtigung des
TTVN über den Verlust der Spielberech-
tigung eines Spielers

B 7 GS 20 20 20

5.4 Spielen ohne gültige Spielberechtigung
bei Punkt- und Pokalspielen

B 1, J 4 SLS 50 50 50

5.5 Spielen ohne gültige Spielberechtigung
bei Turnieren oder Einzelmeisterschaften

C 12 a TBAO 50 50 50

Abschnitt 6
Gebühren- / Kostenpauschalen der Sportgerichtsbarkeit
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A B C D E

6.1 Für Proteste bei Sportgerichten RuDO
4.2.4

- 30 40 50

6.2 Für Berufungen bei Sportgerichten RuDO
4.2.4

- - 40 50

6.3 Für Berufungen beim Verbandsgericht RuDO
4.2.4

- - - 60

6.4 Für jeden disziplinar Gemaßregelten RuDO
7.8.1

- 30 40 50
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Abschnitt 7
Nenn- und Startgelder an den TTVN

7.1 Startgeld Landes - Individualmeisterschaften (je Spieler) 30,00 EUR

7.2 Startgeld Landes - Ranglistenturnier (je Spieler) 30,00 EUR

7.3 Startgeld Landes - Mannschaftsmeisterschaften (je Mann-
schaft) 20,00 EUR

7.4 Startgeld Sichtungsturnier zur Niedersachsenliga (je Mann-
schaft) 50,00 EUR

7.5 Startgeld Landes - Pokalmeisterschaft (je Mannschaft) 20,00 EUR

7.6 Nenngeld Damen-/Erwachsene-Verbandsliga (je Mann-
schaft) 100,00 EUR

7.7 Nenngeld Damen-/Erwachsene-Landesliga (je Mannschaft) 100,00 EUR

7.8 Nenngeld Mädchen-/Jugend-Niedersachsenliga (je Mann-
schaft) 50,00 EUR

7.9 Nenngeld Seniorinnen-/Senioren-Niedersachsenliga (je Mann-
schaft) 50,00 EUR

7.10 Nenngeld Seniorinnen-/Senioren-Landesliga (je Mannschaft) 50,00 EUR

7.11 Startgeld Jahrgangsmeisterschaften (je Spieler) 8,00 EUR

7.12 Startgeld Qualifikationsturnier Landesindividualmeisterschaf-
ten Damen/Erwachsene 15,00 EUR

7.13 Nachmeldegebühr Qualifikationsturnier Landesindividual-
meisterschaften Damen/Erwachsene 15,00 EUR

7.14 Startgeld Landesmeisterschaften Leistungsklassen Da-
men/Erwachsene 15,00 EUR

7.15 Nachmeldegebühr Landesmeisterschaften Leistungsklassen
Damen/Erwachsene 15,00 EUR

Abschnitt 8
Mitgliedsbeiträge an den TTVN

8.1 Vereinsbeitrag (je am Spielbetrieb teilnehmendem Verein
und Spielzeit) 70,00 EUR

8.2 Spielerbeitrag für Erwachsene (je Spieler und Spielzeit) 20,00 EUR
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8.3 Spielerbeitrag für Jugendliche (je Spieler und Spielzeit) 12,50 EUR
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Abschnitt 9
Veranstaltungszuschüsse des TTVN für Landesveranstaltungen

9.1 Individualmeisterschaften

9.1.1 Individualmeisterschaften Damen / Erwachsene 750,00 EUR

9.1.2 Individualmeisterschaften Jugend 19 / Jugend 13 1.250,00 EUR

zuzüglich bis zu 18 Schiedsrichter zu je 10,00 EUR/Tag 360,00 EUR

9.1.3 Individualmeisterschaften Jugend 15 / Jugend 11 1.250,00 EUR

zuzüglich bis zu 18 Schiedsrichter zu je 10,00 EUR/Tag 360,00 EUR

9.1.4 Individualmeisterschaften Senioren 40 bis 55 1.500,00 EUR

9.1.5 Individualmeisterschaften Senioren 60 bis 85 1.500,00 EUR

9.1.6 Qualifikationsturnier Landesindividualmeisterschaften Da-
men/Erwachsene 500,00 EUR

9.1.7 Landesmeisterschaften Leistungsklassen Damen/Erwachsene
(pro Turniertag) 500,00 EUR

9.2 Ranglistenturniere

9.2.1 Ranglistenturnier Damen / Erwachsene 500,00 EUR

9.2.2 Ranglistenturnier Jugend 19 / Jugend 13 1.000,00 EUR

zuzüglich bis zu 18 Schiedsrichter zu je 10,00 EUR/Tag 360,00 EUR

9.2.3 Ranglistenturnier Jugend 15 / Jugend 11 1.000,00 EUR

zuzüglich bis zu 18 Schiedsrichter zu je 10,00 EUR/Tag 360,00 EUR

9.3 Mannschaftsmeisterschaften
9.3.1 Mannschaftsmeisterschaften Jugend 15 250,00 EUR

9.3.2 Mannschaftsmeisterschaften Senioren 400,00 EUR

9.3.3 Sichtungsturnier zur Niedersachsenliga (<= 8) 250,00 EUR

Sichtungsturnier zur Niedersachsenliga (> 8) 500,00 EUR

9.3.4 Blockspieltag Senioren-Niedersachsenliga/Landesliga an 12-
16 Tischen 200,00 EUR

Blockspieltag Senioren-Niedersachsenliga/Landesliga an 6-8
Tischen 100,00 EUR

236 TTVN • Tischtennis-Verband Niedersachsen e. V.



Gebührenordnung

Blockspieltag Senioren-Niedersachsenliga/Landesliga an 2-4
Tischen 50,00 EUR

9.4 Pokalmeisterschaft Damen / Erwachsene (10 Mannschaften) 750,00 EUR

9.5 Sonstige Veranstaltungen

9.5.1 Landesentscheid „Jugend trainiert für Olympia“ 200,00 EUR

9.5.2 Landesentscheid mini-Meisterschaften 250,00 EUR

9.5.3 Jahrgangsmeisterschaften 700,00 EUR

Abschnitt 10
Veranstaltungszuschüsse des TTVN für Bundesveranstaltungen

Sondervereinbarungen zwischen dem Durchführer und dem
TTVN unter Berücksichtigung der Aufgabenteilung für alle
Individualmeisterschaften, Ranglistenturniere, Mannschafts-
meisterschaften und Deutschlandpokalturniere.

Der TTVN stockt den Durchführerzuschuss des DTTB wie
folgt auf:

a) Deutschlandpokalturniere/Deutsche Mannschaftsmeister-
schaften 500,- EUR

Abschnitt 11
Pflichtabgaben des TTVN

11.1 Beiträge an den DTTB (je Verein) Die Höhe der Beiträge
richtet sich nach den Beschlüssen des DTTB. ca. 150 EUR

11.2 Beiträge an den NTTV (je Spielzeit) 50 EUR

Abschnitt 12
Schlüsselzuweisungen des TTVN

12.1 an Bezirksverbände (je Verein und Spielzeit) 0,00 EUR

12.2 an Kreis-/Stadt-/Regionsverbände (je Verein und Spielzeit) 0,00 EUR

Abschnitt 13
Kosten für Verwaltungsmehraufwand

TTVN • Tischtennis-Verband Niedersachsen e. V. 237



Gebührenordnung

13.1 Verwaltungsgebühr bei Nichtteilnahme am Lastschriftverfah-
ren 50,00 EUR

238 TTVN • Tischtennis-Verband Niedersachsen e. V.



Gebührenordnung

Abschnitt 14
Kosten für Spielgemeinschaften

14.1 Verwaltungsgebühr für Spielgemeinschaften (pro Verein) 50,00 EUR
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Dauerterminkalender des TTVN
01.07. Offizieller Beginn der Vorrunde

Ende der Vorrunden-Mannschaftsmeldung im Punktspielbetrieb in click-TT
Ende der Vereinsmeldung im Pokalspielbetrieb in click-TT
Beginn der Spielberechtigung für den neuen Verein bei Antrag auf Wechsel der
Spielberechtigung bis zum 31.05.
Endtermin für den Antrag auf Erteilung einer Spielberechtigung für den Erwachse-
nenspielbetrieb (SBEM)
Endtermin für Anträge zur Aufhebung des Status als Reservespieler bei Schwanger-
schaft

11.08. Stichtag Q-TTR-Wertberechnung (Veröffentlichung frühestens 15.08.)
30.11. Endtermin für den Antrag auf Wechsel der Spielberechtigung zum 01.01.
01.12. Frühester Termin für die Rücknahme eines Antrags auf Wechsel der Spielberechti-

gung zum 01.01.
11.12. Stichtag Q-TTR-Wertberechnung (Veröffentlichung frühestens 15.12.)

Relevant für die Mannschaftsmeldung der Rückrunde
16.12. Beginn der Rückrunden-Mannschaftsmeldung in click-TT
22.12. Ende der Rückrunden-Mannschaftsmeldung in click-TT

Endtermin für den Antrag auf Spielberechtigung für den Erwachsenensport (SBEM)
in der Rückrunde
Endtermin für Anträge zur Aufhebung des Status als Reservespieler bei Schwanger-
schaft

31.12. Offizielles Ende der Vorrunde
Endtermin für die Rücknahme eines Antrags auf Wechsel der Spielberechtigung
zum 01.01.
Ende der Spielberechtigung für den alten Verein bei einem Wechsel der Spielberech-
tigung zum 01.01.

01.01 Offizieller Beginn der Rückrunde
Stichtag für die Einteilung der Altersklassen
Beginn der Spielberechtigung für den neuen Verein bei Antrag auf Wechsel der
Spielberechtigung bis zum 30.11.

11.02. Stichtag Q-TTR-Wertberechnung (Veröffentlichung frühestens 15.02.)
11.05. Stichtag Q-TTR-Wertberechnung (Veröffentlichung frühestens 15.05.)

Relevant für die Mannschaftsmeldung der Vorrunde
31.05. Endtermin für den Antrag auf Wechsel der Spielberechtigung zum 01.07.
01.06. Beginn der Vereinsmeldung im Punktspielbetrieb in click-TT

Frühester Termin für die Rücknahme eines Antrags auf Wechsel der Spielberechti-
gung zum 01.07.
Endtermin für die Beantragung eines Verfügungsplatzes für die Niedersachsenliga
Jungen/Mädchen

10.06. Ende der Vereinsmeldung im Punktspielbetrieb in click-TT (Regional-/Oberligen
bis 5.6.)
Endtermin für die Beantragung einer Spielgemeinschaft im Rahmen der Vereinsmel-
dung

11.06. Beginn des Auffüllens einer Gruppe auf den Sollstand
20.06. Beginn der Vorrunden-Mannschaftsmeldung im Punktspielbetrieb in click-TT

Beginn der Vereinsmeldung im Pokalspielbetrieb in click-TT
30.06 Ende der Spielberechtigung für den alten Verein bei einem Wechsel der Spielberech-

tigung zum 01.07.
Endtermin für die Rücknahme eines Antrags auf Wechsel der Spielberechtigung
zum 01.07.
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Offizielles Ende der Rückrunde
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Altersklassen

Altersklassen der Saison 2025/2026

Senioren 90: Jahrgänge 1936 und älter
Senioren 85: Jahrgänge 1941 und älter
Senioren 80: Jahrgänge 1946 und älter
Senioren 75: Jahrgänge 1951 und älter
Senioren 70: Jahrgänge 1956 und älter
Senioren 65: Jahrgänge 1961 und älter
Senioren 60: Jahrgänge 1966 und älter
Senioren 55: Jahrgänge 1971 und älter
Senioren 50: Jahrgänge 1976 und älter
Senioren 45: Jahrgänge 1981 und älter
Senioren 40: Jahrgänge 1986 und älter
Erwachsene: Jahrgänge 2006 und älter
Junioren 22: Jahrgänge 2004 bis 2006
Unter 22: Jahrgänge 2004 bis 2010
Jugend 19: Jahrgänge 2007 und jünger
Jugend 18: Jahrgänge 2008 und jünger
Jugend 17: Jahrgänge 2009 und jünger
Jugend 16: Jahrgänge 2010 und jünger
Jugend 15: Jahrgänge 2011 und jünger
Jugend 14: Jahrgänge 2012 und jünger
Jugend 13: Jahrgänge 2013 und jünger
Jugend 12: Jahrgänge 2014 und jünger
Jugend 11: Jahrgänge 2015 und jünger
Jugend 10: Jahrgänge 2016 und jünger
Jugend 9: Jahrgänge 2017 und jünger
Jugend 8: Jahrgänge 2018 und jünger

Altersklassen der Saison 2026/2027

Senioren 90: Jahrgänge 1937 und älter
Senioren 85: Jahrgänge 1942 und älter
Senioren 80: Jahrgänge 1947 und älter
Senioren 75: Jahrgänge 1952 und älter
Senioren 70: Jahrgänge 1957 und älter
Senioren 65: Jahrgänge 1962 und älter
Senioren 60: Jahrgänge 1967 und älter
Senioren 55: Jahrgänge 1972 und älter
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Senioren 50: Jahrgänge 1977 und älter
Senioren 45: Jahrgänge 1982 und älter
Senioren 40: Jahrgänge 1987 und älter
Erwachsene: Jahrgänge 2007 und älter
Junioren 22: Jahrgänge 2005 bis 2007
Unter 22: Jahrgänge 2005 bis 2011
Jugend 19: Jahrgänge 2008 und jünger
Jugend 18: Jahrgänge 2009 und jünger
Jugend 17: Jahrgänge 2010 und jünger
Jugend 16: Jahrgänge 2011 und jünger
Jugend 15: Jahrgänge 2012 und jünger
Jugend 14: Jahrgänge 2013 und jünger
Jugend 13: Jahrgänge 2014 und jünger
Jugend 12: Jahrgänge 2015 und jünger
Jugend 11: Jahrgänge 2016 und jünger
Jugend 10: Jahrgänge 2017 und jünger
Jugend 9: Jahrgänge 2018 und jünger
Jugend 8: Jahrgänge 2019 und jünger
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Stichwortverzeichnis
Symbols

Änderung von Meldefristen. . . . . . . . .164

A

Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Altersgruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Altersklassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Anpassung von Spielsystemen . . . . . . 165
Auslosung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Ausschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Austragungsstätten, Bedingungen . . 140
Austragungssysteme . . . . . . . . . . . 96, 156

B

Braunschweiger System. . . . . . . . . . . . 108
Bundessystem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Bundesveranstaltungen . . . . . . . . . . . . 237

C

Corbillon-Cup-System. . . . . . . . . . . . . .109

D

Datenverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Definitionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Dietze-Paarkreuz-System . . . . . . . . . . 108
Disziplinarmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . 84
Doping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Doppelaufstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Dreier-Mannschaften . . . . . . . . . . . . . . 108

E

Einsatzberechtigung . . . . . . . . . . . . . . . 152
Einsatzberechtigung, Pokal . . . . . . . . 155
Einzelaufstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Ergebnisübermittlung . . . . . . . . . . . . . . 132
Ergebniserfassung, Wertung . . . . . . . . 152
Ergebnismeldung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

G

Gebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 232

Gebührenordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Geltungsbereich . . . . . . . . . . . . . . 153, 159
Gewinnsätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Gliederung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

H

Heimrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

I

Internationale Tischtennisregeln . . . . . 55

K

Kostenerstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Kostenpauschalen . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

L

Landesveranstaltungen. . . . . . . . . . . . .236
Leistungsklassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

M

Mannschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Mannschaftsaufstellung . . . . . . . . . . . . 143
Mannschaftskämpfe . . . . . . . . . . . . . . . 144
Mannschaftskämpfe, Vorschriften . . 102
Mannschaftsmeldung . . . . 137, 150, 155
Mannschaftsstärke . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Materialien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 161
Meldung, Pokalspielbetrieb. . . . . . . . .154
Meldung, Teilnahmeerklärung . . . . . . 150
Mitgliedsbeiträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Mod. Swaythling-Cup-System . . . . . . 109

N

Nenngelder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
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